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Zusammenfassung i 

Zusammenfassung 

Die Ressource Fläche ist weltweit begrenzt. Ein nachhaltiges Landmanagement ist, nicht nur vor 

dem Hintergrund des Klimawandels, erforderlich, um den verschiedenen Interessen an der Fläche 

gerecht zu werden. Bestehende Funktionen auf der Fläche, beispielsweise die Produktion von 

Nahrungsmitteln oder Rohstoffen sowie die Sicherung von Gewerbe- und Siedlungsgebieten un-

ter Beachtung des Schutzes der Biodiversität, sind unter Anbetracht des Klimawandels zu sichern. 

Klimaschutzmaßnahmen wie der Schutz und die Entwicklung von Treibhausgassenken, beispiels-

weise Moore und Wälder, müssen neben Klimaanpassungsmaßnahmen, wie Hochwasserschutz-

flächen, mit den bestehenden Anforderungen an die Fläche vereint werden.  

Die räumliche Planung, so der Ausgangspunkt der Dissertation, kann durch die sektorübergrei-

fende Betrachtung bei einem nachhaltigen Landmanagement vor dem Hintergrund des Klima-

wandels eine zentrale Aufgabe übernehmen. Die vorliegende Arbeit definiert räumliche Planung 

als formelle Raumordnung und informelle Raumentwicklung. Demnach umfasst räumliche Pla-

nung neben formellen planerischen Prozessen im Mehrebensystem der Raumplanung auch in-

formelle planerische Strukturen und Prozesse. Ziel der räumlichen Planung ist es, Abwägungspro-

zesse zwischen den verschiedenen Interessen an einem Raum durchzuführen und damit Flächen-

inanspruchnahmen zu koordinieren. Durch das Mehrebenensystem der räumlichen Planung wer-

den auf den verschiedenen Verwaltungsebenen planerische Festlegungen getroffen und in die 

nächste Ebene übertragen, konkretisiert oder als Grundlage verwendet. In diesem Gegenstrom-

prinzip arbeitet die räumliche Planung auf verschiedener Maßstabsebene. Die räumliche Planung 

strebt in ihrem Ursprungsgedanken eine interessensabgewogene Raumgestaltung an. Sie ver-

sucht, verschiedene Sektoren und Ansprüche an den Raum zu vereinen und die Schutzgüter so-

wie Ressourcen langfristig zu schützen und zu sichern.  

In der vorliegenden Arbeit wurde eine planungswissenschaftliche Evaluation durchgeführt. Dabei 

handelt es sich um eine Programmevaluation im weiteren Sinne. Zur besseren Lesbarkeit wird der 

Begriff Evaluation in der Arbeit verwendet. Diese Evaluation besteht aus den Arbeitsschritten 

Dokumentenanalyse, Erfolgskontrolle und einer Wirkungsanalyse. Die Dokumentenanalyse un-

tersucht textliche Dokumente bezüglich ihres Schwerpunktes zum Klimawandel. Dabei wurden 

sowohl formelle, als auch informelle planerische Festlegungen im Mehrebenensystem der räum-

lichen Planung betrachtet. Im nächsten Schritt wurde durch die Erfolgskontrolle ein Soll-Ist-

Vergleich angewandt. Ziel dieser Untersuchung war es, planerische Festlegungen untereinander 

auf ihre Übereinstimmung in der Ausweisung darzustellen sowie planerische Festlegungen (Soll) 

mit der aktuellen Flächennutzung (Ist) in Bezug zu setzen. Es wurden nur Flächenausweisungen in 

der vorliegenden Arbeit untersucht, die einen direkten oder indirekten Bezug zum Klimawandel 

aufweisen. Grundvoraussetzung für diesen Soll-Ist-Vergleich ist die Verfügbarkeit georeferenzier-

ter Daten. Für die Wirkungsanalyse wurden Akteure der räumlichen Planung oder Interessensver-

treter der Landnutzung sowie ökonomisch und politische agierende Akteure der öffentlichen 

Verwaltung befragt. Neben der Wahrnehmung zum Klimawandel und Aktivitäten zum Klima-
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schutz und zur Klimaanpassung wurden auch Kooperationen innerhalb der Ebenen der räumli-

chen Planung und interdisziplinäre Zusammenarbeiten abgefragt.  

Als Untersuchungsregion wurde, orientiert an den Planungsregionen der Regionalplanung, die 

Altmark, Landkreis Stendal und der Altmarkkreis Salzwedel gewählt. Ergänzend wurde als Refe-

renzregion der Landkreis Lüchow-Dannenberg herangezogen. Die Erkenntnisse aus dem Land-

kreis Lüchow-Dannenberg dienen vor allem einer Einordnung der Ergebnisse aus der Altmark und 

nicht einem systematischen Vergleich.  

Die Analyse von Dokumenten der formellen und informellen räumlichen Planung in der Altmark 

hat gezeigt, dass der Klimawandel in der formellen Planung einen relativ geringen Stellenwert 

aufweist. Er wird in den verschiedenen Planungsebenen thematisiert. Festlegungen dazu finden 

beispielweise durch Ausweisungen zum Hochwasserschutz oder der Windenergie statt, jedoch 

bilden Klimaschutz und Klimaanpassung keine Schwerpunkte in den Dokumenten. Anders stellt es 

sich in informellen Planungsdokumenten dar. Hier gibt es planerische Konzepte, die den Umgang 

mit dem Klimawandel in den Fokus stellen oder weiterführende Ausführungen zu den Herausfor-

derungen thematisieren.  

Die Erfolgskontrolle in der Altmark im Schwerpunkt Hochwasserschutz hat gezeigt, dass Vorrang-

gebiete auf Landes- und Regionalebene größtenteils übereinstimmend sind. In Bezug auf die 

kommunale Ebene sind nur wenige Überlagerungen vorhanden. Diese betreffen sowohl landes- 

als auch regionale Festlegungen. Dabei handelt es sich immer um versiegelte Flächen. Im Bereich 

des Naturschutzes gibt es teilweise auf Ebene der Landesplanung und Regionalplanung große 

Differenzen in der Ausweisung der beiden Planungsebenen. Landesweite Gebiete sind meist grö-

ßer als auf Ebene der Regionalplanung. Überschneidungen mit kommunalen Festlegungen sind 

kaum vorhanden. 

Die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für ein ökologisches Verbundsystem auf Ebene der Regi-

onalplanung weist einen signifikant höheren Anteil auf als auf Ebene der Landesplanung. Es gibt 

eine mittlere Überschneidungsintensität der beiden Planungsebenen. Es bestehen hohe Über-

schneidungen mit kommunalen Festlegungen. Teilweise sind mehr als die Hälfte der versiegelten 

Fläche durch Vorbehaltsgebiete überplant. Überwiegend sind Wohn- und Gewerbefläche, selte-

ner Grünflächen von der Überlagerung betroffen. In Bezug auf Ausweisungen für die Landwirt-

schaft, gibt eine signifikant hohe Übereinstimmung zwischen der Landes- und Regionalplanung. 

Signifikante Überschneidungen gibt es auf kommunaler Ebene in Tangermünde. Nahezu das ge-

samte Siedlungsgebiet der Stadt ist sowohl auf landesweiter als auch auf regionalplanerischer 

Ebene als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft ausgewiesen. Im Bereich der Windenergie sind 

Vorranggebiete nur auf Ebene der Regionalplanung festgelegt. Die regionalen Ausweisungen sind 

zum überwiegenden Teil in die kommunale Bauleitplanung übernommen worden. Teilweise wur-

den Flächen im Flächennutzungsplan erweitert. 
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In Bezug auf die Wirkungsanalyse in der Altmark haben die vorliegenden Ergebnisse gezeigt, dass 

Instrumente, wie das Raumordnungsverfahren oder die Umweltverträglichkeitsprüfung, wichtige 

Mechanismen sind, um naturschutzfachlichen Belangen nachzukommen. Die Siedlungsentwick-

lung ist durch den Bevölkerungsrückgang in der Altmark verhältnismäßig gering ausgeprägt und 

dadurch die Nachfrage nach Bauland eher vereinzelt. Die Baulandvergabe wird allerdings haupt-

sächlich durch Käuferinteressen gesteuert und die kommunale Bauleitplanung notfalls daran an-

gepasst. Die räumliche Planung gibt wichtige Impulse und eine Entwicklungsrichtung des Raumes 

auf den verschiedenen Verwaltungsebenen. Sie stellt dadurch die Eckpfeiler im Landmanagement 

dar, allerdings ist sie nur bedingt und fallspezifisch Entscheidungsgrundlage im Landmanagement. 

Es fehlt in allen Verwaltungsebenen an Handlungskonzepten oder Strategien sowie die rechtli-

chen Grundlagen und Ressourcen, um Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 

großflächig umzusetzen. Obwohl die Wahrnehmung des Klimawandels bei den Akteuren stark 

ausgeprägt ist, sind in der formellen räumlichen Planung oder der täglichen Arbeit die Auswir-

kungen des Klimawandels, wenn überhaupt, nur am Rande thematisiert. Die Kommunikation zwi-

schen kommunaler Ebene und Landesebene wird als gering bewertet. Die Regionalplanung wird 

zum einen als Bindeglied zwischen den Ebenen gesehen, zum anderen als zusätzliche Instanz, die 

die kommunale Planungshoheit einschränkt. Die Wirkung der räumlichen Planung auf die Politik 

wird fallbezogen unterschiedlich eingeschätzt. In Bezug auf andere Landnutzungssektoren stellt 

die räumliche Planung, wenn überhaupt, nur am Rande eine Bedeutung dar. Die Wirkung der 

räumlichen Planung auf andere Sektoren wird insgesamt eher als gering bewertet. Es wird kein 

expliziter Fokus auf den Klimawandel in den formellen Planungsinstrumenten auf den verschie-

denen Planungsebenen gelegt. Gleichwohl wird er in allen Planwerken thematisiert und behan-

delt. Auf der regionalen Planungsebene werden die Auswirkungen durch die Ausweisung von 

Windenergiegebieten und Hochwasserschutzgebieten zwar tiefergehend behandelt, aber nicht in 

den Mittelpunkt gestellt. Prinzipiell wird die räumliche Planung als wichtiges übersektorales Bin-

deglied zwischen den einzelnen Sektoren gesehen. Dabei gibt sie mit ihren Planwerken eine Rich-

tungsweise für die weitere Entwicklung an und kann helfen, eine Region strategisch aufzustellen. 

Es fehlt an rechtlichen Festlegungen, überregionalen Handlungsansätzen und rechtlichen Hand-

lungsempfehlungen, um auf die Auswirkungen des Klimawandels eingehen zu können. Die Aus-

stattung der räumlichen Planung wird in allen Planungsebenen als unzureichend eingeschätzt. Es 

fehlt sowohl an finanziellen als auch personellen Ressourcen, um den Herausforderungen gerecht 

zu werden.  

In Bezug auf den Landkreis Lüchow-Dannenberg als Referenzregion haben die Erkenntnisse der 

Evaluation ergeben, dass in den formalen Dokumenten der Landesebene ein größerer Fokus auf 

dem Klimawandel liegt als in der Altmark. Hier bildet der Umgang mit dem Klimawandel einen 

unmittelbaren Schwerpunkt. 

Die Erfolgskontrolle im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat ergeben, dass für den Bereich Hoch-

wasserschutz keine Festlegungen, die den Landkreis Lüchow-Dannenberg betreffen, auf Ebene 

der Landesplanung vorgenommen worden sind. Auf Ebene der Regionalplanung gibt es linien-

förmige Festlegungen zum Hochwasserabfluss, die sich meist um versiegelte Stadt- oder Dorfge-
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biete befinden. Eine Überlagerung mit kommunalen Ausweisungen konnte aufgrund der fehlen-

den Datengrundlagen nicht genauer untersucht werden, jedoch wird diese aufgrund der topo-

graphischen Analysen weitestgehend ausgeschlossen. Auf Ebene der Regionalplanung sind die 

naturschutzfachlichen Ausweisungen sehr viel differenzierter als auf Landesebene. Nahezu alle 

NATURA 2000-Gebiete der Landesebene sind auf Ebene der Regionalplanung mit einem Planzei-

chen für Natur und Landschaft ausgestattet. Eine Überlagerung mit kommunalen Ausweisungen 

konnte aufgrund der fehlenden Datengrundlagen nicht genauer untersucht werden. Ausweisun-

gen zur Landwirtschaft sind nur auf regionaler Ebene erfolgt. Ein hoher Anteil der Landkreisfläche 

ist als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft ausgewiesen, dementsprechend gibt es eine hohe 

Überschneidungsrate mit den Festlegungen für Natur und Landschaft in dem Landkreis. Eine 

Überlagerung mit kommunalen Ausweisungen konnte aufgrund der fehlenden Datengrundlagen 

nicht genauer untersucht werden. 

Die Ergebnisse der Wirkungsanalyse haben ergeben, dass die räumliche Planung als Entschei-

dungsgrundlage Im Landmanagement sehr divers gesehen wird. In Bezug auf die Siedlungsent-

wicklung wird die kommunale Bauleitplanung teilweise als Hindernis gesehen, auf Bauherren-

wünsche eingehen zu können. Der Naturschutz spielt eine große Rolle im Landkreis und die Aus-

weisungen von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten nehmen einen großen Einfluss auf die Flächen-

inanspruchnahme. Die Wahrnehmung des Klimawandels ist bei den Befragten überwiegend gut 

ausgebildet. Auf Ebene der Landesplanung ist der Klimawandel sehr präsent und wird im aktuel-

len Änderungsverfahren des Landesraumordnungsprogrammes sehr intensiv behandelt. Im Land-

kreis selbst fehlen die entsprechenden Planungsgrundlagen und der Wissensstand ist nach eige-

ner Einschätzung mancher Befragten zu niedrig. Die Wahrnehmung der einzelnen Planungsebe-

nen wird unterschiedlich gesehen. Die kommunalen Akteure fühlen sich oft durch die Regional- 

und Landesplanung übergangen und eine Beteiligung ist oft nur über schriftliche Stellungnahmen 

gegeben. Demnach fühlen sich einige kommunale Akteure in ihrer Planungshoheit betrogen. Die 

räumliche Planung wirkt meist eher sekundär auf die Politik und nicht andersherum. Während 

der Klimawandel im Änderungsverfahren des Landesraumordnungsprogrammes einen sehr ho-

hen Stellenwert aufweist, wird auf kommunaler Ebene oder regionaler Ebene der Klimawandel 

nur bedingt als planerischer Prozess verstanden. Regelmäßige Kooperationen finden nicht statt. 

Beteiligungen laufen, wenn überhaupt, nur über förmliche Beteiligungsverfahren. Die darin abge-

gebenen Stellungnahmen werden in allen Planungsebenen als meist nicht wirksames Instrument 

gesehen. In Bezug auf die Aktualität der formellen Planung im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

liegt das Grundproblem auf Ebene der kommunalen Bauleitplanung und den dort veralteten Pla-

nungsgrundlagen. Dies führt zu einer Bedarfsplanung. Der Klimawandel spielt durch die Vorhaben 

der Landesplanung in Bezug auf den Moorschutz und durch die Ausweisung von Windenergieflä-

chen eine Rolle. Darüber hinaus wird durch jüngste Hochwasserereignisse auf regionaler Ebene 

der Hochwasserschutz näher betrachtet.  

Es hat sich bestätigt, dass die räumliche Planung einen Beitrag zum nachhaltigen Landmanage-

ment vor dem Hintergrund des Klimawandels leisten kann und die räumliche Planung bereits in 

ihrem Kerngedanken die Nachhaltigkeitsziele verfolgt. Die Potentiale der räumlichen Planung sind 



Zusammenfassung v 

in diesem Bereich noch nicht ausgeschöpft. In Bezug auf den Klimawandel nimmt die räumliche 

Planung bereits eine entscheidende, interdisziplinäre Rolle ein, die ausgebaut werden muss. Vo-

raussetzung hierfür ist eine gut aufgestellte und ausgestattete räumliche Planung. Besonders auf 

Ebene der kommunalen Bauleitplanung wird die Ausstattung der räumlichen Planung in den Un-

tersuchungsregionen als schwach und nicht hinreichend bezeichnet. In der Zusammenarbeit im 

Mehrebenensystem der räumlichen Planung ist es notwendig, den Austausch intensiver zu ge-

stalten. Die Ebene der Regionalplanung muss ihre Schlüsselrolle als wichtige Schnittstelle zwi-

schen der Landes- und Regionalplanung ausbauen (vgl. Kapitel 11.5). Evaluationen, wie sie in der 

vorliegenden Arbeit durchgeführt worden sind, können einen wichtigen Beitrag zur strategischen 

Aufstellung der räumlichen Planung leisten. 

Die Untersuchung hat aufgezeigt, dass die räumliche Planung nicht nur auf die formelle Planung 

in den verschiedenen Verwaltungsebenen zu beschränken ist. Die informelle Planung ist eine 

notwendige Ergänzung der formellen Planwerke, wenngleich die formale Planung durch ihre 

Rechtsverbindlichkeit eine größere Einflussnahme in die Raumentwicklungen erzielen kann. Die 

verschiedenen Ansprüche an die Fläche, gepaart mit Herausforderungen wie dem Klimawandel, 

sind Herausforderungen dieser und künftiger Generationen. Klimaschutz, in Kombination mit der 

Energiewende, sowie Klimaanpassung sind nur möglich, wenn es bundesweit einheitliche Strate-

gien gibt, die auf die verschiedenen Regionen mit ihren charakteristischen Ausprägungen ange-

passt sind. Die räumliche Planung kann hierbei einen wichtigen Beitrag leisten und durch ihre 

Kernkompetenz die notwendige Schnittstelle bilden. Die vorliegende Arbeit hat aufgezeigt, dass 

dies aktuell noch nicht im vollen Maß der Fall ist. Es fehlen konkrete Handlungsweisungen und 

Richtungsvorgaben. Die räumliche Planung schafft es derzeit nicht, ihre Potentiale voll auszu-

schöpfen und die ihr zugedachte Schlüsselrolle für interdisziplinäre Herausforderungen wie den 

Klimawandel einzunehmen. Durch die Etablierung von Evaluationen in planerischen Prozessen ist 

eine Bestandsaufnahme der räumlichen Planung möglich. Nur so können Chancen und Risiken 

oder Stärken und Schwächen aufgedeckt werden. Dafür ist es notwendig, Methoden der Evalua-

tion in der räumlichen Planung zu testen und durch gezielte Forschungsvorhaben Evaluationen in 

der räumlichen Planung weiterzuverfolgen und eine geeignete Durchführungsart zu definieren. 

JEL: Q54, Q57, Q56, Q01, Q24 

Schlüsselwörter: Klimawandel, räumliche Planung, Evaluation, Nachhaltiges Landmanagement 
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Summary 

The resource area is limited across the globe. Sustainable land management is not only necessary 

against the background of climate change for the purpose of satisfying the various interests in the 

area. Climate protection measures, alongside climate adaptation measures such as flood water 

retention areas, need to be combined with existing requirements for the area.  

The starting point of the dissertation is that spatial planning can play a key role by observing sus-

tainable land management from a cross-sectoral perspective, against the background of climate 

change. In view of the most effective planning, it is first necessary to highlight the regional gov-

ernance of spatial planning as regards land management on the different levels of administration 

as well as identifying the opportunities and limitations of the planning. The present study defines 

spatial planning as formal regional planning and informal spatial developments. Spatial planning 

therefore also comprises informal planning structures and processes alongside the formal plan-

ning processes in the multi-level system of spatial planning. It is by means of the multi-level sys-

tem of spatial planning that planning provisions are made on the various levels of administration 

and transferred to the next level. Spatial planning works on various benchmark levels as part of 

this principle of countervailing influence. Spatial planning attempts to unite various sectors and 

demands on the area and to protect and secure protected objects as well as resources in the 

long-term. 

A planning research evaluation was carried out as part of the present study. This evaluation con-

sists of the work steps document analysis, success monitoring and an impact analysis. The docu-

ment analysis examines textual documents regarding their focus on climate change. A target-

actual comparison is carried out by means of success monitoring. The objective here was to rep-

resent geo-referenced planning provisions among each other for compliance in the designation 

as well as to correlate planning provisions (target) with the current land use (actual). The present 

study only examined area designations which have a direct or indirect bearing on climate change. 

As regards the impact analysis, those interviewed included spatial planning actors or stakeholders 

in the land use as well as economic and political players from the public administration sector. 

Besides the perception of climate change and climate protection activities and climate adapta-

tion, cooperations within the levels of spatial planning and interdisciplinary collaborations were 

also consulted. 

Based on the planning regions of regional planning, the region under study was the Altmark, the 

district of Stendal and the Altmarkkreis Salzwedel. The reference region of the rural district 

Lüchow-Dannenberg was additionally consulted. The insights from the rural district Lüchow-

Dannenberg are primarily used to categories the results from the Altmark and not as a systematic 

comparison. 

Concerning the findings from Altmark (the region under study), the analysis of documents of both 

the formal and informal spatial planning demonstrated that climate change is accorded a rela-
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tively low status in formal planning. Climate change is addressed in the various planning levels 

and provisions to this end occur, for example, via designations for flood protection or wind ener-

gy; there is no emphasis on climate protection and climate adaptation in the documents, howev-

er. The situation is somewhat different as regards informal planning documents. Here there are 

planning concepts, which focus on tackling climate change or which address further details on the 

challenges. 

Success monitoring in the Altmark with the main focus on flood protection, has shown that the 

priority areas are, for the most part, consistent on national and regional levels. As regards the 

local level, there are only a few overlaps. In the area of nature conservation, there are, to some 

extent, major differences in the designation of both planning levels at the national and regional 

planning level. Nation-wide areas are often larger than on those at the regional planning level. 

Overlaps with local provisions are rare. The designation of restricted areas for an ecological net-

work system is significantly higher at the regional planning level than at the national planning 

level. There is a moderate rate of overlapping at both planning levels. As regards designations for 

agriculture, there is a significantly high correlation between national and regional planning. Sig-

nificant overlaps can be seen on local levels in Tangermünde. Almost the entire area of settle-

ment in the town is designated as a restricted area for agriculture on both nationwide as well as 

regional-planning levels. In the area of wind energy, the regional designations have, for the most 

part, been adopted in local urban land-use planning. 

With respect to the impact analysis in the Altmark, the existing results have shown that instru-

ments such as the regional planning procedure or the environmental impact assessment, are im-

portant mechanisms when it comes to fulfilling nature conservation issues. The settlement de-

velopment is relatively small due to the demographic decline in the Altmark and hence the de-

mand for building land is rather low. Spatial planning provides vital impulses and a development 

direction of the area on various administrative levels. It therefore represents the cornerstone in 

land management, however, it is only a limited and case-specific decision-making tool in land 

management. All administrative levels exhibit a lack of operational concepts or strategies as well 

as legal foundations and resources in order to extensively implement climate protection and cli-

mate adaptation measures. Although stakeholders have a very strong perception of climate 

change, formal spatial planning or day-to-day operations only make marginal, if any, reference to 

the effects of climate change. On the one hand, regional planning is considered an essential link 

between the levels and as an additional instance of restricting local planning sovereignty, on the 

other. The effect of spatial planning on policy issues is assessed differently on a case-by-case ba-

sis. The effect of spatial planning on other sectors is perceived as relatively low on the whole. 

There is no explicit focus on climate change in the formal planning instruments on the various 

planning levels. Whilst the effects are discussed in greater detail on the regional planning levels 

due to the designation of wind energy and flood protection sites, they are not the central focus. 

There is a lack of legal stipulations, supra-regional action approaches and legal recommendations 

for action in order to react to the effects of climate change. The features of spatial planning are 

considered to be inadequate in all planning levels. 
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With regard to the rural district Lüchow-Dannenberg as a reference region, the findings of the 

evaluation have shown that there is a greater focus on climate change in the formal documents 

at the national level than in the Altmark. 

Success monitoring in the rural district Lüchow-Dannenberg revealed that no provisions have 

been made on national planning levels in the area of flood protection that affect the rural district 

of Lüchow-Dannenberg. At the regional planning level, there are linear provisions for flood water 

run-off which are mostly located around sealed town or village areas. The nature conservation 

designations at the regional planning level are much more differentiated than at the national 

planning level. Virtually all NATURA 2000 sites at the national level, feature a planning symbol for 

nature and landscape at the regional planning level. A large proportion of the rural district area is 

designated as a restricted area for agriculture at the regional level. Accordingly, there is a high 

rate of overlapping with the provisions for nature and landscape in the rural district. It was not 

possible to further examine the overlap with local designations due to a lack of underlying data. 

The results of the impact analysis have shown that spatial planning as a decision-making tool in 

land management, is considered to be very diverse. Concerning settlement development, the 

local urban-land use planning is seen as an obstacle to some extent when it comes to meeting the 

requests of building owners. Nature conservation plays an important role in the rural district and 

the designations of priority and restricted areas have a large impact on the land use. Climate 

change is very prevalent at the national planning level. While climate change is a top priority in 

the revision procedure of the federal state regional planning programme, climate change only 

receives limited attention as a planning process on local or regional levels. In the rural district 

itself, there is a lack of appropriate planning fundamentals and the level of knowledge is too low 

according to some of those interviewed. The perception of the individual planning levels is 

viewed differently. The local stakeholders often feel ignored by the regional and national plan-

ning and it is often only possible to participate by means of formal statements. It is usually the 

case that spatial planning indirectly influences policy issues and not the other way round. Partici-

pations only take place, if at all, via formal participation procedures. Regarding the up-to-date 

nature of formal planning in the rural district Lüchow-Dannenberg, the fundamental problem lies 

at the local urban-land use planning level and its outdated planning fundamentals. This results in 

a demand planning. 

It has been confirmed that the central ideas of spatial planning already pursue sustainability ob-

jectives in themselves. The potential of spatial planning has not yet been exploited in this area. 

With respect to climate change, spatial planning already plays a decisive role which needs to be 

strengthened. The precondition for this is a well-positioned and equipped spatial planning. In the 

multi-level system of spatial planning, the levels of regional planning need to be developed as 

important interfaces between the national and regional planning. 

The study has shown that the informal planning is a necessary addition to the formal plans, even 

though the formal planning can achieve a greater influence on spatial development due to its 
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legally binding nature. Climate protection, in combination with the energy transition as well as 

climate adaptation, are only possible if there are uniform strategies throughout Germany. Spatial 

planning can make an important contribution here and due to its core competence can form the 

necessary interface. The present study has shown that specific instructions and guidelines are not 

sufficient for achieving this. Establishing evaluations in the planning processes makes an appraisal 

of spatial planning possible. This is the only way to uncover opportunities and risks or strengths 

and weaknesses. It is therefore necessary to test methods of evaluation in spatial planning and to 

pursue evaluations in spatial planning by means of targeted research efforts. 

JEL: Q54, Q57, Q56, Q01, Q24 

Keywords: climate change, spatial planning, evaluation, sustainable land management 
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Kapitel 1 Einleitung 1 

1 Einleitung 

Sektoren wie beispielsweise Landwirtschaft, Forstwirtschaft sowie Siedlung und Verkehr haben 

unterschiedliche Ansprüche an die begrenzte Ressource Fläche. Dies führt zu Nutzungskonkur-

renzen zwischen den Sektoren, die durch externe Einflüsse wie beispielsweise die Nachhaltig-

keitsziele zusätzlich verschärft werden. Außerdem müssen sich die Landnutzer auf zusätzliche 

Herausforderungen wie den Klimawandel einstellen und, so will es die Politik, ebenfalls ihren 

Beitrag zur Minderung von Treibhausgasen leisten. 

Globale und regionale Klimaszenarien haben verdeutlicht, dass sich das Klima in Zukunft weiter 

verändern wird (IPCC 2007, Voss 2010, DVW 2010, Wilke 2005). Trotz bestehender Unsicherhei-

ten über die tatsächlichen Klimaveränderungen im 21. Jahrhundert treffen die unterschiedlichen 

Projektionen für Deutschland ähnliche Aussagen: In den kommenden Jahrzehnten werden ein 

Temperaturanstieg von bis zu zwei Grad Celsius, vermehrte Extremwettereignisse sowie eine 

jahreszeitliche Umverteilung der jährlichen Niederschlagssumme erwartet. Regional und sektoral 

können sich diese Tendenzen unterschiedlich ausprägen (BMVBS 2010, Wilke 2005, Zebisch et al. 

2005). Obwohl es länderübergreifend formulierte Ziele gibt, die Treibhausgasemissionen zu sen-

ken und so einen Beitrag zum Klimaschutz (Mitigation) zu leisten, ist es wahrscheinlich, dass es zu 

den projizierten klimatischen Veränderungen kommen wird, also auch eine Anpassung (Adaption) 

erforderlich sein wird (BMU 2009a, Birkmann 2011). Daher hat die Bundesregierung im 

März 2009 die Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel verabschiedet und damit ver-

deutlicht, dass es notwendig ist, sich sektoral und übersektoral an die Auswirkungen des Klima-

wandels anzupassen, um die Vulnerabilität Deutschlands gegenüber klimatischen Veränderungen 

möglichst gering zu halten (BMVBS 2013: 24, Birkmann 2011, BMU 2009b). Den Herausforderun-

gen des Klimawandels muss in Abwägung mit verschiedenen Ansprüchen, die an die Ressource 

Fläche gestellt werden, begegnet werden. So wird Fläche in Deutschland für die Siedlungs-, Ge-

werbe- und Infrastrukturentwicklung benötigt, um Rohstoffe für Nahrungs- und Futtermittelpro-

duktion zu produzieren sowie zur Lieferung von Rohstoffe für die Holzindustrie. Zusätzlich wer-

den Flächen für Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen beansprucht, um die Biodiversität zu si-

chern. Des Weiteren besteht aufgrund der politisch beschlossenen Energiewende ein erhöhter 

Flächenbedarf für Energiepflanzen. Die Abschätzung der dabei auftretenden Wechselwirkungen 

innerhalb und zwischen den landnutzenden Sektoren, die Sicherung der verschiedenen Nutzungs-

interessen, aber auch die Abwägung möglicher Risiken ist für ein nachhaltiges Landmanagement 

maßgeblich. Demzufolge ist ein nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klima-

wandels eine aktuelle und künftige Herausforderung der landnutzenden Sektoren (Goetzke et al. 

2012: 185, DVW 2010, Schönwandt et al. 2009). 

Knappe Haushaltskassen sowie eine gegenwärtig eher geringe politische Aufmerksamkeit zwin-

gen die räumliche Planung in Deutschland immer wieder zur Rechtfertigung ihrer Notwendigkeit 

und Wirksamkeit (Kegel 2006, Albers 2006, Danielzyk 2004). Es besteht durch die Vielschichtigkeit 

des Arbeitsfeldes teilweise Unwissenheit in der gesellschaftlichen Diskussion über den Tätigkeits-

bereich der Raumplaner und damit einhergehend Zweifel an der Notwendigkeit des Berufsstan-
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des (Selle 2005). Raumplanung oder räumliche Planung bedeutet zunächst einmal die Aufstellung 

eines Plans oder Planwerks, in dem künftige Entwicklungen eines Raums unter Berücksichtigung 

aller notwendigen Belange koordiniert werden. Die räumliche Planung erstellt durch ihre Zustän-

digkeitsregelungen auf den verschiedenen Verwaltungsebene Vorgaben und Handlungsanwei-

sungen. Auf Bundesebene, also auf Ebene der Raumordnung, werden durch die Ministerkonfe-

renz für Raumordnung (MKRO) Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in 

Deutschland, zuletzt im Jahr 2017, beschlossen. Diese liefern Richtungsweisungen für die Landes-

planung, also die Bundeslandebene. Durch das formulierte Leitbild vier der MKRO werden Belan-

ge des Klimawandels und deren Bedeutung für die räumliche Planung erläutert (BMVI 2017). Auf 

Ebene der Bundesländer werden länderspezifische Raumordnungspläne erstellt. Diese werden in 

der Regionalplanung und Bauleitplanung räumlich konkretisiert. Das Gegenstromprinzip der 

räumlichen Planung soll eine vertikale Diskussion planerischer Prozesse im Mehrebenensystem 

bewirken. Dabei ist die Aufstellung eines Plans nicht als endlicher Vorgang, sondern durch ständi-

ge Anpassungen an diverse Rahmenbedingungen als kontinuierlicher Prozess zu verstehen (Al-

bers 2006, ARL 2005, ARL 2011, Fürst und Scholles 2011, Priebs 2006, Selle 2005). Neben dieser 

Aufgabe als Gestalter auf den verschiedenen Planungsebenen (Landesplanung, Regionalplanung, 

Bauleitplanung) sieht sich die räumliche Planung zudem immer wieder als Vermittler und Koordi-

nator zwischen verschiedenen Fachdisziplinen (Selle 2005, Albers 2006). 

Die räumliche Planung, so der Ausgangspunkt der vorliegenden Dissertation, kann durch ihren 

Ursprungsgedanken einer nachhaltigen Raumnutzung bei der aktuellen gesellschaftlichen Diskus-

sion um ein nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels eine zentrale 

Aufgabe übernehmen. In Anbetracht einer möglichst effektiven Planung ist es dafür notwendig, 

die Steuerungskraft der Raumplanung in Bezug auf das Landmanagement auf den unterschiedli-

chen Verwaltungsebenen aufzuzeigen sowie Chancen und Grenzen der Planung herauszuarbei-

ten. Programmevaluationen können dafür als methodische Herangehensweise dienen (Einig 

2012, Diller 2012, Jacoby 2009: 2). Evaluationen bieten die Möglichkeit, die tatsächliche Steue-

rungskraft sowie Stärken und Schwächen der Planung herauszuarbeiten und ggf. Optimierungs-

bedarfe aufzuzeigen (Einig 2012: II, Diller 2012: 1, Zaspel 2011, Jacoby 2009). Programmevaluati-

onen werden derzeit in Deutschland in ausgewählten Regionen durchgeführt. Diese Evaluationen 

von Programmen werden überwiegend durch inhaltliche Schwerpunkte eingegrenzt und sind 

selten gesetzlich vorgeschrieben. In dieser Arbeit wird eine Programmevaluation im weiteren 

Sinne durchgeführt (vgl. Kapitel 5.3). Zur besseren Lesbarkeit wird in der Arbeit der Begriff Evalu-

ation verwendet. Die nur vereinzelte Durchführung von Evaluationen in der räumlichen Planung 

begründet sich mit der nicht einheitlich definierten methodischen Vorgehensweise. Weitere 

Gründe sind meist fehlende Datengrundlagen und begrenzte Ressourcen wobei der fehlende 

Zwang diese durchzuführen (Einig 2012, Zaspel 2011, ARL 2005, Scholles und Fürst 2001). Zusätz-

liche Hemmnisse bestehen in der Befürchtung, bei negativen Ergebnissen eventuell die Notwen-

digkeit der Planung rechtfertigen zu müssen (Einig 2012, Diller 2012). 

Einige Arbeiten zeigen, dass sich die Kombination von Erfolgskontrolle und Wirkungsanalyse aus-

gewählter Planungsinhalte als Teilarbeitsschritte einer Programmevaluation bewährt hat (Zim-
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mermann 2016, Diller 2012, Zaspel 2011). Durch die Erfolgskontrolle wird geprüft, inwieweit die 

planerischen Vorgaben mit der Realität übereinstimmen. Somit kann durch diesen Soll-Ist-

Vergleich eine Aussage über die Umsetzung planerischer Vorgaben im Mehrebenensystem sowie 

über die tatsächliche Flächennutzung getroffen werden. Durch einen weiteren Schritt kann ein 

kausaler Zusammenhang zwischen tatsächlicher Flächennutzung und der Raumplanung herge-

stellt werden, indem durch eine Wirkungsanalyse geprüft wird, inwiefern die Flächennutzung in 

einer Region tatsächlich von planerischen Vorgaben gelenkt wird, oder ob andere Faktoren einen 

wesentlicheren Einfluss auf die Flächennutzung haben (Einig 2012, Zaspel 2011). Neben der Ana-

lyse vorhandener Pläne wird sind der Einsatz von Geoinformationssystemen und qualitative Er-

hebungen wie Akteursbefragungen vor Ort denkbar, um durch diesen Methodenmix eine mög-

lichst umfassende Einschätzung zur aktuellen Planungssituation geben zu können und eventuelle 

Datenlücken zu schließen (Jacoby 2009: 2, Diller 2012: 1). Aufgrund der Komplexität der Pla-

nungsinhalte ist es bei einer Evaluation zielführend, thematische Schwerpunkte zu setzen und 

dafür geeignete Inhalte als Indikatoren zu definieren (Einig und Zaspel 2012: 20). 

Der Schwerpunkt der vorliegenden Dissertation liegt auf einer Evaluation der räumlichen Planung 

hinsichtlich eines nachhaltigen Landmanagements vor dem Hintergrund des Klimawandels. In der 

Arbeit wird unter nachhaltigen Landmanagement die Herausforderung verstanden, die zentralen 

flächennutzenden Sektoren Land- und Forstwirtschaft sowie Siedlung und Verkehr so zu steuern, 

dass die jeweiligen Interessen und Ziele gesichert werden und die begrenzte Ressource Fläche 

möglichst effizient im Sinne der Nachhaltigkeitsziele genutzt wird. Dieses Verständnis knüpft an 

die Grundidee der räumlichen Planung an und wird durch Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele 

erweitert, da auch diese gesellschaftlichen Ansprüche mit den Nachhaltigkeitszielen vereinbart 

werden müssen. 

Durch die föderale Struktur der räumlichen Planung in Deutschland ist eine Betrachtung der ver-

schiedenen Planungsebenen (Raumordnung bis Bauleitplanung) erforderlich. So können der Er-

folg und die Wirksamkeit der Raumplanung hinsichtlich ihres Beitrags zum nachhaltigen Landma-

nagement vor dem Hintergrund des Klimawandels im Mehrebenensystem analysiert und evalu-

iert werden. Der Ausgangspunkt der Ex-post-Evaluation soll auf der Ebene der Regionalplanung 

liegen, da ihr eine Schlüsselfunktion in Bezug auf die Wirksamkeit planerischer Prozesse im Pla-

nungssystem zugesprochen wird (Schönwandt et al. 2009: 229 ff., Kegel 2006: 99). Von dieser 

Ebene ausgehend werden die Strategien bzw. Vorgaben der übergeordneten Landesplanung so-

wie der untergeordneten kommunalen Planung erfasst und in die Evaluation eingebracht. Der 

entwickelte Evaluationsansatz greift etablierte Evaluationspraktiken der wissenschaftlichen Dis-

kussion auf und orientiert sich an einer Kombination aus Output-bezogener und interaktionsbe-

zogener Bewertung (Zimmermann 2016: 99 ff., Faludi 2000: 308 f., Korthals und Altes 2006: 98). 

Es handelt sich um eine Evaluation, welche nach Rossi et al. (2004) die Programmumsetzung und 

Programmwirkung bewertet. Demnach definiert sich der Evaluationsansatz über eine Metho-

dentriangulation, die drei Arbeitsschritte umfasst: Dokumentenanalyse, Erfolgskontrolle und 

Wirkungsanalyse (vgl. Diller 2012, Einig 2012, Wiechmann 2004, Zaspel 2011). 
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In der vorliegenden Evaluation stehen erstmalig Planungsinhalte, die ein nachhaltiges Landma-

nagement in Bezug auf den Klimawandel maßgeblich beeinflussen, im Fokus. Darüber hinaus wird 

geprüft, ob und, wenn ja, welche Handlungsstrategien gegenwärtig zum Klimawandel im 

Mehrebenensystem der Raumplanung verfolgt werden. 

Ausgehend vom beschriebenen Forschungsdesign liegt der Schwerpunkt der Arbeit auf der For-

schungsfrage, welchen Beitrag die Raumplanung zu einem nachhaltigen Landmanagement vor 

dem Hintergrund des Klimawandels liefern kann. 

Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Untersuchungsregion Altmark. Dafür wurde für ein umfang-

reiches Datenmaterial in den Arbeitsschritten der Evaluation erfasst (vgl. Abbildung 9). Die Unter-

suchung der Referenzregion Landkreis Lüchow-Dannenberg beruht auf einer weniger umfassen-

den Datenerhebung, besonders in der Wirkungsanalyse (vgl. Kapitel 6.1, Abbildung 9). Die Evalua-

tionen wurden in beiden Untersuchungsräumen methodisch identisch durchgeführt. Ziel der Ar-

beit ist kein systematischer Vergleich der beiden ausgewählten Evaluationen, vielmehr dient die 

empirische Arbeit in der Referenzregion Landkreis Lüchow-Dannenberg der inhaltlichen Einord-

nung der Ergebnisse aus der Untersuchungsregion Altmark. 

Zielsetzung der Arbeit ist es, Evaluationen als Methode in der Raumplanung weiter zu etablieren, 

methodische Ansätze zur Evaluation zu testen und weiterzuentwickeln sowie einen planungswis-

senschaftlichen Beitrag zum gesellschaftlich diskutierten nachhaltigen Landmanagement vor dem 

Hintergrund des Klimawandels zu liefern (vgl. Kapitel 2). 

Zur Zielerreichung ist in der vorliegenden Arbeit der Forschungsstand aufzuarbeiten. Dieser 

schließt die Formulierung einer Arbeitsdefinition eines nachhaltigen Landmanagements vor dem 

Hintergrund des Klimawandels ein, um den Untersuchungsgegenstand weiter einzugrenzen und 

Planungsinhalte zur Evaluierung auswählen zu können (vgl. Kapitel 3.4). Ein Überblick über aktu-

elle Klimaprojektionen, eine Erläuterung der verschiedenen Handlungsansätze (Klimaschutz, 

Klimaanpassung) sowie ein Überblick über die landnutzungsbezogene Nachhaltigkeitsdebatte 

ermöglichen die weitere Eingrenzung des Themas (vgl. Kapitel 3). Neben der aktuellen Aufstel-

lung der räumlichen Planung in Deutschland, wird ein inhaltlicher Schwerpunkt auf die räumliche 

Planung im Fokus des Klimawandels gelegt (vgl. Kapitel 4). Unter Aufstellung der räumlichen Pla-

nung wird die inhaltliche Ausrichtung planerischer Prozesse, die materielle sowie personelle Aus-

stattung der räumlichen Planung verstanden. Darüber hinaus sind die Grundlagen der Evaluation 

Elemente der Arbeit sowie die Erläuterung des eigenen Evaluationsansatzes (vgl. Kapitel 5, Kapi-

tel 6). Nach einer Vorstellung der Untersuchungsräume in Kapitel 7, werden die Evaluationser-

gebnisse zunächst der Untersuchungsregion Altmark und im Anschluss der Referenzregion 

Lüchow-Dannenberg dargestellt (vgl. Kapitel 8, Kapitel 9). Darauf aufbauend werden die aufge-

stellten Arbeitshypothesen überprüft und die empirische Arbeit kritisch reflektiert (vgl. Kapi-

tel 10), bevor ein Fazit gezogen wird (vgl. Kapitel 11). 
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Die Auswahl der zu evaluierenden Planungsinhalte muss sich am skizzierten Verständnis eines 

nachhaltigen Landmanagements vor dem Hintergrund des Klimawandels orientieren. Das bedeu-

tet, dass nur diejenigen Inhalte in Frage kommen, die einen Flächenbezug und/oder eine Bedeu-

tung für den Klimaschutz / die Klimaanpassung aufweisen. Diese Evaluationsgegenstände bilden 

das dargelegte Verständnis eines nachhaltigen Landmanagements ab. Demnach werden in der 

geplanten Arbeit schwerpunktmäßig die Flächeninanspruchnahme, die Landbewirtschaftung so-

wie die Erzeugung regenerativer Energie betrachtet. Die Ergebnisse aus der Evaluation werden 

zur aktuellen Nachhaltigkeitsdebatte sowie zur aktuellen Aufstellung der Raumplanung in 

Deutschland in Bezug gesetzt und diskutiert. Aus den gewonnenen empirischen Erkenntnissen 

werden Schlussfolgerungen für die räumliche Planung formuliert. Darüber hinaus wird die Bedeu-

tung der gewonnenen Erkenntnisse in Bezug zur Raumplanung in Deutschland gesetzt sowie das 

Instrument der Evaluation als künftig fest zu etablierendes Instrument in der Planungspraxis dis-

kutiert.
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2 Konzept der vorliegenden Arbeit 

In diesem Kapitel wird erläutert, welches Ziel die vorliegende Arbeit verfolgt, welche Arbeits-

schritte erforderlich sind, um die formulierten Forschungsfragen zu beantworten und welcher 

Forschungsbeitrag durch die empirische Untersuchung zu erwarten ist. Dieser Arbeitsschritt 

schließt die Formulierung einer Arbeitsdefinition eines nachhaltigen Landmanagements vor dem 

Hintergrund des Klimawandels ein. Ein Überblick über aktuelle Klimaprojektionen, eine Erläute-

rung der verschiedenen Handlungsansätze (Klimaschutz, Klimaanpassung) sowie ein Überblick 

über die landnutzungsbezogene Nachhaltigkeitsdebatte ermöglichen die weitere Abgrenzung des 

Themas. Ferner wird die räumliche Planung im Mehrebenensystem in Deutschland erläutert. Ne-

ben der aktuellen inhaltlichen, materiellen sowie personellen Aufstellung der Raumplanung in 

Deutschland, ihren Aufgaben, ausgewählten Instrumenten sowie ihren gesetzlichen Grundlagen 

wird die Frage der Bedeutung der Raumplanung thematisiert. Anschließend werden die Grundla-

gen der Evaluationstheorie beschrieben. 

2.1 Zielsetzung 

Der Schwerpunkt der Dissertation liegt auf der Frage, welchen Beitrag die räumliche Planung zu 

einem nachhaltigen Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels liefern kann. Dazu 

werden in der ausgewählten Untersuchungsregion, der Altmark mit den Landkreisen Salzwedel 

und Stendal sowie der Referenzregion, dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, für den Klimawandel 

bedeutsame Schwerpunkte der räumlichen formellen Planung identifiziert und untersucht. Bei-

spielsweise wird neben der Ausweisung von Windenergiegebieten, die Ausweisung von Hoch-

wasserschutzgebieten betrachtet. Die Auswahl der Schwerpunkte bezieht sich dabei auf die in 

Kapitel 5 aufgeführten Instrumente der räumlichen Planung. Das Hauptziel ist somit: 

Die Dissertation verfolgt das Ziel, Evaluationen als Methode in der Raumplanung weiter zu etab-

lieren, methodische Ansätze zur Evaluation zu testen und weiterzuentwickeln sowie einen pla-

nungswissenschaftlichen Beitrag zum nachhaltigen Landmanagement vor dem Hintergrund des 

Klimawandels zu liefern. 

Dafür werden ausgewählte Raumplanungsinhalte auf den Zuständigkeitsebenen in den ausge-

wählten Untersuchungsgebieten erfasst und hinsichtlich eines nachhaltigen Landmanagements 

bewertet. Durch Wirkungsanalysen und Erfolgskontrollen werden in einer Evaluation Chancen 

und Grenzen der aktuellen Planungspraxis im Hinblick auf ein nachhaltiges Landmanagement vor 

dem Hintergrund des Klimawandels anhand von Beispielregionen in Deutschland aufgezeigt. Zur   
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Sicherstellung und Präzisierung der Zielverfolgung werden der empirischen Arbeit folgende sechs 

Untersuchungsfragen zugrunde gelegt: 

1 Leistet die räumliche Planung aktuell einen Beitrag zur Umsetzung eines nachhaltigen 

Landmanagements vor dem Hintergrund des Klimawandels? 

2 Wie ist die räumliche Planung in Bezug auf die Umsetzung eines nachhaltigen Land-

managements vor dem Hintergrund des Klimawandels aufgestellt? 

3 Bilden die planerischen Festsetzungen bezüglich eines nachhaltigen Landmanagements 

vor dem Hintergrund des Klimawandels die tatsächliche Flächennutzung ab? 

4 Bauen die planerischen Festsetzungen bezüglich eines nachhaltigen Landmanagements 

vor dem Hintergrund des Klimawandels im Mehrebenensystem der räumlichen Planung 

aufeinander auf? 

5 Wie müssen Evaluationen in der räumlichen Planung methodisch ausgestaltet sein, um 

planerische Prozesse bewerten zu können? 

6 Ist eine Evaluation ein geeignetes Instrument, um Potentiale und Hindernisse des aktuel-

len Planungssystems aufzuzeigen? 

In der Literaturstudie bestehender wissenschaftlicher Arbeiten und der damit zusammenhängen-

den Herausarbeitung des eigenen Forschungsbeitrages wurden bisherige Ergebnisse erfasst, be-

wertet und weiterentwickelt. Zur Eingrenzung des Themenfeldes sowie des kritischen Diskurses 

der vorliegenden Arbeit wurden im Vorfeld der Evaluation Arbeitshypothesen zu den Forschungs-

fragen entwickelt: 

Arbeitshypothese 1:  

Die räumliche Planung leistet einen Beitrag zu einem nachhaltigen Landmanagement vor dem 

Hintergrund des Klimawandels. Die räumliche Planung koordiniert sektorübergreifend raumbezo-

gene Maßnahmen zum Klimaschutz und der Klimaanpassung. 

Arbeitshypothese 2: 

Die Aufstellung der räumlichen Planung im Mehrebenensystem ist hinreichend, um ihre Potentia-

le in Bezug auf ein nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels auszu-

schöpfen. 

Arbeitshypothese 3: 

Die raumbezogenen formellen Festsetzungen bezüglich eines nachhaltigen Landmanagements 

vor dem Hintergrund des Klimawandels stehen nicht mit der tatsächlichen Flächennutzung im 

Widerspruch. 

Arbeitshypothese 4: 

Die räumliche Planung agiert im Mehrebenensystem vertikal abgestimmt. Planerische Festlegun-
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gen in Bezug auf ein nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels wer-

den im Gegenstromprinzip abgestimmt. 

Arbeitshypothese 5: 

Für die Durchführung einer Evaluation in der räumlichen Planung ist die Verwendung regionaler 

Daten und die Einschätzung regionaler Akteure im Methodenmix maßgeblich. 

Arbeitshypothese 6:  

Evaluationen sind maßgeblich für die Ausgestaltung und strategische Aufstellung der räumlichen 

Planung, da sie zur Ermittlung eines definierten Status quo der räumlichen Planung in einem Un-

tersuchungsgebiet dienen. 

Die genannten Hypothesen werden im Kapitel 2.3 durch formulierte Leitfragen präzisiert. Die 

Überprüfung der aufgestellten Arbeitshypothesen erfolgt in Kapitel 10.2. Das Vorgehen der empi-

rischen Untersuchung wird im Kapitel 2.3 genauer erläutert. 

2.2 Forschungsbeitrag der vorliegenden Arbeit 

Es wird ein Beitrag zum aktuellen planungswissenschaftlichen Diskurs zu Evaluationen in der 

räumlichen Planung geliefert. Als räumliche Planung ist sowohl die formelle, als auch die infor-

melle Planung gemeint, die einen Schwerpunkt auf die Regionalentwicklung der definierten Regi-

on legt (vgl. Kapitel 4.5, Kapitel 4.6). Evaluationen in der räumlichen Planung sind derzeit in 

Deutschland eher schwach ausgeprägt (Einig 2012: IVͿ. „Bisheƌ ǁeƌdeŶ iŶ deŶ ŵeisteŶ Rauŵoƌd-

nungsberichten des Bundes wie der Länder allerdings die Wechselwirkungen zwischen verbindli-

chen Festlegungen in räumlichen Plänen und die dadurch bewirkten Effekte im Raum noch nicht 

geŶaueƌ uŶteƌsuĐht.͞ ;Dilleƌ ϮϬϭϮ: 2) Evaluationen als vergleichende Fallstudien sind in der deut-

sĐheŶ PlaŶuŶgsfoƌsĐhuŶg „uŶteƌƌepƌäseŶtieƌt͞ ;EiŶig ϮϬϭϮ: IV). Die stark regionsbezogene Ausle-

gung der regionalen räumlichen Planung erschwert einen Vergleich zwischen den Planungsregio-

nen. Es ist die Möglichkeit gegeben, durch eine einheitliche Methodik verschiedene Ansätze der 

räumlichen Planung zu evaluieren und miteinander in Bezug zu setzen. Darüber hinaus lässt sich 

festhalten, dass Regionen, die strukturell ähnlich aufgestellt sind, wenn schon nicht verglichen, 

mindestens jedoch eingeordnet werden können. Zudem lässt sich eine Wirksamkeit oder der Er-

folg der räumlichen Planung ohne einen Vergleich nur schwierig bewerten. Durch eine ähnliche 

methodische Herangehensweise können so Unterschiede und Gemeinsamkeiten mehrerer Fall-

studien erfasst, kausale Zusammenhänge identifiziert und anhand definierter Kriterien bewertet 

werden (Einig 2012: IV, Diller 2012: 6, Einig und Zaspel 2012: 20). 

Nach Diller (2009) wenden zwar knapp die Hälfte der Praktiker Methoden der Evaluation bzw. 

des Controllings an, aber nur sehr wenige geben an, dieses im Studium erlernt zu haben. Statt-

dessen haben sie sich diese selbst angeeignet. Dies hat zur Folge, dass es viele verschiedene An-

sätze gibt, Evaluationen in der räumlichen Planung anzuwenden. Die vorliegende Arbeit wird be-
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reits durchgeführte methodische Ansätze zu Evaluationen in der räumlichen Planung prüfen und 

einen Beitrag zur methodischen Konzeption von planungswissenschaftlichen Evaluationen liefern. 

Durch die föderale Struktur der Raumplanung in Deutschland ist bei einer Evaluation die Betrach-

tung der verschiedenen Planungsebenen (Raumordnung bis Bauleitplanung) sinnvoll. So können 

der Erfolg und die Wirksamkeit der Raumplanung hinsichtlich ihres Beitrags zum nachhaltigen 

Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels im Mehrebenensystem analysiert und 

evaluiert werden. Der Ausgangspunkt der Ex-post-Evaluation soll auf der Ebene der Regionalpla-

nung liegen. Von dieser Ebene ausgehend werden die Strategien bzw. Vorgaben der übergeord-

neten Landesplanung sowie der untergeordneten Kommunen erfasst und in die Evaluation ein-

gebracht.  

Die Erfolgskontrolle kann durch einen Soll-Ist-Vergleich Aussagen über die Umsetzung planeri-

scher Vorgaben im Mehrebenensystem sowie der tatsächlichen Flächennutzung treffen. Die Wir-

kungsanalyse prüft kausale Zusammenhänge, d. h., inwiefern die Flächennutzung in einer Region 

tatsächlich von planerischen Vorgaben gelenkt wird, oder ob andere Kriterien einen wesentliche-

ren Einfluss auf die Flächennutzung haben. Wenn letzteres der Fall ist, gilt es zu klären, welche 

Faktoren und Steuerungssysteme für die Flächenpolitik ausschlaggebend sind und welchen Bei-

trag die Raumplanung dennoch in diesem Prozess geleistet hat bzw. leisten konnte (vgl. Einig 

2012, Zaspel 2011). 

In der vorliegenden Evaluation werden erstmalig Planungsinhalte, die ein nachhaltiges Landma-

nagement vor dem Hintergrund des Klimawandels maßgeblich beeinflussen, im Fokus stehen. 

Darüber hinaus wird geprüft, ob und, wenn ja, welche Handlungsstrategien gegenwärtig zum 

Klimawandel im Mehrebenensystem der Raumplanung verfolgt werden.  

Für eine Aussage über mögliche Aufgabenfelder der Raumplanung in diesem Themenbereich ist 

es in einem ersten Arbeitsschritt notwendig, einen Überblick über die aktuelle Planungssituation 

zu erhalten und die Bedeutung des Landmanagements und des Klimawandels als aktuelle Pla-

nungsgegenstände zu erfassen. Durch die regional sehr unterschiedlichen Herausforderungen ist 

es nicht möglich, deutschlandweite Realitäten abzubilden bzw. eine allgemeingültige Strategie 

der Raumplanung für ein nachhaltiges Landmanagement in den betrachteten Schwerpunkten zu 

entwickeln. Die Dissertation will, durch die Evaluation verschiedener Planungsansätze in ausge-

wählten Beispielregionen, untersuchen, in welchem Maße ein nachhaltiges Landmanagement vor 

dem Hintergrund des Klimawandels möglich ist und ob bereits bestehende Handlungsansätze auf 

andere Räume übertragbar sind. 

2.3 Vorgehen der empirischen Untersuchung 

Tabelle 1 gibt eine Übersicht zum Vorgehen der vorliegenden Arbeit. Darin sind Arbeitsschritte 

und der methodische Ansatz dargestellt. 
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Tabelle 1: Leitfragen, Arbeitsschritte und Methodik der vorliegenden Arbeit 

Arbeitsschritt Methode 

Analyse aktueller wissenschaftlicher Publikationen und Überprüfung des 

eigenen Forschungsansatzes 

Literaturanalyse 

Ableitung einer Arbeitsdefinition unter Berücksichtigung von Referenz-

beispielen 

Literaturanalyse 

Definition der einzelnen Arbeitsschritte  Literaturanalyse  

Sichtung bestehender Forschungsprojekte, -ergebnisse  Literaturanalyse 

Auswahl klimarelevanter Schwerpunkte  Literaturanalyse, Expertenanalyse 

Aufstellung von Arbeitshypothesen Verbale Argumentation 

Sichtung der Datengrundlagen und Auswahl der Untersuchungsparame-

ter 

Quellenrecherche, Experten-

gespräche  

Erfolgskontrolle mittels kartographischer Darstellungen, raumbezogene 

Attributabfragen 

GIS–Analyse  

Wirkungsanalyse durch leitfragengestützte Expertenbefragung  Qualitative Experteninterviews 

Auswertung der vorhandenen formellen und informellen Planwerke Literaturanalyse  

Verschneidung der einzelnen Arbeitsschritte Evaluation 

Vergleichende Fallstudienanalyse Verbale Argumentation 

Überprüfung der Hypothesen Ergebnisanalyse  

Interpretation und Auswertung der Evaluationen Ergebnisanalyse 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Den Aufbau der vorliegenden Arbeit zeigt Abbildung 1. Hier sind hierarchisch die Zielsetzung so-

wie die damit zusammenhängenden Arbeitsschritte graphisch dargestellt. Die Abbildung dient 

nicht der Beschreibung der Methodik, auf diese wird in Kapitel 6 eingegangen. 
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Abbildung 1: Aufbau der vorliegenden Arbeit 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Im folgenden Kapitel wird ein Überblick über die Elemente eines nachhaltigen Landmanagements 

vor dem Hintergrund des Klimawandels gegeben. 
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3 Nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels 

Das folgende Kapitel dient der theoretischen Einordnung der vorliegenden Untersuchung. Es wird 

der thematische Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit aufgegriffen und der aktuelle Stand der 

wissenschaftlichen Diskussion wiedergegeben.  

3.1 Der Begriff Nachhaltigkeit: Entstehung und aktueller Umgang in 
Deutschland 

Nachhaltigkeit ist ein sehr verbreiteter Begriff in vielen verschiedenen Handlungsfeldern. In der 

Wirtschaft, Politik oder auch in der Debatte um den Klimawandel wird von Nachhaltigkeit gespro-

chen und eine nachhaltige Entwicklung angestrebt. Wie dieser Begriff entstanden ist und was sich 

hinter dem Konzept verbirgt bzw. wie Nachhaltigkeit in der Politik umgesetzt wird, wird in diesem 

Kapitel beleuchtet. 

3.1.1 Meilensteine in der Nachhaltigkeitsdebatte 

Der Begriff Nachhaltigkeit, wie er heute aufgefasst wird, wurde erstmals im 18. Jahrhundert in 

einer Disziplin etabliert: Der Holzbedarf war zu dieser Zeit sehr hoch und der sächsische Ober-

berghauptmann von Carlowitz formulierte das Prinzip der Nachhaltigkeit unter dem Aspekt, dass 

jährlich nur so viel Holz entnommen werden dürfe, wie auch im selben Jahr nachgepflanzt werde. 

Auch die Fischereiwirtschaft entdeckte in diesem Prinzip den langfristigen Nutzen und begann 

den Fischfang in Abhängigkeit der Fischbestände zu regeln, um so konstante Fischbestände zu 

sichern. In anderen Bereichen blieb der Grundgedanke des Nachhaltigkeitsprinzips noch außen 

vor (Grunwald und Kopfmüller 2012: 18 ff., Gardizi 2009, Dietz und Gebauer 1999: 4 ff.). 

Dies änderte sich in den 1960er Jahren. In dieser Zeit wurden langsam die Auswirkungen des 

technischen Forstschritts auf die Natur bekannt und die Handlungsweisen der Industriestaaten 

massiv kritisiert. Publikationen über mögliche globale Auswirkungen bei anhaltendem Umgang 

mit Ressourcen und Wirtschaftsweisen ließen die Gesellschaft an ihrem Konsum und Umgang mit 

natürlichen Ressourcen zweifeln. Der Club of Rome1 ǀeƌdeutliĐhte dies iŶ seiŶeŵ BeƌiĐht „Die 
GƌeŶzeŶ des WaĐhstuŵs͞. ZuŶehŵeŶde UŵǁeltkatastƌopheŶ, ǁie die Ölkƌise deƌ ϭ970er Jahre, 

das Waldsterben oder Gewässerverschmutzungen bewirkten, dass der Umgang mit der Umwelt 

verstärkt in das Blickfeld der Medien und der Politik rückte. Im Jahr 1972 fand in Stockholm die 

erste Umweltkonferenz der UN statt, aus der die Gründung von Umweltministerien in vielen 

                                                      
1 Der Club of Rome ist 1968 in Rom gegründet worden und hat es sich zur Aufgabe gemacht „siĐh füƌ eiŶe leďeŶsǁeƌte 

uŶd ŶaĐhhaltige ZukuŶft deƌ MeŶsĐhheit eiŶzusetzeŶ.͞ (The Club of Rome, 2016). Aufgrund seines globalen Blickwinkels 

gibt es in den einzelnen Ländern nationale Gesellschaften. Seit 1978 ist der Club of Rome in Deutschland (Hamburg) an-

sässig und zu Themen rund um die Nachhaltigkeit aktiv (ebd.). 
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StaateŶ heƌǀoƌgiŶg. IŶ deƌ „Woƌld CoŶseƌǀatioŶ of Natuƌe͞ ǁuƌde eƌstŵals iŶ eiŶeŵ uŵfassen-

den Bericht das Prinzip der Nachhaltigkeit, wie es in der Forstwirtschaft und Fischerei angewen-

det wird, aufgegriffen. Demnach sei eine „ökoŶoŵisĐhe EŶtǁiĐkluŶg ohŶe die EƌhaltuŶg deƌ 
FuŶktioŶsfähigkeit deƌ ÖkosǇsteŵe ŶiĐht ƌealisieƌďaƌ͞. Daďei giŶg es ǀoƌ alleŵ uŵ die BedeutuŶg 
der natürlichen Senkenfunktion, in dem die Bedeutung der Kohlenstoffspeicher in Ökosystemen 

deutlich wurde. 

Viele der bis heute veröffentlichten Nachhaltigkeitsberichte beruhen auf dem Brundtland-

Bericht2. Dieser wurde 1987 von der UN-Kommission für Umwelt und Entwicklung erarbeitet und 

begründete ein Nachhaltigkeitsverständnis, auf das sich viele nachfolgende Arbeiten berufen. 

Demnach wird Nachhaltigkeit wie folgt interpretiert: „SustaiŶaďle deǀelopŵeŶt ŵeaŶs the Ŷeeds 
of the pƌeseŶt ǁithout ĐoŵpƌoŵisiŶg the aďilitǇ of futuƌe geŶeƌatioŶs to ŵeet theiƌ oǁŶ Ŷeeds͟ 
(United Nations 1987: 15). Durch den Brundtland-Bericht wurde erstmals die breite Öffentlichkeit 

auf die Herausforderungen der zukünftigen globalen Entwicklung aufmerksam. Der Bericht hatte 

den Effekt, dass die Nachhaltigkeitsdebatte unter anderem in Deutschland stärker in den Blick-

punkt der Wissenschaft und Gesellschaft rückte (Gardizi 2009, Dietz und Gebauer 1999: 27 f.). Als 

weiterer Meilenstein in der Nachhaltigkeitsdiskussion gilt die von der Brundtland-Kommission 

vorgeschlagene UN-Konferenz 1992 in Rio de Janeiro. Auf dieser Konferenz trafen die Mitglied-

staaten mehrere Vereinbarungen. Bestandteile der Konferenz waren die Identifikation der In-

dustriestaaten als Verursacher aktueller Entwicklungsprobleme sowie die Formulierung umwelt-

politischer Grundsätze. Darüber hinaus waren die Beschlüsse der Agenda 213, die Klimarahmen-

konvention, die Konvention über biologische Vielfalt sowie das Ziel, die Waldbewirtschaftung 

nachhaltig für ökonomische und ökologische Zwecke zu entwickeln, Ergebnisse der Konferenz. 

Demnach wurden die globalen ökonomischen und ökologischen Herausforderungen auf der Kon-

ferenz thematisiert und durch verschiedene Dokumente festgehalten. Die oben genannten Ver-

einbarungen stellten für die UN-Mitgliedstaaten keine Verpflichtung dar und es gab keine Ver-

bindlichkeit. Aus heutiger Sicht lässt sich demnach sagen, dass die Konferenz in Rio de Janeiro ein 

wichtiger Auslöser für viele Regelungen in den Mitgliedstaaten war und die Nachhaltigkeitsdebat-

te weiter geführt, entwickelt und auch konkreter in politische Entscheidungen eingebunden wur-

de (Grunwald und Kopfmüller 2012: 25 ff., Enquete-Kommission 1998: 27 ff.). 

Darauf folgten weitere Konferenzen und Vereinbarungen, die den Nachhaltigkeitsgedanken zu-

nehmend schärften und zu weiteren Maßnahmen in einzelnen Ländern führten. Parallel dazu 

fanden auch die Diskussionen über den Klimawandel statt, die den Nachhaltigkeitscharakter im-

                                                      
2 Der Brundtland-Bericht ist eiŶ eƌsteƌ AďsĐhlussďeƌiĐht deƌ KoŵŵissioŶ „Woƌld CoŵŵissioŶ of EŶǀiƌeŵeŶt aŶd Deǀelo-

pŵeŶt͞. SeiŶeŶ NaŵeŶ ǀeƌdaŶkt deƌ BeƌiĐht deƌ KoŵŵissioŶsgƌüŶdeƌiŶ Gƌo Haƌleŵ BƌuŶdtlaŶd, deƌ eheŵaligeŶ Um-

welt- und Premierministerin Norwegens. Kerngedanke der Kommission war es, die ökologischen, ökonomischen und 

sozialen Herausforderungen gemeinsam zu betrachten und in Bezug auf die Generationsgerechtigkeit Ziele für die zu-

künftige Entwicklung zu formulieren (Hartke und Kleinfeld 2010: 28 f.). 
3 Die Agenda 21 ist eine Vereinbarung, welche von 169 Staaten 1992 in Rio de Janeiro unterzeichnet wurde. Diese Ver-

einbarung legte für eine Vielzahl der Länder, so auch für Deutschland, die Grundpfeiler für politisch nachhaltig orien-

tierte Entwicklungsziele für das 21. Jahrhundert (Heinelt und Mühlich 2000: 9). 
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plizieƌteŶ. Die KoŶfeƌeŶzeŶ ϮϬϬϮ iŶ JohaŶŶesďuƌg uŶd die KoŶfeƌeŶz ϮϬϭϮ „Rio+ϮϬ͞ ďildeteŶ ǁei-

tere Meilensteine in der globalen Debatte um die Nachhaltigkeit. Entgegen den zahlreichen Pub-

likationen und Konferenzen, die bis heute stattgefunden haben, gibt es heute nach wie vor zahl-

reiche Hürden bzw. Probleme. So ist es beispielsweise bis heute nicht gelungen, global verbindli-

che Vereinbarungen zu treffen, um die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Meilensteine der 

Nachhaltigkeitsdebatte sind in Abbildung 2 noch einmal in chronologischer Reihenfolge aufge-

zeigt. 

Abbildung 2: Meilensteine der Nachhaltigkeitsdebatte 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Prinzip Nachhaltigkeit 

Die zuvor geschilderten Meilensteine der Nachhaltigkeitsdebatte zeigen die Entwicklung des Leit-

bildes auf. Nach dem aktuellen Stand der Debatte wird unter Nachhaltigkeit ein verantwortungs-

bewusstes Handeln im ökonomischen, ökologischen sowie sozialen Kontext verstanden, das die 

Existenz der aktuellen sowie zukünftigen Generationen sichern soll (Bundesregierung 2012, IHK 

2016, United Nations 1987: 15). Vor diesem Hintergrund wurden graphische Darstellungen ent-

ǁiĐkelt, die die dƌei DiŵeŶsioŶeŶ „WiƌtsĐhaft, Uŵǁelt uŶd Soziales͞ iŶ Bezug setzeŶ. Die aŵ häu-

figsteŶ ǀeƌǁeŶdeteŶ DaƌstelluŶgeŶ iŶ deƌ NaĐhhaltigkeitsdeďatte siŶd das „Dƌei-Säulen-Modell͞ 
uŶd das „ZieldƌeieĐk deƌ NaĐhhaltigkeit͞ ;ǀgl. Abbildung 3). Daraus lässt sich erkennen, dass die 

Dimensionen gleichgestellt sind und dass Handlungen sich an diesen drei Anforderungen orien-

tieren. Demnach sollte ein Gleichgewicht zwischen diesen Dimensionen angestrebt werden, um 

so die Lebensgrundlage im Sinne einer Generationsgerechtigkeit zu sichern. 
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Abbildung 3: Modell der Nachhaltigkeit – das Nachhaltigkeitsdreieck 

 

Quelle: Eigene Darstellung, verändert nach Bundesregierung (2012). 

Beim Prinzip der Nachhaltigkeit geht es neben sozialem Zusammenhalt und Generationsgerech-

tigkeit auch darum, die Lebensqualität der Weltbevölkerung zu sichern und internationale Ver-

antwortung zu übernehmen (Bundesregierung 2012: 24 ff., Grunwald und Kopfmüller 2012). Es 

soll versucht werden durch die Betrachtung von Wechselbeziehungen Lösungen für komplexe 

Herausforderungen wie beispielsweise den Klimawandel zu finden. Das Nachhaltigkeitsprinzip ist 

somit übergreifend angelegt und betrifft die verschiedenen Arbeitsbereiche und Fachdisziplinen 

gleichermaßen. Ferner sind die Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung nur durch 

internationale Zusammenarbeit möglich und nicht an geographische Grenzen gebunden (ebd.). 

Zur Verankerung des Nachhaltigkeitsziels ist die Formulierung politischer Strategien maßgeblich. 

Wie in Deutschland der Nachhaltigkeitsgedanke politisch umgesetzt wird, beschreibt das nach-

stehende Kapitel. 

3.1.2 Politische Umsetzung in Deutschland – die nationale Nachhaltig-
keitsstrategie 

Die geschilderten globalen Diskussionen über Nachhaltigkeit und die damit einhergehenden Pro-

tokolle und Vereinbarungen wurden in der EU und in Deutschland aufgegriffen und in die Bun-

despolitik aufgenommen. Zehn Jahre nach der UN-Umweltkonferenz in Rio de Janeiro legte die 

Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2002 in Johannesburg die Nachhaltigkeitsstrategie für 

Deutschland vor. Diese wurde in den darauffolgenden Jahren überarbeitet und in den Fort-

schrittsberichten 2008 und 2012 überarbeitet. Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie ist ein Be-

richt über die Ziele der Bundesrepublik. Der Bericht gibt Auskunft über Entwicklungen in den Be-

reichen Ökonomie, Ökologie und Soziales. Dabei konzentriert er sich auf festgelegte Bereiche, die 
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durch definierte Indikatoren abgebildet und deren Entwicklung durch den Bezug zu formulierten 

Zielen kritisch bewertet werden können. 

Die Zuständigkeit der Nachhaltigkeitsstrategie auf Bundesebene liegt beim Bundeskanzleramt 

unter Mitarbeit anderer Ressorts. Dies soll zum einen die Bedeutung der Nachhaltigkeitsdebatte 

für die Bundespolitik verdeutlichen und zum anderen eine Lösung für die querschnittsorientierte 

Herausforderung sein (Bundesregierung 2012: 12). Der Staatssekretärausschuss für nachhaltige 

Entwicklung verfolgt die Umsetzung und Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstra-

tegie. Er setzt sich aus den Staatsekretären aller Ressorts zusammen und obliegt der Führung des 

Bundeskanzleramtes. Die Arbeitsgruppe für nachhaltige Entwicklung (UAL-AG), die sich aus Ver-

tretern verschiedenster Ressorts zusammensetzt, bereitet die Sitzungen des Staatssekretäraus-

schusses vor (Bundesregierung 2012: 33). Darüber hinaus können Empfehlungen und Stellung-

nahmen des parlamentarischen Beirats sowie unabhängige Meinungen des Rates für Nachhaltige 

Entwicklung eingeholt werden (Bundesregierung 2012: 36). 

3.1.3 Gesellschaftliche Handlungsfelder in Bezug auf Nachhaltigkeit 

Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist grundlegend auf die Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse 

ausgelegt. Dabei sollte menschliches Handeln so gestaltet werden, dass heutige und künftige Ge-

nerationen eine möglichst hohe Lebensqualität haben (Grunwald und Kopfmüller 2012: 107). 

Dazu gehören neben den Grundbedürfnissen wie Ernährung, Wasser und Energie auch Hand-

lungsfelder wie Tourismus, Mobilität und Wohnen. Aber auch der Klimawandel, der durch die 

anthropogenen Treibhausgasemissionen mit beeinflusst wird, ist ein Handlungsfeld der Nachhal-

tigkeitsdebatte. Der Klimawandel ist in der Diskussion um eine globale nachhaltige Entwicklung 

fest verankert, wie beispielsweise die Festlegung als Themenbereich in der aktuellen Nachhaltig-

keitsstrategie der Bundesrepublik zeigt (vgl. Kapitel 3.1.2). Der Klimawandel wird in aktuellen 

Klimaprojektionen durch Temperaturerhöhung sowie eine verstärkte Anzahl von Extremwetter-

ereignissen wie Dürreperioden oder Starkregenereignisse beschrieben. Um diesen Klimaverände-

rungen entgegenzuwirken, ist es notwendig, die globalen Treibhausgasemissionen durch Klima-

schutzstrategien zu senken und durch Anpassungsmaßnahmen auf die klimatischen Änderungen 

einzugehen, so dass im Sinne der Nachhaltigkeit die Lebensqualität zukünftiger Generationen 

gesichert wird (Bundesregierung 2012, BMU 2009a, Grunwald und Kopfmüller 2012: 136 ff.). 

Indikatoren zur Messung von Nachhaltigkeit 

Bei dem Nachhaltigkeitsgedanken wird meist von einem Leitbild oder Entwicklungsziel gespro-

chen. Generell wird bei näherer Betrachtung der Debatte deutlich, dass die Diskussion meist 

oberflächlich bleibt und wenig konkrete Handlungserfordernisse formuliert werden. Um das Leit-

bild der Nachhaltigkeit in aktuelle Konzepte zu integrieren und Handlungsweisen hinsichtlich ih-

rer Nachhaltigkeit zu beurteilen, wurden vielfältige Indikatoren entwickelt. Indikatoren werden 

dann eingesetzt, wenn ein bestimmter Sachverhalt nicht direkt gemessen oder erfasst werden 

kann. Diese versuchen dann, den Sachverhalt durch geeignete Kriterien abzubilden (Grunwald 
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und Kopfmüller 2012: 77). Mittlerweile gibt es eine Reihe verschiedener Nachhaltigkeitsindikato-

renkonzepte und eine Vielzahl möglicher Kriterien der Nachhaltigkeit. Dabei ist zu beachten, dass 

diesen Indikatoren oft unterschiedliche Nachhaltigkeitskonzepte zugrunde liegen und sie ver-

schiedene Zielsetzungen haben (Hartke und Prehn 2001: 197 ff., Illge und Schwarze 2004, Grun-

wald und Kopfmüller 2012: 78). 

Bei der Arbeit mit Indikatoren ist darauf zu achten, dass sie zweckmäßig sind und zielorientiert 

ausgewählt werden. Die Anzahl ergibt sich aus dem jeweiligen Schwerpunkt der gewählt wird, 

und aus dem Ziel. Viele Indikatoren bilden meist umfangreichere Zusammenhänge ab und kön-

nen enorme Informationsvolumina beinhalten, die eine zielgerichtete Aussage meist erschweren. 

Die Ausǁahl uŶd AusgestaltuŶg deƌ IŶdikatoƌeŶ ist als Pƌozess zu ǀeƌsteheŶ uŶd stellt eiŶe „Ŷor-

mative und unvollkommene Auswahlentscheidung͞ daƌ (Grunwald und Kopfmüller 2012: 84, vgl. 

Milbert 2013: 39). 

3.2 Klimawandel: Definition, Erkenntnisse, Auswirkungen und politische 
Umsetzung 

Welchen Einfluss hat die anthropogene Nutzung auf den Klimawandel, und wie geht die Gesell-

schaft mit dieser Herausforderung um? Diese Fragen werden im nachfolgenden Kapitel beleuch-

tet und werden einen Überblick über die Debatte geben. 

3.2.1 Der Klimawandel – ein historischer Überblick 

1896 wurde publiziert, dass eine Anreicherung von Treibhausgasen in der Atmosphäre eine Er-

wärmung des globalen Klimas zur Folge hätte. Der spätere Nobelpreisträger Svante Arrhenius 

stellte erstmals Berechnungen auf, die ergaben, dass eine Verdoppelung des Gehalts von Kohlen-

stoffdioxid eine Erhöhung der globalen Temperatur bis zu sechs Grad Celsius bedeuten würde 

(Hulme 2014: 75 f, Voss 2010: 9 f., Weart 2010, vgl. Arrhenius 1886). 

Bereits Jean Baptiste Fourier (1824) hatte eine Theorie aufgestellt, wonach bestimmte, natürlich 

vorkommende Gase in der Atmosphäre einen Teil der Infrarotstrahlung, die von der Erdoberflä-

che absorbiert wird, aufnehmen, erwärmen und wieder emittieren. Dieser sogenannte Treib-

hauseffekt bewirkt eine zusätzliche natürliche Erwärmung der Erdoberfläche neben der Sonnen-

energie (Voss 2010: 12, Fleming 1998: 69, vgl. Fourier 1824). 
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Abbildung 4: Der natürliche Treibhauseffekt 

 

Quelle: Eigene Darstellung, verändert nach Klima Kollekte (2016). 

Gase, die diesen Treibhauseffekt ermöglichen, wie Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4) oder 

Distickstoffmonoxid (N2O), werden als Treibhausgase bezeichnet. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts 

bestanden große Zweifel am Zusammenhang zwischen der Wirkung der Treibhausgase und einer 

Veränderung des Klimas, da viele der bis dahin publizierten Berechnungen fehlerhaft waren oder 

bestimmte Effekte, wie die Albedo4-Rückkopplung oder die Wolkenbildung, nicht berücksichtigt 

wurden. Bis Mitte des 20. Jahrhunderts gab es keinen eindeutigen Beweis dafür, dass sich die 

CO2-Konzentration in der Atmosphäre wirklich durch die anthropogene Nutzung verändert (Voss 

2010: 14 f., Weart 2010, Zebisch et al. 2005: 10). Ende der 1950er Jahre wurde durch Charles D. 

Keeling (Keeling-Kurve) belegt, dass die Konzentration von Kohlenstoffdioxid in der Atmosphäre 

ansteigt und diese auf den Ausstoß von Treibhausgasen durch die anthropogene Nutzung zurück-

geführt werden kann. Somit lag der Beweis vor, dass neben der natürlichen Erwärmung durch die 

anthropogene Anreicherung von Treibhausgasen die globale Erwärmung gesteigert wird und mit 

einem beschleunigten Wandel des Klimas zu rechnen ist (Grunwald und Kopfmüller 2012: 136, 

Hulme 2014: 81, Voss 2010: 16, vgl. Keeling 1960). 

Durch weitere Arbeiten in den kommenden 20 Jahren wurden die Zusammenhänge von Treib-

hausgaskonzentrationen in der Atmosphäre mit dem Klimaverlauf weiter erforscht sowie die Be-

deutung der einzelnen Treibhausgase für die globale Erwärmung ermittelt: Kohlenstoffdioxid 

weist die höchste Konzentration in der Atmosphäre auf und wird durch die Menschen am meis-

ten emittiert. Andere Gase, wie beispielsweise Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW), haben, 

gleichwohl sie in einer geringeren Konzentration in der Atmosphäre vorliegen als Kohlenstoffdi-

oxid, durch hohe Treibhauseffekte einen bedeutenden Einfluss auf das globale Klima (Urry 

                                                      
4 Albedo beschreibt die Intensität der Lichtreflektion eines bestimmten Objekts. Ausgedrückt wird die Albedo mit einem 

Wert zwischen 0 (keine Reflektion) bis 1 (komplette Reflexion) oder in Prozent (0-100%) (Gargaud et al. 2011: 25). 
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2011: 5, Voss 2010: 16, IPCC 2007, V. Storch et al. 1999: 13, vgl. Ramanathan 1985). Nach der 

Entdeckung des Ozonlochs in den 1980er Jahren verpflichteten sich 197 Länder mit dem Montre-

al-Protokoll, den Ausstoß ausgewählter Gase zu reduzieren. Durch weitere Publikationen über 

negative Umweltauswirkungen durch den Menschen rückten auch die Ergebnisse der Klimafor-

schung verstärkt in das Blickfeld der Gesellschaft und wurden zunehmend in der Politik diskutiert. 

Es war notwendig, die Herausforderung einer möglichen globalen Erwärmung international anzu-

gehen. Dies hatte die Gründung des Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) im Jahre 

1988 zur Folge. Es hat sich zum Ziel gemacht, den aktuellen Stand der Klimaforschung zusam-

menzutragen und in sogenannten Assessment Reports5 zusammenfassend darzustellen. Diese 

Sachstandsberichte gelten für die internationale Politik als eine wesentliche Entscheidungsgrund-

lage zum Umgang mit dem Klimawandel. Bisher sind seit 1990 insgesamt fünf Sachstandsberichte 

erschienen. Der aktuelle Bericht wurde im Jahr 2013 veröffentlicht (Hulme 2014: 78 f., vgl. IPCC 

2013). Im Jahr 1992 wurden erstmals international festgelegte Klimaschutzziele in der Klimarah-

menkonvention der Vereinigten Nationen (United Nations Framework Convention on Climate 

Change, UNFCCC) formuliert. Diese Konvention wurde auf der Rio-Konferenz6 von 166 Staaten 

unterzeichnet, zu denen im Laufe der Zeit weitere Länder hinzukamen. 1997 wurde die Rahmen-

konvention durch festgelegte Zielvereinbarungen zur Minimierung der Treibhausgasemissionen 

der Industriestaaten konkretisiert und durch das Kyoto-Protokoll auf dem Weltklimagipfel in Ja-

pan festgeschrieben. Demnach verpflichtete sich beispielsweise Deutschland, bis 2012 die Treib-

hausgasemissionen bis zu 21 % im Vergleich zum Jahr 1990 zu senken (Rahm-

storf und Schellhuber 2012: 102 ff., Haber und Brückmann 2013: 286 ff.). Einige der großen In-

dustrieländer, wie die USA, lehnten diese Vereinbarung ab. Die letzte Konferenz fand Ende 2015 

in Paris statt, auf der ein neues Abkommen zum globalen Handeln gegen den Klimawandel ge-

schlossen wurde. Auf dieses wird im späteren Verlauf des Kapitels genauer eingegangen. 

Abbildung 5: Erkenntnisse und Umgang mit dem Klimawandel als chronologische Über-

sicht 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

                                                      
5 Assessment Reports sind in regelmäßigen Zeitabständen veröffentlichte IPCC-Berichte, die den aktuellen wissenschaft-

lichen Kenntnisstand über anthropogene Klimaveränderungen, die daraus möglichen Folgen für die Gesellschaft und 

denkbare Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung thematisieren. Diese Sachstandsberichte stellen eine 

Zusammenfassung der aktuellen Kenntnisse in der Wissenschaft, Technologie und Sozioökonomie dar (IPCC 2016). 
6 Die Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung fand vom 3.-14. Juni 1992 in Rio de Janeiro statt. 

Sie war seit der ersten Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und Entwicklung in Stockholm im Jahre 1972 die 

erste Konferenz, auf der in einem größeren Kontext globale Umweltfragen diskutiert wurden (BMZ 2016). 
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Definition Klimawandel 

Unter dem Begriff Klimawandel wird die natürliche globale Erwärmung verstanden, die durch 

anthropogen verursachte Treibhausgasemissionen zusätzlich beschleunigt wird. Eine wesentliche 

Grundlage der Klimaforschung bilden Klimamodelle, die mögliche Klimaänderungen für die 

nächsten Jahrzehnte projizieren. Diese durch die Wissenschaft modellierten Angaben beziehen 

sich auf das Klima. Das Wetter kann nur kurzzeitig vorhergesagt werden, da es die aktuellen Be-

dingungen durch meteorologische Parameter in einer Region vorhersagt. Das Klima hingegen 

wird über Mittelwerte, Varianzen und andere statistische Werte über mehrere Jahrzehnte abge-

bildet. Es wird daher von Projektionen, und nicht wie bei der Wettervorhersage von Prognosen, 

gesprochen (ARL 2005: 501, Hulme 2014: 34, IPCC 2007, Walkenhorst und Stock 2009: 1 f.). Wie 

diese Modellierungen funktionieren und mit welchen Annahmen diese gerechnet werden, wird 

im Folgenden näher erläutert. 

3.2.2 Klimamodelle und Emissionsszenarien 

Einen Schwerpunkt der Klimaforschung stellen Klimamodelle dar. Sie versuchen, durch verein-

fachte Darstellung komplexer Realitäten künftige Klimabedingungen mit verschiedenen Rahmen-

bedingungen zu simulieren. Die Auflösung eines Klimamodells richtet sich nach der Rastergröße. 

Die Validität der Modelle wird durch Modellberechnungen vergangener Jahre eingeschätzt 

(v. Storch 1999: 5 f., Walkenhorst und Stock 2009: 6). In der Klimamodellierung werden verschie-

dene Annahmen getroffen, wie die globale Entwicklung verlaufen kann. Das IPCC hat grundle-

gende Szenarien erarbeitet, die die globalen und regionalen Klimamodelle für die Modellierung 

nutzen. Demnach werden in den Klimamodellen sowohl eine wirtschaftsorientierte Entwicklung 

als auch eine umweltorientierte Entwicklung berechnet. Die Bezeichnung der Szenarien orientiert 

sich an zwei Achsen: Entwickelt sich die Welt eher nach ökonomischen Zielen (A) oder stehen 

eher ökologische Belange im Vordergrund (B) (vgl. Abbildung 6). Bei den Szenarien wird unter-

schieden, ob es bei Erreichen der Ziele der jeweiligen Ziele zu einer Homogenisierung der Welt 

kommt, das heißt die Lebensverhältnisse und Märkte angeglichen werden (1), oder ob es weiter-

hin lokal große Differenzen gibt (2) (Scherzer et al. 2009: 18, Wilke et al. 2011: 22 f.). 

Abbildung 6: Szenarien in der Klimawandelforschung 

 

Quelle: Eigene Darstellung, verändert nach IPCC (2016). 
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Es wird zwischen regionalen und globalen Klimamodellen unterschieden, die in verschiedenen 

Szenarien Varianten der künftigen Entwicklung des Klimas modellieren (Jacob 2009: 90 f., 

v. Storch 1999: 7). Die Ergebnisse der aktuellen globalen Klimaprojektion können folgenderma-

ßen zusammengefasst werden (Gerdes et al. 2010: 299, Jacob 2009: 90): 

 Es wird mit einer Erhöhung der Durchschnittstemperatur von etwa zwei Grad gerechnet. 

 Eine Umverteilung der Niederschlagsintensität innerhalb eines Jahres wird projiziert: trocke-

nere Sommer, feuchtere Winter. 

 Vermehrte Anzahl von Hitzetagen innerhalb eines Jahres (als Hitzetage werden Tage bezeich-

net, an denen die Tagesdurchschnittstemperatur über 25 Grad Celsius liegt). 

 Vermehrte Anzahl von Extremereignissen (bspw. Sturm oder Überflutungen). 

Bei den regionalen Klimamodellen wird zwischen statischen und dynamischen Modellen unter-

schieden. Meist werden für Regionen sowohl dynamische als auch statische Klimamodelle ge-

rechnet, da so die mögliche Spannbreite der klimatischen Veränderungen besser aufgezeigt wer-

den kann und die Unsicherheiten über den tatsächlichen Klimaverlauf etwas abgeschwächt wer-

den können (Walkenhorst und Stock 2009: 9 f., Wilke et al. 2007: 26). 

Gleichwohl die verschiedenen Klimamodelle zu unterschiedlichen Werten kommen, zeigen sie 

alle ähnliche Tendenzen auf: Es wird neben einer Erhöhung der Durchschnittstemperatur zu einer 

Verschiebung der Niederschlagsverteilung innerhalb eines Jahres sowie zu einem vermehrten 

Aufkommen von Extremwetterereignissen kommen (s. o.). Dennoch handelt es sich bei Modellie-

rungen um eine fiktive Visualisierung möglicher Zukunftserscheinungen. Das bedeutet, dass der 

tatsächliche Klimaverlauf ungewiss ist und die Klimaprojektionen auf Basis der Klimamodellierun-

gen mit Unsicherheiten verbunden ist. Ein Modell kann sich, je nach Datengrundlage, der Realität 

nähern, diese jedoch nicht vollständig abbilden. Dennoch lassen sich nach aktuellen Erkenntnis-

sen die Strahlungseffekte der Treibhausgase sowie die Anreicherung der Treibhausgase, beson-

ders von Kohlenstoffdioxid, nicht leugnen (ARL 2005: 497, Jacob 2009: 90, Wilke et al. 2007: 26). 

3.2.3 Politischer Umgang mit dem Klimawandel in Deutschland 

Wie bereits in Kapitel 3.2.1 erwähnt, hat eine hohe Anzahl von Staaten, trotz bestehender Unsi-

cherheiten über die Klimaprojektionen, die Herausforderung angenommen und international 

geltende Abkommen unterzeichnet. Auf jährlichen UN-Klimakonferenzen, wie etwa 2013 in Dur-

ban oder 2015 in Paris, wurde über den weiteren Verlauf der internationalen Ziele eine Redukti-

on der Treibhausgasemissionen nach 2012 diskutiert, wie sie im Kyoto-Protokoll festgelegt wur-

deŶ. IŶ Paƌis ǁuƌde aŵ ϭϮ. Dezeŵďeƌ ϮϬϭϱ das „ÜďeƌeiŶkoŵŵeŶ ǀoŶ Paƌis͞ ǀoŶ ǀieleŶ StaateŶ 
unterzeichnet, das die Einschränkung des globalen Temperaturanstiegs auf max. 1,5 Grad Celsius 

vorsieht. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen die anthropogenen Treibhausgasemissionen gänz-

lich heruntergefahren werden und die Nutzung fossiler Brennstoffe vollständig durch erneuerba-

re Energien ersetzt werden (BMUB 2016a). 
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Es ist nach aktuellem Wissensstand klar, dass es zu einer Klimaänderung kommen wird. Daher 

verfolgt die Bundesregierung aktuell zwei Strategien: zum einen den Klimaschutz (Mitigation), der 

die Senkungen der Treibhausgasemissionen zum Ziel hat und zum anderen die Klimaanpassung 

(Adaptation), die auf eine möglichst geringe Vulnerabilität gegenüber Auswirkungen durch klima-

tische Veränderungen betroffener Sektoren abzielt. Als eine bundesweite, nicht rechtsverbindli-

che Vorgabe zu den Anpassungen an den Klimawandel ist die Nationale Klimaschutzinitiative zu 

nennen, die durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

(BMUB) koordiniert wird. Diese Initiative wurde 2008 ins Leben gerufen und fußt auf den 

SĐhǁeƌpuŶkteŶ „IŶfoƌŵieƌeŶ, MotiǀieƌeŶ uŶd IŶǀestieƌeŶ͞ ;BMUB ϮϬϭϱa: 6, Fürst und Mäding 

2011: 38). Neben einer Sammlung von Daten und Erkenntnissen zum Klimawandel werden durch 

die Initiative Projekte auf den unterschiedlichen Ebenen gefördert, von Einzelpersonen über 

Kommunen bis hin zu Unternehmen. Voraussetzung für eine Förderung auf kommunaler Ebene 

ist ein vorliegendes Klimaschutzkonzept. Dieses thematisiert in der Regel kommunale Flächen, 

Mobilität, aber auch Straßenbeleuchtungen oder Abfall. Es kann sich dabei auf das gesamte Ge-

biet einer Kommune beziehen oder auch nur auf einzelne Teilbereiche, wie etwa ein Gewerbege-

biet (BMUB 2015a: 15). 

Mit dem Ziel, die Treibhausgasemissionen bis 2020 gegenüber 1990 um 40 % zu reduzieren, wur-

de im Jahr 2014 das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 von der Bundesregierung verabschiedet. 

Mit diesem Programm und einem jährlichen Klimaschutzbericht soll sichergestellt werden, dass 

die Anforderungen der Treibhausgasreduzierungen bis 2020 eingehalten werden. Die Bundesre-

gierung hat sich demnach verpflichtet, Auskunft über die Entwicklung der jährlichen Treibhaus-

gasemissionen zu geben (BMUB 2015b: 12 f.). 

Als weiteres politisches Instrument zum Klimawandel ist der Emissionshandel zu nennen. Ener-

gieproduzierende Unternehmen oder diejenigen, die einen hohen Bedarf an Energie aufweisen, 

können die Treibhausgasminderung durch den Emissionshandel in ihre ökonomischen Auswer-

tungen miteinbeziehen. So wird ein Anreiz geschaffen, Treibhausgasminderungen durch wirt-

schaftliche Mechanismen zu verfolgen. Es gibt es noch eine Reihe von Förderprogrammen in 

Deutschland, die auf den verschiedenen Verwaltungsebenen bis hin zu privaten Hausbesitzern 

Maßnahmen zum Klimaschutz sowie zur Klimaanpassung finanziell fördern. Dies geschieht ent-

weder durch Bundesmittel oder mit einer EU-Kofinanzierung (ebd.). Auf eine detaillierte Darstel-

lung aller politischer Instrumente sowie Förderprogramme wird an dieser Stelle verzichtet, da sie 

nicht das Erkenntnisinteresse der Arbeit darstellen. 

Neben den politischen Instrumenten gibt es auf Bundesebene juristische Grundlagen in Form von 

Gesetzen und Richtlinien, die die notwendige Legitimation und eine Sicherung der Zielerreichung 

zu den Klimaabkommen bewirken sollen. Neben der Energieeinsparverordnung und der Chemika-

lienklimaschutzverordnung ist es vor allem das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), welches die 

Treibhausgasminderung beschleunigen soll. Das EEG wurde im Jahr 2000 beschlossen und fördert 

gezielt den Ausbau der Erneuerbaren Energien in Deutschland. So bevorzugt es Strom aus Erneu-

erbaren Energien bei der Netzeinspeisung oder vergütet Strom aus Erneuerbaren Energien mit 
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einem festen Vergütungssatz. Durch die garantierte Vergütung und die bevorzugte Behandlung 

bei Netzanschluss und –einspeisung, ist der Anteil Erneuerbarer Energien im letzten Jahrzehnt 

stark gestiegen und Deutschland ein weltweiter Vorreiter im Sektor Erneuerbarer Energien ge-

worden (BMUB 2016b). Zur Steuerung des Ausbaus wurde das EEG im Laufe der Jahre immer 

wieder novelliert, indem neue Anreize eingeführt oder bereits bestehende Vorgaben angepasst 

wurden. Die letzte Novellierung des Gesetzes erfolgte 2016. Mit dem EEG 2017 will die Regierung 

auf den starken Anstieg der Produktion Erneuerbarer Energien reagieren. Folglich wird ab 2017 

ein Ausschreibungsverfahren für die Windenergie eingeführt. Nach diesem Modell kann jährlich 

nur noch eine vorher definierte Menge (2.800 MW im Jahr 2017) an Energieleistung durch die 

Errichtung von Windenergieanlagen installiert werden. Die Vergütung bekommen die Unterneh-

men, die den günstigsten Zuschlag fordern. Profitieren sollen davon Bürgermodelle, in denen 

zehn oder mehr Investoren Anlagen betreiben wollen. Diese können, im Gegensatz zu Unter-

nehmen, bereits vor Genehmigungserhalt ihres Vorhabens an der Ausschreibung teilnehmen und 

bekommen automatisch den ermittelten Wert als Vergütung bei der jeweiligen Ausschreibungs-

runde. Ein ähnliches Verfahren wird bei der Photovoltaik-Installation von über 750 kW-Anlagen 

angewendet. Hier wird der jährliche Installationswert auf 600 MW reduziert und damit gegen-

über der installierten Leistung von 2015 etwa halbiert (Bund der Energieverbraucher 2016). Wei-

tere Inhalte des EEGs werden in Kapitel 3.3 näher erläutert. 

Die Ausführungen im vorliegenden Kapitel haben verdeutlicht, dass der Klimawandel vielfältige 

Herausforderungen mit sich bringt. Welche Ansprüche an die Landnutzung gestellt werden und 

wie diese bundesweit ausgestaltet ist, wird im folgenden Kapitel näher erläutert. 

3.3 Landnutzung in Deutschland – eine Übersicht 

Die Bundesrepublik Deutschland umfasst etwa 357.000 Quadratkilometer Fläche, davon wurden 

2014 etwas mehr als die Hälfte landwirtschaftlich genutzt (51,7 %), etwa ein Drittel der Fläche ist 

bewaldet (30,6 %) und 13,7 % als Siedlungs- oder Verkehrsfläche versiegelt. Die restlichen knap-

pen 5 % wurden durch Oberflächengewässer oder andere kleinteiligere Nutzungen genutzt (Sta-

tistisches Bundesamt 2016). Die Ressource Fläche ist ein begrenztes Gut und das Interesse an 

Fläche steigt in den einzelnen Hauptlandnutzungssektoren stetig an. Der Konkurrenzdruck in der 

Flächennutzung steigt dadurch stetig weiter an. Neben sich weiter ausdehnenden Siedlungsflä-

chen, vor allem in suburbanen Räumen, steigendem Kompensationsbedarf im naturschutzfachli-

chen Bereich und einem weiter ansteigenden Bedarf an Biomasse zur Erzeugung Erneuerbarer 

Energien, unterliegen Flächen mittlerweile einem hohen Nutzungsinteresse verschiedener Sekto-

ren. Viele Nutzungsansprüche, wie etwa Siedlungs- oder Verkehrsflächen, naturschutzfachlichen 

Ausweisungen oder Waldaufforstungen, gehen in den meisten Fällen auf Kosten landwirtschaftli-

cher Fläche (Fick 2016: 16 f., Apel 2012: 11, Niedertscheider et al. 2014: 98). 2001 lag der tägliche 

Anteil an neuversiegelter Fläche in Deutschland bei etwa 105 ha pro Tag. Dieser Entwicklung soll-

te duƌĐh das sogeŶaŶŶte „ϯϬ-ha-Ziel͞ aus deƌ NaĐhhaltigkeitsstƌategie deƌ BuŶdesƌegieƌuŶg eŶt-

gegengewirkt werden. Aus diesem Grund sprach die Bundesregierung 2002 das Ziel aus, bis zum 
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Jahr 2020 die tägliche Versiegelungsrate in Deutschland auf 30 ha zu reduzieren (Steinhäußer et 

al. 2015: 185, vgl. Bundesregierung 2012, BBSR 2012: 2, Dosch 2006: 202, Henger 2010: 297, 

Zscheischler et al. 2012: 37). Darauf aufbauend wurde durch das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 

und Raumforschung ein Flächenmonitoring eingeführt, das die Flächeninanspruchnahme, beson-

ders durch Siedlungs- und Verkehrsflächen, beobachtet, erfasst und durch Modellierungen auf 

der tatsächlichen Entwicklung Szenarien für die Zukunft entwickelt (BBSR 2012: 5 ff., Sondermann 

et al. 2012: 149 f.). Demnach ist die Neuversiegelungsrate nach der Jahrtausendwende stetig zu-

rückgegangen, sodass 2010 eine Neuinanspruchnahme von 77 ha pro Tag ermittelt werden konn-

te. Dies ist eine deutliche Reduzierung in Bezug auf die Werte um die Jahrtausendwende, jedoch 

ŶoĐh ǁeit ǀoŵ „ϯϬ-ha-Ziel͞ eŶtfeƌŶt ;Fick 2016: 18 ff., BBSR 2012: 4). Nach den Berechnungen 

des BBSR wird die Flächeninanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsflächen im Jahr 2030 

um etwa 0,7 % auf 14,4 % steigen und damit in Deutschland über viermal so viel Fläche wie die 

Katasterfläche Berlins neu versiegelt werden. Räumlich betrachtet werden vor allem Flächen in 

Süddeutschland, dem Rhein-Main-Gebiet sowie dem Ruhrgebiet weiter an versiegelter Fläche 

zunehmen (BBSR 2012: 8). Durch Maßnahmen wie der Innenentwicklung und einer Reduzierung 

innerstädtischer Brachflächen können weitere Potentiale ausgeschöpft werden, um die Flächen-

inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Flächen zu reduzieren. In Bezug auf den Klimawandel 

muss dabei jedoch auch die Gewährleistung von urbanen Grünzügen zur Frischluftzufuhr bedacht 

werden (vgl. Kapitel 3.2, BBSR 2012: 17 f.). 

Als weiterer Aspekt ist die Landnutzungsänderung durch die Produktion Erneuerbarer Energien 

zu nennen. 

Als Konsequenz der globalen Erwärmung wurden weltweit Ziele zur Verringerung von Treibhaus-

gasemissionen festgelegt. Diese führten zu einem verstärkten Ausbau der Erneuerbaren Ener-

gien. Die Produktion von Erneuerbarer Energie, also Energie aus nachwachsenden Rohstoffen, 

führt, je nach Art und Weise der Energieproduktion, einen Flächenverbrauch mit sich und hat 

damit einen direkten Einfluss auf die Landnutzung in Deutschland. Dementsprechend hat der 

Klimawandel durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien einen übergreifenden Einfluss auf die 

Landnutzung, da von der Flächeninanspruchnahme zur Produktion energetischer Biomasse viele 

landnutzende Sektoren betroffen sind (Steinhäußer et al. 2015: 183). Dabei sind die einzelnen 

Arten der Energieerzeugung differenziert in ihrer Auswirkung auf die Landnutzung zu betrachten. 

Im Bereich der Solarenergie ist der Einfluss auf die Landnutzung sehr unterschiedlich. Während 

bei der Installation von Photovoltaikanlagen auf bestehenden Gebäudedächern oder Industriean-

lagen nahezu kein Einfluss auf die Landnutzung vorherrschend ist, ist die Errichtung von Freiflä-

chenphotovoltaikanlagen eine direkte Landnutzung. Bei dieser Art der Energiegewinnung wird 

eine meist ehemalige landwirtschaftliche Fläche zur Errichtung von Solarkraftwerken genutzt, 

welche sich über mehrere Hektar erstrecken können. Besonders Flächen in Hanglagen sind für 

diese Art der Energieerzeugung geeignet (DVW 2010: 47). 
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Die Erzeugung von Windenergie ist vergleichsweise mit einer geringen Flächeninanspruchnahme 

verbunden. Die direkte Landnutzung von Windkraftanlagen beläuft sich auf das verhältnismäßig 

kleine Fundament sowie die Zuwegung zur Anlage zu Wartungszwecken. Dieses geschieht, wenn 

möglich, über bereits vorhandene Wirtschaftswege, die je nach Ausgestaltung und Anforderun-

gen ausgebaut werden. Entscheidender bei der Windkraft sind die Auswirkungen auf die natur-

schutzfachlichen Belange, insbesondere der Avifauna, sowie das Landschaftsbild (DVW 2010: 49). 

Die Produktion von Energie durch agrarische Biomasse hat wahrscheinlich den größten Einfluss 

auf die Landnutzung. Ein Teil der landwirtschaftlichen Flächen wurde für den Anbau dafür geeig-

neter Nutzpflanzen, wie beispielsweise Mais, genutzt. Die Erzeugung Erneuerbarer Energie durch 

Geothermie hat keinen Einfluss auf die Landnutzung und wird daher an dieser Stelle vernachläs-

sigt (Steinhäußer et al. 2015: 183 f., DVW 2010: 59). 

Wie die Landnutzung vor dem Hintergrund der formulierten Herausforderungen zu verstehen ist 

und wie die einzelnen Herausforderungen Nachhaltigkeit und Klimawandel in Bezug zur Landnut-

zung stehen, soll in der folgenden Definition näher erläutert werden. 

3.4 Nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klima-
wandels – Begriffsdefinition der vorliegenden Arbeit 

In Bezug auf den Nachhaltigkeitsgedanken und das daraus resultierende Ziel, gewachsene Gege-

benheiten für künftige Generationen zu wahren, hat sich auch das Ziel entwickelt, die über die 

Jahrhunderte gewachsenen Kulturlandschaften zu erhalten. Diese sind, neben den aktuellen in-

tersektoralen Nutzungskonflikten zwischen der Forst- und Landwirtschaft sowie der Siedlungs-

entwicklung und dem Naturschutz, vor allem auch den Herausforderungen des Klimawandels 

ausgesetzt. Der Erhalt von gegenwärtigen Landschaften sowie die Schonung der natürlichen Res-

sourcen und die Sicherung der Biodiversität sollen den Raum für zukünftige Generationen nutz-

bar und lebenswert erhalten und die Lebensqualität in Zukunft gewährleisten (Haber und Bück-

mann 2013: 166, Niedertscheider et al. 2014: 98). Dies ist auch im Raumordnungsgesetz (ROG) 

festgelegt: „Deƌ Rauŵ iŶ seiŶeƌ BedeutuŶg füƌ die FuŶktioŶsfähigkeit deƌ BödeŶ, des Wasser-

haushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas einschließlich der jeweiligen Wechselwir-

kungen zu entwickeln, zu sichern oder, soweit erforderlich, möglich und angemessen, wiederher-

zustelleŶ͞ ;§ 2 Abs. 2 Ziff. 6 ROG). Der Begriff des Landmanagements zielt in der aktuellen wis-

senschaftlichen Debatte dabei auf die Landnutzung ab. Es geht dabei um das Zusammenspiel von 

verschiedenen landnutzenden Sektoren wie Land- und Forstwirtschaft, Versiegelung durch Woh-

nen, Gewerbe und Infrastrukturen, aber auch Nutzungen, die übergreifend zu verstehen sind, wie 

etwa den Naturschutz oder den Tourismus. Landmanagement in diesem Sinne ist nicht zu ver-

wechseln mit Stadt-Land-Beziehungen oder anderen Begriffen aktueller Diskussionen (vgl. Dosch 

2006, Haber und Brückmann 2013: 171 ff.). In Bezug auf den Klimawandel ist im Landmanage-

ment neben der Nutzung vor allem auch die Bodenfunktion, die aus der jeweiligen Nutzung resul-

tiert, als weitere Dimension des Landmanagements interessant. Aufgrund der Speicherfunktion 
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des Bodens von Kohlenstoffdioxid bildet der Boden eine wichtige Komponente im natürlichen 

Kohlenstoffkreislauf und ist damit für Klimaschutzaspekte von signifikanter Bedeutung (Haber 

und Brückmann 2013: 175 f.). Mit dem Begriff des nachhaltigen Landmanagements werden somit 

mehrere Aspekte vereint: Neben der Sicherung der biologischen Vielfalt sind die Grundgedanken 

der Nachhaltigkeit in diesem Zusammenhang manifestiert sowie Aspekte des Klimawandels inte-

gƌieƌt. Als ǁeiteƌeƌ PuŶkt ǁiƌd duƌĐh eiŶ NaĐhhaltiges LaŶdŵaŶageŵeŶt auĐh deƌ „UŵgaŶg ŵit 
deƌ RessouƌĐe LaŶdfläĐhe ƌesp. ŵit deŶ BödeŶ͞ ǀeƌeiŶt ;Habermann und Brückmann 2013: 176, 

Zscheischler 2011, vgl. Kapitel 3.1, Kapitel 3.2). 

Im Zuge der Energiewende und dem stetigen Fortschritt fossile Ressourcen durch Erneuerbare 

Energien zu ersetzen, werden Landnutzungsansprüche neu definiert und Interessen an natürli-

chen Ressourcen weiter verstärkt. Damit wächst der Druck auf Landnutzungssektoren und ein 

darauf abgezieltes Management ist erforderlich, da die Erzeugung Erneuerbarer Energien teilwei-

se einen hohen Flächenbedarf aufweist (WBGU 2008: 1 f.). Die formulierten politischen Ziele des 

Klimaschutzes sind somit direkt mit einem Nachhaltigen Landmanagement verbunden und es 

bedarf eine interessensabgewogene Koordination der Landnutzung, um den verschiedenen An-

sprüchen Genüge zu leisten und die damit zusammenhängenden Landnutzungsänderungen zu 

meistern (Gaasch und Weith 2011: 8, Haber und Brückmann 2013: 189 ff.) 

In der vorliegenden Arbeit wird unter Nachhaltigem Landmanagement in Anlehnung an Haber 

und Brückmann (2013) ein zukunftsorientierter generationsübergreifender Umgang mit dem 

Land, einschließlich des Bodens und der Gewässer verstanden, der die unterschiedlichen land-

nutzenden Sektoren mit ihren Interessen nach dem Gemeinwohl in einem Raum vereint. Dabei 

sind die Aspekte des Nachhaltigkeitsprinzips Grundvoraussetzung innerhalb des Landmanage-

ments und schließen somit die Dimensionen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung mit ein. 

Demnach steht nicht das Interesse eines Einzelnen im Vordergrund, sondern der schonende Um-

gang mit den verschiedenen Schutzgütern, um bestehende Gegebenheiten für zukünftige Gene-

rationen zu sichern und auf die Auswirkungen des Klimawandels zu reagieren bzw. diesen mög-

lichst gering zu halten. Dieses Begriffsverständnis bildet einen Grundgedanken der räumlichen 

Planung und wird um die Themen des Klimawandels, also der Mitigation und der Adaption, in der 

vorliegenden Arbeit erweitert. Inwieweit diese Themen in der räumlichen Planung zur Anwen-

dung kommen und wie sich nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawan-

dels auf die räumliche Planung übertragen bzw. übersetzen lässt, wird in Kapitel 5 ausführlicher 

erläutert.  

3.5 Zwischenfazit: Nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund 
des Klimawandels 

Im vorliegenden Kapitel wurde das Verständnis eines nachhaltigen Landmanagements vor dem 

Hintergrund des Klimawandels dargelegt und die einzelnen Bestandteile dazu näher erläutert. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Begriff Nachhaltigkeit in der wissenschaftlichen 
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und gesellschaftlichen Diskussion sehr stark verbreitet ist, denn der Nachhaltigkeitsgedanke ist 

nahezu in allen Sektoren verankert. Auch Prozesse und Strukturen sollen verstärkt dem Prinzip 

der Nachhaltigkeit folgen. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Versuchen, Nachhaltigkeit zu 

messen. Um eine Aussage über den Grad der Nachhaltigkeit treffen zu können, werden Indikato-

ren und Richtwerte genutzt, die die sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Ziele messen sol-

len. Diese Vorgehensweise ist wissenschaftlich umstritten und die Indikatoren dazu werden stetig 

überarbeitet. In der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie, dem politischen Instrument zur Nach-

haltigkeit, ist ein ebenfalls ein Indikatorenkonzept zu finden, das als Orientierung für Entwicklun-

gen und Prozesse der verschiedenen Sektoren dienen soll. Nachhaltiges Handeln ist auch in Bezug 

auf den Klimawandel eine gesellschaftliche und politische Anforderung. Aktuelle wissenschaftli-

che Klimamodellierungen projizieren eine globale Erderwärmung um etwa zwei Grad und eine 

Umverteilung der Niederschläge innerhalb eines Jahresverlaufs. Des Weiteren wird mit einem 

Anstieg von Extremereignissen, wie beispielsweise Sturmfluten und Hochwasservorkommen ge-

rechnet sowie einer Erhöhung der Hitzetage. Diese Erkenntnisse bestätigen eine eintretende na-

türliche Warmzeit, die nachweislich durch den verstärkten anthropogenen Treibhausgasausstoß 

beschleunigt wird. Trotz bestehender Unsicherheiten der Klimamodelle sind eine Änderung des 

Klimas und die damit verbundenen Auswirkungen größtenteils gesellschaftlich akzeptierte Phä-

nomene. Die Politik reagiert auf diese Herausforderungen und fordert Maßnahmen zum Klima-

schutz und der Klimaanpassung. So sollen weiterhin Treibhausgasemissionen gemindert werden 

(Mitigation) und eine Anpassung unausweichlicher Auswirkungen des Klimawandels erfolgen 

(Adaption). Diese Strategien sind auf Bundesebene durch die Nationale Klimaschutzstrategie so-

wie die Strategie zur Anpassung an den Klimawandel festgehalten. Sie werden durch die IPCC-

Berichte, die globale wissenschaftliche Erkenntnisse in regelmäßigen Abständen zusammentra-

gen, stetig überarbeitet. Der Klimawandel ist als sektorübergreifende Herausforderung zu verste-

hen, der sich auf nahezu alle Bereiche auswirkt. Große Herausforderungen in Bezug auf den Kli-

mawandel werden in der Landnutzung gesehen. Sektoren wie die Land- und Forstwirtschaft so-

wie Siedlung aber auch der Naturschutz sind unmittelbar von den klimatischen Änderungen be-

troffen. Darüber hinaus können in diesen Sektoren auch Beiträge zum Klimaschutz und zur Klima-

anpassung geleistet werden. Die Ressource Fläche ist weltweit und somit auch in Deutschland 

begrenzt. Ein nachhaltiges Landmanagement ist also nicht nur vor dem Hintergrund des Klima-

wandels erforderlich, um den verschiedenen Interessen an die Fläche gerecht zu werden. Beste-

hende Funktionen auf der Fläche, wie die Produktion von Nahrungsmitteln oder Rohstoffen so-

wie die Sicherung von Gewerbe- und Siedlungsgebieten unter Beachtung des Schutzes der Bio-

diversität, sind unter Anbetracht des Klimawandels zu sichern. Klimaschutzmaßnahmen, wie der 

Schutz und die Entwicklung von Treibhausgassenken, beispielsweise von Mooren und Wäldern, 

müssen neben Klimaanpassungsmaßnahmen wie Hochwasserschutzflächen mit den bestehenden 

Anforderungen an die Fläche vereint werden. 

Um ein nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels in Bezug mit der 

räumlichen Planung setzen zu können, ist es erforderlich, die räumliche Planung in ihrer Funktion, 

Aufstellung und ihrem Handlungsspielraum genauer zu betrachten. Unter Aufstellung der räumli-

chen Planung wird die inhaltliche Ausrichtung planerischer Prozesse, die materielle sowie perso-
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nelle Ausstattung der räumlichen Planung verstanden. Daher wird im nächsten Kapitel näher auf 

die räumliche Planung in Deutschland eingegangen und diese Disziplin näher erläutert. 
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4 Räumliche Planung in Deutschland im Zeichen des Klimawandels 

Die Ressource Fläche ist begrenzt. Besonders in einem vergleichsweise dicht besiedelten Land 

wie Deutschland entsteht durch verschiedene Landnutzungsinteressen, wie beispielsweise Land-

wirtschaft, Forstwirtschaft, Siedlung und Verkehr, ein Nutzungsdruck auf die Fläche. Herausforde-

rungen wie der Klimawandel verschärfen den Flächennutzungsdruck zusätzlich. Die querschnitts-

orientierte und interdisziplinär arbeitende räumliche Planung versucht die verschiedenen Belan-

ge gegeneinander abzuwägen und den Raum möglichst nachhaltig und im Interesse aller zu ge-

stalten. Aufgrund des planungswissenschaftlichen Ansatzes dieser Arbeit, ist eine Darlegung der 

räumlichen Planung in Deutschland sowie ihre Funktion in Bezug auf den Klimawandel ein essen-

tieller Bestandteil dieser Arbeit und soll im Folgenden näher erläutert werden. Dabei hat dieses 

Kapitel keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden vielmehr Inhalte der räumlichen Planung 

aufgeführt, die einen Bezug zur Zielsetzung der Arbeit aufweisen.  

4.1 Entstehung räumlicher Planung in Deutschland und ihre Funktion in 
Bezug auf den Klimawandel 

Anfang des 20. Jahrhunderts wurde zunehmend das Leben in der Stadt bzw. das urbane soziale 

Gefüge betrachtet. Dies verstärkte den sozialwissenschaftlichen Einfluss auf das Planungsver-

ständnis. Es wurde deutlich, dass die Planung durch ihre Steuerung auf wirtschaftliche Aspekte 

Einfluss auf Entscheidungen nahm und ihr Stellenwert nun das politische Interesse weckte. In den 

1960er Jahren entstand so nach und nach ein Konzept der räumlichen Planung. Durch die Einrich-

tung von Ämtern und die Formulierung von Entwicklungszielen sowie Zukunftsentwürfen war der 

Optimismus groß, durch die räumliche Planung die Komplexität der Stadtentwicklung zu meis-

tern. Der Aufgabenbereich des Planers kristallisierte sich heraus und wurde durch neue Studien-

gänge, die eigenständig aufgestellt waren und nicht mehr nur auf den Architektur- und Ingeni-

eurswissenschaften aufbauten, etabliert (Albers 2006: 50, Blotevogel 2011: 77 ff., Schultheis 

2011: 7, Selle 1995: 237). In der Nachkriegszeit gewann die räumliche Planung an Bedeutung in 

Zeiten des Wiederaufbaus zerstörter Städte. Die Planungseuphorie, von der in vielen Literatur-

quellen gesprochen wird, ǁuƌde ďeƌeits iŶ deŶ ϭϵϳϬeƌ JahƌeŶ duƌĐh deŶ „ÖlpƌeissĐhoĐk͞ odeƌ 
deŶ BeƌiĐht „GƌeŶzeŶ des WaĐhstuŵs͞ des Cluď of Roŵe ;Alďeƌs ϮϬϬϲ: 50) gebremst. Umweltka-

tastrophen Ende des 20. Jahrhunderts sowie die Erkenntnisse über den Klimawandel machten die 

Forderungen nach einer nachhaltigeren Entwicklung und Handlungsweise spürbar. In der Pla-

nungspraxis wurde in vergangenen Jahren deutlich, dass vorgelegte Entwicklungskonzepte wenig 

PƌaǆisŶähe aufǁieseŶ uŶd „PlaŶuŶg ŶiĐht ŵehƌ leisteŶ köŶŶe als zusaŵŵeŶhaŶgslose Teilverbes-

seƌuŶgeŶ͞ ;Alďeƌs ϮϬϬϲ: 50, vgl. Danielzyk 2004: 19). 

In der aktuellen Diskussion wird räumliche Planung kontrovers diskutiert und unterschiedlich de-

finiert, festhalten lässt sich jedoch die allgemeine Definition von Priebs (2013: ϰϯͿ: „UŶteƌ Pla-

ŶuŶg ǁiƌd die gedaŶkliĐhe VoƌǁegŶahŵe zuküŶftigeŶ HaŶdels ǀeƌstaŶdeŶ.͞ RäuŵliĐhe PlaŶuŶg 
agiert in der Entwicklung eines definierten Raumes, wie zum Beispiel der Landes- oder Regional-
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ebene. Sie richtet sich nach den vorherrschenden Gegebenheiten, ist somit von lokalen Vor-

kommnissen geprägt sowie abhängig und dadurch unterschiedlich ausgestaltet (ebd.). Planungs-

prozesse orientieren sich dabei meist an einem ähnlichen Muster. Mit Hilfe einer Analyse der 

Stärken und Schwächen des definierten Planungsraums werden Potentiale herausgearbeitet und 

Defizite aufgezeigt. Eine Charakterisierung des Planungsraums dient zur Formulierung von Zielen 

der räumlichen Planung, die in der zukünftigen räumlichen Entwicklung angestrebt werden sol-

len. Durch die Festsetzung von Arbeitsschritten und Zwischenzielen können diese Hauptziele so 

innerhalb planerischer Prozesse verfolgt werden. Die Formulierung der Ziele erfolgt meistens in 

einem formellen Planwerk mit den entsprechenden Begründungen. An diesem orientiert sich das 

raumplanerische Handeln. Der Plan ist dabei nicht als starres Konstrukt zu sehen, sondern als ein 

dynamisches Werk, das immer wieder geändert oder erweitert werden kann (Fürst und Mäding 

2011: 11 ff., Priebs 2013: 44). Evaluationen können die Grundlage dieser Überarbeitung und kriti-

schen Hinterfragung räumlicher Prozesse darstellen (vgl. Kapitel 5.2). Durch ihren zukunftsorien-

tierten Ansatz ist die räumliche Planung als vorausschauende Disziplin angelegt, die sich Visionen 

uŶd LeitďildeƌŶ ďedieŶt. Sie soll eiŶ „ZukuŶftsďild͞ ;Priebs 2013: 47) schaffen, welche durch text-

liche und zeichnerische Darstellungen verschriftlicht bzw. verbildlicht werden. Dabei hat die 

räumliche Planung den interdisziplinären Blick, da sie raumbedeutsame Sektoren, wie Siedlung, 

Land- und Forstwirtschaft, aber auch Naturschutz und Rohstoffsicherung in Abwägung der ver-

schiedenen Interessen in einem Raum verbindet und die Sicherung der verschiedenen Interessen 

wahrt (Domhardt et al. 2011: 203 f.). 

In Anbetracht der aufgeführten Funktionen erfüllt die räumliche Planung, zumindest in der Theo-

rie, den Nachhaltigkeitsansatz. Durch ihren vorausschauenden Blick sichert sie Funktionen des 

Raumes und schützt durch ihren ökologischen Ansatz wichtige Ressourcen für künftige Generati-

onen (vgl. Kapitel 3.1). 

Auch die Folgen des Klimawandels haben Auswirkungen auf die Landnutzung und damit die Flä-

cheninanspruchnahme in Deutschland. Neben der land- und forstwirtschaftlichen Bewirtschaf-

tung werden auch versiegelte Flächen immer wieder mit Themen des Klimawandels in Bezug ge-

setzt und eine klimaschonende sowie klimaangepasste Siedlungsentwicklung angestrebt (vgl. 

Kapitel 3.3). Während die Herausforderung, Kohlenstoffdioxid zu mindern und eine Verringerung 

des Treibhausgasausstoßes anzustreben bereits in den 1980er Jahren ein Ziel der räumlichen Pla-

nung war, hat das Bestreben einer klimaangepassten räumlichen Planung vor allem im letzten 

Jahrzehnt verstärkt die räumliche Planung geprägt (Birkmann et al. 2013: 7, Kropp und Daschkeit 

2008: 359, Overbeck et al. 2009: 193). Durch das politische Bestreben, Maßnahmen zum Klima-

schutz sowie zur Klimaanpassung in der Landnutzung zu etablieren, ist es notwendig, die räumli-

che Planung als übergeordnete Disziplin an einer klimaangepassten Flächeninanspruchnahme 

nicht nur zu beteiligen, sondern ihr eine strategische Rolle zukommen zu lassen (ebd.). Die Aus-

wirkungen klimatischer Veränderungen können auch indirekt raumbezogen sein und durch die 

räumliche Planung gesteuert sein. 



Kapitel 4 Räumliche Planung in Deutschland im Zeichen des Klimawandels 33 

Dafür muss die räumliche Planung mit einem Instrumentarium ausgestattet sein und Chancen 

und Risiken des Klimawandels erkennen, um neben den Gefahren auch die Potentiale aus den 

klimatischen Veränderungen ziehen zu können. Der aktuelle Forschungsstand wird im Folgenden 

näher erläutert. 

4.2 Rechtliche Grundlagen der räumlichen Planung 

Als bundesweit geltendes Recht, das in den Ländern und den weiteren Planungsebenen konkreti-

siert wird, ist das Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) verankert. Dieses wurde im Jahr 1965 

erstmals verabschiedet und hat im Laufe der Jahre einige Novellierungen durchlaufen. Das aktu-

elle Raumordnungsgesetz ist durch die letzte Novellierung im Jahr 2008 in Kraft getreten und ist 

in vier Abschnitte gegliedert: Abschnitt 1 enthält die Aufgabe und die Leitvorstellungen der 

Raumordnung sowie grundlegende Regelungen zur Erstellung von Raumordnungsplänen. Ab-

schnitt 2 trifft grundsätzliche Festlegungen zur Raumplanung in den Ländern. Dazu gehören auch 

Vorgaben zu den Instrumenten Umweltbericht und Raumordnungsverfahren. Die genauere Aus-

gestaltung dieser Verfahren obliegt dann den einzelnen Ländern und kann somit variieren. In Ab-

schnitt 3 wird das Recht auf Bundesebene thematisiert. Dieses umfasst neben Vorgaben zu den 

Raumordnungsplänen die Zuständigkeit des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung so-

wie den Beirat für Raumentwicklung. Der vierte und letzte Abschnitt des Gesetzes trifft Aussagen 

zur Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern, der MKRO und abschließenden Vorgaben (ROG 

2008, Priebs 2006: 66 f.). Am Raumordnungsgesetz orientieren sich die Landesplanungsgesetze. 

Sie konkretisieren die Vorgaben aus dem Raumordnungsgesetz und liefern die rechtlichen Grund-

lagen für die regionale Planung. Dabei wird im Landesplanungsgesetz nicht der Planungsraum der 

Regionalplanung bestimmt, sondern die Ausgestaltung der formellen Instrumente sowie die Zu-

sammensetzung der Regionalversammlung (Durner 2011: 384, LPIG 1998, NROG 2012). 
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Tabelle 2: Planungsebenen der räumlichen Planung in Deutschland und der EU 

Plantyp Räumlicher Bezug 
Verantwortliche Planungs-
institution 

Typischer Maßstab 
der Plankarte 

Bebauungsplan Gemeinde Gemeinde vorhabenbezogen 

Flächennutzungsplan Eine oder mehrere  

Gemeinden 

Gemeinde/Planungsverband 1:10.000-1:20.000 

Regionalplan Planungsregion z. B. Regionale Planungs-

gemeinschaft 

1:50.000-1:100.000 

Landesentwicklungsplan Bundesland Landeministerium/Staatskanzlei 1:250.000-1:500.000 

Leitbilder für die räum-
liche Entwicklung des 
Bundesgebietes 

Bundesrepublik 

Deutschland 

Bundesministerium/BBSR bundesweit 

Territoriale Agenda Europa  

(EU-Mitgliedstaaten) 

Kooperation der Mitglieds-

staaten 

vorhabenbezogen 

Quelle: Eigene Darstellung, verändert nach Priebs 2012: 62. 

4.2.1 Rechtliche Grundlagen zum Klimaschutz 

Der Umgang mit dem Klimawandel ist zu bestimmten Aspekten des Klimaschutzes und der Klima-

anpassung bereits rechtlich in der räumlichen Planung verankert. Dazu werden zunächst die 

rechtlichen Grundlangen zum Klimaschutz erläutert und im Anschluss daran Festlegungen zur 

Klimaanpassung.  

Rechtlich ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien im § 2 Abs. 2 Nr. 6 des ROG verankert. Dem-

nach sollen die natürlichen Senken zur Speicherung klimaschädlicher Stoffe geschützt und der 

Ausbau der Erneuerbaren Energien vorangetrieben werden (Fleischhauer 2013: 99, Birkmann und 

Teichman 2010: 8). Da die Erzeugung Erneuerbarer Energien ein raumbezogenes Vorhaben be-

deutet, das in Konflikt mit anderen Raumnutzungsinteressen stehen kann, ist es notwendig, dass 

die räumliche Planung den Ausbau steuert und innerhalb von Abwägungsprozessen Flächen zur 

Erzeugung Erneuerbarer Energien definiert. Dabei sind nicht nur Nutzungsinteressen zu beachten 

oder Auswirkungen auf den Naturschutz oder das Landschaftsbild, sondern auch infrastrukturelle 

Aspekte, beispielsweise zur Netzeinspeisung (Fleischhauer 2013: 99). Auf Ebene der Bauleitpla-

nung ist der Klimaschutz als Planungsleitlinie im Baugesetzbuch § 1 Abs. 5 Satz 2 niedergeschrie-

ben. Allerdings ist der Klimaschutz bereits anderweitig im BauGB verankert, nämlich durch die 

Angabe zum Klimaschutz als Planungsgegenstand. Die bedeutsameren rechtlichen Festlegungen 

zu den Erneuerbaren Energien sind in den Fachgesetzen des EEG und des KWKG (Kraft-Wärme-

Kopplungsgesetz) reglementiert. Im EEG ist die Umsetzung der Energieerzeugung aus erneuerba-

ren Quellen geregelt und neben dem festgelegten Anteil von Erneuerbaren Energien an der ge-
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samten Stromerzeugung sind auch die Vergütung sowie Förderrichtlinien in dem Gesetz veran-

kert. Die Novellierungen des EEG 2009 sowie 2012, bedingten einen starken Anstieg der Biogas-

anlagen in Deutschland. Dies führte zu einer gesellschaftlichen Diskussion, da die Produktion von 

Mais zur Einspeisung in die Biogasanlagen in manchen Regionen Deutschlands anstieg und von 

eiŶeƌ „VeƌŵaisuŶg deƌ LaŶdsĐhaft͞ gespƌoĐheŶ ǁuƌde. Iŵ Jahƌ 2014 wurde das EEG erneut über-

arbeitet und die Förderung von Strom aus Biogasanlagen so stark eingeschränkt, sodass die Er-

richtung neuer Biogasanlagen nahezu ausblieb (Maslaton 2016: 15 f.). 

Das KWKG legt Ziele zur CO2-Minderung durch die Abnahme und Vergütung von Strom aus KWK-

Anlagen fest, mit Hilfe einer Verpflichtung von Netzbetreibern, Strom aus diesen Kraftwerken 

abzunehmen (Fleischhauer et al. 2013: 100 f.) 

Vor einigen Jahren zeichnete sich ab, dass die Erzeugung Erneuerbarer Energien durch Windkraft, 

im Vergleich zu Photovoltaik und Biomasse, ein relativ großes Potential aufweist und in Bezug auf 

die Flächeninanspruchnahme einen hohen Kosten-Nutzen-Wert hat. Bereits in den 1970er Jahren 

war der Bau von Windkraftanlagen durch die Bundesregierung gefördert und ein Jahrzehnt spä-

ter wurden die ersten größeren Anlagen im Norden Deutschlands gebaut. Verstärkt wurde der 

Bau von Windkraftanlagen durch das Einspeisegesetz von 1991 und noch einmal durch das 

EEG 2001. Während sich in den 2000er Jahren der Ausbau der Windenergie im Norden kon-

zentriert hat, werden in den vergangenen Jahren immer mehr Flächen in Süddeutschland entwi-

ckelt (Priebs 2013: 243). Der Bau von Windenergieanlagen fällt nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB un-

teƌ „pƌiǀilegieƌte VoƌhaďeŶ iŵ AußeŶďeƌeiĐh͞. DuƌĐh eiŶe ǁeiteƌe ƌeĐhtliĐhe NoǀellieƌuŶg ǁuƌde 
der kommunalen und regionalen Ebene eine Steuerungswirkung zugeteilt, um eine Konzentration 

von Windenergie durch die Ausweisung entsprechender Gebiete zu erreichen und damit auf die 

Auswirkungen auf das Landschaftsbild zu reagieren. Von dieser Steuerungsmöglichkeit wird in 

den verschiedenen Regionen unterschiedlich Gebrauch gemacht. Während es in einigen Regio-

nen die Möglichkeit gibt, über die kommunale Planung die regionalen Festlegungen zu konkreti-

sieren oder auch in einigen Fällen zusätzliche Gebiete auszuweisen, liegt die Ausweisung für 

Windstandorte in anderen Regionen gänzlich bei der Regionalplanung. In diesem Fall obliegt der 

jeweiligen Planungsebene die alleinige Steuerungsmöglichkeit mit Ausschlusswirkung. Wird von 

der Steuerungsmöglichkeit weder auf regionaler, noch auf kommunaler Ebene Gebrauch ge-

macht, erfolgt die Genehmigung ausschließlich nach baurechtlichen bzw. immissionsschutzrecht-

lichen Anforderungen (Priebs 2013: 244). Die Herausforderung bei der Ausweisung von Vorrang- 

oder Vorbehaltsgebieten ist die Vereinigung von Siedlungs-, Naturschutz- und Windenergiebe-

langen. So müssen Abstände zu bebauten Gebieten aufgrund von Schall- und Schattenwerten der 

Windenergieanlagen sowie Abstände zu Brut- und Rastplätzen schlaggefährdeter Vogelarten be-

achtet werden. Ob manche Bundesländer durch die Ziele der Energiewende eine bestimmte 

Menge von ausgewiesenen Flächen zur Windenergienutzung fordern, obliegt es der räumlichen 

Planung, dafür geeignete Flächen zu identifizieren (Fleischhauer et al. 2013: 101, Priebs 

2013: 243 f.). Ein weiteres Potential zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in Bezug auf Wind-

energie stellt das Repowering dar. Es ermöglicht die Deinstallation von Altanlagen und eine In-

stallation von Neuanlagen, die eine höhere Leistung erzielen. Hier ist es Aufgabe der räumlichen 
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Planung, diese Modernisierung der Windenergie zu steuern und durch entsprechende Kriterien 

„PlaŶuŶgsfehleƌ deƌ VeƌgaŶgeŶheit͞ duƌĐh „AufƌäuŵeŶ deƌ LaŶdsĐhaft͞ sicherzustellen (Priebs 

2013: 247). 

Im Bereich der Photovoltaik muss zwischen der Installation auf Dächern und anderen Gebäude-

konstruktionen, auf privaten oder öffentlichen Flächen sowie Freiflächen-Photovoltaik unter-

schieden werden. Die Installation auf Dächern ist im Regelfall genehmigungsfrei und nicht mit der 

räumlichen Planung steuerbar. Im Bereich der Freiflächen-Photovoltaik, gibt es durch die räumli-

che Planung eine Steuerungsmöglichkeit, wonach ab einer bestimmten Größe der Anlage Aus-

weisungen zum Vorrang dieser Nutzungsart durch die räumliche Planung gemacht werden kön-

nen (Fleischhauer et al. 2013: 103). 

Die Erzeugung Erneuerbarer Energie durch Biomasse, Wasserkraft oder Geothermie ist durch die 

räumliche Planung bislang nicht steuerbar. Obwohl die Gewinnung von Energie in Biomasseanla-

gen in den letzten Jahren in manchen Regionen stark zugenommen hat, ist es der räumlichen 

Planung nicht möglich, die Errichtung der Anlagen nach aktuellem BGB zu steuern oder die land-

wirtschaftliche Bewirtschaftung zu reglementieren. Ebenfalls nicht durch die räumliche Planung 

reglementierbar sind Wasserkraft und Geothermie, wobei diese beiden Quellen in Deutschland 

noch nicht weit verbreitet sind und nur einen geringen Raumbezug aufweisen (Fleischhauer et al. 

2013: 106 f.). 

Neben der Minimierung des Ausstoßes von Treibhausgasen sowie der Substitution von fossilen 

Energiequellen trägt, ist die Speicherung von Treibhausgasen, insbesondere von Kohlenstoffdi-

oxid in Ökosystemen, ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz (vgl. Kapitel 3.2). Waldstandorte als 

Senkengebiete zu entwickeln, sind neben dem Schutz von Mooren und einer klimaangepassten 

landwirtschaftlichen Bodenbewirtschaftung dafür wichtige Ziele zum Klimaschutz. Die räumliche 

Planung kann insbesondere bei der Ausweisung von Waldstandorten und Vorrangflächen zum 

Schutz der Natur und Landschaft sowie Gebiete zum Moorschutz und Moorentwicklung in diesem 

Bereich des Klimaschutzes eine Schlüsselposition einnehmen (Fleischhauer et al. 2013: 108 ff.). 

Es lässt sich festhalten, dass die räumliche Planung in den Bereichen einer effizienten energeti-

schen Nutzung, in der Erzeugung Erneuerbarer Energien sowie in der Sicherung von Kohlenstoff-

speichern einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz übernehmen kann. Derzeit scheitert es aller-

dings noch an einem entsprechend ausgestatteten Instrumentarium und den notwendigen Res-

sourcen, personell wie finanziell, was nicht zuletzt auch an einer bisher nur bedingten Wahrneh-

mung der Herausforderungen des Klimawandels sowie der möglichen Position der räumlichen 

Planung und ihrer damit zusammenhängenden Potentiale liegt (Fleischhauer et al. 2013: 118 f.). 
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4.2.2 Rechtliche Grundlagen zur Klimaanpassung in der räumlichen 
Planung 

Wie bereits im § 2 Abs. 2 Nr. 6 im ROG geregelt, ist die räumliche Planung dazu verpflichtet, Vor-

sorge für die Sicherstellung der Interessen an den Raum in Bezug auf klimatische Veränderungen 

zu sorgen. Die räumliche Planung kann auf den verschiedenen Ebenen (Land, Region, Kommune) 

als querschnittsorientierte Disziplin die notwendigen Abwägungsprozesse zwischen den ver-

schiedenen Nutzungsinteressen an den Raum durchführen und im Hinblick auf die Erfordernisse 

der Klimaanpassung die Raumnutzung bestenfalls steuern. Als Vorgabe dafür dienen Festsetzun-

gen auf den verschiedenen Verwaltungsebenen. 

Auf europäischer Ebene steht dafür neben dem Grünbuch (2007) auch das Weißbuch (2009) zur 

Verfügung, die die Anpassung an den Klimawandel thematisieren. In diesen Dokumenten sind 

neben Strategien zur Bewältigung der klimatischen Veränderung aufgeführt. Darunter fallen auch 

verschiedene Richtlinien, wie die EU-Wasserrahmenrichtlinie oder die Hochwasserschutzma-

nagementrichtlinie (Fröhlich et al. 2011: 7, Frommer et al. 2013: 122). Die europäische Ebene hat 

keine Legitimation raumordnerische Belange zu regeln, dennoch gibt es durch begrenzte Ein-

zelermächtigungen die Möglichkeit, einer europäischen Raumentwicklung Gestalt zu verleihen. 

Besonders zum Tragen in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels kommen die Inhalte der 

europäischen Hochwasserschutzrahmenrichtlinie, die ein dreistufiges, grenzüberschreitendes 

Flussgebietsmanagement fordert. Durch Hochwassermanagementpläne sollen diese Stufen zu-

sammenfassend dargestellt und Handlungsanweisungen für die jeweiligen Akteure bieten. Somit 

wurde auf europäischer Ebene durch Richtlinien wie der Hochwasserrahmenrichtlinie und der 

Wasserrahmenrichtlinie ein europaweites Regelwerk entwickelt, das die einzelnen Mitgliedsstaa-

ten zu Handlungen auffordert und versucht, den Herausforderungen des Klimawandels auf dieser 

zu begegnen. Die Umsetzung der Richtlinien sollen durch entsprechende finanzielle Sanktionen in 

den Mitgliedsstatten gesichert sein (Birkmann 2008: 11 f., Frommer et al. 2013: 124, Overbeck 

2009: 198 ff.). 

Die Landesplanung, also die räumliche Planung auf Bundeslandebene, kann im Gegensatz zu an-

deren Gesetzgebungen, wie beispielsweise dem Naturschutzrecht, von der Gesetzgebung des 

Bundesraumordnungsgesetzes (ROG) abweichen. So kann in Bezug auf den Klimawandel jedes 

Bundesland weitere rechtliche Vorgaben erlassen, die auf die weiteren Planungsebenen herun-

tergebrochen und im Gegenstromprinzip umgesetzt werden. Im Bundesraumordnungsgesetz als 

solches wird bereits der Umgang mit dem Klimawandel genannt und zwischen Mitigation und 

Adaption unterschieden (vgl. Kapitel 3.2). Das Gesetz von 2008 geht so weit, dass es gemäß 

§ 17 Abs. 1 ROG sowie § 2 Abs. 2 ROG Grundsätze der Raumordnung in einem Raumordnungs-

plan definieren kann. Auf bundesministerieller Ebene könnten somit Vorgaben zum Klimaschutz 

und zur Klimaanpassung formuliert werden, die eine Bindungswirkung für die Bundesländer hät-

ten und demnach in die Landesplanung übernommen werden müssten (Fröhlich et al. 2011: 19, 

Frommer et al. 2013: 125). 
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Bezogen auf die vorliegende Arbeit ist der Umgang mit der Klimaanpassung der Landesplanung in 

Sachsen-Anhalt und Niedersachsen interessant:  

In Sachsen-Anhalt wurde der derzeit geltende Landesentwicklungsplan 2010 in Kraft gesetzt. Die-

ses formelle Planwerk enthält ein Kapitel zum Thema Klima. In diesem werden Ziele der Raum-

ordnung zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung formuliert. Neben der Erzeugung Erneuerba-

rer Energien werden auch Maßnahmen gegen die Zersiedelung, für den Hochwasserschutz und 

für eine nachhaltige Infrastrukturentwicklung behandelt (s. Kapitel 8, Dokumentenanalyse). 

In Niedersachsen wurde 2009 mit der Aktualisierung des Landesraumordnungsprogramms (LROP) 

begonnen. Im LROP 2012 wird in Bezug auf den Klimawandel vor allem der Küstenschutz zum 

Thema Klimawandel in den Vordergrund gestellt. Darüber hinaus sind die Flusshochwasserprob-

lematik und die mögliche Vermeidung von Neuversiegelungen thematisiert. Niedersachsen geht 

in der Überarbeitungsphase des LROP noch ein Stück weiter: Durch die Ausweisung von Vorrang-

gebieten zum Moorschutz bzw. zur Moorentwicklung wird ein klares Votum für den Klimaschutz. 

Konflikte mit der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung auf diesen Flächen und dadurch zu kom-

pensierende Ernteverluste dürften eine Umsetzung dieses Ansatzes jedoch schwierig gestalten 

(vgl. Kapitel 8.1). 

Die ƌegioŶale EďeŶe deƌ ƌäuŵliĐheŶ PlaŶuŶg „ist hiŶsiĐhtliĐh deƌ AŶpassuŶg aŶ die FolgeŶ des 
KliŵaǁaŶdels eiŶe ǁiĐhtige HaŶdluŶgseďeŶe͞ ;Frommer et al. 2013: 128). Dies lässt sich an zwei 

Tatsachen festmachen: Zum einen wirken die klimatischen Veränderungen regional unterschied-

lich, da regional unterschiedliche Betroffenheiten definiert werden können (vgl. Kapitel 3.2). Die 

regionale Ebene der räumlichen Planung kann auf diese Unterschiede also am besten eingehen, 

da sie in der Regel durch ihren definierten Handlungsraum die regionalen Sensitivitäten am bes-

ten abdeckt. Zum anderen ist die Regionalplanung in ihrer Stellung in den Verwaltungsstrukturen 

die Ebene, die überregionale politische Rahmensetzungen mit konkreten lokalen kommunalen 

Umsetzungsprozessen verbindet (Frommer et al. 2013: 128 f.). Aufgrund dessen wird in der vor-

liegenden Arbeit der Ausgangspunkt sowie Schwerpunkt der Betrachtung auf die Regionalpla-

nung gelegt (vgl. Kapitel 2.1, 2.2). Folglich werden die informellen und formellen Instrumente der 

Regionalplanung näher betrachtet. 

4.3 Das Mehrebenensystem der räumlichen Planung in Deutschland 

Die räumliche Planung ist in Deutschland sehr vielschichtig und auf verschiedenen Ebenen ange-

siedelt. Welche verschiedenen Planungen es gibt, welche Zuständigkeitsbereiche sie aufzeigen 

und auf welchen Maßstabsebenen sie agiert, soll im Folgenden beleuchtet werden. 

Zunächst ist festzustellen, dass in Deutschland zwischen Fachplanungen und einer räumlichen 

Gesamtplanung unterschieden wird. Bei den Fachplanungen handelt es sich um Festsetzungen in 

den einzelnen landnutzenden Sektoren: die Forstplanung, die Verkehrsplanung oder die Land-
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schaftsplanung zur Berücksichtigung naturschutzfachlicher Belange sind Beispiele hierfür. Je nach 

Sektor gibt es hier verschiedene (räumliche) Festsetzungen, die die Belange und Interessen des 

jeweiligen Sektors vertreten. Die räumliche Planung integriert sektorspezifische Interessen in 

einem Abwägungsprozess zu einer Gesamtplanung des Raumes. Hierbei ist es Kernaufgabe der 

Raumordnung, Nutzungskonflikte zwischen den Sektoren zu identifizieren und zu minimieren 

(Fürst und Mäding 2011: 64 f., Priebs 2013: 61 ff.). Je nach Ebene sind die Festsetzungen zur 

räumlichen Gesamtplanung mehr oder weniger räumlich konkret bzw. thematisch ausgeführt. Als 

Planungsebenen lassen sich die Bundesebene, die Landesebene, die regionale Ebene (Landkreise 

oder Zusammenschluss zweier/ mehrerer Landkreise) und die Bauleitplanung (kommunale Ebe-

ne) festhalten. Die Funktionen und Instrumente dieser Ebenen sollen im Folgenden der Reihen-

folge nach beschrieben werden. Es gilt zu beachten, dass diese Ebenen nicht isoliert nebeneinan-

der agieren, sondern vielmehr in Kooperation bzw. Abstimmung Entscheidungen treffen (Zim-

mermann 2016: 25, ARL 2005: 896, Scholl et al. 2008: 18, Köck et al. 2007: 11). Da die räumliche 

Planung in dieser Arbeit im Vordergrund steht, werden die entsprechenden Festsetzungen der 

einzelnen Fachplanungen an dieser Stelle vernachlässigt. 

Die Ebene der Raumordnung 

Die Raumordnung agiert im Rahmen der gesamtheitlichen Planung. Seit der Förderalismusreform 

im Jahr 2006 ist die Befugnis des Bundes, Regelungen für die Ausgestaltung von Landes- und Re-

gionalplänen festzulegen, entfallen. Die Länder können nun auch abweichende Beschlüsse fas-

sen. Somit werden durch den Bund deutschlandweite Gesetzgebungen erlassen, welche durch 

die Länder jedoch nicht vollends umgesetzt werden müssen. Großteile der bundesweiten Gesetz-

geďuŶg zuƌ RauŵoƌdŶuŶg gelteŶ als iŶfoƌŵelleƌ „aďǁeiĐhuŶgsfesteƌ KeƌŶ͞ ;Priebs 2013: 64) und 

eine Abweichung der Länder gilt als unwahrscheinlich. Dies lässt sich auch mit einer engen Zu-

sammenarbeit zwischen Bund und Ländern begründen. Ein zentrales Gremium ist dabei die Mi-

nisterkonferenz für Raumordnung (MKRO), welcher zuständige Bundesministerien und Behörden 

der Länder angehören. Dieser Zusammenschluss legt Grundsteine für die Raumplanung in den 

Ländern fest, wie etwa länderübergreifende Leitbilder oder Grundsatzfragen zu internationalen 

Themen der Raumordnung (Durner 2011: 414, Priebs 2006: 63 ff., Scholl et al. 2008: 24). 

Auf Bundesebene ist die bedeutsamste Einrichtung für die räumliche Planung das zuständige Mi-

nisterium. Die Raumordnung war lange dem Ministerium, das für Städtebau, Verkehr und Bau-

wesen zuständig ist, zugeordnet. In der Legislaturperiode 2013-2017 ist die Raumordnung im Mi-

nisterium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) angesiedelt. Neben dem Ministerium gibt 

es als weitere bundesstaatliche Einrichtung das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 

(BBR), eine Bundesoberbehörde, die als wissenschaftlichen Zweig das Bundesinstitut für Bau-, 

Stadt- und Raumforschung (BBSR) innehat. Dieses interdisziplinäre Institut berät das Bundesmi-

nisterium in raumordnerischen Belangen, stellt Daten- und Informationsgrundlagen zur laufen-

den RauŵeŶtǁiĐkluŶg zuƌ VeƌfüguŶg uŶd giďt die ZeitsĐhƌift „IŶfoƌŵatioŶeŶ zuƌ RauŵeŶtǁiĐk-

luŶg͞ heƌaus ;Pƌieďs ϮϬϬϲ: 67). Der im ROG festgesetzte Beirat der Raumentwicklung, setzt sich 

aus externen Fachleuten zusammen, der das Ministerium berät, Stellungnahmen abgibt und 

Hinweise zu aktuellen (politischen) Themen gibt, die die Raumordnung betreffen. 



40 Kapitel 4 Räumliche Planung in Deutschland im Zeichen des Klimawandels 

Iŵ JuŶi ϮϬϬϲ hat die MKRO „Leitďildeƌ uŶd HaŶdluŶgsstƌategieŶ füƌ die RauŵeŶtǁiĐkluŶg iŶ 
DeutsĐhlaŶd͞ als GƌuŶdlage füƌ das geŵeiŶsaŵe HaŶdelŶ ǀoŶ BuŶd uŶd LäŶdeƌŶ beschlossen. 

Dabei sind drei Leitbilder definiert: Wachstum und Innovation, Daseinsvorsorge sichern, Ressour-

cen bewahren / Kulturlandschaften gestalten. Sie sollen eine Verbindung zwischen raumordneri-

schen Handeln und politischen Diskussionen bilden, einen Beitrag zur Gleichwertigkeit der Le-

bensverhältnisse liefern sowie Aspekte der Nachhaltigkeitsstrategie beinhalten. 2016 wurden 

diese Leitbilder auf der 41. Ministerkonferenz für Raumordnung erweitert bzw. konkretisiert: 

Wettbewerbsfähigkeit stärken, Daseinsvorsorge sichern, Raumnutzung steuern und nachhaltig 

entwickeln, Klimawandel und Energiewende gestalten. Damit sind auch die Aspekte eines Nach-

haltigen Landmanagements vor dem Hintergrund des Klimawandels aufgegriffen worden und in 

den Leitbilder verankert (vgl. BMVI 2017). Neben diesen Leitbildern, die in verschiedenen Projek-

teŶ uŶd AŶsätzeŶ ǀeƌfolgt ǁeƌdeŶ, ǁeƌdeŶ auf BuŶdeseďeŶe die ǀoŵ BBSR ďeaƌďeiteteŶ „Mo-

dellǀoƌhaďeŶ deƌ RauŵoƌdŶuŶg͞ ;MOROͿ geföƌdeƌt. IŶ dieseŶ VoƌhaďeŶ ǁeƌdeŶ duƌĐh ǁissen-

schaftliche Expertise versucht, die Inhalte der Leitbilder durch innovative Maßnahmen und Hand-

lungsansätze in verschiedenen Regionen in Deutschland zu erproben. Dabei sind die Zusammen-

arbeit und der Wissenstransfer zwischen Praktikern und der Wissenschaft ein wesentlicher Punkt 

dieser Idee (vgl. Kapitel 3.2, Domhardt et al. 2011: 230, Priebs 2006: 72 f.). 

Raumordnung in den Ländern – Landesplanung 

Die Landesplanung hat in Deutschland eine große Bedeutung. Ihre Basis sind raumordnerische 

Festsetzungen auf Bundesebene. Durch Landesplanungsgesetze in den einzelnen Bundesländern 

werden diese konkretisiert und umgesetzt. Diese werden in den einzelnen Ländern unterschied-

lich ausgestaltet, aber grundlegende Regelungen lassen sich in allen Landesplanungsgesetzen 

wiederfinden: Organisations- und Zuständigkeitsfestlegungen für die Landes- und Regionalpla-

nung, grundlegende Festlegungen über die Ausgestaltung und Zuständigkeiten der Regionalpläne 

oder Regionalprogramme, Regelungen zu Instrumenten und Verfahren der Planung in dem jewei-

ligen Bundesland und der dazugehörigen Ausgestaltung des Raumordnungsverfahrens. In einigen 

BuŶdesläŶdeƌŶ ǁeƌdeŶ auĐh die „laŶdesǁeit gültigeŶ͞ ;Priebs 2013: 77) Grundsätze der Raum-

ordnung in die gesetzlichen Festlegungen integriert. 

Jedes Bundesland stellt durch ein Ressort der Landesregierung die Oberste Landesplanungsbe-

hörde. Diese Zuteilung der Raumordnung in ein jeweiliges Ressort kann sich durch politische Um-

strukturierungen immer mal verändern. Je nachdem, in welchem Ressort die Landesplanung an-

gesiedelt ist, können bestimmte inhaltliche Ausrichtungen variieren und der Stellenwert in Bezug 

zu anderen Schwerpunkten der Landespolitik unterschiedlich ausgeprägt sein. Als mittlere und 

untere Planungsbehörden sind in den einzelnen Bundesländern verschiedene Modelle vertreten. 

Während vor einigen Jahren Bezirksregierungen bzw. Regierungspräsidien als mittlere Instanz 

weit verbreitet waren, gibt es diese Institution nur noch in wenigen Bundesländern. Einige Bun-

desländer haben eine vergleichbare mittlere Instanz gegründet, die nun für die Genehmigung der 

Regionalpläne oder etwa die Durchführung von Raumordnungsverfahren zuständig ist. Untere 

Landesplanungsbehörden sind teilweise in die Kreisverwaltungen integriert (Scholl et al. 

2007: 24, Priebs 2013: 79). 
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Als formelles Planungsinstrument werden von den einzelnen Bundesländern Raumordnungspläne 

auf landesplanerischer Ebene aufgestellt. Diese können in ihrer Ausgestaltung und Bezeichnung 

variieren, dennoch ist durch das Raumordnungsgesetz des Bundes festgelegt, dass die Landespla-

nungen einen Karten- und ein Textteil enthalten müssen. Diese Pläne sollen nach dem ROG für 

den gesamten Planungsraum – das Bundesland Festsetzungen über zehn bis fünfzehn Jahre tref-

fen. Schwerpunkte stellen dabei die Entwicklung und Ordnung des Raumes, der Schutz einzelner 

Nutzungsinteressen dar. Die formulierten Festlegungen werden nach Grundsätzen und Zielen der 

Raumordnung aufgegliedert. Während Ziele der Raumordnung direkt umgesetzt werden sollten 

und dieses Interesse Vorrang hat, müssen Grundsätze erst im Anbetracht aller Interessen abge-

wogen werden. Darüber hinaus sollen Pläne benachbarter Planungsräume aufeinander abge-

stimmt und Interessen der verschiedenen Planungsebenen sowie privater Belange berücksichtigt 

und gegeneinander abgewogen werden (ARL 2005: 896, Durner et al. 2011: 415 f., Goppel 

2011: 442 f., Priebs 2013: 81). 

Gleichwohl die Pläne der einzelnen Länder stark variieren können, gibt es einige Kernbereiche, 

die in allen Plänen zu finden sind. Neben Siedlungs- und Freiraumstruktur sind auch Festlegungen 

zu Infrastukturtrassen in jedem Plan zu finden. Auch Standorte für Großkraftwerke oder Flughä-

fen sowie überregionale bedeutsame Industriestandorte werden thematisiert, da sie landesweite 

Bedeutung haben (Bovet 2009: 11 f., Priebs 2013: 80 f.). 

Regionale Raumordnung – Regionalplanung 

Die Ebene der Regionalplanung ist in den Bundesländern sehr unterschiedlich geregelt. Nach 

Priebs (2013) lassen sich mehrere Varianten unterscheiden: 

− vollständige Kommunalisierung der Planung (Landkreis Lüchow-Dannenberg), 

− Träger der Regionalplanung in Form von interkommunalen Zusammenschlüssen (Region Han-

nover), 

− eine Gründung eines Trägers der Regionalplanung, der für eine definierte Region, meist ein 

Zusammenschluss zweier oder mehrerer Landkreise zuständig ist (Planungsregion Altmark). 

Bei letzterer Variante gibt es eigene Beschlussgremien, die aus kommunalen Gremien entsandt 

werden; die Aufgaben der Regionalplanung werden durch staatliche Behörden wahrgenommen, 

deren Legitimierung durch politische Räte, bestehend aus politischen, wirtschaftlichen und ge-

sellschaftlichen Vertretern, erfolgt (Scholl et al. 2007: 26, Priebs 2013: 78 ff.). 

Als formelles Instrument der regionalen Ebene dient der Regionalplan/Raumordnungsprogramm. 

Für diesen Plan, der im Maßstab 1:50.000 oder 1:100.000 angefertigt wird, dienen als Grundlage 

die landesplanerischen Vorgaben. Inhalte des Landesplans werden auf dieser Ebene übernom-

men, konkretisiert bzw. weitergehende regionalbedeutsame Ziele und Grundsätze festgelegt. 

Damit stellt die Regionalplanung auch die Brücke zwischen der Landesplanung und der kommu-

nalen Bauleitplanung dar, da sie die teilweise weiträumigen Festlegungen der Landesplanung auf 
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einer höheren Maßstabsebene konkretisiert und somit eine Arbeitsgrundlage für die Kommunen 

erstellt. Regional auftretende Flächennutzungskonflikte werden somit von der Regionalplanung 

aufgegriffen und durch einen Abwägungsprozess koordiniert (Priebs 2013: 84 f.). Der Regional-

plan hat mehrere Funktionen: Neben einem regionalen Entwicklungskonzept ist er auf regionaler 

Ebene das rechtsverbindliche Instrument, das normativ die Raumnutzung festlegt. Damit fungiert 

er als ein Sicherungsdokument, in dem die verschiedenen landnutzenden Belange gegeneinander 

abgewogen und deren Interessen vertreten werden, indem er die entsprechenden Fachplanun-

gen in den Planungsprozess integriert. Auch der Regionalplan ist, wie die räumliche Planung ins-

gesamt, als dynamisches Konstrukt anzusehen, das fortlaufend an ändernden Rahmenbedingun-

gen anpasst und durch (Teil-)Fortschreibungen aktualisiert wird. Als jüngstes Beispiel sind hier 

Teilfortschreibungen im Bereich Windenergie in zahlreichen Regionen zu nennen, die durch die 

Energiewende eingeleitet wurden. Der Regionalplan besteht, wie der Landesplan auch, aus einem 

Text- und Kartenteil. Beide Teile verfügen über die gleiche Rechtsverbindlichkeit und müssen 

demnach aufeinander abgestimmt sein. Ebenso sind in beiden Werken Ziele und Grundsätze der 

Raumordnung festgelegt. Über den Inhalt des Regionalplans existieren in einzelnen Bundeslän-

dern teilweise sehr konkrete Vorgaben. In jedem Fall ist Ziel dieses Instrumentes, die Landesvor-

gaben regionsspezifisch zu konkretisieren. Genehmigungsbehörde des Plans ist die Landespla-

nung, die die Genehmigung mit Auflagen verbinden und somit die Umsetzung ihrer Ziele sicher-

stellen kann (Durner et al. 2011: 416, Goppel 2011: 445 f., Priebs 2013: 110). 

Ein für die vorliegende Arbeit wichtiger Schwerpunkt innerhalb eines Regionalplans sind die Fest-

setzungen zur Windenergienutzung. Durch die Novellierung des BauGB 1998 wurde, wie oben 

bereits erwähnt, die Errichtung von Windenergieanlagen als privilegierte Nutzung im Außenbe-

reich definiert. Durch diesen Steuerungsansatz konnte der Ausbau der Windenergieanlagen ko-

ordiniert und andere Nutzungen sowie der Eingriff in das Landschaftsbild in die Abwägung mit-

einbezogen werden. Der Mehrwert, die Windenergie auf Ebene der Regionalplanung auszuwei-

sen, liegt in der überörtlichen Betrachtung. Durch den teilweise landkreisübergreifenden Blick der 

Regionalplanung ist eine großräumige Steuerung der Windkraft möglich. Dies kann mit Hilfe der 

Bauleitplanung noch konkretisiert bzw. feinjustiert werden (vgl. Kapitel 4.6). Ein weiterer, für die 

vorliegende Arbeit wichtiger Schwerpunkt im Bereich der regionalen Planung ist der Hochwasser-

schutz. Infolge einer stark anthropogenen Gestaltung der Fließgewässer, wie die über Jahrhun-

derte andauernden Flussbegradigungen oder der stetige Ausbau der Binnenwasserwege, erlangt 

der Hochwasserschutz aktuell eine hohe Bedeutung. Aufgrund eines weit verbreiteten Ausbaus 

der Flussufer durch Wohnbebauung und gewerbliche Nutzungen in unmittelbarer Ufernähe, ist 

es notwendig, dem Wasser an entsprechender Stelle kontrolliert Raum zu geben, um Überflutun-

gen der versiegelten Räume zu vermeiden, sowie Schutzmaßnahmen in besiedelten Gebieten zu 

ergreifen. Dies ist durch den Grundsatz in § 2 ROG formuliert (Domhardt et al. 2011: 264 f., Priebs 

2013: 140). Durch diese Gesetzgebung werden in der Regionalplanung Vorrang- oder Vorbehalts-

gebiete zum Hochwasserschutz ausgewiesen, indem für den Hochwasserschutz sensible Bereiche 

definiert und entsprechend geschützt werden. Dies geschieht in der Praxis nicht immer konflikt-

frei, da Interessen auf kommunaler Ebene für diese Flächen häufig sehr hoch sind: Aufgrund ihrer 

naturräumlich attraktiven Lage sind sie oft beliebte Baulandreserven oder Grundstücksbesitzer 
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fürchten um einen Wertverlust ihrer, in einem Vorranggebiet für Hochwasserschutz liegenden, 

Flächen (Priebs 2013: 141). 

Die Regionalplanung ist je nach Bundesland in verschiedene Planungsregionen aufgeteilt. Diese 

Grenzen orientieren sich beispielsweise an Großstädten und deren Verflechtungen mit dem Um-

land oder auch regionalen naturräumlichen Gegebenheiten und nicht zuletzt an administrativen 

Grenzen. Durch diese verschiedenen Gegebenheiten und unabhängigen Entscheidungsgewalten, 

kommt es daher zu teilweise großen Unterschieden in der Abgrenzung der verschiedenen Regio-

nen. 

Kommunale Bauleitplanung – Kommunale Ebene 

Als kommunale Bauleitplanung wird die räumliche Planung, die auf der Ebene der Gemeinde an-

gesiedelt ist, ďezeiĐhŶet. Sie ist diƌekt aŶ die AufgaďeŶ eiŶeƌ KoŵŵuŶe aŶgegliedeƌt uŶd „uŶter-

liegt daŵit eiŶeŵ ďesoŶdeƌeŶ SĐhutz duƌĐh das GƌuŶdgesetz͞ ;Priebs 2013: 88), da sie der kom-

munalen Selbstverwaltung zugeordnet ist. Dennoch ist durch das BauGB die Pflicht verankert, 

sich auf kommunaler Ebene an die Leitvorgaben der Regional- und Landesebene zu halten bzw. 

diese in ihre Planung aufzunehmen. Diese Vorgaben sollen besonders mögliche Konkurrenzen 

und Konflikte zwischen (benachbarten) Kommunen entgegenwirken und überregional bedeutsa-

mes Interesse schützen (Köck et al. 2007: 226 f., Priebs 2013: 88 f.). Durch das Gegenstromprinzip 

ist auch die kommunale Bauleitplanung verpflichtet, sich an planungsrechtliche Vorgaben der 

oberen Planungsebenen (Regional- und Landesplanung) zu halten. Auf der lokalen Maßstabsebe-

ne einer Gemeinde erstellt die Bauleitplanung bindende Vorgaben. Als formelles Instrument der 

Bauleitplanung sind deƌ FläĐheŶŶutzuŶgsplaŶ als „ǀoƌďeƌeiteŶdeƌ BauleitplaŶ" ;Priebs 2013: 89) 

uŶd deƌ BeďauuŶgsplaŶ als „ǀeƌďiŶdliĐheƌ BauleitplaŶ͞ ;eďd.Ϳ zu ŶeŶŶeŶ. IŶŶeƌhalď des FläĐhen-

nutzungsplans wird ein ganzheitlicher Plan für den Planungsraum erstellt, indem Aussagen zu 

Flächennutzungen (Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Siedlungsentwicklung), aber auch zu Themen 

aus den Bereichen Wirtschaft, Tourismus und Naturschutz getroffen werden. Dabei wird zwi-

schen Vorranggebieten und Vorbehaltsgebieten unterschieden. Auch in der Siedlungsflächen-

entwicklung wird zwischen Wohnbauflächen, gemischten Bauflächen und gewerblichen sowie 

Sonderbauflächen unterschieden (Goppel 2011: 447 f., Scholl et al. 2007: 28, Priebs 2013: 91). 

Diese verschiedenen Festlegungen werden in Bauvorhaben durch den Bebauungsplan konkreti-

siert und auf unterer Maßstabsebene festgesetzt. Dabei können beispielweise im Bereich der 

Wohnbebauung Vorgaben zu Geschosszahl, Versiegelungsgrad oder Dachneigung getroffen wer-

den. Damit sollen auch auf lokaler Ebene die unterschiedlichen Nutzungsinteressen berücksich-

tigt werden, das Allgemeinwohl geschützt und Vorkehrungen zur Sicherung für zukünftige Gene-

rationen getroffen werden (Priebs 2013: 91). 
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4.4 Formelle Instrumente der räumlichen Planung zum Umgang mit dem 
Klimawandel 

Die Vorgaben der räumlichen Planung in der Landes- oder Regionalplanung weisen eine rechtli-

che Bindung auf. Damit die Umsetzung der Festlegungen in den Planwerken gewährleistet wird, 

gibt es sowohl im Baugesetzbuch als auch in anderen Fachgesetzen einen entsprechenden Text-

abschnitt, der auf die Einhaltung der raumordnerischen Ziele und Grundsätze hinweist. Demnach 

müssen raumbedeutsame Prozesse unter Einbezug der raumplanerischen Stellen durchgeführt 

werden. Eine dafür notwendige Voraussetzung ist die Beteiligung der Raumplanung an fachbezo-

genen Verfahren (Priebs 2013: 157 f.). Die Beteiligung von raumplanerischen Stellen an Vorhaben 

geschieht in der Regel sowohl untereinander, also als Beteiligung innerhalb der räumlichen Pla-

nung auf den unterschiedlichen Verwaltungsebenen, als auch zu anderen Fachplanungen. Hier 

geschieht eine Beteiligung meistens über Stellungnahmen. Stellung beziehen können Institutio-

nen zu Vorhaben der räumlichen Planung innerhalb des förmlichen Beteiligungsverfahrens. Hier-

bei kann die räumliche Planung das Vorhaben hinsichtlich der Ziele und Grundsätze der räumli-

chen Planung prüfen und ggf. Änderungsvorschläge formulieren. Sollte der Vorhabenträger 

Gründe aufdecken, weswegen eine Abweichung der raumordnerischen Beschlüsse legitim ist, 

gibt es die Möglichkeit durch die Raumordnungsbehörde ein Zielabweichungs- oder Zielände-

rungsverfahren durchzuführen. In diesen Verfahren wird geprüft, ob eine Abweichung der raum-

planerischen Beschlüsse sinnvoll erscheint und ob dementsprechend eine Änderung der planeri-

schen Festlegungen durchzuführen sind. Mit diesem Instrument besteht damit die Möglichkeit, 

auf Änderungen oder nicht vorhersehbare Entwicklungen zu reagieren und trotzdem die raum-

planerische Legitimation zu erhalten (Zimmermann 2016: 40, Höhnberg und Jacoby 2011: 514, 

Schmidt und Konze 2011: 451 ff., Priebs 2013: 162). 

Ein sehr viel häufigeres Instrument zur Sicherstellung der räumlichen Planung ist das Raumord-

ŶuŶgsǀeƌfahƌeŶ. Dieses VeƌfahƌeŶ ist eiŶ ǁiĐhtiges „PƌüfiŶstƌuŵeŶt͞ iŶ deƌ ƌäuŵlichen Planung 

(Priebs 2013: 165). Es dient dazu Vorhaben, Projekte oder Maßnahmen hinsichtlich ihrer Raum-

verträglichkeit zu prüfen. Dabei geht es vor allem um solche Planungen, die entweder im aktuel-

len Regionalplan nicht vorgesehen oder kein Bestandteil der Planung sind. Ein Vorteil des in den 

Planungen relativ früh angesiedelten Raumordnungsverfahrens ist, frühzeitig die Auswirkungen 

auf Mensch und Umwelt zu untersuchen und damit Probleme oder Überraschungen im späteren 

förmlichen Genehmigungsverfahren zu minimieren oder gar zu vermeiden (Höhnberg und Jacoby 

2011: 501 ff., Köck et al. 2007: 152 f.). Als Beispiel für dieses Verfahren kann die Trassenvariation 

bei Infrastrukturprojekten genannt werden (Priebs 2013: 165). 

In Bezug auf den Klimawandel, kann die räumliche Planung durch die Ausweisung von Gebieten 

auf die erwartete Zunahme von Naturereignissen eingehen, wie beispielsweise Hochwasser. 

Durch die Ausweisung von Hochwasserschutzgebieten und damit einer koordinierten Entwicklung 

von Retentionsräumen können Schäden in besiedelten Gebieten verringert werden. Die darauf 

angepasste Siedlungsentwicklung kann bereits im Vorhinein gefährdete Bereiche vor einer Besie-

delung und damit einer potentiellen Gefahr vor Hochwasserschäden bewahren (Frommer et al. 
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2013: 129). Darüber hinaus wird durch den Klimawandel eine höhere Hitzebelastung der Men-

schen durch die Erwärmung in Siedlungsgebieten vermutet (Hitzeinseleffekt, vgl. Kapitel 3.2). 

Aufgrund einer entsprechenden Ausweisung innerhalb der formellen Planung von Grünzügen und 

Freiluftschneisen kann eine Entlastung urbaner Gebiete erzeugt und die Auswirkungen der Er-

wärmung in Ballungsbereichen entgegengewirkt werden. Die räumliche Planung kann durch ihre 

übergreifende Perspektive Interessen gegenüberstellen und diese in Abwägung entsprechend 

bedienen. Voraussetzung dafür ist eine klimaorientierte Bewertung des zu beplanenden Raumes 

(Wékel 2010: 264 f., Frommer et al. 2013: 129, Diller und Hebecker 2009: 56). Ein weiterer Aspekt 

der zu erwartenden Klimafolgen ist die Wasserverknappung in Trockenzeiten. Hier ist eine raum-

planerische Steuerung durch die Ausweisung von Wasserrückhaltebereichen und Schutzzonen zur 

Grundwasserneubildung möglich. Weitere Ansätze der formellen Planung, um auf die Auswirkun-

gen des Klimawandels einzugehen, sind in Tabelle 3 ersichtlich. 

Tabelle 3: Steuerungsmöglichkeiten durch die räumliche Planung in Bezug auf die Aus-

wirkungen des Klimawandels 

 
Aspekte des Klimawandels 

Ansatz der formellen räumlichen Planung  
(regionale Ebene) 

Klimaschutz Vermehrter Treibhausgasausstoß Vorranggebiet zur Kohlenstoffspeicherung 

(bspw. Moor/Forst) 

Verminderung des Treibhausgas-

ausstoßes 

Ziele und Grundsätze einer nachhaltigen Mobili-

tät, nachhaltige zentralörtliche Gliederung, Vor-

ranggebiete für Erneuerbare Energien (Wind, 

Solar, Geothermie) 

Klimaanpassung Anstieg des Meeresspiegels,  

vermehrter Niederschlag in den 

Wintermonaten 

Vorranggebiete für den Hochwasserschutz, Vor-

ranggebiete für Retentionsräume, hochwasser-

angepasste Siedlungsentwicklung 

Wasserknappheit im Sommer Ausweisung von Gebieten zum Wasserrückhalt 

oder der Grundwasserneubildung 

Hitzeinseleffekt in urbanen Räu-

men 

Ausweisung von Frischluftschneisen (an dafür 

geeigneten Flächen), Schaffung von Naherholung 

in urbanen Gebieten  

Quelle: Eigene Darstellung, angelehnt an Frommer et al. 2013: 128 ff. 

Zu beachten ist, dass die oben dargestellten Einflussmöglichkeiten der räumlichen Planung auf 

die Regionalplanung bezogen sind. Auf dieser Ebene können die Auswirkungen des Klimawandels 

am besten auf die regionalen Gegebenheiten angepasst werden. Eine Konkretisierung dieser stra-

tegischen Ausrichtung und damit auch die Umsetzung kann nur auf kommunaler Ebene erfolgen 

(Frommer et al. 2013: 130). 
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Der Klimawandel führt zu einer steigenden Anzahl von Extremereignissen oder Dürreperioden 

(vgl. Kapitel 3.2). Die erwarteten klimatischen Auswirkungen treffen somit auf lokale Gegeben-

heiten und wirken direkt auf kommunaler Ebene. Damit die Ziele der Bundesregierung zur Klima-

anpassung erreicht werden können, müssen entsprechende Maßnahmen nicht nur auf die Lan-

des- und Regionalplanung heruntergebrochen werden, sondern auch auf kommunaler Ebene. So 

lassen sich durch die formelle Flächennutzungsplanung sowie städtebaulichen Konzepte die Si-

cherung und Entwicklung von Frischluftschneisen oder eine verkehrsmindernde Verkehrsführung 

zu gewährleisten. Darüber hinaus werden eine hochwasserangepasste Siedlungsentwicklung so-

wie eine Reduzierung der Versiegelung angestrebt, um mit den sich ändernden Wasserverhältnis-

sen umgehen zu können (Frommer et al. 2013: 138 f.). So gibt es eine Reihe von Maßnahmen zur 

Klimaanpassung, die im Rahmen des Baugesetzbuches (BauGB) aufgegriffen werden. Einige Bei-

spiele aus dem BauGB liefert Tabelle 4. Hier sind exemplarisch einige Punkte der Klimaanpassung 

mit dem dazugehörigen rechtlichen Gerüst der räumlichen Planung dargestellt. 
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Tabelle 4: Steuerungsmöglichkeiten der räumlichen Planung auf kommunaler Ebene zur 

Klimaanpassung – Beispiele 

Klimaanpassung 
Aspekte der Klimaanpas-
sung 

Ansatz der formellen räumlichen 
Planung (kommunale Ebene) 

Rechtliche Grund-
lage im BauGB 

Flächennutzungs-
planung 

Hitzeinseleffekt in urbanen 

Räumen 

Ausweisung von Grünflächen, 

Wasserflächen, Landwirtschaft, 

Wald, Natur und Landschaft 

§ 5 Nr. 5-10 

Prävention in der Versiege-

lung bzgl. Naturgefahren 

(z. B. Hochwasserereignis-

se) 

Definition gefährdeter Flächen 

inkl. einer Ausweisung zur ent-

sprechenden Nutzung (z. B. Ver-

siegelungsverbot/Ausweisung 

Überschwemmungsgebiet) 

§ 5 Nr. 1, 7 

Bebauungsplan Sicherung von Frischluft in 

baulichen Verdichtungsge-

bieten 

Festsetzung von Mindestmaßen 

von Baugrundstücken, öffentlicher 

und privater Grünflächen, Wasser-

flächen, Land- und Forstwirtschaft 

sowie Natur und Landschaft 

§ 9 Nr. 3, 15, 16, 18, 

20 

Verminderung der Erwär-

mung 

Vorgaben zu Bepflanzungen: bspw. 

Dach- und Fassadenbegrünung, 

Festsetzungen von Fassadenmate-

rial und -farben  

§ 9 Nr. 25 

Hochwasserschutz und  

Niederschlagsabfluss 

Festsetzungen von Flächen zum 

Hochwasserschutz und zum Was-

serabfluss 

§ 9 Nr. 16 

Quelle: Eigene Darstellung, verändert nach Frommer et al. 2013: 142 f. 

4.5 Informelle Instrumente der räumlichen Planung zum Umgang mit dem 
Klimawandel 

Informelle Instrumente sind Verfahren, die „auf KoŶseŶseƌzieluŶg uŶd KoopeƌatioŶ zǁisĐheŶ deŶ 
ƌegioŶaleŶ AkteuƌeŶ aďzieleŶ͞ ;Pƌieďs ϮϬϭϯ: 176). Es handelt sich dabei um verschiedene Metho-

den und Verfahren, die keine direkte rechtliche Verbindlichkeit aufweisen. Ziel ist meist die durch 

Kommunikation verschiedener Interessenvertreter, die gemeinsam Ressourcen in einer Region 

bündeln und an einem gemeinsamen Projekt bzw. Vorhaben arbeiten, um Synergien zu nutzen. 

EiŶe ǁiĐhtige VoƌaussetzuŶg füƌ die BüŶdeluŶg ǀoŶ WisseŶ uŶd eiŶeƌ ZusaŵŵeŶaƌďeit „üďer den 

TelleƌƌaŶd hiŶaus͞ ist die KeŶŶtŶis deƌ ǀeƌsĐhiedeŶeŶ IŶteƌesseŶ uŶd AŶspƌüĐhe aŶ die FläĐhe 
sowie das Wissen über die verschiedenen Ziele in den Fachplanungen. So können Chancen und 

Potentiale einer Region aufgedeckt und Projekte zur Realisierung angeschoben werden. Die 

räumliche Planung kann in diesem Prozess neben der Rolle als Berater auch die Funktion der Mo-

deration bzw. Koordination dieser interdisziplinären Arbeit einnehmen und durch informelle In-

stƌuŵeŶte, ǁie „ƌuŶde TisĐhe͞, Woƌkshops odeƌ andere (interaktive) Maßnahmen, im Gegensatz 

zu formellen Instrumenten, relativ einfach und effizient an gewünschte Informationen gelangen 
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und den Arbeitsprozess vorantreiben. Die informellen Instrumente können somit eine gute Vor-

arbeit oder Unterstützung bei formellen Instrumenten bedeuten und stehen nicht im Gegensatz 

zu ihnen. Informelle Planungsprozesse bieten durch ihren Ansatz ein sehr dynamisches Instru-

ment, das sich auf einer immer wieder veränderten Priorisierung verschiedener Themen einstel-

len kann (Danielzyk und Knieling 2011: 473 ff., Priebs 2013: 176 f.). Eben diese Dynamik und der 

interkommunale Ansatz können sich jedoch auch nachteilig auswirken: Durch die fehlende Legi-

timation beispielsweise können Inhalte teilweise nur schwer umgesetzt werden oder durch feh-

lende Kooperationsbereitschaften zwischen den Akteuren in einer Region, können diese im 

Wettbewerb benachteiligt werden (Danielzyk und Knieling 2011: 493). Als Beispiel eines informel-

len Instrumentes sei an dieser Stelle das Regionale Entwicklungskonzept (REK) genannt. Dieses 

wird seit den 1980er Jahren in unterschiedlicher Ausgestaltung auf regionaler Ebene der räumli-

chen Planung aufgestellt. Nicht selten bildet es bei EU-Förderungen eine wichtige Grundlage, um 

diese erhalten zu können. Inhaltlich zeigt es üblicherweise Chancen für eine wirtschaftsorientier-

te Regionalentwicklung mit einem interkommunalen Ansatz auf (Danielzyk und Knieling 

2011: 478). 

In Bezug auf den Klimawandel können informelle Prozesse bei der Sensibilisierung der Öffentlich-

keit und der Aufklärung über die Folgen des Klimawandels unterstützen. Des Weiteren können 

aktuelle Erkenntnisse verbreitet und Zugänge zu den entsprechenden Informationsquellen zur 

Verfügung gestellt sowie regionale Betroffenheiten identifiziert und kommuniziert werden 

(Frommer et al. 2013: 136). Im Umgang mit dem Klimawandel muss auch bei informellen Pla-

nungsprozessen darauf geachtet werden, dass die Unsicherheiten des Klimawandels beachtet 

und durch den Einsatz verschiedener Methoden, wie etwa Vulnerabilitätsanalysen oder Kosten-

Nutzen-Analysen, verringert werden. Durch eine Anwendung verschiedener Methoden in der 

informellen Planung können regionale Betroffenheiten sowie regional spezifische Herausforde-

rungen der klimatischen Auswirkungen aufgezeigt werden. In informellen Prozessen können so 

diverse Akteure einbezogen und damit eine Grundlage für informelle Festsetzungen geschaffen 

werden. Dabei kommt es auf die Intensität der informellen Herangehensweise an: Durch eine 

regionale Konferenz oder einen regionalen Workshop als Einzeltermin kann nur ein schlaglichtar-

tiger Impuls für weitere Planungen gegeben werden. Bei informellen Planwerken, wie Regionalen 

Entwicklungskonzepten, kann durch einen intensiveren Erarbeitungsprozess und daraus folgen-

den Dokumenten mehr Input für weitere (formelle) Planungsprozesse erstellt werden (Frommer 

et al. 2013: 137, Gawron 2014: 24). 

4.6 Der Umgang mit dem Klimawandel in der planungswissenschaftlichen 
Diskussion 

In der aktuellen politischen und wissenschaftlichen Debatte ist in den vergangenen Jahren vor 

allem die Klimaanpassung in den Vordergrund gerückt, da eine Erwärmung der globalen Tempe-

ratur als sicher gilt und notwendige Maßnahmen zur Anpassung an die damit verbundenen Ver-

änderungen verstärkt diskutiert und umgesetzt worden sind (Fleischhauer et al. 2013: 90). Den-
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noch sind weitere Anstrengungen zum Klimaschutz notwendig, wenngleich Maßnahmen zum 

Klimaschutz sich mit Anpassungsmaßnahmen überschneiden oder beidseitig wirken können. Al-

lerdings ist es auch möglich, dass sich Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 

gegenseitig behindern oder gar aufheben können (Fleischhauer et al. 2013: 90). 

Klimaschutz verfolgt grundlegend das Ziel, Treibhausgasemissionen zu verringern oder zu ver-

meiden. Dafür sind vor allem Energieeffizienz sowie die Erzeugung Erneuerbarer Energien als 

„sauďeƌe͞ AlteƌŶatiǀe zu fossileŶ EŶeƌgieƋuelleŶ aŶzuseheŶ. Das BuŶdeskaďiŶett hat zuƌ Uŵset-

zung dieser Ziele im Sommer 2007 das Integrierte Energie- und Klimaprogramm (IEKP) verab-

schiedet. Dieses Programm nennt Maßnahmen, um einen effizienten Umgang mit Energie sowie 

einen Ausbau der Erneuerbaren Energien zu unterstützen. Neben effizienteren Kraftwerken, in-

telligenten Stromzählern und Förderungen in der Altbausanierung, wird die Erzeugung Erneuer-

barer Energien durch Förderungen, geregelt durch das EEG, sowie der Ausbau des Stromnetzes 

und Zielanteile von grüner Energie an der gesamten Energieerzeugung auf Bundesebene regle-

mentiert (Fleischhauer et al. 2013: 91 f.). 

Der Handlungsrahmen für die räumliche Planung macht sich dabei an den raumbezogenen Zielen 

fest. So betrifft der Klimaschutz die räumliche Planung, wenn es beispielsweise um eine energie-

sparende Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung geht, der notwendigen Infrastruktur für 

den Transport Erneuerbarer Energien durch die Stromnetze sowie interdisziplinäre Konzepte zur 

Energieeinsparung in Regionen (vgl. ARL 2012, Fleischauer 2013: 95, Overbeck et al. 2009: 197). 

Auf die Planungsebenen heruntergebrochen, können die Ziele zum Schutz des Klimas unter-

schiedlich umgesetzt werden. Am Beispiel einer umweltschonenden Verkehrssituation kann auf 

Ebene der kommunalen Bauleitplanung beispielsweise durch die Aufstellung entsprechender 

klimaschutzrelevanter Festlegungen innerhalb der Bebauungspläne eine klimaschutzfördernde 

Siedlungsentwicklung gesteuert werden. Auf regionaler Ebene ist in Bezug auf eine Reduzierung 

des motorisierten Individualverkehrs die Beachtung des Zentralen-Orte-Systems eine wichtige 

Voraussetzung, genauso wie ein Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs, Innenentwicklung und 

Funktionsmischung innerhalb der Siedlungsgebiete (Fleischhauer 2013: 95). Es ist zu beachten, 

dass es sich bei den genannten Bestrebungen um Optimierungen bereits existierender Strukturen 

handelt und bereits bestehende Siedlungsstrukturen nur begrenzt und über einen langen Zeit-

raum hinweg klimaschonend entwickelt werden können. Umso wichtiger ist die vorausschauende 

Sichtweise der räumlichen Planung, um die Richtung vorzugeben und nachhaltige Strukturen zu 

schaffen. Besonders in Regionen mit Bevölkerungsrückgang müssen die Potentiale zur Effizienz 

früh genug identifiziert werden, um Siedlungsanpassungen (z. B. Gebäudeabrisse) mit klimage-

rechten Maßnahmen zu verbinden (Fleischhauer 2013: 96 f.). 

Zur Identifizierung von möglichen Handlungsfeldern und Implementierung von Klimaschutz und 

Klimaanpassung in der räumlichen Planung, startete das Bundesministerium für Verkehr, Bau und 

Stadtentwicklung im Juni 2009 ein Modellvorhaben der Raumordnung (MORO). Grundlage dieser 
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Forschungsinitiative bildete eine im Jahr 2008 durchgeführte Vorstudie, welche die notwendigen 

Grundlagen für das Modellvorhaben erarbeiten sollte (BMVBS 2010: 1). 

Die Forschungsfelder der Modellvorhaben für Raumordnung sind vielfältig und umfassen neben 

Themen wie beispielsweise der Daseinsvorsorge, Flusslandschaftsgestaltung und überregionalen 

Partnerschaften auch Raumentwicklungsstrategien zum Klimawandel: In acht Modellregionen 

ǁeƌdeŶ „KliŵaaŶpassuŶgsstƌategieŶ uŶteƌ EiŶsatz des foƌŵelleŶ uŶd iŶfoƌŵelleŶ ƌaumordneri-

schen Instrumentariums entwiĐkelt uŶd eƌpƌoďt͞ ;BMVBS ϮϬϭϯ: 28). Seit Projektbeginn 2009 

wurden Vorschläge zur Überarbeitung des formellen und informellen Instrumentenkastens der 

Planung erarbeitet. Das Modellvorhaben ist dabei in drei Phasen gegliedert, während in Phase I 

(Juni 2009 bis März 2011) die Formulierung regionaler Klimawandelstrategien und erste Umset-

zungsschritte im Vordergrund standen, wurde in Phase II (März 2011 bis April 2013) die Versteti-

gung sowie die Erprobung und die Vertiefung der bereits beginnenden Umsetzungsphase aus 

dem ersten Projektabschnitt in den Modellregionen zum Ziel gesetzt (Klimamoro 2010a, 2010b). 

Phase III, welche seit Ende 2014 durchgeführt wird, zielt auf den Wissenstransfer in andere Regi-

onen sowie eine Praxisanwendung der gewonnenen Erkenntnisse ab (Knieling et al. 2015: 2, 

Klimamoro 2010c). 

Als eines der Kernergebnisse aus Phase I des Vorhabens lassen sich die Bedeutung von Vulnerabi-

litätsanalysen und ein entwickelter Leitfaden zur Erfassung der Verwundbarkeit in einer Region 

nennen (vgl. BMVBS 2011b). Ergebnisse aus der zweiten Phase des Forschungsverbundes wurden 

in einem Methodenhandbuch zur regionalen Klimafolgenbewertung zusammengefasst (vgl. 

BMVBS 2013b). Die andauernde dritte Phase von MORO hat bereits ein Beratungsmodul für Pra-

xisakteure und Empfehlungen für einen klimawandelgerechten Regionalplan hervorgebracht (vgl. 

BMVBS 2016, Knieling et al. 2015). Im Folgenden wird auf wesentliche Erkenntnisse aus der 

MORO-Forschung und weiteren Studien näher eingegangen, da diese den aktuellen Forschungs-

stand zum Thema Klimawandel und räumliche Planung widerspiegeln. 

4.6.1 Die Erfassung der Klimabetroffenheit einer Region durch die räum-
liche Planung 

Der Klimawandel wirkt auf verschiedene Sektoren und Bereiche regional bezogen auf unter-

schiedliche Art und Weise ein. Die Bestimmung der Vulnerabilität, also der Verwundbarkeit eines 

Raumes oder einer Region in Bezug auf den Klimawandel, ist für die strategische Ausrichtung der 

räumlichen Planung eine Grundvoraussetzung zum Umgang mit dem Klimawandel. Durch die 

Identifikation der Ausmaße klimatischer Auswirkungen auf einen Raum können Handlungsfelder 

für die räumliche Planung definiert werden. Dies ist zwingend notwendig, denn klimatische Aus-

ǁiƌkuŶgeŶ stelleŶ „Ŷuƌ daŶŶ ein handlungsfähiges Phänomen dar, wenn Raumnutzungen,  

-funktionen und -stƌuktuƌeŶ gegeŶüďeƌ dieseŶ EiŶǁiƌkuŶgeŶ ǀulŶeƌaďel siŶd͞ ;Birkmann und 

Fleischhauer 2013: 44, Frommer 2009: 132). Der Begriff Vulnerabilität wird in verschiedenen Dis-

ziplinen genutzt, in Bezug auf die räumliche Planung und die Bedeutung für den Klimawandel 
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aber erst seit einigen Jahren diskutiert, angewendet und für Untersuchungen genutzt. Bislang 

fehlt es an einem einheitlichen Konzept zur Bestimmung der raumbezogenen Vulnerabilität. Al-

lerdings hat sich in der wissenschaftlichen Diskussion ein Verständnis etabliert, bei dem die Vul-

nerabilität durch die Exposition, die Sensitivität sowie die Anpassungsfähigkeit in einem Raum 

definiert ist. Demnach drückt die Exposition die klimatischen Veränderungen aus, die regional 

bezogen sind. Die Sensitivität definiert die regionsbezogenen Charakteristiken, auf denen die Ex-

position einwirkt, und die zusammen mit der Anpassungsfähigkeit die Vulnerabilität bilden (vgl. 

Abbildung 7, Chang und Yeh 2011: 415, Frommer 2009: 131, Walkenhorst und Stock 2009: 3, 

BMVBS 2011a: 5, BMVBS 2011b: 59). 

Die Erfassung der Vulnerabilität wird dabei auf bestimmte Dimensionen angewendet. So kann die 

Vulnerabilität in Bezug auf soziale, ökonomische sowie ökologische Aspekte gemessen werden, 

aber auch kulturelle und institutionelle Fragen können in Vulnerabilitätsanalysen aufgegriffen 

werden. In Bezug auf klimabedingte Extremereignisse können solche Untersuchungen Aufschluss 

darüber geben, wie eine Gesellschaft oder Systeme, z. B. Governancestrukturen, auf solche Er-

eignisse reagieren würden (Birkmann und Fleischhauer 2013: 47). Die Vulnerabilitätsforschung in 

Bezug auf die räumliche Planung ist aktuell noch nicht weit verbreitet, allerdings nehmen die Ar-

beiten zu diesem Thema zu. Vulnerabilitätsanalysen sind demnach informelle Planungsprozesse, 

die unterschiedlich ausgestaltet sind und unterschiedliche Schwerpunkte aufweisen (Birkmann 

und Fleischhauer 2013: 68, Birkmann 2008: 7). In drei MORO-Modellregionen wurden Vulnerabi-

litätsanalysen mit unterschiedlichen Untersuchungsschwerpunkten und methodischen Herange-

heŶsǁeiseŶ eƌpƌoďt. Daƌaus ǁuƌdeŶ zǁölf „EƌfolgsfaktoƌeŶ͞ defiŶieƌt, ǁelĐhe füƌ Akteuƌe deƌ 
Praxis als Hilfestellung dienen sollen (BMVBS 2011b: 40). 

Abbildung 7: Definition der Vulnerabilität in der räumlichen Planung 

 

Quelle: Eigene Darstellung, verändert nach Frommer 2010, Schuchardt 2011. 
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4.6.2 Implementierung und Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
in die Planungspraxis 

Neben den Handlungsempfehlungen ist es ein Anliegen des MORO-Vorhabens ein grundlegendes 

Verständnis zur Erfassung der Klimafolgenbetroffenheit zu generieren. Dafür wurde aus Erfah-

rungen der durchgeführten Untersuchungen in den MORO-Fallbeispielregionen eine Übersicht 

zur Identifikation von Klimafolgenbetroffenheiten in Form eines Methodenhandbuches erstellt. 

Dieses soll einen transparenten Einblick in den Stand der Forschung geben und stetig durch neue 

Erkenntnisse erweitert werden (BMVBS 2013b: 8). Dabei ist es nicht der Anspruch, ein vollständi-

ges in sich geschlossenes Werk zu generieren. Die wissenschaftliche Debatte zur Rolle der räumli-

chen Planung im Umgang mit dem Klimawandel ist in den letzten zehn Jahren so dynamisch, dass 

es sich auch bei dem Methodenhandbuch nur um eine Momentaufnahme handeln kann. Gleich-

wohl bietet diese zusammenfassende Darstellung der gewonnenen Erkenntnisse sowie daraus 

resultierender Handlungsempfehlungen einen ersten umfassenden Werkzeugkasten für die Pla-

nungspraxis (BMVBS 2013b: 168 f.). In der zweiten Phase des Modellvorhabens hat sich bestätigt, 

dass die Regionalplanung eine Schlüsselrolle in Bezug auf die Herausforderungen des Klimawan-

dels aufweist. Sie kann durch ihre sektorübergreifende Handlungsweise ein klimawandelange-

passtes Gesamtkonzept koordinieren und durch ihren Bezug zur kommunalen Ebene sowie zur 

Landesebene, die notwendige Schnittstelle zwischen den Verwaltungsebenen sein (BMVBS 

2013b: 14). 

Einen ähnlichen Ansatz verfolgte auch der Forschungsverbund KLIMZUG, ein vom Bundesministe-

rium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördertes Forschungsvorhaben, welches im Zeitraum 

von 2008-2014 hauptsächlich mit Fragen der Klimaanpassung von Regionen befasst hat. In sieben 

Modellregionen, welche deutschlandweit definiert wurden, wurden durch interdisziplinäre Ar-

beitskreise aus Wissenschaft, Praxis und Politik Anpassungsstrategien zum Klimawandel erarbei-

tet (Bardt et al. 2011). Dazu gab es in den Modellregionen thematische Schwerpunkte. So wurden 

innerhalb des Forschungsverbundes beispielsweise Fragestellungen zur Energiewirtschaft, zum 

Wasserhaushalt, zur Gesundheit, zur Stadt- und Regionalplanung sowie zur biologischen Vielfalt 

nachgegangen, aber auch mögliche Auswirkungen des Klimawandels für die Wirtschaft wurden 

näher betrachtet. Die durchgeführten Analysen innerhalb dieses Projektes zur Aufgabe der räum-

lichen Planung im Zeichen des Klimawandels bestätigen die Erkenntnisse aus den MORO-Studien. 

Neben formellen und informellen Instrumenten als Handlungsspielraum der räumlichen Planung, 

wird bei KLIMZUG des Weiteren von ökonomischen und organisationalen Instrumente gespro-

chen. Letztere Zielen auf organisatorische Einrichtungen wie beispielsweise ein Regionalma-

nagement oder interkommunale Kooperationen ab, während die ökonomischen Instrumente 

Versicherungen, Förderpolitiken oder ergebnisorientierte Zielvereinbarungen zusammenfassen 

(Fröhlich et al. 2011: 21). 

Während innerhalb des KLIMZUG-Vorhabens noch eine Umsetzung von Aspekten des Klimawan-

dels in die Regionalplanung geprüft wurde, gehen die aktuellen MORO-Studien einen Schritt wei-

ter. Die Regionalplanung benötigt neben informellen Konzepten auch formelle Handlungsbefug-
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nisse, um Klimaschutz- sowie Klimaanpassungsmaßnahmen in einer Region koordiniert umsetzen 

zu können. An diesem Punkt setzt die letzte Phase des MORO-Modellverbundes an, in der die 

Aufstellung klimawandelangepasster Regionalpläne erprobt wird. Die Erkenntnisse aus den ers-

ten beiden Phasen des Modellvorhabens haben gezeigt, dass die Kombination formeller und in-

formeller Instrumente der räumlichen Planung unabdingbar für eine klimawandelgerechte räum-

liche Planung ist. Dafür ist neben einer Ausweisung von entsprechenden Zielen der Planung auch 

die Schaffung von Verbindlichkeiten in Bezug auf die Politik notwendig, welches durch formelle 

Ausweisungen gewährleistet werden kann (BMVBS 2013a: 99 ff.). Es wurden Vulnerabilitätsana-

lysen mit unterschiedlichen methodischen Herangehensweisen in den Regionen durchgeführt 

und deren Ergebnisse in den Aufstellungsprozess des Regionalplans integriert. Es lässt sich fest-

stellen, dass die Aufgabe der Regionalplanung je nach Handlungsfeld differenziert zu betrachten 

ist und die Möglichkeiten der Koordinierung der räumlichen Planung begrenzt ist, dennoch wird 

durch die Ergebnisse aus den MORO-Fallbeispielregionen deutlich, dass es bereits innovative An-

sätze zum klimawandelangepassten Regionalplan gibt (BMVBS 2016: 13). So wurde beispielswei-

se eine GIS-basierte Vulnerabilitätsanalyse in der Fallbeispielregion Leipzig-Westsachsen durchge-

führt, deren Ergebnisse sowohl formelle als auch informelle Handlungsempfehlungen für die Be-

reiche Wasser, Forst, Landwirtschaft, Naturschutz und Erholung erfasste. Diese dienten als 

Grundlage für die Neuaufstellung des Regionalplans und wurden in den formellen Planungspro-

zess mit einbezogen (BMVBS 2016: 18). In der Metropolregion Bremen-Oldenburg wurde in Be-

zug auf wirtschaftliche Interessensvertreter eine klimawandelgerechte Strategie entwickelt, wel-

che neben einer Umsetzung der darin enthaltenden Ziele auch ein Monitoring beinhaltet. Durch 

ein entwickeltes Indikatorensystem soll die Strategie evaluiert und kontinuierlich fortgeschrieben 

werden (BMVBS 2016: 22 f.). Der Erfolg dieser Umsetzungen wird sich erst langfristig erweisen. 

4.7 Zwischenfazit: Die räumliche Planung im Zeichen des Klimawandels 

Der Klimawandel wirkt flächendeckend auf verschiedene Sektoren. Zur Umsetzung von Maßnah-

men zum Klimaschutz sowie zur Klimaanpassung ist es daher notwendig, eine interdisziplinäre 

Koordination aufweisen zu können. Die räumliche Planung trägt mit ihrer Kernkompetenz als eine 

übergeordnete Disziplin in einem definierten Planungsraum zum Klimaschutz und zur Klimaan-

passung bei. Die vorliegende Arbeit definiert räumliche Planung als formelle Raumordnung und 

informelle Raumentwicklung. Räumliche Planung umfasst demnach neben formellen planeri-

schen Prozessen im Mehrebensystem der Raumplanung auch informelle planerische Strukturen 

und Prozesse. Diese können ergänzend durch die formellen Planungsstellen oder aber auch durch 

private oder halböffentliche Stellen initiiert und aufgestellt werden. Dabei bedient sich die räum-

liche Planung formeller und informeller Instrumente. Die räumliche Planung zielt in ihrem Ur-

sprungsgedanken auf eine interessensabgewogene Raumgestaltung ab. Sie ist bestrebt, verschie-

dene Sektoren und Ansprüche an den Raum zu vereinen und die Schutzgüter sowie Ressourcen 

langfristig, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels, zu schützen und zu sichern. Hierzu be-

dient sie sich verschiedener methodischer Herangehensweisen. 
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Zur Identifizierung der Verwundbarkeit einer Region hinsichtlich des Klimawandels werden in der 

räumlichen Planung vereinzelt Vulnerabilitätsstudien durchgeführt. Diese erfassen den Status 

quo in einer Region und setzen die lokalen Gegebenheiten mit erwarteten klimatischen Verände-

rungen in Beziehung. So kann die Sensitivität definiert und diese durch bereits vorhandene An-

passungsmechanismen bewertet werden. Aus diesen Ergebnissen können Handlungsempfehlun-

gen durch die räumliche Planung abgeleitet werden. Darüber hinaus trägt die räumliche Planung 

bei der Koordination bei politischen Vorgaben zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung bei. Bei-

spielsweise koordiniert die Landes- und Regionalplanung Hochwasserschutzgebiete, indem sie die 

Ausweisung dieser Gebiete vornimmt. Darüber hinaus ist die Regionalplanung für die Ausweisung 

von Flächen zur Eignung von Windenergiestandorten zuständig, die durch die kommunale Bau-

leitplanung in manchen Fällen noch konkretisiert werden kann. Neben diesen formellen planeri-

schen Instrumenten, die einen Beitrag zur Mitigation oder Adaption leisten, gibt es noch eine 

Reihe von informellen Instrumenten, die in der räumlichen Planung in Bezug auf den Klimawan-

del Anwendung finden können. Neben Strategien und Konzepten ist die Aufstellung von Master-

plänen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung ein Beispiel. 

Das vorliegende Kapitel hat aufgezeigt, dass die Herausforderungen des Klimawandels ein aktuel-

ler Handlungsschwerpunkt für die räumliche Planung sind. Inwieweit dies für das gewählte Un-

tersuchungsgebiet zutreffend ist und wie bei der Beantwortung der Forschungsfragen vorgegan-

gen worden ist, wird im folgenden Kapitel erläutert. 
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5 Evaluationen als Methode in der räumlichen Planung 

Evaluationen haben in den letzten Jahren in verschiedenen Disziplinen immer mehr an Bedeu-

tung gewonnen. In der Politik, dem Alltag oder auch im wissenschaftlichen Diskurs, hier vor allem 

in der Methodologie, wird der Begriff der Evaluation immer häufiger gebraucht (Kromrey 2001: 2, 

Stockmann und Meyer 2014: 61). Die wachsende Popularität in den verschiedenen Disziplinen 

resultiert aus dem Zweck, den Evaluationen erfüllen: Sie können in einer komplexeren Gesell-

schaft dazu beitragen, vielschichtige Beziehungen, Wechselwirkungen oder Interaktionen zu er-

fassen und nachzuvollziehen. Eine Evaluation selbst ist ein komplexes Verfahren, das sich ver-

schiedenen Methoden bedient und diese kombiniert. So ist eine Evaluation in der Regel eine An-

wendung eines meist qualitativen Methodenmixes. Ein hohes Maß an Kommunikation ist für eine 

umfassende und gelungene Evaluation notwendig, um Prozesse und Inhalte erfassen und bewer-

ten zu können (Degeval 2014: 180 ff.). 

Der Begriff Evaluation wird sehr weit gefasst und in der aktuellen Diskussion unterschiedlich ver-

standen (Sedlacek 2008: 12). Im Folgenden sollen zunächst das Begriffsverständnis und die 

Grundlagen der Evaluation dargestellt, ein Einblick in die Entwicklung und den aktuellen Stand 

von Evaluationen in der Raumplanung gegeben sowie das hier angewandte Konzept der Evaluati-

on erläutert werden. Dabei geht das Kapitel auf die Entwicklung von Evaluationen ein, zeigt rele-

vante theoretische Grundlagen von Evaluationen sowie das hier verwandte Begriffsverständnis 

auf. 

5.1 Überblick über die Entwicklung der Evaluationsforschung 

In der Evaluationsforschung gibt es verschiedene Verständnisse von Evaluationen. Kromrey 

(2001: 1) und Stockmann und Meyer (2014: 72 f.) sprechen von drei Begriffsebenen der Evaluati-

onen, die es zu unterscheiden gilt und die den Begriff der Evaluation in seinen verschiedenen 

Interpretationen darstellen: Zunächst ist eine Evaluation allein durch die Übersetzung des 

Fremdwortes zunächst eine Bewertung jeglicher Art. Darüber hinaus beinhaltet die Evaluation 

nicht nur das Ergebnis, also die Bewertung selbst, sondern auch die Nachvollziehbarkeit des Be-

wertungsprozesses. Das heißt, mit Hilfe eines gewählten Evaluationsansatzes, ist der Prozess bis 

zur abschließenden Bewertung nachvollziehbar und transparent. Neben dieser Ebene des 

„DeŶkŵodells͞, ǁie Kromrey (2001: 1) es bezeichnet, ist eine Evaluation „IŶfoƌŵatioŶsŵaŶage-

ŵeŶt͞ ;eďd.Ϳ, da eiŶe uŵfasseŶde BeǁeƌtuŶg Ŷuƌ ǀoƌgeŶoŵŵeŶ ǁeƌdeŶ kaŶŶ, ǁeŶŶ ǀeƌsĐhie-

dene Informationen gesammelt und zusammengetragen werden. Schlussendlich bezeichnet eine 

EǀaluatioŶ etǁas „PuŶktuelles͞ ;Kromrey 2001: 1), nämlich das Ergebnis selbst, wie beispielswei-

se ein Evaluationsgutachten (Kromrey 2001: 1, Stockmann und Meyer 2014: 72 f.). 

Der Begriff Evaluation ist vielschichtig und wird von verschiedenen Disziplinen mit unterschiedli-

chen Bedeutungen verwendet. Kann eine Evaluation im Alltag beispielsweise eine Bewertung 

eines Sachverhaltes sein, stellt sie in ökonomischen Betrachtungen häufig Untersuchungen über 
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die Effizienz dar. In der empirischen Sozialforschung wird darunter ein methodisches Design ver-

standen, das sich einer Wirkungsanalyse und Erfolgskontrolle bedient, um Konzepte oder Hand-

lungsprozesse hinsichtlich eines bestimmten Ziels zu untersuchen (vgl. Kapitel 6.2, Sedlacek 

2008: 13, Kromrey 2001: 2, Stockmann und Meyer 2014: 75 f.). Eine Evaluation ist somit immer 

im jeǁeiligeŶ ZusaŵŵeŶhaŶg zu ďetƌaĐhteŶ uŶd kaŶŶ üďeƌgƌeifeŶd als „ŵethodisĐh koŶtƌollier-

te, verwertungs- und bewertungsorientierte Form des Sammelns und Auswertens von Informati-

oŶeŶ͞ ;Kromrey 2001: 7) beschrieben werden. 

Ihren Ursprung hat die Evaluation als wissenschaftlich angewandtes Verfahren bzw. Instrument 

zur systematischen Bewertung von Prozessen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Dort wur-

den Evaluationen Anfang des 20. Jahrhunderts durchgeführt, um durch Bewertungen von Re-

formprozessen der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken (Stockmann und Meyer 2014: 30, Zaspel 

2011: 95). Im 2. Weltkrieg wurden darauf aufbauend in Europa Evaluationen zu verschiedenen 

Bereichen wie Führungsstilen oder Propaganda durchgeführt. Wirklich bedeutsam wurden Evalu-

ationen allerdings erst in den 1960er Jahren, durch ihre Anwendung im Rahmen verschiedener 

Sozial-, Bildungs-, Gesundheits-, und Politikprogramme. Ab den 1970er Jahren waren es verstärkt 

politische Programme und Reformen, welche evaluiert wurden. Das Instrument Evaluation hielt 

immer mehr in die sozial- und politikwissenschaftliche Diskussion Einzug (Stockmann und Meyer 

2014: 34). In Europa und damit auch Deutschland wurde in den 1960er Jahren eine Vielzahl von 

Evaluationen zu Politikreformen durchgeführt (Stockmann und Meyer 2014: 38 f.). Heutzutage 

hat sich um das Instrument Evaluation weltweit eine breite Community gebildet. Neben Netz-

werken und einer breit aufgestellten Evaluationsforschung gibt es Sektoren und Interessensgrup-

pen, welche sich Evaluationen zu Nutze machen. Bei dem Großteil dieser Evaluationen handelt es 

sich um Verfahren, welche häufig im privatwirtschaftlichen Sektor zu finden sind und vor allem 

Managementziele fokussieren (Stockmann und Meyer 2014: 61). 

In den letzten fünfzig Jahren haben sich durch die steigende Anzahl von Evaluationen und durch 

die stetige Weiterentwicklung verschiedene Systematisierungen und Verständnisse von Evaluati-

onen herausgebildet, welche zum Teil theoriebasierten Ansätzen folgen. Diese in ihrer Vollstän-

digkeit zu beleuchten, wäre an dieser Stelle weder zielführend noch möglich. Im Folgenden wer-

den einige Beispiele genannt, um im weiteren Verlauf dieses Kapitels die Einordnung des eigenen 

Evaluationsansatzes verdeutlichen zu können. In der Evaluationsforschung haben mehrere Auto-

ren eine Systematisierung vorhandener Evaluationskonzepte aufgestellt, die die Bandbreite vor-

handener Evaluationsansätze darstellen und die Entwicklung der Evaluationsforschung verdeutli-

chen. So haben beispielsweise Guba und Lincoln (1989) das Generationsmodell aufgestellt, wel-

ches die zeitliche Entwicklung der Evaluationsforschung anhand der vier definierten Generatio-

nen Messen, Beschreiben, Bewerten und Verhandeln aufzeigt. Das von Alkin und Christie 2004 

veröffentlichte Modell fand in der Diskussion eine große Bedeutung, sie ordnen in ihrem Baum-

modell die Evaluationsansätze nach ihren inhaltlichen Ähnlichkeiten, unabhängig von ihrem Er-

scheinungsdatum (Stockmann und Meyer 2014: 113 ff., Oliveira und Pinho 2010: 344). Demnach 

unterscheiden sie zwischen Evaluationsdesigns, die sich hauptsächlich mit der Praxis, verschiede-

nen Methoden oder dem Bewertungsprozess an sich beschäftigen (Stockmann und Meyer 
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2014: 124). Die bespielhaften Systematisierungsansätze zeigen auf, dass es unterschiedliche An-

sätze und Verständnisse in der Evaluationsforschung gibt. Dabei ist das gewählte Vorgehen ab-

hängig vom Zweck und Adressaten der Evaluation sowie vom Evaluationsgegenstand an sich. Die 

im Jahr 1997 gegründete Deutsche Gesellschaft für Evaluationen (DeGEval) hat 2001 Standards 

zur Evaluation veröffentlicht, wonach eine Evaluation den Anspruch auf Nutzen, Durchführung, 

Fairness und Genauigkeit aufweisen sollte (Zaspel 2011: 96, Deutsche Gesellschaft für Evaluati-

on e. V. 2008). Den diversen Auffassungen von Evaluation liegen verschiedene theoretische 

Grundlagen zugrunde. Im folgenden Kapitel wird auf zwei zentrale Evaluationsansätze eingegan-

gen, die in der räumlichen Planung diskutiert werden. Davon ausgehend erfolgt eine Darlegung 

des eigen verwendeten Untersuchungsansatzes.  

5.2 Evaluationsansätze in der räumlichen Planung 

Bereits seit den 1980er Jahren wurde verstärkt über Evaluationen in der räumlichen Planung dis-

kutiert. Besonders die Debatte der Wirksamkeit der Planung und das Abebben der Planungseu-

phorie in den 1990er Jahren festigten im wissenschaftlichen Diskurs die Forderung nach Effektivi-

tätsstudien in der räumlichen Planung (Rolfes und Weith 2005: 7, ARL 2005: 1). Evaluationen er-

langten ab den 2000ern eine stärkere Aufmerksamkeit in der räumlichen Planung. Beispielsweise 

wurde im Jahr 2002 das Hessische Landesplanungsgesetz verabschiedet, welches eine Prüfung 

des Aufstellungsprozesses der Regionalplanung forderte (§ 9 Abs. 2 HLPG, Zaspel 2011: 93). Mitt-

lerweile werden in der planungswissenschaftlichen Diskussion von verschiedenen Evaluations-

typen in der räumlichen Planung gesprochen. Es gibt in einzelnen Regionen gesetzliche Rahmen-

bedingungen für die Durchführung planungswissenschaftlicher Evaluationen, wie beispielsweise 

in Hessen, allerdings fehlt es an einer bundesweit einheitlichen Vorgabe zu Evaluationen in der 

räumlichen Planung. Es gibt verschiedene Gründe und Vermutungen, warum Planevaluationen in 

der räumlichen Planungspraxis bislang eher selten sind und erst seit einigen Jahren eine stärkere 

Aufmerksamkeit im wissenschaftlichen Diskurs erhalten. Ein Grund für die erst vereinzelte Etab-

lierung von Evaluationen in Planungsprozessen oder Programm- bzw. Konzeptaufstellungen ist 

die fehlende normative Grundlage. Bislang gibt es keine länderübergreifende Festsetzung, die 

eine flächendeckende Evaluation in der räumlichen Planung vorschreibt (Zimmermann 

2016: 63 ff., Diller 2012: 2). Darüber hinaus verhindern befürchtete negative Konsequenzen aus 

den Ergebnissen eine Evaluation. Durch die Bewertung der einzelnen Prozessschritte oder der 

Institution, je nach Evaluationsgegenstand, können daraus Budget- oder Personalkürzungen re-

sultieren und der Rechtfertigungsdruck nach außen kann sich verstärken (Zaspel 2011: 94, Einig 

2012: I, Rolfes und Weith 2005: 9 f.). Dennoch wird besonders in den prozessbegleitenden Evalu-

ationen das Potential der Steuerungsoptimierung gesehen. Durch laufende Bewertungen der 

Entscheidungen und Inhalte eines Prozesses kann dieser laufend den Anforderungen angepasst 

werden (Zimmermann 2016: 80, Rolfes und Weith 2005: 11). Darüber hinaus erschwert die knapp 

bemessene finanzielle und personelle Ausstattung öffentlicher formeller Planungsstellen die 

Möglichkeit umfassender Evaluationen bzw. macht diese nur vereinzelt möglich. Zudem ist der 

Wille nach einer Evaluation eines Plans oder Programmes neben der notwendigen finanziellen 
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Ausstattung nicht hinreichend, da aufgrund undurchsichtiger und teilweise stark eingeschränkter 

Datenverfügbarkeiten eine umfassende Bewertung einer Planung oder eines Planungsprozesses 

oft unmöglich erscheint. Hierbei ist nicht die Verfügbarkeit genereller räumlicher Daten notwen-

dig, sondern die räumliche Auflösung dieser Daten entscheidend für eine umfassende Evaluation. 

Dies hat zur Folge, dass Evaluationen von Planwerken auf eine eigene Datenerhebung angewie-

sen sind, um Lücken zu schließen oder belastbares Material zu sammeln (Einig 2012: III, Diller 

2012: 2, Zaspel 2011: 94). Fehlende methodische bzw. einheitliche Konzepte bei der Durchfüh-

rung bisheriger Evaluationen im planungswissenschaftlichen Bereich hemmen zusätzlich die Be-

reitschaft, Evaluationen im Planungsalltag zu etablieren (Zimmermann 2016: 81, Einig 2012: I). 

Die Gestaltungsmöglichkeiten in den verschiedenen Ebenen der räumlichen Planung erschweren 

eine Evaluation zusätzlich (Diller 2012: 5, Einig 2012: IIIͿ. „RauŵoƌdŶuŶgspläŶe stelleŶ eiŶeŶ 
komplexen Instrumentenverbund bzw. -ŵiǆ daƌ͞ ;Einig 2012: III). Sie enthalten kartographische 

und textliche Festlegungen zu verschiedenen Bereichen raumbedeutsamer Schwerpunkte. Dar-

über hinaus formuliert die räumliche Planung Ziele und Grundsätze zu Raumordnung, mit denen 

sie durch Abwägungsprozesse Vereinbarungen zur Raumentwicklung trifft (vgl. Kapitel 4.4). 

Aufgrund Komplexität von Evaluationen ist es nicht üblich, einen Plan im Ganzen zu evaluieren, 

sondern durch gewählte Evaluationsgegenstände (thematische) Schwerpunkte zu wählen und zu 

bewerten (Einig 2012: III). Aufgrund der unterschiedlichen und eingeschränkten Datengrundlage 

werden quantitative Methoden in planungswissenschaftlichen Evaluationen bislang sehr spärlich 

genutzt. Für die Erfassung kausaler Zusammenhänge kann ein qualitatives Verfahren verwendet 

werden, um Wirkungszusammenhänge zu erfassen und kommunikative Planungsprozesse zu in-

terpretieren (Zimmermann 2016: 80 f., Einig und Zaspel 2012: 27, Zaspel 2011: 94 f.). 

Evaluationen in der räumlichen Planung gehen über die Beschreibung der Wirkung oder des Er-

folgs ausgewählter Planungsprozesse hinaus, sie nehmen darüber hinaus eine Bewertung vor. 

Evaluationsforschung umfasst die Bewertung der Effizienz und Effektivität planerischer Festle-

gungen und Prozesse unter Anwendung sozialwissenschaftlicher Methoden. Dabei steht die Aus-

wertung von Informationen im Vordergrund (Zimmermann 2016: 69, Zaspel 2011: 95, Rossi et al. 

1988: 3, Kromrey 2001: 112). 

Programmevaluation in der räumlichen Planung 

Zur Durchführung einer Evaluation ist es notwendig einen abgegrenzten Untersuchungsgegen-

stand als Evaluationsgegenstand zu definieren, wie dies in der Programmevaluation der Fall ist. 

Der Begriff Programm ist dabei im weiteren Sinne zu verstehen. Es kann sich dabei je nach Diszip-

lin, um Programme, Konzepte, Strategien und Vergleichbares handeln (Zimmermann 2016: 70 f., 

Zaspel 2011: 96, Stockmann 2007: 27, Rossi et al. 2007: 16). 

In den Anfängen der Evaluation in der räumlichen Planung standen vor allem solche Ansätze im 

Vordergrund, die auf die Bewertung der Wirkung des Plans abgezielt haben. Wie bereits in Kapi-

tel 5.1 erläutert, handelte es sich vor allem bei den ersten Evaluationen meist um Ansätze, wel-

che Output-bezogen evaluierten. Dementsprechend wurde die räumliche Planung daran gemes-
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sen, welchen Erfolg planerische Festsetzungen aufwiesen und ein entsprechender Soll-Ist-

Vergleich durchgeführt. Dieser Conformance-Based-Ansatz wurde im planungswissenschaftlichen 

Diskurs vielfach kritisiert. So bemängelte Fürst (2000) deutlich, dass räumliche Planung nur an-

hand ihres Outputs bzw. ihrem Grad an Übereinstimmung in Form förmlicher planerischer Festle-

gungen allein nicht zu bewerten ist. Die Vorgehensweise stieß vielfach auf Kritik, da die fehlende 

Bedeutung planerischer Prozesse bemängelt wurde (Zimmermann 2016: 99, Altes 2006: 111, 

Fürst 2000, Faludi 2000: 316). Besonders die fehlenden Methoden bzw. die Schwierigkeit, die 

Effektivität anhand von Indikatoren zu messen, verstärkte die Zweifel einer hinreichenden Bewer-

tungsebene der räumlichen Planung durch einen Soll-Ist-Vergleich (Zimmermann 2016: 100, Zas-

pel 2011: 111, Oliveira und Pinho 2010: 348). Es ist dadurch möglich die Zielerreichung eines 

Plans festzustellen, jedoch bleiben Wirkungszusammenhänge sowie Stärken und Schwächen von 

Prozessen unklar (Zaspel 2011: 104, Weiss 1997: 502). Als Ziel des Conformance-

Evaluationsansatz ist die BeǁeƌtuŶg ǀoŶ IŶput uŶd Output defiŶieƌt. „Das plaŶeƌisĐhe HaŶdelŶ ist 
deŵŶaĐh pƌojektoƌieŶtieƌt͞ ;Zimmermann 2016: 99). Die räumliche Planung gilt als erfolgreich, 

wenn Ziele und Grundsätze mit den planerischen Festlegungen in der Bauleitplanung überein-

stimmen (ebd.). 

Der Skepsis dieses rein Output-bezogenen Ansatzes wurde durch verschiedene Arbeiten, wie von 

Faludi (2000) in der niederländischen Planungskultur durch eine Performance-Based Evaluation 

begegnet. Bei diesem Ansatz steht nicht das Ergebnis des Plans im Vordergrund, sondern der Pro-

zess, welcher zu diesem Ergebnis geführt hat. Es wird somit nicht die Umsetzung des Plans an sich 

bewertet, sondern die Impulse, die die planerischen Prozesse im Rahmen einer Planaufstellung 

ausgelöst haben (Zimmermann 2016: 100 f., Oliveira und Pinho 2010: 348, Altes 2006: 111, Faludi 

2000: 316). Dabei gilt es nach Faludi (2000: 310) als erfolgreich, wenn sich Entscheidungen von 

Akteuren an planerische Festlegungen orientieren bzw. sie durch diese beeinflusst werden oder 

auch wenn Akteursentscheidungen die Überarbeitung planerischer Festlegungen bedingt, wenn 

Plan und Entscheidung nicht übereinstimmen.  

Mehrere Arbeiten, wie Altes (2006) und Berke et al. (2006) kommen zu dem Ergebnis, dass sich 

die beiden Ansätze nicht gegenseitig ausschließen. Die Kombination beider Ansätze, liefert ver-

tiefte Aufschlüsse über die Wirkung der räumlichen Planung. So kann die Umsetzung (confor-

mance) planerischer Grundsätze als schwach bezeichnet werden, die Wirkung (performance) pla-

nerischer Prozesse allerdings gleichzeitig stark sein (Oliveira und Pinho 2010: 348, Altes 

2006: 111, Berke et al. 2006: 581). Entscheidend ist, dass die angewandte Methode einer Evalua-

tion auf das Ziel und den Evaluationsgegenstand angepasst sein muss. Daher können innerhalb 

einer Evaluation für verschiedene planerische Prozesse oder Pläne beide Ansätze sinnvoll er-

scheinen (Oliveira und Pinho 2012: 348). In Deutschland wurden beide Evaluationsansätze in der 

räumlichen Planung verfolgt (Bovet 2009, Selle 2009). Die Kombination aus conformance- und 

perfomance-Ansatz hat sich besonders in den letzten fünf Jahren verstärkt in der planungswis-

senschaftlichen Diskussion durchgesetzt, wie die Arbeiten von Zaspel (2011), Einig (2012) und 

Zimmermann (2016) zeigen. Die Notwendigkeit von Wirkungsanalysen und Erfolgskontrollen in 

der Planungspraxis wird nach wie vor umstritten diskutiert. Dennoch gab es in den letzten Jahren 
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einen gewissen Grad der Institutionalisierung: So sind beispielsweise mit der European Evaluation 

Society oder der Deutschen Gesellschaft für Evaluation (DeGEval) fachliche Organisationen ent-

standen, die Wissen und Informationen bündeln und durch Weiterbildung sowie normative Vor-

gaben eine gewisse Art von Standardisierung vorantreiben (Rolfes und Weith 2005: 7). 

Evaluationen können unterschiedliche Zwecke erfüllen: neben einer Kontrolle über Planungspro-

zesse besteht die Möglichkeit diese zu optimieren (Diller 2012: 1, Stockmann und Meyer 

2014: 80 f., Stockmann 2007: 37). Programmevaluationen können andauernde Prozesse bewer-

ten (Ex-ante) oder bereits abgeschlossene Programme evaluieren (Ex-post). Bei wissensgenerier-

ten Evaluationen stehen Wissenserkenntnis und Definition guter Beispiele im Vordergrund. Rossi 

et al. (2004) haben dazu eine Systematik entwickelt, welche die unterschiedlichen Arten von Pro-

grammevaluationen in verschiedene Stufen einteilt. Demnach orientiert sich die Funktion der 

Evaluation nach der Phase, in der sich das zu evaluierende Programm zum Untersuchungszeit-

punkt befindet. So kann es sich beispielsweise bei Ex-ante Evaluationen um Bedarfsanalysen oder 

Machbarkeitsstudien handeln, wenn sich das Programm in der Frühphase der Aufstellung befin-

det oder mehrere Programmstrategien zur Auswahl stehen (Diller 2015: 43, Rossi et al. 2004: 40). 

Bei Ex-post Evaluationen ist die Stufe des Programms weiter fortgeschritten. Der Aufstellungs-

prozess des Programms ist abgeschlossen und das Programm wird umgesetzt oder deren Wir-

kung soll ermittelt werden. Hier stellen Programmevaluationen klassisches Monitoring oder Wir-

kungsanalysen dar (ebd.). 

Voraussetzung zur Durchführung einer Programmevaluation ist die Definition einer Pro-

grammtheorie. Grundlage können hierfür bereits bestehende Evaluationen, subjektive Erfahrun-

gen, Experteneinschätzungen sowie wissenschaftliche Literatur sein (Zaspel 2011: 97, Stockmann 

2004: 18 f., Wiechmann und Beier 2004: 388). Liegt für das zu evaluierende Programm noch keine 

Theorie vor, ist es Grundlage der Evaluation ein Wirkungsmodell zu erstellen und kausale Zu-

sammenhänge zu verdeutlichen. Dabei können zwei Ansätze verfolgt werden. 

Zur Aufstellung der Theorie können auf sozialwissenschaftliche bestehende Theorien und Er-

kenntnisse zurückgegriffen werden, oder es wird durch einen Stakeholder-Ansatz auf dem Wis-

sen bestimmter Akteure aufgebaut. Beide Ansätze können auch miteinander verknüpft werden, 

um praxisorientierte Ergebnisse mit einer möglichst hohen Objektivität zu erlangen (Chen 

1990: 65 ff., Zaspel 2011: 106 f.). Die Darstellung der Programmtheorie unterliegt keiner Norm, 

wird in der Regel aber durch Pfeildiagramme dargestellt. Zur Überprüfung der Theorie werden 

geeignete Methoden gewählt, um die kausalen Zusammenhängen zu erfassen und zu analysieren 

(Zaspel 2011: 107). 

Da ein einheitliches Konzept zur Durchführung einer Evaluation in der räumlichen Planung nicht 

existiert, ist es notwendig, das eigene Evaluationskonzept zu erläutern (Zaspel 2011: 108). 
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5.3 Zum Evaluationsverständnis dieser Arbeit 

In der vorliegenden Arbeit werden unter einer Evaluation bereits implementierte Sachverhalte in 

der räumlichen Planung hinsichtlich ihrer Relevanz für einen Umgang mit dem Klimawandel zu-

sammenfassend bewertet. Gegenstand dieser wissenschaftlichen Ex-post-Evaluation ist die for-

melle und informelle räumliche Planung in den gewählten Untersuchungsregionen (vgl. Kapi-

tel 7). Als Informationsquellen dienen neben formellen sowie informellen Planungsinstrumenten 

und Dokumenten Interviews mit regionalen Experten. Ziel ist, durch eine Kombination aus Er-

folgskontrolle und Wirkungsanalyse die performance- und conformance-based-Ansätze nach 

Faludi (2000) aus der planungstheoretischen Diskussion in einer Evaluation zu kombinieren. Mit 

Hilfe einer quantitativen, auf den Output fokussierten Erfolgskontrolle und einer qualitativen, auf 

Prozesse und Interaktionen fokussierte Wirkungsanalyse, wird die Steuerungsfähigkeit der räum-

lichen Planungen zu Herausforderungen des Klimawandels evaluiert (vgl. Kapitel 2.1, Kapitel 2.2). 

Es wird das pragmatische Paradigma angewendet, welches sich durch die Kombination quantita-

tiver und qualitativer Methoden auszeichnet. Dadurch kann von einer vielschichtigen Analyse des 

gewählten Untersuchungsgegenstandes ausgegangen werden (Zaspel 2011: 109, Denscombe 

2008: 271 f.). Es kann vom Komplementaritätsmodell gesprochen werden, welches sich qualitati-

ver und quantitativer Methoden bedient, um einen Untersuchungsgegenstand aus unterschiedli-

cher Perspektive zu betrachten und so ein umfassendes Bild vom Sachverhalt zu erlangen (Zaspel 

2011: 110). Eine räumliche Begrenzung war durch die ressourcenbedingte Einschränkung unum-

gänglich. Die Ergebnisse aus den untersuchten Fallstudien erlauben keine Generalisierung der 

Erkenntnisse können, jedoch einen Input für die Weiterentwicklung bestehender Theorien dar-

stellen (Zimmermann 2016: 77, Zaspel 2011: 111 f.). Entsprechend den Empfehlungen von Zaspel 

(2011: 113) fokussiert eine durchgeführte Evaluation nur Bereiche der räumlichen Planung, wel-

chen einen Bezug zum Klimawandel aufweisen. Die Ex-post Evaluation lässt sich in Bezug auf die 

Systematisierung von Rossi et al. (2004) in eine Kombination mehrerer Stufen einordnen. Es wird 

mit Hilfe einer Erfolgskontrolle sowie Dokumentenanalyse die Programmumsetzungen evaluiert. 

Dieser Soll-Ist-Vergleich in Bezug auf raumplanerische Vorgaben und die tatsächliche Flächennut-

zung ermöglicht eine Kosten-Nutzen-Analyse. Durch die Wirkungsanalyse wird die Programmwir-

kung evaluiert. Es werden abgeschlossene Programme betrachtet. Lediglich das Aufstellungsver-

fahren der Teilaufstellung des LROP Niedersachsen, welches zum Zeitpunkt der empirischen Ar-

beit noch nicht abgeschlossen war, wird als Analyse des Programmzwischenstandes Ex-ante be-

trachtet. 

Das Evaluationsverständnis orientiert sich weiter an der Arbeit von Zaspel (2011): im vorliegen-

den Ansatz werden eine Erfolgskontrolle und eine Wirkungsanalyse miteinander kombiniert, um 

sowohl planerische Festlegungen als auch zusammenhängende Prozesse empirisch zu erfassen 

(Zaspel 2011: 113). Dieser zweistufige Ansatz wird um eine weitere Output-bezogene Analyse 

erweitert, indem im Vorhaben formelle sowie informelle Dokumente hinsichtlich ihrer Relevanz 

zum Klimawandel analysiert werden (vgl. Kapitel 6.2). Die Evaluation erfolgt in zwei Untersu-

chungsregionen, davon in einer Haupt- und einer Referenzregion, wobei es nicht das Ziel ist, eine 

Generalisierbarkeit der Erkenntnisse herzustellen oder einen systematischen Vergleich durchzu-
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führen. Durch die Untersuchung zweier ähnlich strukturierter Regionen werden die gewonnen 

Erkenntnisse eingeordnet und an geeigneter Stelle in Bezug gesetzt (vgl. Kapitel 7). Der Evaluati-

onsansatz wird in beiden Untersuchungsregionen parallel durchgeführt, wenn auch in unter-

schiedlicher Betrachtungstiefe (vgl. Abbildung 9). 

Der Evaluationsansatz folgt nicht einer Programmtheorie im engeren Sinne, wie beispielsweise 

die Arbeiten von Zaspel (2011) oder Zimmermann (2016). Ziel des Vorhabens ist es, mit Hilfe ei-

ner Programmevaluation im weiteren Sinne zu analysieren, inwieweit die Herausforderungen des 

Klimawandels als Aufgabe der räumlichen Planung derzeit in den Untersuchungsregionen in pla-

nerischen Prozessen integriert sind und welche Bedeutung der Klimawandel zukünftig für die 

räumliche Planung haben kann. Als Übersicht dient Abbildung 8. Diese zeigt die Annahmen der 

durchgeführten Evaluationen. Zur besseren Lesbarkeit wird in der Arbeit der Begriff Evaluation 

verwendet. 
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Abbildung 8: Nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels als 

Aufgabe der räumlichen Planung, eigener Untersuchungsansatz 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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6 Evaluationsansatz der vorliegenden Untersuchung 

Die Dissertation verfolgt das Ziel, Evaluationen als Methode in der Raumplanung weiter zu etab-

lieren, methodische Ansätze zur Evaluation zu testen und weiterzuentwickeln sowie einen pla-

nungswissenschaftlichen Beitrag zum nachhaltigen Landmanagement vor dem Hintergrund des 

Klimawandels zu liefern (vgl. Kapitel 2.2). 

Für die Verfolgung dieses Ziels ist es entscheidend, geeignete Methoden zu verwenden. Neben 

den Arbeitsschritten zur Evaluation sind ausgewählte Arbeitsdefinitionen gebrauchter Begrifflich-

keiten zu den vorliegenden Fragestellungen maßgebend. Darüber hinaus sind die Auswahl der 

Untersuchungsregion sowie die Referenzregion zu begründen, um den dahinter verborgenden 

Forschungsansatz genauer zu beleuchten. Die Untersuchung wurde durch eine umfangreiche 

Literaturanalyse begleitet. 

Bei der Beschreibung des Untersuchungsgebietes, also der Untersuchungsregion Altmark und der 

Referenzregion Landkreis Lüchow-Dannenberg, wurde vor allem Informationsquellen aus beste-

henden Projektarbeiten und Informationsmaterial aus den Regionen einbezogen. Die Grundlage 

zum Stand der Forschung eines nachhaltigen Landmanagements vor dem Hintergrund des Kli-

mawandels konnte aus aktuellen Publikationen gewonnen werden. Politische Strategiepapiere 

auf Bundes- und Länderebene zu diesen Themen bildeten eine weitere Informationsquelle. Die 

Darstellung der Evaluationsforschung erfolgte mit Hilfe durch deutscher Veröffentlichungen, da 

der Bezug zur räumlichen Planung vor allem für die Raumplanung in Deutschland von Interesse 

war. Grundlagen der empirischen Sozialforschung dienten als Voraussetzung für den methodi-

schen Zugang zur Auswertung der erhobenen Daten. Darüber hinaus bildete die Berücksichtigung 

der Internet- und Literaturquellen eine wichtige Grundlage bei der Einordnung und Diskussion 

der eigenen Ergebnisse. 

6.1 Auswahl des Untersuchungsgebietes: Untersuchungsregion und 
Referenzregion 

Ein Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit liegt in der Evaluation der räumlichen Planung in Bezug 

auf den Klimawandel. Als Untersuchungsgebiet wurde dafür die Ebene der Regionalplanung als 

Ausgangsschwerpunkt gewählt (vgl. Kapitel 2.1). Daran orientierte sich auch die geographische 

Abgrenzung des Untersuchungsgebietes. Es wird zwischen der Untersuchungsregion Altmark und 

der Referenzregion Lüchow-Dannenberg unterschieden. Hauptaugenmerk liegt auf der Altmark. 

Für die Auswahl dieser Region gab es mehrere Gründe: Die Altmark bildet einen Planungsraum 

auf regionaler Ebene. Die Landkreise Stendal sowie der Altmarkkreis Salzwedel verfügen über 

eine gemeinsame Regionalplanung. Der periphere Raum wird durch einen hohen Anteil landwirt-

schaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen charakterisiert und weist eine sehr geringe Sied-

lungsdichte auf (vgl. Kapitel 7.1). Durch verschiedene Förderungen hat der Anteil an Erneuerba-

ren Energien in dieser Region in den letzten Jahren stark zugenommen und einige Forschungsar-
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beiten zu Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen liegen bereits vor. Die Region wird von 

der Elbe durchzogen und ist in der jüngeren Vergangenheit von mehreren großen Hochwasser-

ereignissen heimgesucht worden, sodass hier ein raumbedeutsamer Zusammenhang zu Heraus-

forderungen des Klimawandels erwartet wurde. Zudem war die Region Teil eines Forschungspro-

jektes zum Thema nachhaltigem Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels in-

Ŷeƌhalď des FoƌsĐhuŶgsǀeƌďuŶdes „CC-LaŶdStƌaD͞7 durchgeführt und Synergien genutzt. 

Diese Arbeit behandelt keinen systematischen Vergleich. Es ist das Ziel, eine möglichst umfassen-

de Evaluation in der Altmark durchzuführen. Zur Einordnung der gewonnenen Erkenntnisse wird 

als eine Referenzregion der Landkreis Lüchow-Dannenberg ebenfalls betrachtet. Auch hier wurde 

eine Evaluation durchgeführt, allerdings nicht so umfassend wie in der Altmark. Beispielsweise 

wurden in der Wirkungsanalyse nur Gespräche mit Vertretern der räumlichen Planung geführt. 

Die Ergebnisse der beiden Evaluationen werden an entsprechenden Stellen miteinander in Bezug 

gesetzt, allerdings nicht systematisch verglichen. Aufgrund der eingeschränkten Durchführung 

der Evaluation im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist dieser als Referenzregion nicht so stark ge-

wichtet. Hauptaugenmerk der Untersuchung liegt auf der Evaluation der räumlichen Planung in 

der Altmark (vgl. Abbildung 9). 

Als Referenzregion wurde entschieden, ein Untersuchungsgebiet zu wählen, das vor ähnlichen 

Herausforderungen steht und somit eine vergleichbare geographisch sowie sozialdemographi-

sche Struktur aufweist. Der Landkreis Lüchow-Dannenberg stellt solch eine Region dar, da er sich 

durch die geographische Nachbarschaft ähnlichen Herausforderungen stellen muss. Darüber hin-

aus war der unterschiedliche raumplanerische Ansatz in diesem Zusammenhang interessant. Ne-

ben einer anderen Landesplanung ist auch die Regionalplanung im Landkreis Lüchow-

Dannenberg (Niedersachsen) anders aufgestellt und auf Landkreisebene angesiedelt (vgl. Kapi-

tel 6.2). 

                                                      
7 CC-LandStraD steht für den Forschungsverbund Climate Change – Land Use Strategies in Deutschland. Dieses For-

schungsvorhaben wurde vom Bundesministerium für Bildung und Forschung von November 2010 bis April 2016 geför-

dert und hatte zum Ziel, Wechselwirkungen zwischen Landnutzung und Klimawandel zu untersuchen. Dabei war die 

Analyse deutschlandweiter Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung ein wesentlicher Baustein der trans-

disziplinären Forschungsarbeit (Fick 2013 und Fick et al. 2016). 
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Abbildung 9: Gewichtung der Untersuchungsräume 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

6.2 Evaluationsansatz der eigenen Untersuchung 

Angelehnt an die im vorherigen Kapitel dargestellten Evaluationen in der räumlichen Planung 

setzt sich der eigene qualitative Evaluationsansatz aus einer Methodentriangulation zusammen. 

Ausgehend von der Entscheidung, dass eine Evaluation aus Dokumentenanalyse, Erfolgskontrolle 

und Wirkungsanalyse besteht, sind diese Analysen die wesentlichen Bausteine, auf denen sich 

das empirische Verfahren stützt und sich damit an bereits bestehenden Arbeiten orientiert 

(Wiechmann und Beier 2004, Zaspel 2011, Jonas 2010, Diller 2012). Die vorliegende Arbeit hat 

zum Ziel, die Steuerungsfähigkeit hinsichtlich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung der 

räumlichen Planung in zwei Untersuchungsgebieten zu erläutern (vgl. Kapitel 2.1). Dafür wird 

eine Ex-post Evaluation durchgeführt. Dies bedeutet, dass bestehende Inhalte der räumlichen 

Planung untersucht worden sind und noch nicht abgeschlossen oder zukünftige planerische Pro-

zesse nicht Gegenstand der Untersuchung sind (Zaspel 2011: 96). In Bezug auf die Einordnung 

nach Rossi et al. (2004) handelt es sich dabei um Evaluationen, die sich auf die Programmumset-

zung und Programmwirkung fokussieren. Laufende planerische Prozesse werden in der Untersu-

chung, bis auf eine Ausnahme, vernachlässigt. 

Die Auswahl des Untersuchungsgebietes orientiert sich an den Zuständigkeiten der Raumpla-

nung. Da die Evaluation den Schwerpunkt auf die Regionalplanung legt, sind die Grenzen des Un-

tersuchungsgebietes durch den jeweiligen Planungsraum definiert. Die ausgewählte Untersu-

chungsregion Altmark (Altmarkkreis Salzwedel und Landkreis Stendal) eignet sich für die geplante 

Dissertation gut, da es sich auf Ebene der Regionalplanung um eine Planungsregion handelt. Ein 



68 Kapitel 6 Evaluationsansatz der vorliegenden Untersuchung 

weiteres Kriterium für die Auswahl des Untersuchungsgebietes lag bei der Regionsstruktur. Es 

wurde entschieden, die geplante Evaluation in einem ländlichen Raum durchzuführen, da hier der 

Nutzungsdruck in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Ausgangspunkt ist die Annahme, 

dass die Energiewende als ein Schwerpunkt der aktuellen Klimapolitik wesentlich zu einer ver-

schärften Konfliktsituation im ländlichen Raum beiträgt. Aufgrund vorangegangener Projektarbei-

ten in der Altmark, bestanden in diese Region bereit erste Kontakte und grundlegende Erkennt-

nisse zur Flächennutzung und bestehenden Konflikten. Ein weiteres Auswahlkriterium lag in der 

Beteiligung der Region an diversen Förderungsprogrammen zur Klimathemen, wie etwa die Teil-

nahme als Bioenergieregion. 

Zur Einordnung der erhobenen Daten in der Altmark wurde noch eine zweite Untersuchungsregi-

on als Referenzregion gewählt. Durch die Untersuchung dieser zweiten Region erfolgt eine Ein-

ordnung der Ergebnisse aus der Altmark. Diese sollte sich in ihren Voraussetzungen der Altmark 

ähneln und vergleichbare thematische Herausforderungen aufweisen (Diller 2012: 6). Aufgrund 

dieser Kriterien wurde als Referenzregion der benachbarte Landkreis Lüchow-Dannenberg ge-

wählt. 

Zentraler Ausgangspunkt der Fragestellung lag auf dem regionalen Ansatz, weswegen die Regio-

nal- und Bauleitplanung in der Altmark sowie im Landkreis Lüchow-Dannenberg einen Schwer-

punkt bildeten. Darüber liegende administrative Planungsebenen wurden je nach landesspezifi-

scher Aufstellung mit in die Untersuchungen einbezogen und sind ebenso Bestandteil der Analy-

se. Der Fokus liegt somit auf der Altmark mit den Landkreisen Salzwedel und Stendal sowie dem 

Landkreis Lüchow-Dannenberg. Aus planerischer Perspektive wurden auch die Strukturen der 

Bundesländer Sachsen-Anhalts und Niedersachsens näher betrachtet. 

Die Steuerungsfähigkeit soll anhand der Wirkung der räumlichen Planung als Akteur und deren 

Erfolg evaluiert werden. Als Evaluationsgegenstand stehen Planungsinhalte, die einen Bezug zum 

Klimaschutz und/oder zur Klimaanpassung aufweisen, im Fokus. Der Evaluation liegen drei Ar-

beitsschritte zur Erfassung der räumlichen Planung in den Untersuchungsgebieten zugrunde: die 

Dokumentenanalyse, die Erfolgskontrolle und die Wirkungsanalyse (vgl. Abbildung 10). 
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Abbildung 10: Die Arbeitsschritte des vorliegenden Ex-post-Evaluationsansatzes 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Damit orientiert sich die Struktur der Evaluation an bereits bestehenden Arbeiten in der pla-

nungswissenschaftlichen Forschung (vgl. Wiechmann und Beier 2004, Zaspel 2011, Ritter 2005). 

Diese drei Arbeitsschritte bilden die dazugehörigen Informationen aller Planungsebenen wie 

Bundesland, Region, Kommune ab. In der empirischen Arbeit wurde durchgehend der Bezug zum 

Klimawandel beachtet und dementsprechend diejenigen Inhalte, die keinen oder nur einen sehr 

geringen Bezug zum nachhaltigen Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels 

aufweisen, vernachlässigt. Aufgrund der möglichen Aufgaben der räumlichen Planung bezüglich 

des Klimawandels wurde der inhaltliche Fokus in der Evaluation auf planerische Festlegungen 

zum Freiraumschutz, wie Ökoverbundsysteme, Festsetzungen zu Natur und Landschaft sowie 

Vorgaben zum Hochwasserschutz und zur Windenergie gelegt (vgl. Kapitel 4.4). Da es sich um 

keine vergleichende Studie handelt, werden die Arbeitsschritte parallel für beide Gebiete, die 

Altmark und den Landkreis Lüchow-Dannenberg durchgeführt. Die Erkenntnisse aus beiden Regi-

onen werden in der kritischen Reflexion nebeneinander dargestellt. Ein Vergleich im klassischen 

Sinn findet nicht statt, da die Untersuchungen im Landkreis Lüchow-Dannenberg nicht so vertieft 

durchgeführt worden sind, wie in der Altmark (vgl. Abbildung 9). 

Im Folgenden wird auf die methodische Umsetzung der drei Arbeitsschritte genauer eingegan-

gen. 

6.2.1 Dokumentenanalyse als Arbeitsschritt der Evaluation 

Ein Arbeitsschritt in der Evaluation bildet eine umfangreiche Literaturstudie. Im Fokus dieser Re-

cherche lagen vor allem Arbeiten über oder aus den ausgewählten Untersuchungsregionen. Da-

bei waren neben formellen, planerischen Festlegungen auch informelle Konzepte Gegenstand der 

• GIS-Analyse

• Soll-Ist-Vergleich durch 
raumbezogene Daten der 
Planungsebenen (Land, 
Region, Kommune)

• Untersuchung des 
Gegenstromprinzips der 
verschiedenen Ebenen in der 
Planungspraxis 
(Schwerpunkt Klimawandel)

Erfolgskontrolle Wirkungsanalyse

• Leitfadengestützte 
Expertengespräche

• Verhältnis der Planungs-
ebenen zueinander sowie zu 
anderen Landnutzungs-
sektoren, Erfassung der Be-
deutung des Klimawandels im 
Planungsalltag 

• Untersuchung des Praxis-
alltags zur Landnutzung sowie 
aktueller Aufgabengebiete 
benennen

Instrumentenanalyse

• Dokumentenanalyse

• Erfassung inhaltlicher 
Schwerpunkte hinsichtlich des 
Klimawandels

• Einordnung 
Themenschwerpunkt 
Klimawandel in der aktuellen 
Planungspraxis einordnen
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Analyse. Der inhaltliche Aspekt bildete ein Auswahlkriterium für die betrachteten Dokumente. So 

wurden informelle Dokumente, die offensichtlich keinen Landnutzungsbezug aufwiesen, nicht in 

die Analyse einbezogen. Aufgrund des fehlenden Textteils der kommunalen Planungsebene wur-

de sich bei der Dokumentenanalyse formeller Planungsinstrumente auf die Ebenen der Landes- 

und Regionalplanung beschränkt. Die zeichnerischen Festlegungen der kommunalen Ebenen 

werden, soweit vorhanden, durch die Erfolgskontrolle behandelt. Hier wurden die entsprechen-

den planerischen Festlegungen hinsichtlich des vorliegenden thematischen Bezugs analysiert. So 

wurden zum Beispiel die Regionalpläne hinsichtlich ihres Klimawandelbezugs untersucht und  

Planinhalte, die nicht auf ein nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawan-

dels abzielen, vernachlässigt. Demnach wurden Aspekte der zentralörtlichen Gliederung oder der 

Infrastruktur nicht vollständig in die Untersuchung einbezogen, da sie keinen oder wenn nur ei-

nen sehr geringen Bezug zum Klimawandel aufweisen. Inhalte zu Natur und Landschaft, Erneuer-

bare Energien, insbesondere Windenergie, sowie Hochwasserschutz und Wassergewinnung sind 

in der Dokumentenanalyse fokussierte Evaluationskriterien. Bei der Auswahl weiterer Dokumen-

te war der thematische Bezug entscheidend. So wurden nicht nur planerische Arbeiten hinzuge-

zogen, sondern Dokumente mit einem Landnutzungs- und/oder Klimawandelschwerpunkt eben-

falls näher betrachtet. Hier war beispielsweise das Energiekonzept des Landes Sachsen-Anhalt 

interessant, wobei der Schwerpunkt auf den planerischen Dokumenten lag. Thematische Arbei-

ten dienten hauptsächlich zur besseren Einordnung der planerischen Festlegungen und einer 

möglichst umfassenden Betrachtungsweise des gewählten Schwerpunktes. Einen Überblick über 

den Aufbau der Dokumentenanalyse ist in Abbildung 11 dargestellt. 

Abbildung 11: Arbeitsschritt Dokumentenanalyse in der Übersicht 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

6.2.2 Erfolgskontrolle als Arbeitsschritt der Evaluation 

Die Erfolgskontrolle hat zum Ziel, genauer zu untersuchen, inwiefern die Vorgaben zwischen den 

Planungsebenen umgesetzt werden und wie die verschiedenen administrativen Ebenen aufei-

nander abgestimmt sind. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, welche Inhalte in die Ebe-

nen übertragen werden und wo Unstimmigkeiten in der vertikalen Planungsstruktur bestehen. 
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Dieser Arbeitsschritt ist, wie die Wirkungsanalyse und Dokumentenanalyse auch, themenbezogen 

durchgeführt worden. 

Für die Erfolgskontrolle war es wichtig, dass raumbezogene Daten der betrachteten Planungs-

ebenen vorlagen. Diese sollten georeferenziert sein und so mit Hilfe eines geographischen Infor-

mationssystems (GIS) analysiert werden können. Ausgangspunkt waren zwei Untersuchungs-

schwerpunkte: erstens die Überlagerung raumplanerischer Festlegungen mit topographischen 

Karten und zweitens der Bezug der Raumplanungsdaten zueinander. Somit verfolgte die Analyse 

zwei Stränge: zum einen, mit Hilfe kartographischer Festlegungen der Landes-, Regional- und 

kommunalen Planung einen Abgleich durchzuführen und zum anderen, durch Hinzuziehung von 

topographischen Karten die planerischen Festlegungen mit der tatsächlichen Flächennutzung im 

Untersuchungsgebiet in Bezug setzen. Einen Überblick über den Aufbau der Erfolgskontrolle ist in 

Abbildung 12 zu sehen. 

Abbildung 12: Erfolgskontrolle als Arbeitsschritt in der Übersicht 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Als vorbereitender Schritt der Erfolgskontrolle wurden die zur Verfügung stehenden Daten aufbe-

reitet. Einen Überblick über die genutzten Daten liefert Tabelle 5. Zu beachten ist, dass Daten 

teilweise nicht flächendeckend vorlagen. Während in beiden untersuchten Planungsregionen, der 

Altmark und dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, die regionalplanerischen Festlegungen der 

Landes- und Regionalplanung vollständig waren, gibt es auf kommunaler Ebene, besonders im 

Landkreis Lüchow-Dannenberg, erhebliche Datenlücken (vgl. Tabelle 5). Nur vereinzelte Ände-

rungen der bestehenden Flächennutzungspläne liegen als Geofachdaten vor. In der Altmark ist 

der Flächennutzungsplan der Stadt Tangermünde im Landkreis Stendal durch seine Neuaufstel-

lung 2012 in der ersten Fassung und flächendeckend vorhanden. Im Landkreis Lüchow-

Dannenberg gibt es keine Informationen über Flächennutzungspläne, da diese in den 1970er Jah-

ren aufgestellt wurden und nicht digital vorliegen (Schwarz 2016). Eine Digitalisierung erschien 

aufgrund der fehlenden Aktualität nicht sinnvoll. 
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Tabelle 5: Genutzte Datengrundlagen in der Erfolgskontrolle 

Untersuchungsregion/ 

Planungsebene 
Dateninhalte Datenquelle  

Altmark 

Landesebene Landesentwicklungsplan 2010  
Sachsen-Anhalt  

Ministerium für  

Landesentwicklung und Verkehr 

des Landes Sachsen-Anhalt, 

Magdeburg 

Regionalplanung Regionaler Entwicklungsplan 2005, 
Sachlicher TeilplaŶ „WiŶd“  

(Entwurfsfassung, Stand 2015) 

Regionale Planungsgemeinschaft 

Altmark, Salzwedel 

Kommunale Bauleitpla-

nung  

Flächennutzungspläne und Teilflächen-
nutzungspläne: 
Arendsee, Hansestadt Salzwedel, 

Tangerhütte, Bismark, Hansestadt Sten-

dal, Hansestadt Gardelegen, Hohen-

berg-Krusemark, Verbandsgemeinde 

Arneburg-Goldbeck, Wust-Fischbeck, 

Beetzendorf, Iden, Kalbe, Klötze, 

Tangermünde, Seehausen, Zehrental, 

Altmärkische Wische 

Landesverwaltungsamt Sachsen-

Anhalt, Halle* 

Grundlagenkarten Topographische Karten 

(DTK 25, DTK 50, DTK 100,  

DTK 250, DTK 500) 

Bundesamt für Kartographie und 

Geodäsie, Web Map Service 

Lüchow-Dannenberg 

Landesebene Landesraumordnungsprogramm  
Niedersachsen 2008, 
Änderung LROP Niedersachsen 2012 

Niedersächsisches Ministerium für 

Landesentwicklung und Raumord-

nung, Hannover 

Regionalplanung Regionales Raumordnungsprogramm 

Lüchow-Dannenberg 2004 

Landkreis Lüchow-Dannenberg, 

Lüchow 

Grundlagenkarten Topographische Karten  

(DTK 25, DTK 50, DTK 100, 

DTK 250, DTK 500) 

Bundesamt für Kartographie und 

Geodäsie, Web Map Service 

Kommunale Bauleit-

planung 

Pläne lagen zum Zeitpunkt der Bearbeitung nicht vor und mussten daher  

vernachlässigt werden.  

*Darstellung auf der Grundlage von Daten des Raumordnungskatasters des Landes Sachsen-Anhalts (ROK). Mit Genehmigung des  

  Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr bzw. des Landesverwaltungsamtes. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Ebenso wie in der Dokumentenanalyse erfolgte eine Fokussierung auf planerische Festsetzungen, 

die einen Bezug zum Klimawandel haben können oder deren Ausgestaltung einen Beitrag zum 

Klimaschutz oder zur Klimaanpassung leisten kann. Im Zuge dessen wurden vier Themenschwer-
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punkte als Evaluationsgegenstände für die GIS-Analyse definiert: Hochwasser, Naturschutz, 

Landwirtschaft und Windenergie. Auf Ebene der Landesplanung wurden daher als Evaluationskri-

terien die Vorranggebiete für Hochwasserschutz sowie Natur und Landschaft und die Vorbehalts-

gebiete für ein ökologisches Verbundsystem sowie für Landwirtschaft selektiert. Um einen Ver-

gleich zu der Regionalplanung herstellen zu können, wurden auf regionalplanerischer Ebene 

ebenfalls diese vier raumplanerischen Festlegungen als Evaluationskriterien ausgewählt. Darüber 

hinaus wurden auf Ebene der Regionalplanung noch die Vorranggebiete für Windenergie näher 

betrachtet. Auf kommunaler Ebene waren hauptsächlich die Festlegungen zur Versiegelung jegli-

cher Art wie beispielsweise Wohngebiete, Industrie- und Gewerbeflächen sowie sonstige versie-

gelte Flächen interessant, da es sich bei den ausgewählten raumplanerischen Festlegungen auf 

Landes- und Regionalebene vor allem um Vorgaben zum Schutz des Freiraums handelte. Eine 

kommunale Überplanung mit Vorhaben der Versiegelung würde den Beschlüssen der höheren 

Planungsebenen demnach entgegenstehen. Die Erfolgskontrolle fußt zum einem auf geobasier-

ten Vergleichen zwischen den verschiedenen Planungsebenen und der Flächennutzung. Das Ziel 

ist zu visualisieren wie die einzelnen Planungsebenen im Raum aufeinander abgestimmt sind, wo 

sie übereinstimmen, und wo sie sich unterscheiden. Des Weiteren sollen planerische Festlegun-

gen mit den topographischen Karten als Soll-Ist-Vergleich überlagert werden, um so Gemeinsam-

keiten und Unterschiede darstellen zu können. Es werden somit kartographische Darstellungen 

generiert, die Überlagerungen der verschiedenen Planungsebenen aufzeigen, Nutzungsarten vi-

sualisieren und Gemeinsamkeiten und Unterschiede an ausgewählten planerischen Schwerpunk-

ten darstellen. Ziel der vorliegenden Arbeit ist es nicht, wie bei einer Vulnerabilitätsanalyse, die 

Exposition und Sensitivität mit Hilfe regionaler Raumnutzungsdaten und Klimamodellen abzubil-

den, sondern einen Bezug zwischen den planerischen Festlegungen innerhalb der Ebenen der 

räumlichen Planung sowie der Landnutzung herzustellen. 

Erstellt wurden diese Karten sowie die raumbezogenen Analysen mit der Software ESRI ArcMap® 

(Version 10.3.1). 
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Tabelle 6: Übersicht der überlagerten georeferenzierten Daten, geordnet nach 

Planungsebene und Themenschwerpunkt 

Evaluations-
gegenstände/  
Planungsebene 

1) Hochwasser 2) Naturschutz 3) Landwirtschaft 4) Windenergie 
 

Altmark  

Landesplanung Vorranggebiete 

für Hochwasser-

schutz  

1) Vorranggebiete für 

Natur und Landschaft 

2) Vorranggebiete für 

den Aufbau eines öko-

logischen Verbund-

systems  

Vorbehaltsgebiete für 

Landwirtschaft 

keine landes-

weite Fest-

legung  

E
va

lu
ta

tio
n

skriterien
 

Regionalplanung Vorranggebiete 

für Hochwasser-

schutz  

1) Vorranggebiete für 

Natur und Landschaft 

2) Vorranggebiete für 

den Aufbau eines öko-

logischen Verbund-

systems  

Vorbehaltsgebiete für 

Landwirtschaft 

Vorranggebie-

te für Wind-

energie 

Kommunale Bauleit-
planung  

Kommunal aus-

gewiesene Flä-

chen in den Vor-

ranggebieten 

a) Identifizierung 

dieser Flächen 

b) Abgleich mit 

topographischen 

Informationen 

c) Differenzierung 

der kommunalen 

Flächenauswei-

sung (Nutzungsar-

ten)  

Kommunal aus-

gewiesene Flächen in 

den Vorranggebieten 

a) Identifizierung dieser 

Flächen 

b) Abgleich mit topo-

graphischen Informati-

onen 

c) Differenzierung der 

kommunalen Flächen-

ausweisung (Nutzungs-

arten)  

Kommunal aus-

gewiesene Flächen in 

den Vorranggebieten 

a) Identifizierung die-

ser Flächen 

b) Abgleich mit topo-

graphischen Informa-

tionen 

c) Differenzierung der 

kommunalen Flä-

chenausweisung  

(Nutzungsarten)  

Sondergebiet 

"Wind" 

Aktuelle Flächennut-
zung  

Topographische Karten (DTK 25, DTK 50, DTK 100, DTK 250, DTK 500) 

Landkreis Lüchow-Dannenberg 

Landesplanung keine Daten-

grundlagen  

Vorranggebiete  

NATURA 2000 

keine landesweite 

Festlegung  

 

Regionalplanung  Vorranggebiete 

zur Sicherung 

des Hochwasser-

abflusses 

1) Vorranggebiete für Natur 

und Landschaft 

2) Vorranggebiete für Grün-

landbewirtschaftung 

3) Vorbehaltsgebiete für 

Natur und Landschaft 

4) Vorbehaltsgebiete für 

Grünlandbewirtschaftung 

5) Verbesserung der Land-

schaftsstruktur und des 

Naturhaushaltes 

Vorbehaltsgebiete  

für Landwirtschaft 

- besondere Funktion 

  der Landwirtschaft 

- hohes Ertragspotential 

 

Kommunale Bauleit-
planung 

keine Datengrundlagen  

Aktuelle Flächennut-
zung  

Topographische Karten (DTK 25, DTK 50, DTK 100, DTK 250, DTK 500) 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die erstellten Karten sind im Kartenteil dieser Arbeit zu finden. Sie sind in die vier gewählten 

thematischen Schwerpunkte Hochwasser, Naturschutz, Landwirtschaft und Windenergie. Die 

Nummerierung innerhalb jeden Schwerpunktes orientiert sich an den Planungsebenen: zunächst 

sind die Karteninhalte der höchsten vorliegenden Planungsebene dargestellt (meistens landes-

planerische Festlegungen). Wird ein Kartenausschnitt innerhalb eines Schwerpunktes auf gleicher 

Maßstabsebene, aber mit unterschiedlichen Inhalten dargestellt, so wird die Nummerierung 

durch Buchstaben unterstützt. Der Aufbau des Kartenteils ist an einem Ausschnitt des Schwer-

punktes Hochwasser für die Altmark in Tabelle 7 beispielhaft dargestellt. 

Tabelle 7: Kartengliederung im Kartenteil am Beispiel des Themenschwerpunktes 

"Hochwasser" 

Kartennummerierung am Beispiel Themenschwerpunkt "Hochwasser" 

Nummer Karteninhalt  

1.1  Übersicht der Vorranggebiete für Hochwasserschutz auf Ebene der Landesplanung. 

1.2  Übersicht der Vorranggebiete für Hochwasserschutz auf Ebene der Landesplanung und Regionalpla-

nung.  

Übereinander gelagerte Flächen werden dargestellt. 

1.3  Übersicht der Vorranggebiete für Hochwasserschutz auf Ebene der Landesplanung, Regionalplanung 

und kommunalen Bauleitplanung.  

Übereinander gelagerte Flächen werden dargestellt. 

 

 

1.3.1a 

1.3.1b 

1.3.1c 

Übersichtskarte der drei Planungsebenen gezoomt auf die Gemeinde Seehausen. Dabei wird unter-

schieden: 

a) Übersicht der überlagerten Flächen. 

b) Darstellung der Flächen vor dem Hintergrund einer topographischen Karte. 

c) Differenzierung der kommunalen Flächen in die jeweilige Ausweisung auf kommunaler Ebene. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

6.2.3 Wirkungsanalyse als Arbeitsschritt der Evaluation 

Die Wirkungsanalyse hat zum Ziel, die Planungsprozesse genauer zu erfassen. Dabei geht es vor 

allem um den Ablauf gewisser Planungsfestlegungen und um die Kommunikation der Planungsin-

strumente, sowohl innerhalb des Mehrebenensystems der räumlichen Planung, als auch um die 

Außenwirkung planerischer Tätigkeiten. Die Datenerfassung für die Wirkungsanalyse erfolgte 

durch leitfadengestützte Expertengespräche. 

Eine Übersicht der durchgeführten Wirkungsanalyse ist in Abbildung 13 zusammenfassend darge-

stellt. 
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Abbildung 13: Wirkungsanalyse als Arbeitsschritt in der Übersicht 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Datenermittlung durch leitfadengestützte Experteninterviews 

Ein angewandter Forschungsansatz erfordert praxisorientierte Methodenzugänge. In der qualita-

tiven Sozialforschung ist das Experteninterview seit langem etabliert und erlangt seit mehreren 

Jahren einen immer höheren Stellenwert (Bogner und Menz 2009: 7). Demnach wird in der empi-

rischen Sozialforschung häufig auf das Wissen von Personen in ausgewählten Fachbereichen und 

Themenschwerpunkten Bezug genommen. Die Experteninterviews selbst können je nach For-

schungsziel in ihrer Ausgestaltung variieren, dennoch lassen sich einige Gemeinsamkeiten fest-

stellen, die eine verstärkte Anwendung dieser Methode zur empirischen Arbeit begründen. Mit 

Hilfe eines Expertengesprächs kann ein umfangreicher Wissenspool abgefragt werden. Für die 

Erfassung planerischer Prozesse innerhalb der Wirkungsanalyse sind Erkenntnisse nur über regio-

nale Experten zu generieren. Darüber hinaus kann ein Expertengespräch zu Anfang der Erhe-

bungsphase auch ein notwendiger oder erleichterter Einstieg in die Thematik sein und weitere 

Kontakte zu Akteuren innerhalb des Themenfokus liefern (Bogner und Menz 2009: 8). 

Auswahl der Interviewpartner 

Als Interviewpartner kamen Personen infrage, die Problemlösungen verantworten oder kontrol-

lieren bzw. über einen privilegierten Zugang zu Informationen z. B. über Personengruppen oder 

Entscheidungsprozesse verfügen (Mayer 2006: 39, Meuser und Nagel 2002: 73). 

Die Interviewpartner üben eine Funktion in der Untersuchungsregion aus, welche entweder ei-

nen Planungs-, Landnutzungs- und/oder Klimawandelbezug aufweisen. Darüber hinaus handelt es 

sich um Repräsentanten einer Organisation oder Institution (Meuser und Nagel 2002: 74). 

Bei der Auswahl war entscheidend, dass auf vertikaler Ebene alle Planungsebenen in Betracht 

gezogen wurden, also neben der Regionalplanung – als Ausgangsebene der Untersuchung – auch 

die Landes- und Bauleitplanung im ausgewählten Untersuchungsgebiet. Darüber hinaus wurden 

auf regionaler Ebene weitere Gesprächspartner, die nicht explizit in der formellen Raumordnung 

tätig sind, hinzugezogen. Diese Auswahl auf regionaler Ebene erfolgte auf Basis einer themati-
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schen Selektion, da nur Vertreter von Institutionen um ein Gespräch gebeten wurden, die einen 

Raum- oder Landnutzungsbezug aufweisen. Die Auswahl der Interviewpartner setzt sich daher 

aus verschiedenen Experten der landesweiten, kommunalen und regionalen Ebene und der Zivil-

gesellschaft zusammen. Die tatsächlichen Gesprächspartner wurden durch verschiedene Strate-

gien bestimmt. Zunächst wurden potentielle Ansprechpartner durch eine intensive Internet- und 

Literaturrecherche ermittelt. Dieser Kreis an möglichen Experten wurde durch Kontaktvermitt-

lungen von bereits Interviewten durch das Schneeballverfahren ergänzt (Reuber und Pfaffenbach 

2005: 150 f.). Es wurden entweder die raumordnerischen Fachbereichsleiter oder Sachbearbeiter 

angeschrieben oder die leitenden Personen der Institution kontaktiert. 

Insgesamt wurden 28 Gespräche mit insgesamt 38 Gesprächspartnern geführt. Bei manchen Ge-

sprächen waren zwei oder drei Vertreter der jeweiligen Institution vertreten. Dies erfolgte auf 

Vorschlag der angefragten Akteure, da einige es für sinnvoll hielten, einen Kollegen oder eine 

Kollegin, der/die einen Themenbezug aufwiesen, hinzuzuziehen. Auf kommunaler Ebene handel-

te es sich beispielsweise bei manchen Gesprächen um den Amts- oder Abteilungsleiter und den 

dazugehörigen Sachbearbeiter. 

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg wurden fünf Gespräche mit sechs Interviewpartnern geführt 

sowie ein Gespräch auf landesplanerischer Ebene. In der Altmark wurden 22 Gespräche mit 29 

Akteuren geführt und ein Gespräch mit zwei Gesprächspartnern auf landesplanerischer Ebene. 

Die ungleiche Anzahl der Gespräche in den beiden Analysen begründet sich durch die unter-

schiedliche Gewichtung (vgl. Abbildung 9). 

Aufbau der Interviewleitfäden 

Aufgrund der heterogenen Zusammensetzung der Gesprächspartner wurden mehrere Leitfäden 

erstellt. Diese waren überwiegend identisch, lediglich bei vereinzelten Fragen wurden die Per-

spektiven geändert oder Fragen gestrichen bzw. hinzugefügt. Die Gesprächspartner wurden ent-

sprechend ihrer Verortung im Mehrebenensystem der räumlichen Planung in vier Gruppen einge-

teilt: Landesebene, regionale Ebene, kommunale Ebene und Landnutzung. Jede dieser Gruppen 

erhielt einen auf sie abgestimmten Leitfaden (vgl. Anhang 1 bis 5). Die Leitfäden waren wie folgt 

strukturiert: 

 Einstiegsfragen zur Institution und zum Aufgabenbereich 

 Landnutzung 

 Räumliche Planung (allgemein) 

 Räumliche Planung (speziell) 

 Regionaler Entwicklungsplan / Landesentwicklungsplan 

 Kommunen 

 Kooperationen 

 Klimawandel 
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Inhaltlich bezogen sich die Leitfäden auf Fragen: 

… zuŵ AufgaďeŶďeƌeiĐh uŶd deƌ IŶstitutioŶ des GespƌäĐhspaƌtŶeƌs, 

… zu HeƌausfoƌdeƌuŶgeŶ deƌ LaŶdŶutzuŶg, 

… zu IŶstƌuŵeŶteŶ deƌ ƌäuŵliĐheŶ PlaŶuŶg soǁie ihrer Wirkung und Aufstellung, 

… zu foƌŵelleŶ uŶd iŶfoƌŵelleŶ PlaŶuŶgsiŶstƌuŵenten, 

… zu ZusaŵŵeŶaƌďeit ŵit aŶdeƌe AkteuƌeŶ, 

… zuƌ WahƌŶehŵuŶg uŶd BedeutuŶg des KliŵaǁaŶdels.  

Durchführung und Auswertung der Experteninterviews 

Der Aufbau des Interviews orientiert sich an dem problemzentrierten Interview, in dem die Be-

fragung offen und halbstrukturiert ist. Mittels des Interviewleitfades werden zielgerichtete Fra-

gen beantwortet und neue Erkenntnisse gewonnen. Durch den offen angelegten Interviewleitfa-

den können die Vorüberlegungen des Interviewers definiert werden und gleichzeitig wird beiden 

Seiten die Möglichkeit gegeben, flexibel auf den Gesprächsverlauf zu reagieren (vgl. Flick 2006, 

Meuser und Nagel 2002). Der Gesprächseinstieg erfolgte mit einer Vorstellung des Interviewers 

und des Vorhabens sowie einer kleinen thematischen Einführung, die die Nennung der Themen-

blöcke und den Ablauf des Gesprächs beinhaltete. Das Gespräch wurde so durchgeführt, dass der 

Interviewte frei auf die gestellten Fragen antworten konnte (vgl. Flick 2006). Die Gespräche wur-

den im Zeitraum von Dezember 2014 bis April 2015 durchgeführt. Mit dem Einverständnis der 

interviewten Personen wurden die Gespräche aufgezeichnet. Dies stellte eine anschließende 

Transkription der Interviews für eine tiefgründige Auswertung sicher. Von einer Protokollierung 

während des Interviews wurde abgesehen, da gegebenenfalls wichtige Informationen aufgrund 

der Menge des Gesagten nicht erfasst werden können (vgl. Meuser und Nagel 2002). Aus diesem 

Grund wurde sich für die vorliegende Arbeit für eine gesprächsbegleitende Tonaufnahme mit 

anschließender Transkription entschieden. Pausen, Stimmlagen sowie sonstige nonverbale Ele-

mente wurden nicht zum Gegenstand der Interpretation gemacht. Darüber hinaus wurden Dia-

lekte „ďeƌeiŶigt, Satzďaufehleƌ […] ďehoďeŶ uŶd deƌ Stil geglättet͞ ;Reuber und Pfaffenbach 

2005: 155 f.). 

Die anschließende Analyse des Materials wurde mit einem inhaltsanalytischen Verfahren durch-

geführt, für das eine Kombination aus deduktiver und induktiver Kategorienbildung8 zur Anwen-

dung kam: Deduktive Kategorien ergaben sich aus den Themenfeldern des Leitfadens, zusätzliche 

induktive Kategorien entstanden während der Auswertung zu Themen, die eine hohe Relevanz in 

den Interviews besaßen. Bei der Auswertung der transkribierten Interviews wurde die Analy-

sesoftware MAXQDA® genutzt. So konnten die Aussagen den Kategorien (Codes) zugeordnet, 

                                                      
8 In der Sozialforschung werden zur qualitativen Inhaltsanalyse verschiedene Methoden zur Auswertung genutzt: induk-

tive Kategorien, die sich nah am Material orientieren und daraus entstehen können, werden während der Auswertung 

gebildet. Deduktive Kategorien werden unabhängig vom Inhalt der Gespräche gebildet und Inhalte anschließend diesen 

zugeordnet (Mayring 2000, Böhm 2003). 
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gruppiert und selektiert werden und eine Systematisierung der gewonnenen Daten erfolgen 

(Stockmann und Meyer 2014: 227). Im Anschluss an die Codierung erfolgte eine inhaltliche Zu-

ordnung der erstellten Kategorien zu den für die Wirkungsanalyse definierten Evaluationsgegen-

ständen (vgl. Tabelle 8). 

Tabelle 8: Evaluationsgegenstände und -kriterien in der Wirkungsanalyse 

Evaluationsgegenstand 

E
v

a
lu

a
tio

n
sk

rite
rie

n
 

Wahrnehmung und 
Anwendung von  
Planungsinhalten 

Plan als Arbeitsergebnis Planerische Prozesse 
Rahmen-
bedingungen 

Entscheidungsgrund-

lage im  

Landmanagement 

Formelle  

Planungsinstrumente 

Klimawandel als  

planerischer Prozess 

Thematische 

Schwerpunkte 

Wahrnehmung  

Klimawandel 

Fokus Klimawandel in den 

formellen  

Planungsinstrumenten 

Beteiligte an  

planerischen Prozessen 

Gesetzliche  

Vorgaben 

Wirkung in den  

Planungsebenen 

Aktualität der formellen 

Planungsinstrumente 

Aktuelle Tätigkeiten der 

räumlichen Planung 

Ausstattung der 

Planung 

Wirkung der Planung 

auf andere Sektoren 

Bedeutung des Plans bei 

Akteuren der Landnutzung 

Kooperationen  

innerhalb planerischer 

Prozesse 

 

 Kommunikation des Plans Interessenskonflikte  

Quelle: Eigene Darstellung, verändert nach Wiechmann und Beier (2004). 

Chiffrierung der Interviewpartner 

Um eine möglichst offene und vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre zu gewährleisten, wurde 

den Gesprächspartnern die Anonymisierung des Gespräches vorab zugesichert. In der Arbeit er-

folgte eine Chiffrierung gemäß Tabelle 9. 
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Tabelle 9: Chiffrierung der Interviewpartner innerhalb der geführten Gespräche in der 

Wirkungsanalyse 

Akteursbeschreibung Chiffrierung Funktion 

Kommunaler Akteur KAK Person der formellen räumlichen Planung,  

die überwiegend auf kommunaler Ebene agiert 

Regionaler Akteur 1 RAK Person der formellen räumlichen Planung,  

die überwiegend auf regionaler Ebene agiert 

Regionaler Akteur 2 RAI Person, die überwiegend auf regionaler Ebene agiert und 

überwiegend der informellen Planung zugehörig ist 

Akteur der Landesebene LAK Person der formellen räumlichen Planung,  

die überwiegend auf Landesebene agiert 

Externer Akteur EXRAK Person, die überwiegend auf regionaler Ebene agiert  

und weder der formellen noch der informellen räumlichen 

Planung zugehörig ist 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Chiffrierung wurde nicht nach Zuständigkeitsbereich oder Untersuchungsregion vorgenom-

men, die Nummerierung erfolgte zufällig.  

6.2.4 Gesamtbewertung der Evaluation 

Die Auswertung der Ergebnisse erfolgt verbal argumentativ, da es sich bei der vorliegenden Ar-

beit um eine qualitative Forschungsarbeit handelt. Eine Evaluation ist immer eine Bewertung und 

somit werden bewertete Ergebnisse einer solchen Arbeit erwartet (vgl. Kapitel 6.2). Daher kann 

eine rationale Einschätzung eine wichtige zusätzliche Aufbereitung der Ergebnisse darstellen 

(Stockmann und Meyer 2014: 235, Rossi et al. 2007: 16). Dabei wird bei dieser Bewertung auf die 

bereits verbal argumentative kategorisierende Interpretation aufgesattelt: Die gewonnenen Er-

kenntnisse in der Dokumentenanalyse, der Erfolgskontrolle sowie der Wirkungsanalyse wurden 

nach thematischen Schwerpunkten (Evaluationsgegenständen) erfasst und analysiert (vgl. Kapi-

tel 6.2, Zimmermann 2016: 72, Böhm 2003: 378 f.). Die qualitativen Auswertungen werden durch 

ein Bewertungsverfahren ergänzt. Um dem Zweck einer Evaluation zu folgen, ist es notwendig, 

die Ergebnisse in ein Bewertungsschema einzuordnen. Voraussetzung dafür ist die Definition von 

Bewertungskriterien sowie einer Bewertungsskala deren Werte vorab definiert sind. Die dazu 

erforderlichen Merkmale sowie deren Kategorisierung erfolgt in der Regel durch den Evaluieren-

den (Zimmermann 2016: 72, Stockmann und Meyer 2014: 244). Es wurden, je nach Ergebnis 

Punkte, vergeben, welche eine Einstufung der vielschichtigen Aussagen herunterbrechen und 

vereinfacht darstellen sollen. Grundsätzlich erfolgt durch die Bildung eiŶes IŶdeǆes „die Redukti-

oŶ eiŶes Meƌkŵalsƌauŵes͞ ;Friedrichs 1990: 167). Zum einen werden mehrere Merkmale auf ein 
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neues Merkmal reduziert und zum anderen wird die Zahl verringert, indem die Antwortoptionen 

interpretiert und ordinal angeordnet werden (ebd.). Die Bewertung erfolgt mit Hilfe von definier-

ten Dimensionen in den einzelnen Evaluationsschritten. Sowohl in der Dokumentenanalyse, als 

auch in der Erfolgskontrolle sowie der Wirkungsanalyse, wurde eine dreigliedrige Punktevergabe 

nach dem gleichen Muster durchgeführt: 

2 Punkte =  ja / vorhanden / gegeben / stark 

1 Punkt =  teilweise vorhanden / teilweise gegeben / mittel 

0 Punkte =  nein / eher nicht vorhanden / eher nicht gegeben / schwach 

Die verschiedenen Bezeichnungen der einzelnen Punkte resultieren in den unterschiedlichen In-

halten der Themenschwerpunkte bzw. Evaluationsgegenstände und die daraus abgestimmte In-

dikatorenauswahl. So kann beispielsweise die Wahrnehmung des Klimawandels stark sein und 

die Datenverfügbarkeit vorhanden. Es handelt sich bei diesem Beispiel jeweils um eine Punkte-

vergabe von zwei Punkten, trotz unterschiedlicher Bezeichnung der Bewertung (vgl. Kapitel 8.4, 

Kapitel 9.4). Um die Bewertung vornehmen zu können, wurden für die Dokumentenanalyse und 

die Erfolgskontrolle Evaluationsgegenstände formuliert, anhand derer die Bewertung der Ergeb-

nisse erfolgte. Diese orientierten sich an der Zielsetzung und der damit verbundenen Aufgaben-

stellung der vorliegenden Arbeit (vgl. Kapitel 2.2). Bei der Wirkungsanalyse wurden die Evalua-

tionsgegenstände, welche bereits für die inhaltliche Ausgestaltung der Leitfragebögen dienten, 

übernommen (vgl. Tabelle 8). Die gewählten Evaluationsgegenstände mit der dazugehörigen De-

finition der Werte sind in Tabelle 10 dargestellt. Zu beachten ist, dass dieses Vorgehen eine star-

ke Vereinfachung der Ergebnisse bedeutet. Dieser Schritt stellt einen Versuch dar, räumliche Pla-

nung durch ein solches ordinales Bewertungsschema darzustellen. Die notwendige Transparenz 

ist durch die vorgeschaltete detaillierte Ergebnisdarstellung gegeben. Die ordinalen Bewertungen 

sind demnach als Ergänzung zu sehen. 
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Tabelle 10: Definition der Evaluationsgegenstände und Bewertung der Ergebnisse 

Evaluationsgegenstände Wert Definition  

Dokumentenanalyse 
 

  

Hauptaugenmerk  
Klimawandel 

2 Das Dokument thematisiert ausschließlich Themen zum Klimawandel. 

1 Das Dokument thematisiert größtenteils Themen zum Klimawandel. 

0 Das Dokument thematisiert den Klimawandel nicht. 

Schwerpunkt  
Klimawandel 

2 Das Dokument enthält einen Schwerpunkt zum Klimawandel in Form eines 

Kapitels o. ä. 

1 Das Dokument enthält Abschnitte zum Klimawandel, aber kein eigenständiges 

Kapitel. 

0 Das Dokument enthält keine Abschnitte zum Klimawandel. 

Konkrete Maßnahmen  
zum Klimaschutz/ 
Klimaanpassung 

2 Das Dokument enthält konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz und/oder zur 

Klimaanpassung, für die Region oder einen Sachverhalt abgestimmt. 

1 Das Dokument enthält Maßnahmen zum Klimaschutz und/oder zur Klimaan-

passung, aber nicht präzisiert. 

0 Das Dokument enthält keine Maßnahmen zum Klimaschutz und/oder Klima-

anpassung. 

Konkrete  
Handlungsweisungen 

2 Das Dokument enthält für die Region abgestimmte konkrete Handlungswei-

sungen zum Klimawandel. 

1 Das Dokument enthält allgemeine Handlungsanweisungen zum Klimawandel. 

0 Das Dokument enthält keine konkreten Handlungsweisungen zum Klimawan-

del. 

Erfolgskontrolle 
 

  

Datenverfügbarkeit  

2 Die Daten liegen zur Untersuchung im digitalen Format vor. 

1 Die Daten liegen digital vor, müssen aber zur Bearbeitung aufbereitet werden 

oder stellen den Sachverhalt nur eingeschränkt dar. 

0 Die Daten liegen nicht digital vor. 

Aktualität der Daten 

2 Die Daten sind nicht älter als fünf Jahre. 

1 Die Daten sind nicht älter als zehn Jahre. 

0 Die Daten sind älter als zehn Jahre. 

Übereinstimmung im 
Mehrebenensystem 

2 Die Daten stimmen mit anderen Planungsebenen größtenteils überein. 

1 Die Daten stimmen bis auf einige Ausnahmen mit anderen Planungsebenen 

überein. 

0 Die Daten stimmen nur selten oder gar nicht mit anderen Planungsebenen 

überein. 

Übereinstimmung mit tat-
sächlicher Flächennutzung 

2 Die Daten stimmen mit der tatsächlichen Flächennutzung größtenteils überein. 

1 Die Daten stimmen bis auf einige Ausnahmen mit der tatsächlichen Flächen-

nutzung überein. 

0 Die Daten stimmen nur selten oder gar nicht mit der tatsächlichen Flächennut-

zung überein. 
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Evaluationsgegenstände Wert Definition  

Wirkungsanalyse  
 

  

Wahrnehmung und Anwen-
dung von Planungsinhalten  

Verbal argumentative Einordnung. 
Planerische Prozesse 

 
Plan als Arbeitsergebnis 

 
Rahmenbedingungen 

 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

In Abbildung 14 ist noch einmal der gewählte Untersuchungsansatz schematisch und zusammen-

fassend dargestellt. Dementsprechend fußt die durchgeführte Evaluation auf drei Arbeitsschrit-

ten, welche unterschiedliche Teilziele verfolgen. Dazu werden auf den unterschiedlichen Ebenen 

der räumlichen Planung entsprechende Dateninputs verwendet. Die daraus generierten Ergeb-

nisse, werden mit Hilfe eines definierten Indikatorensystems im Rahmen einer Punktevergabe 

bewertet. Die inhaltliche Abgrenzung der erzielten Ergebnisse in den Arbeitsschritten erfolgt 

durch definierte Evaluationsgegenstände (vgl. Abbildung 14). 

Abbildung 14: Evaluationsansatz der eigenen Arbeit 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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6.3 Zwischenfazit: Forschungsdesign und Methoden 

In der vorliegenden Arbeit wird eine planungswissenschaftliche Evaluation durchgeführt. Diese 

Evaluation besteht aus den Arbeitsschritten Dokumentenanalyse, Erfolgskontrolle und Wirkungs-

analyse. Die Dokumentenanalyse analysiert relevante textliche Dokumente bezüglich ihrer Aus-

sagen zum Klimawandel. Dabei werden sowohl formelle als auch informelle planerische Festle-

gungen betrachtet. Im nächsten Schritt wird durch die Erfolgskontrolle ein Soll-Ist-Vergleich 

durchgeführt. Dieser zielt auf die genauere Betrachtung planerischer georeferenzierter Daten ab. 

Dabei handelt es sich um formelle planerische kartographische Festlegungen, die im Mehrebe-

nensystem der räumlichen Planung untereinander in Beziehung gesetzt werden. Dabei werden 

nicht alle Flächenausweisungen in der vorliegenden Arbeit untersucht, sondern nur solche, die 

einen direkten oder indirekten Bezug zum Klimawandel aufweisen. Grundvoraussetzung für die-

sen Soll-Ist-Vergleich ist die Datenverfügbarkeit. Für die Wirkungsanalyse wurden Akteure der 

räumlichen Planung oder Interessenvertreter der Landnutzung sowie relevante Akteure der öf-

fentlichen Verwaltung befragt. Neben der Wahrnehmung zum Klimawandel und Aktivitäten zum 

Klimaschutz und zur Klimaanpassung wurden auch Kooperationen innerhalb der Ebenen der 

räumlichen Planung und interdisziplinäre Zusammenarbeiten abgefragt. Diese Gespräche wurden 

anonymisiert und entsprechend gewählter Evaluationsgegenstände in Form von inhaltlichen 

Schwerpunkten strukturiert. Die Ergebnisse werden in Kapitel 8 und 9 ausführlich dargestellt. 

Eine Komprimierung der Untersuchungsresultate erfolgt in Kapitel 10. Dort werden die gewon-

nenen Erkenntnisse außerdem einer Bewertung anhand eines vorab definierten Schemas unter-

zogen. 

Als Untersuchungsregion wurden, orientiert an den Planungsregionen der Regionalplanung, die 

Altmark, der Landkreis Stendal und der Altmarkkreis Salzwedel, sowie der Landkreis Lüchow-

Dannenberg gewählt. Dabei liegt der Schwerpunkt der empirischen Arbeit auf der Altmark. Die 

Erkenntnisse aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg dienen vor allem zur Einordnung der Er-

gebnisse aus der Altmark. Es wird daher auch von der Untersuchungsregion Altmark und der Re-

ferenzregion Landkreis Lüchow-Dannenberg gesprochen. Die Altmark wurde aufgrund bestehen-

der Aktivitäten zum Klimawandel, vor allem auf informeller Ebene, und hinsichtlich der Bedeu-

tung des Hochwasserschutzes durch die unmittelbare Nähe zur Elbe ausgewählt. Der Landkreis 

Lüchow-Dannenberg bot sich als weiteres Untersuchungsgebiet ähnlicher naturräumlicher Vo-

raussetzungen und Herausforderungen an. Eine Übersicht über Daten und Fakten der beiden Un-

tersuchungsregionen ist dem folgenden Kapitel zu entnehmen. 
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7 Vorstellung der gewählten Untersuchungsregion und der Referenzregion 

Die Untersuchungen der vorliegenden Arbeit wurden im Landkreis Stendal, dem Altmarkkreis 

Salzwedel und im Landkreis Lüchow-Dannenberg durchgeführt (vgl. Kapitel 6.1). Im Folgenden 

werden beide Regionen näher beschrieben. Thematische Details werden in den Kapiteln 8 und 9 

wiedergegeben. 

7.1 Untersuchungsregion Altmark 

Die Altmark liegt im Norden des Bundeslandes Sachsen-Anhalt und setzt sich aus dem Landkreis 

Stendal und dem Altmarkkreis Salzwedel zusammen. Die 4.715,5 km² große Region grenzt im 

Westen an das Bundesland Niedersachsen und den Landkreis Lüchow-Dannenberg und im Osten 

an Brandenburg. Damit lag die Altmark zu Zeiten der Teilung von Deutschland im Grenzgebiet der 

DDR und der BRD gelegen, während sie heute durch ihre Lage zwischen den Großstädten Ham-

burg, Berlin Hannover und Magdeburg in Mitteldeutschland liegt. Die Altmark ist mit 

43 Einwohnern pro km2, einer relativ großen Entfernung zu Ballungsräumen und einen hohen 

Anteil land- und forstwirtschaftlicher genutzter Fläche, als peripherer Raum zu beschreiben (Re-

gionalverein Altmark e. V. 2015: 15, Steinhäußer et al. 2015: 185, Regionalverein Altmark e. V. 

2008: 2). 

Abbildung 15: Wichtige Strukturdaten der Altmark im Überblick 

 

Quelle:  Regionalverein Altmark e. V. (2015: 15). 

Gebietsentwicklung und Siedlungsstruktur 

Die beiden Landkreise wurden 1994 gegründet und waren nicht von der Kreisgebietsreform, die 

2007 in Sachsen-Anhalt durchgeführt worden ist, betroffen. Auf kommunaler Ebene dagegen 

wurden Gemeindegrenzen immer wieder geändert. Die letzte Gemeindegebietsreform fand im 

Jahr 2010 statt und definierte die heute festgelegten kommunalen Zuständigkeiten. Mit dem po-

litischen Ziel einer Vereinfachung und einer Effizienzsteigerung des Verwaltungssektors wurden 

Gemeinden zusammengelegt und große Einheitsgemeinden gegründet. Im Zuge dieser Umstruk-

turierung entstand z. B. die flächenmäßig drittgrößte Stadt in Deutschland, die Stadt Gardelegen 
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mit ihren dazugehörigen eingemeindeten Umlandsgemeinden (Regionalverein Altmark e. V. 

2015: 15). In der Altmark liegen die Mittelzentren Salzwedel und Stendal. Letztere weist Teilfunk-

tionen eines Oberzentrums auf. Die Grundzentren Gardelegen, Havelberg und Osterburg verfü-

gen über Teilfunktionen eines Mittelzentrums. Um die Daseinsvorsorge zu gewährleisten, wurde 

bei der zentralörtlichen Gliederung in der Altmark besonders auf das Merkmal der Erreichbarkeit 

geachtet und weniger auf die Bevölkerungsanzahl. Aufgrund der geringen Bevölkerungsdichte ist 

diese nicht immer ausreichend für die Ausweisung eines Grundzentrums, aber die Erreichbarkeit 

als weiteres herangezogenes Kriterium kann eine Ausweisung als Grundzentrum bewirken. 

Die Altmark hat, wie andere ländliche Räume auch, mit den Auswirkungen des demographischen 

Wandels zu kämpfen. Seit der Wiedervereinigung Deutschland ist die Bevölkerungszahl um knapp 

ein Viertel gesunken. Es wird prognostiziert, dass dieser Bevölkerungsrückgang in den nächsten 

Jahrzehnten anhalten wird und demnach die Altmark weiter als schrumpfende Region einzustu-

fen ist. Darüber hinaus wird, wie im Rest der Bundesrepublik, der Anteil an der älteren Bevölke-

rung weiter zunehmen. 

Abbildung 16: Die Altmark – Übersicht und zentralörtliche Gliederung 

 

Quelle:  Eigene Darstellung, Datenquelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2014). 
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Wirtschaftliche Situation in der Altmark  

Vor allem der landwirtschaftliche Sektor hat eine hohe Bedeutung in der regionalen Wirtschafts-

struktur, aber auch der forstwirtschaftliche Sektor mit dem dazugehörigen holzverarbeitenden 

Gewerbe weist eine entsprechende Relevanz auf. Neben diesen Schwerpunkten sind es vor allem 

klein- und mittelständische Unternehmen der Handwerkssparte sowie des produzierenden Ge-

werbes, die die Altmark als Wirtschaftsstandort charakterisieren. Zusätzlich spielt der Tourismus 

eine untergeordnete Rolle in der Region. Durch die Nähe zu Wolfsburg haben sich vor allem im 

Südwesten der Altmark Automobilzulieferer und Unternehmen des Maschinen- und Fahrzeug-

baus niedergelassen (Regionalverein Altmark e. V. 2008: 2, Regionalverein Altmark e. V. 

2015: 16). Aufgrund einer Potentialanalyse für die Region wurde zur Schaffung von Arbeitsplät-

zen der Fokus auf die Erzeugung Erneuerbarer Energien gelegt. Die Erzeugung von Biomasse zur 

Produktion von Biokraftstoffen wie Biogas kann weitere Arbeitsplätze bedeuten oder vorhandene 

Strukturen sicherstellen (ebd.). 

Der Naturraum in der Altmark 

Die Altmark liegt in der Norddeutschen Tiefebene und wird hydrologisch durch das Einzugsgebiet 

der Elbe bestimmt. Klimatisch ist die nördliche Altmark maritim, im Osten bereits teilweise konti-

nental bestimmt. Dementsprechend weist die Region um Salzwedel mit etwa 700 mm mehr Nie-

derschlag im Mittel auf als der Osten der Altmark mit rund 550 mm östlich der Elbe (Regionalver-

ein Altmark e. V. 2008: 4). Mit etwa 160 Metern ü. NN als höchste Erhebung ist die Altmark als 

Flachland zu bezeichnen, welches zu etwa zwei Drittel als landwirtschaftliche Fläche und zu ei-

nem Viertel als Waldfläche genutzt wird (s. Abbildung 15). Entstanden ist die heutige Zusammen-

setzung in der Saale-Eiszeit. Der Boden in der Altmark besteht hauptsächlich aus einem hohen 

Anteil sandiger Bestandteile und ist damit vergleichsweise von eher geringerer Wertigkeit für die 

landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Entsprechend der Bodenverhältnisse und der historisch be-

dingten forstwirtschaftlichen Nutzung besteht ein Großteil der Wälder in der Altmark aus Kiefer-

gehölzen. 

Durch die Flussniederungen der Elbe sind in der Altmark wertvolle Biotope zu finden, die für viele 

Vögel, besonders auch Zugvögel, Rast- und Brutplätze darstellen. Daher gibt es eine Reihe von 

ausgewiesenen Schutzgebieten zum Erhalt der natürlichen Gegebenheiten. Neben Landschafts-

schutzgebieten existieren Schutzgebiete nach europäischem Recht sowie das Biosphärenreservat 

Elbe oder den Naturpark Drömling als wichtigen Niedermoorstandort (Regionalverein Alt-

mark e. V. 2015: 5). Darüber hinaus gibt es in der Altmark viel Potential für Flussrenaturierungen 

zum Schutz und Erhalt intakter Fließgewässersysteme. Ferner bietet das Gebiet der ehemaligen 
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innerdeutschen GreŶze eŶtlaŶg des „GƌüŶeŶ BaŶdes͞9 ein hohes Potential für den Erhalt und für 

die Entwicklung naturbedeutsamer Flächen (ebd.). 

7.2 Referenzregion Landkreis Lüchow-Dannenberg 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg liegt im Osten des Bundeslandes Niedersachsen. An ihn 

grenzt der Landkreis Lüneburg im Norden, der Landkreis Ludwigslust im Nordosten, der Landkrei-

se Prignitz im Osten, der Altmarkkreis im Südosten bzw. Süden und der Landkreis Uelzen im Wes-

ten. Auf einer Gesamtfläche von etwa 1.220 m2 liegen die Samtgemeinden Elbtalaue, Gartow und 

Lüchow (Wendland) verteilt. Die Samtgemeinden setzen sich aus insgesamt 

27 Mitgliedsgemeinden zusammen. Gartow und Göhrde sind die einzigen gemeindefreien Gebie-

te (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2009: 5; Landkreis Lüchow-Dannenberg 2010a: 29). In West-

deutschland hat der Landkreis Lüchow-Dannenberg mit 40 Einwohnern pro km2 die geringste 

Einwohnerdichte. 

                                                      
9 Das Grüne Band ist eine Initiative des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V. (BUND). Der BUND sichert 

demnach die ehemaligen Flächen des innerdeutschen Grenzverlaufes als naturschutzfachlich bedeutsamen Naturraum. 

Auf deŵ eheŵaligeŶ „TodesstƌeifeŶ͞ haďeŶ siĐh ǁähƌeŶd deƌ TeiluŶg DeutsĐhlaŶds ŶaĐh deƌ WeŶde zahlƌeiĐhe selteŶe 
Tier- und Pflanzenarten angesiedelt (BUND 2016). 
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Abbildung 17: Der Landkreis Lüchow-Dannenberg – Übersicht und zentralörtliche 

Gliederung 

 

Quelle:  Eigene Darstellung, Datenquelle: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (2014). 

Gebietsentwicklung und Siedlungsstruktur 

In Bezug auf die zentralörtliche Gliederung, die als klassisches, raumplanerisches Instrument die 

Versorgungsstruktur ordnet, ist die Stadt Lüchow (Wendland) als Mittelzentrum definiert. Die 

Städte Clenze, Dannenberg (Elbe), Gartow, Hitzacker (Elbe) und Wustrow (Wendland) werden als 

Grundzentrum eingestuft. Als naheliegendes Oberzentrum ist Lüneburg zu sehen. Der Landkreis 

Lüchow-Dannenberg ist der Metropolregion Hamburg zugeordnet. Typisch für den Landkreis ist 

eine zersplitterte Siedlungsstruktur, die durch kleine Ortschaften teilst Kleinstdörfer mit landwirt-

schaftlicher Prägung und vereinzelten Höfen gekennzeichnet ist. Charakteristisch für den Land-

kreis sind die Rundlingsdörfer. Die kreisförmige Anordnung der Höfe um einen Dorfplatz ist kenn-

zeichnend für sie. Üblicherweise führt nur eine Zuwegung auf den Dorfplatz und somit in den 

Rundling. Eine Durchfahrt des Dorfes ist folglich nicht möglich. Es gibt verschiedene Ausprägun-

gen der Rundlinge: Neben solchen, in denen der Hof direkt an den öffentlichen Platz grenzt, gibt 

es einige, die über einen Vorgarten verfügen. Rundlinge, die nicht nur aus dem hufeisenförmigen 

Gebäudebestand am Dorfplatz bestehen, sondern auch über Hofstellen an der Zuwegung verfü-

gen, sind vorhanden. Rundlinge sind in mehreren Teilen Deutschlands und Europas zu finden, 

allerdings ist die Dichte der Rundlinge im Wendland einzigartig. Aufgrund dieser Tatsache sind die 
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Akteure vor Ort bestrebt, die Rundlinge als UNESCO-Weltkulturerbe zu schützen. Darüber hinaus 

verfügt die Region, nicht nur in den Rundlingen, über viele denkmalgeschützte Fachwerkhäuser 

und Hofstellen (Kulke o. J.: 16 f., Landkreis Lüchow-Dannenberg 2010: 33 f., Landkreis Lüchow-

Dannenberg 2009: 5). 

Wirtschaftliche Situation im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg gehört zu den strukturschwächeren Landkreisen in Nieder-

sachsen. Knapp drei Viertel der Bewohner im Landkreis sind erwerbstätig. Im Dienstleistungssek-

tor sind die meisten Menschen tätig, gefolgt vom Handel und Gastgewerbe. Schlusslicht in der 

Beschäftigung ist der primäre Sektor, gleichwohl dieser flächenanteilig den größten Anteil im 

Landkreis aufweist. Die niedrigen Beschäftigungszahlen resultieren aus dem Strukturwandel in 

der Land- und Forstwirtschaft (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2010: 35 f., Landkreis Lüchow 

Dannenberg 2009: 7 f.). Eine stetig wachsende Beschäftigung ist in der Ernährungsindustrie zu 

finden, den größten Rückgang seit den 1990er Jahren weist das Baugewerbe auf (ebd.). Der 

Landkreis Lüchow-Dannenberg bestritt lange Zeit eine wichtige Rolle im Sektor der Atomenergie, 

da in der Gemeinde Gorleben ein Lager für radioaktive Abfälle errichtet worden ist und Diskussi-

onen über eine Endlagerstätte für radioaktive Abfälle aus der Atomenergie im Salzstock Gorleben 

nach wie vor in der politischen Diskussion sind. Daraus resultiert eine bundesweit beachtete Pro-

testbewegung sowie Kunst- und Kulturszene, die für einen ländlichen Raum bemerkenswert ist 

(BGR 2016). 

Der Naturraum im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

Aufgrund seiner dünnen Besiedlung weist der Landkreis Lüchow-Dannenberg einen hohen Anteil 

von Freiräumen und bedeutsame Gebiete für Natur und Landschaft auf. Rund die Hälfte der 

Landkreisfläche wird landwirtschaftlich genutzt, etwa ein Drittel der Fläche ist bewaldet. Insbe-

sondere die Niederungen der Elbe sind durch Grünland geprägt. Durch das Biosphärenreservat 

„NiedeƌsäĐhsisĐhe Elďtalaue͞, das ϮϬϬϮ ausgeǁieseŶ ǁoƌdeŶ ist, ǁiƌd dieseŵ ďedeutsaŵeŶ Na-

turraum ein Erhalt rechtlich gesichert. Darüber hinaus verläuft durch den Landkreis Lüchow-

Dannenberg das UNESCO-BiosphäƌeŶƌeseƌǀat „FlusslaŶdsĐhaft Elďe͞, das als das gƌößte BiŶŶen-

land-Reservat die einzigartige Landschaft um die Elbe schützt und durch eine angepasste Nutzung 

sichert (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2010: 33, Landkreis Lüchow-Dannenberg 2009: 6 f.). Als 

weiterer bedeutsamer Naturraum ist die ehemalige innerdeutsche Grenze anzusehen: In diesem 

Bereich hat sich in den Jahren der deutsch-deutschen Teilung für die Flora und Fauna ein wertvol-

ler Bereich entwickelt, der mit Hilfe von Naturschutzverbänden zu einem Schutzgebiet entwickelt 

werden soll (vgl. Kapitel 7.1). 
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Abbildung 18: Flächennutzung im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

 

Quelle: Eigene Darstellung, Datenquelle: ATKIS 

Welche Erkenntnisse in der empirischen Arbeit in der gewählten Referenzregion gewonnen wor-

den sind, wird in den nächsten beiden Kapiteln ausführlich dargestellt. In Kapitel 8 werden die 

Ergebnisse aus der Altmark dargestellt, während in Kapitel 9 die Ergebnisse aus dem Landkreis 

Lüchow-Dannenberg aufgeführt sind. 
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8 Evaluation der räumlichen Planung in Bezug auf ein nachhaltiges  
Landmanagement im Klimawandel in der Untersuchungsregion Altmark 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der eigenen empirischen Arbeit dargestellt. Die Aufberei-

tung der erfassten Daten folgt der Logik des gewählten Evaluationsansatzes und gliedert sich in 

die drei Abschnitte Wirkungsanalyse, Erfolgskontrolle und Dokumentenanalyse (vgl. Kapitel 6.2). 

Bei der Wirkungsanalyse stehen vor allem die Inhalte der durchgeführten Expertengespräche im 

Vordergrund. Im Abschnitt der Erfolgskontrolle werden die raumbezogenen Datenanalysen the-

matisiert und im Kapitel der Dokumentenanalyse wird näher auf die formellen Planungsinstru-

mente der Landes-, Regional- und kommunalen Planung eingegangen. 

8.1 Dokumentenanalyse 

Das vorliegende Kapitel gibt eine Übersicht über planerische Dokumente auf den verschiedenen 

Planungsebenen in Sachsen-Anhalt. In der Analyse wurden vier formelle Dokumente sowie aus-

gewählte Beschlüsse der Regionalversammlung betrachtet. Darüber hinaus wurden insgesamt 

zwölf textliche Dokumente näher beleuchtet, welche in formelle Planungsprozesse integriert 

sind. Dabei handelt es sich sowohl um regionale als auch kommunale Strategien/Konzepte o. ä. 

Einen Überblick über die in diesem Kapitel erläuterten Dokumente liefert Tabelle 11. 



94 Kapitel 8 EǀaluatioŶ deƌ ƌäuŵliĐheŶ PlaŶuŶg … Altŵaƌk 

Tabelle 11: Übersicht der analysierten Dokumente in Bezug auf die Altmark 

Analysierte Dokumente in der Untersuchungsregion Altmark  

formell 

 Landesentwicklungsplan 1999 Sachsen-Anhalt  

 Landesentwicklungsplan 2010 Sachsen-Anhalt 

 Regionaler Entwicklungsplan Altmark 2005  

 EƌgäŶzuŶg RegioŶaleƌ EŶtǁiĐkluŶgsplaŶ ϮϬϬϱ uŵ deŶ saĐhliĐheŶ TeilplaŶ „WiŶd͞  
 Beschlüsse der Regionalversammlung  

informell 

 Vulnerabilitätsstudie und Klimafolgenstudie 2012 des Landes Sachsen-Anhalts 

 Strategie des Landes Sachsen-Anhalts zur Anpassung an den Klimawandel 

 Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe 

 Regionales Entwicklungskonzept (REKII) 

 RegioŶales EŶtǁiĐkluŶgskoŶzept „BioeŶeƌgie-RegioŶ Altŵaƌk͞ 

 Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept Altmark (ILEK Altmark)  

 Kreisentwicklungskonzept Landkreis Stendal 2025 

Kreisentwicklungskonzepte der Städte 

− Tangermünde 

− Tangerhütte 

− Havelberg 

− Gardelegen 

− Salzwedel 

Quelle:  Eigene Darstellung. 

Es wird beleuchtet, welche relevanten Dokumente vorliegen und welcher Bezug zum Klimawan-

del vorherrscht (vgl. Kapitel 6.2). 

8.1.1 Formelle Dokumente 

Im Folgenden wird näher auf die formellen und informellen Planwerke der Landes- und Regional-

planung eingegangen. Der Schwerpunkt liegt bei der Betrachtung, gemäß der Zielsetzung, auf 

relevanten Aspekten zum nachhaltigen Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels 

(vgl. Kapitel 2.1, Kapitel 6.2). Das Kapitel ist nach den Ebenen der räumlichen Planung und chro-

nologisch strukturiert. Während zuerst die Dokumente der Landesplanung Sachsen-Anhalt (Lan-

desentwicklungsplan 1999 und 2010) erläutert werden, wird im Anschluss der Regionale Entwick-

lungsplan Altmark 2005 und die dazugehörige Teilfortschreibung um den Teilplan Wind darge-

stellt. Im Anschluss werden ausgewählte informelle Dokumente in der gleichen Reihenfolge nä-

her erläutert. 
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8.1.1.1 Landesplanung in Sachsen-Anhalt 

Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt 

Der Landesentwicklungsplan 2010 (LEP) gilt als mittelfristige Vorgabe für die weiteren Fachpla-

nungen und seine Ziele unterliegen der finanziellen Ausstattung der einzelnen Fachberei-

che/Entscheidungsinstanzen. Durch seine fächerübergreifende und raumbedeutsame Ausrich-

tung sollen seine Inhalte durch die Integration in aktuelle und zukünftige Haushaltspläne auch die 

Verteilung der öffentlichen Mittel möglichst effizient gestalten. 

Der Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt ist in sieben Kapitel aufgeteilt, die 

die Ziele und Grundsätze zur Entwicklung der Raumstruktur, der Siedlungsstruktur, der Standort-

potenziale und der technischen Infrastruktur sowie der Freiraumstruktur thematisieren. Eine 

zeichnerische Darstellung, eine zusammenfassende Erklärung sowie ein Umweltbericht sind in 

dem knapp 170-seitigen Dokument zu finden. Im LEP 2010 ist festgesetzt, dass eine möglichst 

ausgeglichene Raum- und Siedlungsstruktur geschaffen werden sollte, besonders unter den Her-

ausforderungen des demographischen Wandels, so dass eine stabile Siedlungsstruktur geschaffen 

wird und eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse gewährleistet werden kann. Es soll durch 

die landesplanerischen Vorgaben eine sozial-, umwelt- und wirtschaftsverträgliche Struktur ent-

stehen, die vorhandene Potentiale nutzt, um das Land Sachsen-Anhalt nachhaltig zu entwickeln 

und auf die prognostizierten Veränderungen vorzubereiten. 

Die Kulturlandschaft in Sachsen-Anhalt ist durch landwirtschaftliche und forstwirtschaftliche Nut-

zungen geprägt und geformt. Durch die naturräumlichen Gegebenheiten, aber auch die vielfälti-

gen Inanspruchnahmen der Landschaft durch Industrie oder Rohstoffabbau sind charakteristische 

und schützenswerte Räume entstanden. Durch die Ziele und Grundsätze der Landesplanung soll 

Kulturlandschaft geschützt und nachhaltig weiterentwickelt werden. Dabei stehen der Schutz der 

Identität und die Sicherung der regionalen Wirtschaftskraft im Vordergrund. Die Landesplanung 

sieht vor, dass die Sicherung der Kulturlandschaften verstärkt auf regionaler Ebene durchgeführt 

werden sollte, da hier auch die Einbindung der gesellschaftlichen Belange besser umgesetzt wer-

den kann. Die Raumentwicklung wird als partizipative Herausforderung verstanden, die von ver-

schiedenen Interessensgruppen vor Ort organisiert und durchgeführt werden sollte. Hierbei wird 

vor allem der interdisziplinäre Ansatz als Potential abgestimmter und erfolgreicher Regionalent-

wicklung gesehen. Naturparks, Biosphärenreservaten sowie Teilentwicklungsplänen haben für die 

Sicherung von Kulturlandschaften laut Landesplanung eine große Bedeutung bzw. werden als 

geeignete Instrumente zum Schutz gesehen (LEP Sachsen-Anhalt 2010: 11). 

Der Landesplan 2010 definiert für das Land Sachsen-Anhalt fünf Planungsregionen: Altmark, 

Magdeburg, Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg, Halle, Harz. Für die Definition der Planungsregionen 

war die zentralörtliche Gliederung, wie bereits im LEP 1999, eine wesentliche Grundlage. Die Ab-

grenzung der Planungsregionen wurde demnach aus dem LEP 1999 übernommen. 
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Aus landesplanerischer Sicht ist es insbesondere notwendig, die Ordnungsräume unter Berück-

sichtigung der Auswirkungen des demographischen Wandels zu entwickeln. Einer Zersiedlung der 

Landschaft ist demnach entgegenzuwirken und bereits bestehende infrastrukturelle Installatio-

nen zu sichern. Bestehende Raumnutzungskonflikte sollen durch eine nachhaltige und ausgewo-

gene Freiraum- und Verdichtungsplanung minimiert und durch interkommunale Planung im Inte-

resse aller landnutzenden Sektoren gesichert werden (LEP Sachsen-Anhalt 2010: 16). 

Nach landesplanerischer Festlegung sind Teile des LaŶdkƌeises SteŶdal iŶ deƌ Altŵaƌk „läŶdliĐheƌ 
Raum, der aufgrund seiner peripheren Lage sowie einer niedrigen Siedlungs- und Arbeitsplatz-

dichte oder aufgrund wirtschaftlicher Umstrukturierungsprozesse besondere Strukturschwächen 

aufǁeist͞ ;LEP Sachsen-Anhalt 2010: 25). Hier sollen Vorhaben zum Ausbau und/oder Moderni-

sierung der Wirtschaftszweige und des Arbeitsplatzangebotes besondere Berücksichtigung finden 

bzw. besonders gestärkt werden. 

Im Landesentwicklungsplan 2010 sind Leitlinien eines nachhaltigen Flächenmanagements veran-

kert. Demnach soll die endliche Ressource Fläche den zukünftigen wirtschaftlichen und einen 

demographischen Herausforderungen genügen. Zusätzlich aber auch den Beitrag zum Natur-

schutz und Erholung durch eine nachhaltige Landnutzung, die in Abwägung mit verschiedenen 

Interessen gestaltet wird, liefern (LEP Sachsen-Anhalt 2010: 30). 

Nach dem Ziel des Landesentwicklungsplans sollen die zentralen Orte im Land Sachsen-Anhalt die 

Gewährleistung der Daseinsvorsorge sicherstellen. Sie bilden die Zentren wirtschaftlichen und 

sozialeŶ LeďeŶs uŶd solleŶ iŵ HiŶďliĐk auf eiŶe „ŶaĐhhaltige RauŵeŶtǁiĐkluŶg͞ gestäƌkt ǁeƌdeŶ 
(Z 24, LEP Sachsen-Anhalt 2010: 31). Die Ansiedlung von großflächigem Einzelhandel und For-

schungseinrichtungen soll auf dem gesamten Hoheitsgebiet einer Gemeinde möglich sein, sofern 

diese mit den anderen raumbedeutsamen Belangen vereinbar ist. 

Nach dem Landesentwicklungsplan 2010 ist sicherzustellen, dass die Energieversorgung in allen 

Regionen Sachsen-Anhalts gewährleistet ist und vor allem die Potentiale der Erneuerbaren Ener-

gien ausgeschöpft werden und gewonnene Energie möglichst effizient eingesetzt wird. Demnach 

soll in Sachsen-Anhalt der Energiemix Grundlage einer umweltschonenden und nachhaltigen 

Energieversorgung bilden und so ökonomisch sowie ökologisch gestaltet sein. Zur Sicherung regi-

onaler Versorgungen ist ein Ziel im Landesentwicklungsplan 2010, auch kleinere Anlagen zur Pro-

duktion Erneuerbarer Energien zu unterstützen (Landesentwicklungsplan 2010: 97). 

Als weiteres Ziel ist im Landesentwicklungsplan 2010 formuliert, dass die Regionalen Planungs-

geŵeiŶsĐhafteŶ „uŶteƌ BeƌüĐksiĐhtiguŶg ƌegioŶaleƌ GegeďeŶheiteŶ͞ ;Landesentwicklungsplan 

2010: 99) die Erzeugung Erneuerbarer Energien durch Wind, Solar, Biomasse, Geothermie oder 

Wasserkraft in den Regionen entwickeln sollen, um die Absichten der Klimaschutz- und Energie-

programme des Landes und des Bundes zu verwirklichen (Landesentwicklungsplan 2010: 99). 
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Im Landesentwicklungsplan 2010 sind mehrere Grundsätze und Ziele zum Umgang und Produkti-

on Erneuerbarer Energien durch Wind formuliert. Zudem ist es laut Landesregierung notwendig, 

die Errichtung von Windkraftanlagen zu steuern, da deren Auswirkungen auf andere Bereiche als 

hoch eingeschätzt werden und es daher einer räumlichen Koordination bedarf. Zudem hat die 

Anlagenhöhe/Breite etc. mittlerweile durch den technischen Fortschritt ein Ausmaß erreicht, das 

eine Raumbedeutsamkeit hervorruft (LEP Sachsen-Anhalt 2010: 102, Z 108). Aufgrund dessen hat 

die Landesregierung das Ziel formuliert, dass die regionalen Planungsgemeinschaften eine kon-

zeŶtƌieƌte „aďsĐhließeŶde fläĐheŶdeĐkeŶde PlaŶuŶg͞ ǀoƌlegeŶ ŵüsseŶ ;LEP Sachsen-Anhalt 

2010: 102). So kann gewährleistet werden, dass durch eine entsprechende Analyse der Region 

die optimalen Standorte zur Energieerzeugung gefunden werden können und andere Raumnut-

zungen durch einen Abwägungsprozess ausreichend geschützt werden. Als Instrument setzt die 

LaŶdesƌegieƌuŶg daheƌ fest, dass die RegioŶalplaŶuŶg „VoƌƌaŶggeďiete ŵit deƌ WiƌkuŶg von Eig-

ŶuŶgsgeďieteŶ͞ ;LEP Sachsen-Anhalt 2010: 103) festlegen soll. Durch zusätzliche Ausweisung von 

Eignungsgebieten für Windkraftanlagen ist eine Errichtung außerhalb dieser Gebiete damit aus-

geschlossen. Somit soll einer massiven Einschränkung anderer raumbedeutsamer Belange entge-

gengewirkt werden. Allerdings wird im Landesentwicklungsplan darauf verwiesen, dass bei der 

Ausweisung von Eignungsgebieten für Windenergie in der Abwägung priorisiert werden soll. Als 

Abwägungskriterien sind u. a. im Ortsbild, Landschaftsbild, Siedlungsentwicklung, Kulturgüter, 

Tourismus-, Wirtschafts- und Erholungsfunktion sowie der Naturhaushalt aufgeführt (ebd.). Um 

ein Flächenrecycling zu unterstützen, sind besonders Konversions- und Industriebrachflächen für 

die Errichtung von Windenergieanlangen zu prüfen. 

Wenn Altanlangen außerhalb eines Eignungsgebietes durch Repowering modernisiert werden 

sollen, kann die Gemeinde an die zuständige Regionale Planungsgemeinschaft einen Antrag stel-

len, dieses Gebiet in ein Vorranggebiet mit Wirkung eines Eignungsgebietes oder in ein Eignungs-

gebiet umzuwandeln. Voraussetzung dafür ist eine Verringerung der Anzahl von Anlagen um 

mindestens die Hälfte. Dadurch möchte die Landesregierung die etwa 1100 Windkraftanlagen 

außerhalb von Eignungsgebieten verringern, das Landschaftsbild verbessern und die Energiege-

winnung durch Wind vergrößern bzw. effizienter gestalten (LEP Sachsen-Anhalt 2010: 105 f.). 

Im Weiteren ist für die Errichtung von Photovoltaikfreiflächen durch die damit verbundene Frei-

flächeninanspruchnahme eine landesplanerische Abstimmung erforderlich, da die Auswirkungen 

geprüft werden müssen. Darüber hinaus sind in den Grundsätzen 84 und 85 die Gedanken einer 

nachhaltigen Flächennutzung verankert, da demnach zunächst bereits versiegelte oder Konversi-

onsflächen genutzt werden sollen und von einer Installation auf landwirtschaftlichen Flächen 

möglichst abgesehen werden soll (Landesentwicklungsplan 2010: 106 f.). 

Nach dem Landesentwicklungsplan 2010 ist der Schutz des Freiraums durch entsprechende Aus-

weisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten gewährleistet. Als Grundsatz ist formuliert, dass 

Abwägungsprozesse zu raumbedeutsamen Vorhaben, die Auswirkungen auf Natur und Land-

schaft stets berücksichtigen sollen. So sollen die natürlichen Lebensgrundlagen gesichert und 

Nutzungen möglichst ökologisch vertretbar gestaltet werden. Zum Schutz der Naturgüter Boden, 
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Luft, Klima, Wasser, Flora und Fauna sollen Zerschneidungen zusammengehörender Lebens-

raumabschnitte vermieden, Biotopverbünde gestärkt und die Inanspruchnahme von Fläche für 

Siedlungs- uŶd IŶfƌastƌuktuƌǀoƌhaďeŶ auf das „ŶotǁeŶdige Maß͞ ;Landesentwicklungsplan 

2010: 109) beschränkt werden. Dafür sind landesweit Vorranggebiete für Natur und Landschaft 

ausgewiesen. 

Ebenfalls sind Vorranggebiete für Hochwasserschutz für das Land Sachsen-Anhalt ausgewiesen. 

Diese sollen bei einem hohen Wasseraufkommen den notwendigen Raum zur Ausbreitung des 

Gewässers bieten und so Siedlungsbereiche entlasten bzw. schützen. Zudem weisen diese Flä-

chen einen hohen Stellenwert für Natur und Landschaft auf. Diese Gebiete sind nach dem 

Ziel 122 LEP (2010) von Bebauung freizuhalten. Verortet sind diese Flächen vor allem um die Elbe 

und Havel. Durch Deichrückverlegungen an Elbe, Havel, Mulde und Schwarzer Elster sollen zudem 

neue Überschwemmungs- und Hochwasserrückhaltebecken entwickelt werden (Landesentwick-

lungsplan 2010: 122). Die Gebiete zum Hochwasserschutz sollen durch die regionalen Entwick-

lungspläne festgelegt und konkretisiert werden. Die Nutzungsart dieser Flächen ist mit den Vo-

raussetzungen zum Hochwasserschutz zu vereinbaren. Der Grünlandnutzung wird auf diesen Flä-

chen eine besondere Bedeutung zugeschrieben. Im Landesentwicklungsplan ist grundsätzlich 

festgeschrieben, dass Flächen, die als Vorbehaltsgebiete zum Hochwasserschutz ausgeschrieben 

sind, so entwickelt werden sollen, dass eine mögliche Überschwemmung möglichst keine oder 

nur geringe Schäden verursachen kann. Diese Flächen sind ebenfalls durch die Regionalen Pla-

nungsgemeinschaften festzulegen bzw. zu konkretisieren (Landesentwicklungsplan 2010: 126). 

„KliŵasĐhutz uŶd KliŵaaŶpassuŶg siŶd ǁeseŶtliĐhe BestaŶdteile eiŶeƌ ŶaĐhhaltigeŶ RauŵeŶt-

ǁiĐkluŶg͞ ;Landesentwicklungsplan 2010: 129). Demzufolge wurden vom Land Sachsen-Anhalt 

2010 einige Grundsätze im Landesentwicklungsplan festgelegt. 

Diese fächerübergreifende Aufgabe soll in der Raumentwicklung die Chancen zur Energieeinspa-

rung, eine bestmögliche Energieeffizienz sowie eine Reduzierung des Kohlenstoffdioxidspeichers 

zum Ziel haben. Daneben soll einer Zersiedelung der Landschaft, um Emissionen zu vermeiden, 

entgegengewirkt und eine energiesparende, integrierte Versiegelung im Wohn- und Verkehrsbe-

reich angestrebt werden. Darüber hinaus wird der Erzeugung erneuerbarer Energien ein beson-

derer Stellenwert zugesprochen sowie zur Anpassung an den Klimawandel technische und flä-

chengewinnende Maßnahmen zum Hochwasserschutz entwickelt (Landesentwicklungsplan 

2010: 129). Zusätzlich sollen durch Rückbau und Entsiegelung, einen kleinstmöglichen Versiege-

lungsgrad bei Neuversiegelungen sowie durch Aufforstung und Renaturierungen eine möglichst 

hohe Versickerungsrate von Niederschlagswasser in Flussgebieten angestrebt werden. Darüber 

hinaus ist auch eine angepasste landwirtschaftliche Bodennutzung auf diesen Flächen erforder-

lich, um Hochwasser und Niederschlag bestmöglich versickern zu lassen.  

Die drohende Senkung des Grundwasserspiegels durch projizierte Dürreperioden macht es not-

wendig, den Aspekt der Grundwasserneubildung in den Abwägungsprozess mit einzubeziehen, 
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sowie die Bedeutung von Kalt- und Frischluftschneisen in die Planung einfließen zu lassen (LEP 

Sachsen-Anhalt 2010: 130). 

Durch die Sicherung eines ökologischen Verbundsystems sollen erwartete Wanderungen der Flo-

ra und Fauna und Ausbreitungen bedingt durch den Temperaturanstieg sichergestellt werden. 

Um den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken, sind im Landesentwicklungsplan 

2010 Ziele und Grundsätze formuliert, die auch auf Klimaschutzaspekte eingehen. So ist im 

Grundsatz festgelegt, dass die Regionalplanung entsprechende Konzepte erstellen soll, um das 

Landesenergiekonzept und das Klimaschutzprogramm des Landes Sachsen-Anhalt umzusetzen. 

Auf regionaler Ebene soll so die optimale Ausschöpfung der Potentiale zur Erzeugung Erneuerba-

rer Energien gewährleistet werden. Durch raumordnerische Festlegungen und diesbezügliche 

Maßnahmen, wie etwa die Errichtung von Windenergieanlagen oder Trassen für Strom bzw. 

Wärme, werden Konflikte durch die Regionalplanung vermieden oder minimiert werden (LEP 

Sachsen-Anhalt 2010: 99). Durch den Grundsatz 79 über die Energieeffizienz wird aus landespla-

nerischer Sicht ebenfalls ein Beitrag zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz geleistet. Durch re-

gionale Energiekonzepte wird angestrebt, dass der CO2-Ausstoß in der Siedlungs-, Gewerbe- und 

Verkehrsflächenentwicklung minimiert und somit die Versorgungssicherheit ausgebaut wird. 

Als Ziel zum Klimaschutz wird der Ausbau neuer Höchstspannungsleitungen in Deutschland ge-

ŶaŶŶt, deƌ ǀoŶ deƌ BuŶdesƌegieƌuŶg iŵ „IŶtegƌieƌteŶ EŶeƌgie- und Klimapƌogƌaŵŵ͞ ďesĐhlosseŶ 
worden ist. Damit ist eine Voraussetzung geschaffen, die Erzeugung Erneuerbarer Energien zu 

vergrößern und diese über weite Strecken, auch international, zu transportieren. Dazu hat die 

Landesregierung Sachsen-Anhalts im Landesentwicklungsplan 2010 notwendige Maßnahmen 

formuliert (Landesentwicklungsplan 2010: 100 ff.). 

8.1.1.2 Regionaler Entwicklungsplan für die Planungsregion Altmark 2005 

Der Regionale Entwicklungsplan ist das formelle Instrument auf Ebene der Regionalplanung in 

Sachsen-Anhalt (vgl. Kapitel 4.4). Für die Planungsregion Altmark, die aus den Landkreisen Sten-

dal und Salzwedel zusammengesetzt ist, ist der Regionale Entwicklungsplan durch die Regional-

versammlung am 15.12.2004 beschlossen und durch die oberste Landesplanungsbehörde im Feb-

ruar 2005 genehmigt worden. Der Plan besteht, wie gesetzlich vorgeschrieben, aus einem Text- 

und einem Kartenteil auf Grundlage der Topographischen Karte 1:100.000. Bei der Aufstellung 

dieses Instrumentes sind die landesplanerischen Vorgaben des Landesentwicklungsplans 1999 

eingeflossen. Darüber hinaus liegen dem Plan das ROG von 1997 sowie ein Leitbild der Region 

Altmark zu Grunde, das im Vorhinein formuliert wurde (Regionaler Entwicklungsplan 2005: 4). 

Innerhalb dieses Leitbildes ist das Ziel einer nachhaltigen Raumentwicklung als erstes genannt, 

das durch die Regionalplanung verfolgt und konkretisiert werden soll. Neben dem formellen In-

strument des Entwicklungsplans sollen informelle Instrumente, wie das Regionale Entwicklungs-

konzept, zur Erreichung dieses Ziels beitragen. Eine nachhaltige Raumentwicklung schließt laut 
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dem Leitbild mehrere Aspekte mit ein: eine an den demographischen Wandel angepasste wirt-

schaftliche und soziale Entwicklung, ein regionales Biotopverbundsystem, ein nachhaltiges Tou-

rismusangebot sowie den Erhalt der historisch gewachsenen Siedlungsstruktur und Kulturland-

schaft. 

Im Regionalen Entwicklungsplan sind Grundsätze und Ziele der Raumordnung formuliert. Die 

Grundsätze bilden nicht verbindliche planerische Festlegungen ab, während die Ziele verbindliche 

Vorgaben für die räumliche Planung darstellen (vgl. Kapitel 4.4). In Bezug auf den Klimawandel 

und die damit verbundenen Auswirkungen sind im Regionalen Entwicklungsplan 2005 der Pla-

nungsregion Altmark keine direkten Grundsätze formuliert. 

Darüber hinaus werden bei der Formulierung der Ziele in der Raumordnung keine Aspekte des 

Klimawandels genannt, sondern der Schwerpunkt wird auf die Sicherung der Siedlungsstruktur 

bzw. der Daseinsvorsorge durch eine zentralörtliche Gliederung gelegt. Als weiteres Ziel ist die 

Beachtung und Unterstützung des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK Altmark 2005) aufge-

führt. Ebenso werden Ziele und Grundsätze zu ländlichen Räumen sowie zur zentralörtlichen 

Gliederung formuliert, die jedoch keinen Bezug zum Klimawandel aufweisen (Regionale Pla-

nungsgemeinschaft 2005: 8 ff.). 

Neben der Formulierung von Zielen und Grundsätzen ist ein weiterer zentraler Baustein der for-

mellen Regionalplanung, Vorrang- und Vorbehaltsgebiete auszuweisen. Vorranggebiete stellen 

die ausgeschriebene Nutzungsart in den Vordergrund und schließen entgegenstehenden Nutz-

ungen aus (vgl. Kapitel 4.2). Entsprechend der Zielsetzung der vorliegenden Arbeit sind die Aus-

weisungen bedeutsam, die einen Landnutzungsbezug aufweisen, der sich vor allem an Freiraum-

strukturen orientiert und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung direkt oder indi-

rekt beinhaltet. Für ein nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels 

sind die Vorranggebiete für Natur und Landschaft, für den Hochwasserschutz sowie für die Was-

sergewinnung von Bedeutung, da sie einen direkten oder indirekten Bezug zum Klimawandel und 

seinen möglichen Auswirkungen haben. Diese wurden im Regionalen Entwicklungsplan 2005 aus-

gewiesen. Als Grundlage für die Ausweisung auf regionaler Ebene dienten die Vorgaben aus dem 

Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalts von 1999. Die dort aufgeführten Vorranggebiete für 

Natur und Landschaft wurden ausnahmslos in den Regionalen Entwicklungsplan übernommen 

und um weitere 18 Gebiete erweitert bzw. konkretisiert. Ähnlich verhält es sich mit den Vorrang-

gebieten für Hochwasserschutz, auch hier wurden die im LEP 1999 formulierten neun Gebiete in 

den Regionalplan übernommen und durch fünf weitere Gebietsausweisungen ergänzt. Bei den 

Vorranggebieten für Wassergewinnung wurde lediglich ein Gebiet auf landesplanerischer Ebene 

ausgewiesen. Auf regionaler Ebene wurde dieses übernommen und um 29 Gebiete erweitert 

(Regionale Planungsgemeinschaft 2005: 14 f.). Räumliche Bezüge dieser Gebiete werden in der 

Erfolgskontrolle genauer erläutert. Als relevante ausgewiesene Vorbehaltsgebiete wurden die 

Ausweisungen für Landwirtschaft, Tourismus und Erholung, für den Aufbau eines ökologischen 

Verbundsystems und für Erstaufforstungen näher betrachtet. In Bezug auf die Übernahme lan-

desplanerischer Vorgaben in die Regionalplanung wurde das ausgewiesene Vorbehaltsgebiet für 
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Landwirtschaft teilweise übernommen konkretisiert. Die Ausweisungen für Tourismus wurde um 

weitere zehn Gebiete erweitert. Die landesplanerischen Vorgaben für den Ausbau eines ökologi-

schen Verbundsystems dagegen wurden stärker verändert. So wurden ausgewiesene Flächen auf 

Landesebene und auf der regionalen Ebene im Bereich des Drömlings, der Milde- und Secants-

grabenniederung sowie des Biosphärenreservats Flusslandschaft Elbe reduziert, alle übrigen Ge-

biete wurden erweitert sowie zehn weitere Vorbehaltsgebiete auf regionaler Ebene für den Aus-

bau eines ökologischen Verbundsystems ausgewiesen (Regionale Planungsgemeinschaft 

2005: 21 f.). Zusätzlich zu den landesplanerischen Vorgaben wurden im Regionalen Entwicklungs-

plan 2005 Vorbehaltsgebiete für Erstaufforstungen festgesetzt sowie die Gebiete für Wasserge-

winnung übernommen und erweitert (Regionale Planungsgemeinschaft 2005: 22). 

In Bezug auf die Einzelfachlichen Grundsätze aus dem Regionalen Entwicklungsplan wurden die 

Festlegungen aus dem Landesentwicklungsplan übernommen. Darüber hinaus wurden Grundsät-

ze, wonach die Produktion nachwachsender Rohstoffe gefördert und die innovative Nutzung von 

Wasserkraft sowie die Nutzung von Geothermie als CO2-neutrale Energienutzung vorangetrieben 

werden soll, formuliert (Regionale Planungsgemeinschaft 2005: 30). 

Auf die Ausweisung von Flächen zur Windenergienutzung wird an dieser Stelle nicht weiter ein-

gegangen und dazugehörige Festlegungen aus dem REP 2005 nicht erläutert, da diese als unwirk-

sam erklärt wurden und die Regionale Planungsgemeinschaft daraufhin eine Ergänzung zum 

sachliĐheŶ TeilplaŶ „WiŶd͞ aufgestellt hat. Diese soll iŵ Folgenden näher erläutert werden. 

Ergänzung des Regionalen Entwicklungsplans Altmark (REP ALTMARK) 2005 um den sachlichen 

TeilplaŶ „WiŶd“ 

Der im Regionalen Entwicklungsplan ϮϬϬϱ ďesĐhlosseŶe SĐhǁeƌpuŶkt „WiŶd͞ ǁuƌde duƌĐh das 
Urteil des OVG Magdeburg vom 29.11.2007 Az. 2L 220/05 rechtskräftig und durch den abweisen-

den Beschluss des BVerwG vom 23.07.2008 Az. 4B 20.08. als unwirksam erklärt. Auf dieser 

Grundlage ǁuƌde eiŶe NeuaufstelluŶg des TeilplaŶs „WiŶd͞ füƌ die Altŵaƌk ďesĐhlosseŶ. GƌuŶd 
für die nicht rechtskräftige Beschlussfassung über Vorranggebiete für Windenergie waren Abwä-

gungsmängel im Aufstellungsverfahren. Demnach wurden die im Plan 2005 ausgewiesenen Flä-

chen zur Nutzung von Windenergie aufgehoben und eine Ergänzung des Regionalen Entwick-

lungsplans 2005 um den TeilplaŶ „WiŶd͞ aŵ ϭϰ.Ϭϭ.ϮϬϭϯ geŶehŵigt ;RegioŶale PlaŶuŶgsgeŵein-

schaft 2016a). 

Neben der vollständigen Aufhebung des Punktes 5.8Z wurde das Vorranggebiet zur Wasserge-

winnung Nr. II Arneburg im Süden um etwa 2 ha verkleinert. 

Entsprechend den Vorgaben der räumlichen Planung stehen Belange einer ausgewiesenen 

Raumnutzung innerhalb eines Vorranggebietes im Vordergrund und sind anderen Belangen vor-

zuziehen. Um der Nutzung von Windenergie in der Altmark Raum zu geben, wurden im Teilplan 

„WiŶd͞ VoƌƌaŶggeďiete zuƌ Nutzung von Windenergie mit der Wirkung von Eignungsgebieten 

festgelegt. Dementsprechend werden in diesen Gebieten Nutzungen, die mit der Errichtung von 
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Windenergieanlagen in Konflikt stehen, nicht zugelassen (Regionale Planungsgemeinschaft 

2013: 5). Somit wird mit der Windenergienutzung ein Beitrag zur Produktion Regenerativer Ener-

gien und somit zur Energiewende und zum Klimaschutz geleistet. Durch die Ausweisung von Vor-

ranggebieten wird eine räumlich konzentrierte und koordinierte Errichtung von Windenergiean-

lagen in der Altmark gewährleistet. Ein entsprechend formulierter Umweltbericht berücksichtigt 

innerhalb des Aufstellungsprozesses die Belange des Natur- und Umweltschutzes (Regionale Pla-

nungsgemeinschaft 2013: 10). Durch den Ergänzungsplan wurden insgesamt 27 Gebiete als Vor-

ranggebiete zur Nutzung von Windenergie mit der Wirkung von Eignungsgebieten in der Altmark 

ausgewiesen. Ein Großteil der im Zuge der Aufstellung des Regionalen Entwicklungsplans 2005 

ausgewiesenen Flächen sind in den Teilplan von 2013 übernommen worden, allerdings ist in den 

meisten Fällen die Gebietskulisse verkleinert worden. Insgesamt sind etwa 4.556 ha in der Alt-

mark als Vorranggebiete für Windkraft ausgewiesen worden (Regionale Planungsgemeinschaft 

2013: 16). Es besteht die Möglichkeit, dass Gemeinden zusätzliche Gebiete zur Windenergienut-

zung ausweisen können, wenn mindestens 50 % des produzierten Stroms der Eigenversorgung 

dienen und ein entsprechendes Nutzungskonzept vorliegt (Regionale Planungsgemeinschaft 

2013: 6). 

Der Aufstellungsprozess zur Ausweisung der Vorranggebiete bestand aus mehreren Arbeitsschrit-

ten. Grundlage für den Abwägungsprozess war eine Untersuchung über die Windhöffigkeit in der 

Altmark. Nur in Gebieten, wo eine hohe Windhöffigkeit festgestellt wurde, wurden Belange des 

Umwelt- und Naturschutzes, gesundheitliche Aspekte, aber auch Vorgaben zum Hochwasser-

schutz und vorhandene Siedlungs- und Infrastrukturen in die Bewertung der Fläche hinzugezo-

gen. Zur Wahrung anderer Raumnutzungsinteressen wurden innerhalb des Abwägungsprozesses 

harte und weiche Kriterien formuliert, die bei der Ausweisung der Vorranggebiete als Grundlage 

dienten. So sind Abstände zu bestimmten Bereichen, wie etwa zur Wohnbebauung, mit 1500 m 

der Ausweisung zugrunde gelegt worden (Regionale Planungsgemeinschaft 2013). 

8.1.1.3 Beschlüsse der Regionalversammlung 

Neben den Planwerken als formelle Instrumente der räumlichen Planung stellen auch die regio-

nalplanerischen Beschlüsse eine Informationsquelle der vorliegenden Arbeit dar und werden im 

Rahmen der Dokumentenanalyse näher betrachtet (vgl. Kapitel 6.2). Dafür wurden die seit Grün-

dung der Regionalen Planungsgemeinschaft durchgeführten Beschlüsse hinsichtlich des vorlie-

genden thematischen Schwerpunktes analysiert (2001 – September 2016). 

Aus insgesamt 110 gesichteten Beschlüssen der Regionalversammlung seit 2001 weisen 

24 Beschlüsse einen Bezug zum vorliegenden Themenschwerpunkt auf. Grundlegend können die 

relevanten Beschlüsse in drei Themenbereiche eingeteilt werden: Regionalplanerische Beschlüsse 

zuŵ Theŵa „WiŶd͞, BesĐhlüsse zuŵ ZielaďǁeiĐhuŶgsǀeƌfahƌeŶ Photoǀoltaik uŶd soŶstige Be-

schlüsse zu landesplanerischen Vorgaben. 
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Beschlüsse zur Windenergie sind die anteilsmäßig häufigsten Beschlüsse. Regionalplanerische 

Beschlüsse vor dem Jahr 2005 zum Thema Wind werden an dieser Stelle vernachlässigt, da es sich 

bei der Erstaufstellung des Regionalen Entwicklungsplans um nicht rechtskräftige Ausweisungen 

von Eignungsgebieten für Windenergie handelt. Diese Gebiete wurden, wie oben erläutert, für 

ungültig erklärt und eine Neuaufstellung des Teilplans Wind vorgenommen. Die Beschlussfassung 

über die Aufstellung der ersten Änderung des REP 2005 und damit über die Ausweisung von Vor-

ranggebieten für Windenergie wurde durch die Regionalversammlung am 16. März 2005 mit ei-

ner Gegenstimme beschlossen. Die erste Entwurfsfassung wurde 2006 zur Beteiligung von Trä-

gern öffentlicher Belange ausgelegt. Die eingegangenen Vorschläge und Hinweise zu Windvor-

rangflächen wurden gesichtet und im weiteren Aufstellungsschluss berücksichtigt (Regionale Pla-

nungsgemeinschaft 2005, 2006, 2008a). 

Die Kriterien zur Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergie wurden durch regionalplane-

rische Beschlüsse im Jahr 2008 festgelegt. Es erfolgten regionalplanerische Beschlüsse zu Sied-

lungen, Kurgebieten, Verkehrstrassen, Hochspannungsfreileitungen, Hochwasserschutz und wei-

teren von der Errichtung von Windenergieanlagen betroffenen Schutzgütern (Regionale Pla-

nungsgemeinschaft 2016e). So wurde beispielsweise mit nur einer Enthaltung einstimmig ein 

Abstand zu Siedlungsgebieten von 1000 m festgelegt, Vorranggebiete für den Hochwasserschutz 

sowie Waldflächen, kleiner als ein Hektar, von einer Nutzung für Windenergie ausgeschlossen 

und Waldränder durch einen Abstand von 200 m geschützt (Regionale Planungsgemeinschaft 

Altmark 2008b, Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 2008c, Regionale Planungsgemein-

schaft Altmark 2008d). Die Mindestgröße der Ausweisungsflächen wurde auf 20 ha festgesetzt 

und potentielle Flächen, die nur durch technische Infrastruktur zerschnitten werden, als eine Flä-

che zusammengefasst (Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 2008e, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark 2008f). Der erste Entwurf wurde am 10. Juni 2009 beschlossen und mit einer 

Frist von drei Monaten in einem Beteiligungsverfahren ausgelegt. Von den mehr als 600 Hinwei-

sen zum ersten Entwurf ist der überwiegende Teil der Stellungnahmen auf direkte, ausgewiesene 

Vorrangflächen bezogen und nur ein kleiner Anteil allgemein auf den Aufstellungsprozess. In Be-

zug auf das Mehrebenensystem gab es beispielsweise Anregungen der Hansestadt Salzwedel, 

dass die Ausweisungen des Regionalplans nicht mehr mit der Bauleitplanung der Stadt Salzwedel 

übereinstimme. Im Vorranggebiet Chüden/Stappenbeck ist durch die kommunale Bauleitplanung 

ein Vorranggebiet ausgewiesen, dass nach den Abstandskriterien der Regionalversammlung ver-

kleinert werden musste. Darüber hinaus wurden naturschutzfachliche Prüfungen zu einzelnen 

Ausweisungen vorgenommen, zu denen Bedenken aus naturschutzfachlicher Sicht bei der Errich-

tung von Windenergieanlagen geäußert wurden. Des Weiteren wurden Aspekte zum Land-

schaftsbild aufgrund befürchteter Beeinträchtigungen noch einmal überprüft, wie zum Beispiel 

zum Windvorrangebiet Nr. XVIII aus dem ersten Entwurf. Auch Hinweisen nach weiteren Vorrang-

flächen für Windenergie wurde in einer weiteren Weißflächenanalyse nachgegangen. Als direkte 

Kartenänderungen wurden ein Hinweis des Altmarkkreises Salzwedel voll berücksichtigt und die 

Vorrangstandorte für Industrieanlagen und Gewerbe in der kartografischen Darstellung hinzuge-

fügt. Alle weiteren Hinweise wurden überprüft (Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 2010). 

Die Einwände wurden abgewogen und es wurde unter anderem beschlossen, dass Vorbehaltsge-
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biete für Landwirtschaft und landwirtschaftliche Nutzflächen mit einem Bodenpunktewert von 

mindestens 51 restriktiver in der Ausweisung behandelt werden, als Flächen mit einem geringen 

Wert für die Landwirtschaft. Die im März 2011 in der Regionalversammlung beschlossenen Vor-

ranggebiete wurden im August 2011 in einem zweiten Entwurf des Teilplans Wind öffentlich aus-

gelegt. Auch hierzu sowie zum dritten Entwurf des Teilplans Wind gab es Hinweise, die sich je-

doch nicht grundlegend unterschieden. Eine genaue Erläuterung der Hinweise ist nicht zielfüh-

rend für die hier verfolgten Forschungsfragen, weshalb von einer weiteren Ausführung der Hin-

weise abgesehen wird (vgl. Kapitel 2.1). Der Sachliche Teilplan Wind wurde durch die Regional-

versammlung am 21. November 2012 beschlossen und durch das Ministerium für Landesentwick-

lung und Verkehr im Januar 2013 genehmigt (Regionale Planungsgemeinschaft 2012). Seit dieser 

Zeit wurde der Teilplan Wind des Regionalen Entwicklungsplans der Altmark einmal auf Antrag 

der Gemeinde Beetzendorf und einmal auf Antrag der Hansestadt Osterburg geändert und befin-

det sich aktuell in der zweiten Entwurfsvorlage der zweiten Änderung (Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark 2016 f.). Zielabweichungsverfahren vom Sachlichen Teilplan Wind des Regio-

nalen Entwicklungsplans Altmark sind nicht bekannt. 

Ein für die vorliegende Arbeit zutreffendes Zielabweichungsverfahren des Regionalen Entwick-

lungsplan Altmark 2005 ist durch die Stadt Arneburg-Goldbeck 2013 durchgeführt worden. Die 

Kommune beantragte ein Zielabweichungsverfahren mit der Absicht, einen Solarpark an einem 

bestehenden Vorrangstandort für Industrie und Gewerbe zu errichten und damit die Ausweisung 

eines Sondergebietes (SO) Photovoltaik in der Gemarkung Ellingen vorzunehmen. Im Verlauf die-

ses Verfahrens wurde eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchgeführt, in der keine Bedenken geäu-

ßert wurden, so dass der Änderung der Ausweisung durch einen regionalplanerischen Beschluss 

im Oktober 2013 zugestimmt wurde (Regionale Planungsgemeinschaft 2013b, 2013c). 

Bei der Neuaufstellung des Landesentwicklungsplans Sachsen-Anhalts wurde die Regionalver-

sammlung aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben, die im Dezember 2008 beschlossen 

wurde. Bezogen auf den hier interessierenden Themenschwerpunkt wurden durch die Regional-

versammlung zum Thema Energie folgende Anmerkungen gemacht: Die Zunahme der Windener-

gie bedeutet einen zunehmenden Netzausbau. Es wurde angeregt Anreize zu schaffen, wie trotz 

der Kosten des Netzausbaus den Bürgerinnen und Bürgern in Sachsen-Anhalt kostengünstiger 

Strom zur Verfügung gestellt werden könnte. Darüber hinaus soll durch die Formulierung ent-

sprechender Ziele der Raumordnung hinsichtlich Erneuerbarer Energien und eine Integration 

rechtlicher Grundlagen des EEG im LEP eine Legitimierung auf regionaler Ebene erfolgen. Bei der 

Ausweisung von Windenergiegebieten sollte es nach Anregung der Regionalversammlung Alt-

mark den Regionalplanungsstellen obliegen, ob Vorrang- und Eignungsgebiete ausgewiesen oder 

Vorranggebiete mit der Funktion eines Eignungsgebietes festgelegt werden. Als Hilfestellung für 

die Steuerung der Windenergie und den Umgang mit Repowering wird ein landesplanerischer 

Erlass, wie bereits in anderen Bundesländern vorhanden, gefordert. Die Ausweisung von Vor-

ranggebieten für Hochwasserschutz wird durch die Regionalversammlung Altmark begrüßt. Die 

Ausweisung von Vorbehaltsgebieten sollte auf freiwilliger Basis erfolgen. In Bezug auf den Klima-
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wandel allgemein wird betont, dass der Schwerpunkt auf der Klimaanpassung liegen sollte, da 

Maßnahmen zum Klimaschutz begrenzt seien (Regionale Planungsgemeinschaft 2008g). 

Ein weiterer, für die vorliegende Arbeit relevanter Beschluss der Regionalversammlung ist die 

Stellungnahme zum Landesentwicklungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Im Februar 2014 

wurde durch die Landesregierung Sachsen-Anhalts das Beteiligungsverfahren zum zweiten Ent-

wurf eingeleitet und die Stellungnahmen der Regionalversammlung Altmark im März 2014 be-

schlossen. In Bezug auf den vorliegenden Schwerpunkt wurden Anmerkungen gemacht (§ 9 

Abs. 1 Punkt 4b). Es ist nicht klar ersichtlich, um welche Gebiete es sich handelt, da es für eine 

explizite Ausweisung von Repowering keine gesetzliche Grundlage gibt. Demnach ist nicht er-

kennbar, welche Charakteristika Gebiete für Repowering aufweisen und welche Voraussetzungen 

für eine Ausweisung erfüllt sein müssen (Regionale Planungsgemeinschaft Altmark 2014). 

8.1.2 Informelle Dokumente 

Nach den formellen Dokumenten der räumlichen Planung werden im Folgenden informelle Kon-

zepte näher betrachtet. 

8.1.2.1 Informelle Dokumente auf Landesebene in Sachsen-Anhalt 

Die Landesregierung des Landes Sachsen-Anhalt hat den Beschluss gefasst, auf die Folgen des 

Klimawandels zu reagieren und dementsprechende Studien veranlasst. So wurde im Jahr 2009 

eine Vulnerabilitätsstudie zu den Folgen des Klimawandels in Sachsen-Anhalt durchgeführt sowie 

eine Klimafolgenstudie 2012 veröffentlicht. Diese Studie ist in fünf Teile gegliedert und orientiert 

sich an den Schwerpunkten Extremereignisse, Landwirtschaft, Forstwirtschaft sowie Anpas-

sungsmaßnahmen und geht damit auf die Anpassungsstrategie Sachsen-Anhalts ein. Ein erster 

Umsetzungsbericht zu dieser Strategie wurde 2012 veröffentlicht, eine überarbeitete Version lag 

Ende 2015 vor (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 2016). Für das Land Sachsen-Anhalt 

wird, wie in anderen Teilen Deutschlands auch, mit einem Anstieg der Durchschnittstemperatur 

bis zum Jahr 2050 sowie einem vermehrten Niederschlag im Winter und einer geringeren Nieder-

schlagsmenge im Sommer gerechnet. Dabei ändert sich die jährliche Niederschlagsmenge, nach 

aktuellen Kenntnissen, nicht signifikant (Kropp et. al. 2009: 4, vgl. Kapitel 3.2). In Bezug auf 

Hochwasser kam die Vulnerabilitätsanalyse zu dem Ergebnis, dass die Wahrscheinlichkeit der 

Extremereignisse steigen wird. Dementsprechend werden in der Analyse verschiedene Hand-

lungsoptionen als präventive Maßnahmen genannt, wie etwa ein an die Veränderungen ange-

passtes Monitoring der Talsperren, eine Vergrößerung der Retentionsräume oder eine veränder-

te Landnutzung durch Entsiegelung (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 2013: 8). In 

Bezug auf die Forstwirtschaft ist die Vulnerabilität von der Struktur des Waldes sowie der Baum-

artenzusammensetzung abhängig. Eine erhöhte Waldbrandgefahr in Dürreperioden im Sommer 

ist vor allem in den Nadelwäldern zu erwarten, aber auch Laubwälder sind von dieser Gefahr be-
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troffen (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 2013:11 ff.). Bei der landwirtschaftlichen 

Bewirtschaftung ist vor allem die Wasserverfügbarkeit im Boden ein wichtiger Aspekt. Demnach 

wird der Wasserstress, vor allem in sandigeren Böden wie der Altmark, weiter zunehmen und das 

pflanzenverfügbare Wasser in den Sommerperioden nicht ausreichend sein. Ein Teil kann durch 

den erhöhten CO2-Anteil im Boden kompensiert werden, wenn eine ausreichende Stickstoffzu-

fuhr gewährleistet werden kann (Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt 2013: 13). Im Zu-

ge der erwarteten Hochwasserereignisse und der Dürreperioden ist es für den Schutz landwirt-

schaftlicher Böden demnach notwendig, Maßnahmen gegen Wasser- und Winderosion in der 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung zu ergreifen. Im Bereich des Naturschutzes werden vor al-

lem Schutzgebiete, die auf eine stetige Wasserzufuhr angewiesen sind, von den klimatischen 

Auswirkungen betroffen sein. Infolgedessen werden sich Feuchtgebiete durch die vermehrten 

Dürreperioden in Grünländer entwickeln und daraus entstehende trockene Magerrasen unemp-

findlicher gegenüber den Folgen des Klimawandels sein (ebd.). 

In den Klimafolgenstudien sind wissenschaftliche Ergebnisse aufgeführt, die durch Untersuchun-

gen bzw. Modellierungen die verschiedenen Schwerpunkte und deren modellierte Szenarien für 

Sachsen-Anhalt aufzeigen. Darüber hinaus werden Handlungsempfehlungen formuliert, die in 

Bezug auf die Folgen des Klimawandels durchzuführen sind, um auf die entsprechenden Untersu-

chungsergebnisse einzugehen und die Vulnerabilität möglichst gering zu halten. 

Hinsichtlich des Wasserdargebots wird empfohlen, Maßnahmen zur Reduzierung der Verduns-

tungsrate, eine Förderung natürlicher Speichersysteme sowie die Minimierung der Abflussextre-

me anzustreben. Hintergrund dieser Maßnahmen ist, das Wasserdargebot in der Region mög-

lichst zu erhalten und womöglich zu erweitern (Kreienkamp et al. 2013: 10). 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind die Schutzgebiete weitestgehend von einer anthropogenen 

Beeinflussung zu schützen sowie die Vernetzung naturschutzfachlich bedeutsamer Flächen zu 

gewährleisten. Die Wahrung einer ausreichenden Wasserzufuhr für bedeutsame Feucht- bzw. 

Moorgebiete ist eine maßgebliche Voraussetzung für den Erhalt dieser Ökosysteme (Kreienkamp 

et al. 2013: 12 f.). 

Die Landwirtschaft kann in der Altmark durch die Folgen des Klimawandels möglicherweise profi-

tieren. Voraussetzung für einen positiven Einfluss der CO2-Speicherung im Boden ist eine Sicher-

stellung des Wasserdargebots und ein gewisser Zuchtfortschritt in den Fruchtarten. Dies gilt al-

lerdings nur für bestimmte Fruchtarten, sodass ein an die künftigen Bedingungen angepasster 

regionaler Anbau ebenso entscheidend für den Ertrag ist (Deimer und Steininger 2012: 5). 

Strategie des Landes Sachsen-Anhalts zur Anpassung an den Klimawandel 

Die Strategie Anpassung an den Klimawandel wurde vom Ministerium für Landwirtschaft und 

Umwelt im Jahr 2010 herausgegeben und 2012 noch einmal überarbeitet. Sie gibt einen Über-

blick über Erkenntnisse regionaler Klimamodellierungen für Sachsen-Anhalt. Darüber hinaus wer-

den politische Strategien auf verschiedenen Verwaltungsebenen, wie der EU und der Bundes-
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ebene, näher erläutert. Nachdem auf betroffene Bereiche eingegangen wurde, wie beispielswei-

se die menschliche Gesundheit, Forst- und Landwirtschaft, Naturschutz sowie die Landes- und 

Regionalplanung, werden Strategien der kommunalen Ebene sowie übergreifende Aspekte ge-

nannt (Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 2012). 

Vor dem Hintergrund der projizierten Hochwasser ist laut der Strategie zur Anpassung an die Fol-

gen des Klimawandels ein Hochwasserrisikomanagement erforderlich. Gleichwohl die Modellie-

rungen zum Hochwasser teilweise mit einer hohen Unsicherheit behaftet sind, ist es notwendig, 

Hochwasserschutzpläne aufzustellen oder vorhandene Konzepte zu überprüfen. Zwingend not-

wendig sind die Hochwasserschutzgebiete, die durch den LEP 2010 ausgewiesen worden sind, 

sowie die Hochwasserschutzkonzeption des Landes Sachsen-Anhalt einzuhalten. Darüber hinaus 

sind die Flächen durch die Regionalplanung weiter zu konkretisieren und neben Managementplä-

nen zum Hochwasser Risikokarten zu erstellen und darauf Konzepte abzustimmen (Ministerium 

für Landwirtschaft und Umwelt 2012: 26). Aufgrund der erwarteten Dürreperioden ist es erfor-

derlich, wassersparende Beregnungsanlagen in der Landwirtschaft sowie eine effiziente Trink-

wasserversorgung anzustreben, um die Grundwasserspeicher zu schonen. Aufforstungen und 

ausreichend Raum für Grundwasserneubildungen tragen zusätzlich zu einer nachhaltigen Was-

serversorgung bei (Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 2012: 28). 

In Bezug auf den Naturschutz werden neben einer Sicherung der naturschutzfachlich bedeutsa-

men Naturräume Maßnahmen zum Erhalt der heimischen Flora und Fauna genannt, um die Bio-

diversität zu sichern. Darüber hinaus sind die Veränderungen bedingt durch die klimatischen 

Auswirkungen zu beobachten. Eine Vernetzung der Biotope, um eine möglichst große Diversität 

und damit großflächige Habitate für die Flora und Fauna zu schaffen, ist eine weitere geforderte 

Maßnahme zur Anpassung an den Klimawandel (Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 

2012: 68). 

In Bezug auf die Energiewirtschaft sind in der Anpassungsstrategie zunächst Maßnahmen zu kon-

ventioneller Energieproduktion genannt. Durch die zusätzliche Erwärmung und die zunehmende 

Anzahl von Hitzetagen in Verbindung mit einem geringeren Wasserdargebot im Sommer ist es 

notwendig, die Kühlung der Kraftwerke durch entsprechende Risikopläne sicherzustellen. Durch 

die Etablierung einer Energieagentur kann Wissen zu nachhaltiger Energieversorgung gebündelt 

und öffentliche wie private Akteure beraten werden. 

Explizit wird der räumlichen Planung eine bedeutende Rolle beigemessen. Mit ihrem nachhalti-

gen Ansatz kann sie auf die Herausforderungen des Klimawandels eingehen und entsprechende 

Konzepte umsetzen. Darüber hinaus kann sie durch ihre vernetzende Funktion Wissen bündeln, 

weitertragen und notwendige interdisziplinäre Ansätze zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 

verfolgen bzw. koordinieren. Durch das Mehrebenensystem der räumlichen Planung können die 

Ansätze des Landes Sachsen-Anhalt durch die Regionalplanung heruntergebrochen werden (Mi-

nisterium für Landwirtschaft und Umwelt 2012: 77 ff.). Dementsprechend kann die formelle Pla-

nung durch Ausweisung entsprechender Vorrang- oder Vorbehaltsgebiete direkt auf die Interes-
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sen des Hochwasserschutzes, Naturschutzes oder auch der Erneuerbaren Energien eingehen und 

Maßnahmen einen verbindlichen Raumbezug liefern. Darüber hinaus ist die Formulierung von 

Zielen und Grundsätzen der Raumordnung zum Klimawandel bzw. der Mitigation und Adaption 

wichtige Grundlage für eine Bindungswirkung landesweit formulierter Klimaziele (Ministerium für 

Landwirtschaft und Umwelt 2012: 78 f.). Des Weiteren weist die Anpassungsstrategie auf Wech-

selwirkungen bzw. Nutzungskonkurrenzen zwischen den einzelnen Landnutzungen hin. So gibt es 

beispielsweise Konflikte zwischen Wasser- und Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Energie oder 

Naturschutz und Landwirtschaft. In Bezug auf die räumliche Planung sei auf die Wechselwirkun-

gen Wasser, Landwirtschaft/Boden und die Forstwirtschaft verwiesen. Im Bereich Wasser sind die 

zunehmenden Extremereignisse zu berücksichtigen und die daran angepassten Ausweisungen zu 

Rückhalteflächen bei Hochwasserereignissen oder Erhalt und Neubildung des Grundwassers vor-

zunehmen. Bei der Versiegelung landwirtschaftlicher Fläche ist zu bedenken, dass die im Zuge des 

Klimawandels bedeutsamen Bodenfunktionen z. B. verloren gehen. Den Verlust gilt es so gering 

wie möglich zu halten und Eingriffe auszugleichen. Um die Bodenfunktionen zu sichern, ist die 

Ausweisung von Vorranggebieten für Landwirtschaft sowie Natur und Landschaft eine wichtige 

Grundlage. In Bezug auf die forstwirtschaftlichen Flächen sind Vorranggebiete für Forstwirtschaft 

auf den verschiedenen Ebenen der Planung auszuweisen und somit die Funktionen des Waldes zu 

schützen (Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 2012: 96 ff.). Darüber hinaus werden in 

der Strategie mögliche Indikatoren zu einem Monitoring genannt und verschiedene bereits ange-

stoßene Ansätze zur Anpassung an den Klimawandel in Sachsen-Anhalt aufgeführt (Ministerium 

für Landwirtschaft und Umwelt 2012: 103 ff.). 

Hochwasserschutz: Internationale Kommission zum Schutz der Elbe 

Obwohl der Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe nicht ausschließlich in der Altmark greift, ist er 

doch für die Region von zentraler Bedeutung und die Regionalentwicklung wird durch die Vorga-

ben beeinflusst. Die Bundesrepublik Deutschland und die damalige Tschechoslowakei haben 

1991 ein Abkommen unterzeichnet, wonach der Schutz des Ökosystems, des Trinkwassers und 

die Minimierung chemischer Belastungen gemeinsam verfolgt werden sollen. Die gegründete 

Internationale Kommission zum Schutz der Elbe (IKSE) ist für die Verwirklichung der Ziele verant-

wortlich und verfasst unter anderem Pläne und Berichte zum Hochwasserschutz und zu Hoch-

wasserereignissen (IKSE 2015). Der Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe wurde 2003 von der IKSE 

veröffentlicht und enthält neben einer Bestandsaufnahme des Fließgewässers eine Reihe von 

Maßnahmen zum Hochwassermanagement für das Einzugsgebiet der Elbe, also auch für Unter-

läufe und Nebenflüsse. Bezogen auf die Altmark, wurden beispielsweise für den Bereich Tanger-

münde Deichsanierungen vorgeschlagen (IKSE 2003: 46). Durch Veröffentlichungen von Berichten 

über die Erfüllung des Hochwasserschutzes, geschieht ein Monitoring der Maßnahmen zum 

Hochwasserschutz. Demnach wurde 1996 eine Arbeitsgemeinschaft zur Zusammenarbeit im Elbe-

tal (KAG) gegründet, in dem der Landkreis Stendal Mitglied ist. Diese Gemeinschaft setzt sich in-

terkommunal für den Hochwasserschutz an der Elbe ein und diskutiert interkommunales Hoch-

wassermanagement. Diese Arbeitsgruppe entwickelte ein Hochwassermanagementsystem für 

den Landkreis Stendal, das auch auf andere Landkreise übertragen werden kann (IKSE 

2009: 83 f.). Darüber hinaus wurden nach dem Hochwasser 2002 umfangreiche Deichsanierun-
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gen entlang der Elbe, auch in der Altmark unternommen (IKSE 2003: 35 ff.). Nach dem Hochwas-

serereignis 2013 wurde im Jahr 2015 durch die IKSE ein internationaler Hochwassermanage-

mentplan für die Flussgebietseinheit Elbe veröffentlicht, der neben Plänen auch Hochwasserma-

nagementmaßnahmen, Hochwasserrisikomanagementziele und Hochwassergefahrenkarten ent-

hält und auf Grundlage der EU-Hochwasserrahmenrichtlinie fußt (vgl. IKSE 2015). 

8.1.2.2 Informelle Dokumente auf regionaler Ebene in der Altmark 

Auf regionaler Ebene liegen eine Reihe informeller Konzepte zur Regionalentwicklung vor. Diese 

Programme oder Konzepte werden von verschiedenen Institutionen herausgegeben und durch 

unterschiedliche Auftraggeber koordiniert. In der Altmark gibt es auf regionaler Ebene neben 

integrierten ländlichen Entwicklungskonzepten auch ein regionales Entwicklungskonzept. Die 

vorhandenen informellen Dokumente wurden hinsichtlich ihrer Relevanz zum vorliegenden The-

menschwerpunkt analysiert und im Folgenden näher erläutert (vgl. Kapitel 2.1). 

Regionales Entwicklungskonzept Altmark (REK II) 

Das Regionale Entwicklungskonzept II (REK II) entstand in Kooperation des Landkreises Stendal 

und des Altmarkkreises Salzwedel. Das REK II wurde durch die Kreistage der beiden Landkreise 

2003 beschlossen. Es wurde durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung gefördert 

und soll für die Region Leitbilder und Leitziele entwickeln, die als interkommunale Planungs-

grundlage für die zukünftige Entwicklung dienen sollen. Durch ein Regionales Aktionsprogramm 

(RAP) soll die Umsetzung der Leitthemen aus dem REK II sichergestellt werden, indem darauf ab-

gestimmte Projekte lokaler Akteure umgesetzt werden. Das REK II soll mittel- und langfristige 

Entwicklungsziele definieren, die die Fördermittelvergabe der EU, des Bundes und des Landes 

Sachsen-Anhalt strategisch in der Region verteilen (Regionale Planungsgemeinschaft 2003: 9 f.). 

Während das erste REK, das in den 1990er Jahren aufgestellt wurde, noch die Herausforderungen 

der Wiedervereinigung fokussierte, liegt der Schwerpunkt des REK II vor allem auf dem Blickwin-

kel in die Zukunft in einer immer stärker globalisierten Welt. Neben Auswirkungen des demogra-

phischen Wandels, dem Standortwettbewerb, einer Imagebildung sowie der Verbraucher- und 

Agrarpolitik, stehen Innovationen und Netzwerke sowie Informations- und Kommunikationsmit-

tel im Vordergrund des REK II (Regionale Planungsgemeinschaft 2003: 12 f.). Als für die vorlie-

gende Arbeit bedeutsame Leitbilder des REK II siŶd die Leitďildeƌ „LaŶdǁiƌtsĐhaft ŵultifuŶktioŶal 
ausrichten, Natur und Landschaft: als Potentiale für die regionale Entwicklung bewahren und 

entwickeln, Raumordnung: soziale und wirtschaftliche Ansprüche mit ökologischen Funktionen 

des Rauŵes iŶ EiŶklaŶg ďƌiŶgeŶ͞ ;Regionale Planungsgemeinschaft 2003: 22) zu nennen. Als 

übergeordneter Anspruch ist dabei das Nachhaltigkeitsprinzip im REK II verankert. Durch Hand-

lungsfelder wie eine effiziente Energienutzung oder eine Verminderung der Flächeninanspruch-

nahme soll eine nachhaltige Entwicklung der Altmark gesichert werden. 

In Bezug auf die räumliche Planung nennt das REK II wichtige, die Leitziele betreffende Aufgaben, 

die durch die Raumordnung wahrgenommen werden. So ist beispielweise die zentralörtliche 
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Gliederung durch den Regionalen Entwicklungsplan eine wichtige Voraussetzung, um auf die 

Auswirkungen des demographischen Wandels einzugehen und die Daseinsvorsorge zu sichern, 

aber auch eine nachhaltige Mobilität kann dadurch entwickelt werden. Darüber hinaus nennt das 

REK II den Schutz der Kulturlandschaft in der Altmark als weiteres wichtiges Element, um die Le-

bensgrundlagen zu schützen und für kommende Generationen zu wahren (Regionale Planungs-

gemeinschaft 2003: 43 ff.). Der Klimawandel wird ebenso, wenn auch nur am Rande, im Leitbild 

zur Landwirtschaft in der Altmark thematisiert. Durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft 

von der reinen Produktion von Gütern für die Lebensmittelindustrie hin zu einem Sektor mit einer 

großen Bedeutung für nachwachsende Rohstoffe in Bezug auf Bioenergie wird ein zusätzliches 

Standbein in der Produktion von Biomasse gesehen. Um diesen Zweig noch weiter auszubauen 

und den Landwirten diese zweite Einkommensmöglichkeit zu sichern, ist es Ziel des REK II, die 

Altmark als eine Modellregion in der Produktion und Verwertung von Biomasse weiter voranzu-

treiben. Als weiteres Thema führt das REK II deŶ HoĐhǁasseƌsĐhutz auf: „Die BelaŶge des HoĐh-

ǁasseƌsĐhutzes ďesitzeŶ oďeƌste Pƌioƌität͞ ;Regionale Planungsgemeinschaft 2003: 95). Hierfür 

ist es notwendig, der Elbe und ihren Nebenflüssen genug Raum zu geben und den anthropogenen 

Einfluss in Retentionsräumen zu minimieren, um das Schutzgut Boden und Wasser im Falle einer 

Überschwemmung nicht durch Nähr- und Schadstoffeinträge zu gefährden. Die Konflikte zur 

landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sind somit zu minimieren. Des Weiteren ist die Forderung 

im REK II den Waldanteil in der Altmark auf den Landesdurschnitt Sachsen-Anhalts anzuheben ein 

bedeutsames Ziel für den Klimaschutz. Dabei ist die Baumartenwahl entscheidend: Demnach sol-

len Aufforstungen mit möglichst heimischen Baumarten durchgeführt werden, um zukunftsfähige 

Wälder zu entwickeln (Regionale Planungsgemeinschaft 2003: 99 ff.). 

RegioŶales EŶtwickluŶgskoŶzept „BioeŶergie-RegioŶ Altŵark“ 

Das Entwicklungskonzept zur Bioenergie-Region Altmark ist 2008 vom Regionalverein Alt-

mark e. V. aufgestellt worden und stellt den Beitrag der Altmark zur Teilnahme am Wettbewerb 

„BioeŶeƌgie-RegioŶeŶ͞ des BuŶdesŵiŶisteƌiuŵs füƌ EƌŶähƌuŶg, LaŶdǁiƌtsĐhaft uŶd VeƌďƌauĐher-

schutz dar. Das Konzept ist in eine Beschreibung der Ausgangssituation, eine Stärken-Schwächen-

Analyse (SWOT), einer Zieldefinition und Zielerreichungsstrategie sowie einem Zeitplan und ei-

nem Evaluationskonzept gegliedert (vgl. Regionalverein Altmark e. V. 2008). Laut den Angaben 

des Konzepts verfügt die Altŵaƌk „üďeƌ eiŶ eŶoƌŵes BioŵassepoteŶtial͞ ;Regionalverein Alt-

mark e. V. 2008: 1), was vor allem auf den großen Anteil land- und forstwirtschaftlicher Flächen in 

der Region zurückzuführen ist. Aufgrund dieser naturräumlichen Ausgangsbasis wurden in den 

vergangenen Jahren bereits eine Reihe Biogasanlagen errichtet. Durch das Vorhaben sollen die 

Potentiale der Region zur Produktion von Biomasse für Erneuerbare Energien, besonders im Be-

reich Holz und landschaftspflegerischen Begleitmaterial, weiter ausgeschöpft werden (Regional-

verein Altmark e. V. 2008: 1). Innerhalb des Konzeptes werden Stärken und Schwächen der Alt-

mark als Bioenergie-Region detailliert aufgelistet und Ziele der Region zum Ausbau der Bioener-

gie foƌŵulieƌt. UŶteƌ deŵ Leitďild „Die Altŵaƌk – innovativ und kompetent in der Nutzung und 

VeƌedluŶg ǀoŶ Bioŵasse͞ solleŶ duƌĐh das EU-geförderte Vorhaben regionale Wertschöpfungs-

ketten entwickelt werden, in dem verschiedene Ziele und Meilensteine formuliert werden (Regi-

onalverein Altmark e. V. 2008: 17 f.). Das Projekt wurde 2012 um eine dreijährige Förderphase 
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verlängeƌt uŶd duƌĐh „BioeŶeƌgie-Region Ϯ.Ϭ͞ daŵit ŶoĐh eiŶŵal foƌtgesetzt. Die VeƌstetiguŶg 
dieses Projektes erfolgte durch die Gründung von Energieagenturen im Altmarkkreis Salzwedel 

und im Landkreis Stendal, in denen die Ansätze des Forschungsvorhabens weiter verfolgt werden 

(Regionale Planungsgemeinschaft 2016c). Als weiteres Vorhaben sei an dieser Stelle das Vorha-

ben Rural Biological Resources (RUBIRES) genannt, das sich von 2009–2011 mit Strategien zur 

vermehrten Nutzung nachwachsender Rohstoffe in der Forstwirtschaft und Landwirtschaft in der 

Altmark beschäftigt hat (Regionale Planungsgemeinschaft 2016d). 

Integriertes ländliches Entwicklungskonzept Altmark (ILEK Altmark) 

Die Förderung des ländlichen Raums in der EU wird durch den Ansatz der Integrierten Ländlichen 

Entwicklung (ILE) verfolgt. Grundlage dafür war der Europäische Landwirtschaftsfonds für die 

Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), der ab 2007 in die europäische Agrarpolitik integriert 

wurde. Voraussetzung, um dafür bereitgestellte Mittel in eine Region fließen zu lassen, ist ein 

Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept für die jeweilige Region. Der Landkreis Stendal hat 

zusammen mit dem Altmarkkreis Salzwedel 2006 ein ILEK für die Förderperiode 2007–2013 ver-

fasst und damit das REK II abgelöst. 2015 wurde eine überarbeitete Fassung für den Zeitraum bis 

2020 veröffentlicht (Regionale Planungsgemeinschaft 2016b). 

Die Fassung für die Förderperiode 2007-2013 enthält in einem ersten Teil neben Rahmenbedin-

gungen und einer Beschreibung der Altmark, unter anderem durch eine SWOT-Analyse, einen 

regionalen Strategierahmen, der vier Handlungsfelder beschreibt. Bezogen auf die vorliegende 

ZielsetzuŶg steht „HaŶdluŶgsfeld 3: Schutz und VerbesseƌuŶg ǀoŶ Natuƌ uŶd Uŵǁelt͞ iŵ Fokus 
der Betrachtung (Altmarkkreis Salzwedel und Landkreis Stendal 2008: 2). Nach diesem Hand-

lungsfeld sollen Projekte, die den Naturraum, die Biodiversität sowie das Landschaftsbild fokus-

sieren, gefördert werden. Besondeƌe BetoŶuŶg liegt daďei auf deŵ HoĐhǁasseƌsĐhutz. „AufgƌuŶd 
der jüngsten Vergangenheit kommt deshalb der Gewährleistung eines nachhaltigen Hochwasser-

sĐhutzes oďeƌste Pƌioƌität zu͞ ;Altmarkkreis Salzwedel und Landkreis Stendal 2008: 21). Weitere 

Themen in diesem Handlungsfeld haben nur einen indirekten Klimawandelbezug und werden 

daher vernachlässigt. 

Teil zwei und drei des ILEK beschreiben, wie Projekte anhand eines Leitfadens entwickelt werden 

können und wie die Umsetzung der integrierten ländlichen Entwicklung gelingt. 

Das aktuelle ILEK, Förderperiode 2015-2020, ist ähnlich wie sein Vorgänger strukturiert und hat 

neben einem einführenden Teil auch Handlungsfelder definiert. Diese sind besonders an wirt-

schaftlichen/ unternehmerischen Interessen orientiert. Das Handlungsfeld ϯ ist iŶ „Natuƌ uŶd 
Kultuƌ͞ uŵďeŶaŶŶt ǁoƌdeŶ, ǁidŵet deŵ NatuƌsĐhutz aďeƌ ŶaĐh ǁie gƌoße Aufŵeƌksaŵkeit. Ne-

ben dem Schutz bedeutsamer Naturräume wie dem Drömling wird im Handlungsfeld 3 des aktu-

ellen ILEKs auch ein Fokus auf den Landtourismus und die kulturellen Güter gelegt. Durch den 

Schutz, dem Erhalt und die Entwicklung vorhandener Kulturgüter soll die Altmark auch touristi-

sche Ziele verfolgen (Regionalverein Altmark 2015: 56 ff.). Die Ausschöpfung des touristischen 

Potentials soll dabei ŶaĐh deŵ NaĐhhaltigkeitspƌiŶzip eƌfolgeŶ uŶd eiŶ „saŶfteƌ Touƌisŵus etab-
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lieƌt͞ ǁeƌdeŶ ;Regionalverein Altmark e. V. 2015: 61). In der kulturellen Entwicklung sollen auch 

Maßnahmen zum Klimaschutz unterstützt werden, wie etwa durch umweltpädagogische Einrich-

tuŶgeŶ. Des WeiteƌeŶ ǁiƌd iŵ aktuelleŶ ILEK deŵ HoĐhǁasseƌsĐhutz „oďeƌste Pƌioƌität͞ zuge-

sprochen und gefordert, entsprechende Maßnahmen zu unterstützen und mit weiteren Maß-

nahmen im Natur- und Klimaschutz zu verknüpfen (Regionalverein Altmark e. V. 2015: 61 f.). Die 

Ausgestaltung des Handlungsfeldes 3 geht ILEK 2020 formuliert Handlungsziele, die allerdings 

nicht direkt auf den Klimawandel abzielen. Die formulierten Leitprojekte greifen den Klimawandel 

dagegen auf. So wird im Leitprojekt ϴ „Flüsse uŶd SeeŶ͞ deƌ HoĐhǁasseƌsĐhutz als Kliŵafolgen-

aŶpassuŶg iŶ deŶ Fokus gestellt soǁie eiŶe „ŶaĐhhaltige NutzuŶg deƌ WasseƌƌessouƌĐeŶ͞ ;Regio-

nalverein Altmark e. V. 2015: ϲϰͿ. Iŵ Leitpƌojekt „GƌüŶes BaŶd͞, das die BiotopǀeƌŶetzuŶg eŶt-

lang der ehemaligen innerdeutschen Grenze zum Ziel hat, wird dadurch, wenn auch indirekt, ein 

Beitrag zum Klimaschutz geleistet (Regionalverein Altmark e. V. 2015: 69 f.). 

Neben dem Handlungsfeld 3 im aktuellen ILEK verfolgt das Handlungsfeld ϭ „WiƌtsĐhaft uŶd Un-

teƌŶehŵeŶ͞ Auswirkungen des Klimawandels. So werden die Ansätze aus dem Konzept der Bio-

energie-Region weiterverfolgt und die Entwicklung regionaler Wertschöpfungskreisläufe weiter 

als Ziel foƌŵulieƌt ;ǀgl. „BioeŶeƌgie-RegioŶ͞Ϳ. AuĐh die PƌoduktioŶ ǀoŶ Bioŵasse zuƌ Eƌzeugung 

Erneuerbarer Energien bildet einen Fokus im wirtschaftlichen Handlungsfeld. Einen dafür grund-

legenden Input stellt laut ILEK das Energie- und Klimaschutzkonzept der Altmark dar (Regional-

verein Altmark e. V. 2015: 37). Durch das Leitprojekt ϯ „EŶeƌgie uŶd Kliŵa͞ koŵŵt deŵ Kliŵa-

wandel ein Schwerpunkt im Handlungsfeld 3 zu. Dieses Leitprojekt, das auf unterschiedlichen 

Ebenen (von der Kommune bis zum Unternehmen) bearbeitet werden kann, befasst sich mit den 

Auswirkungen des Klimawandels und der Energiewende. Eine integrierte Energie- und Klima-

schutzstrategie für die Altmark soll bei der Umsetzung von Maßnahmen und einer damit einher-

gehenden Reduzierung des CO2-Austoßes als Grundlage dienen (Regionalverein Altmark e. V. 

2015: 41). Darüber hinaus sollen die EƌgeďŶisse uŶd Pƌozesse aus deŵ FöƌdeƌǀoƌhaďeŶ „BioeŶer-

gie-RegioŶeŶ͞ aŶgestƌeďt ǁeƌdeŶ. 

Somit lässt sich feststellen, dass das Thema Klimawandel im Vergleich zum ersten ILEK in der ak-

tuellen Version (ILEK Altmark 2020) einen Schwerpunkt bildet und Maßnahmen zum Klimaschutz 

und zur Klimaanpassung durch zwei Handlungsfelder und ein Leitprojekt umgesetzt werden sol-

len. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass im Jahr 2016 eine Energie- und Klimaschutzstrategie 

für die Altmark durch die Energieagenturen der Landkreise Stendal und des Altmarkkreises Salz-

wedel aufgestellt wird (IGZ 2016). 

Climate Change – Land Use Strategies in Deutschland (CC-LandStraD) 

Darüber hinaus wurden im Rahmen des Forschungsverbundes Climate Change –
 Land Use Strategies in Deutschland (CC-LandStraD) Wechselwirkungen zwischen Landnutzung 

und Klimawandel zu untersucht. Dieses Forschungsvorhaben wurde vom Bundesministerium für 

Bildung und Forschung von November 2010 bis April 2016 gefördert. Dabei war die Analyse 
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deutschlandweiter Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung ein wesentlicher Bau-

stein der transdisziplinären Forschungsarbeit. Für die Altmark als eine Modellregion wurden da-

bei regionale Wechselwirkungen zwischen Landnutzung und Maßnahmen zum Klimaschutz sowie 

zur Klimaanpassung abgebildet (Fick 2013 und Fick et al. 2016). 

8.1.2.3 Informelle Dokumente auf Landkreisebene in der Altmark 

Auch auf kommunaler Ebene liegen in verschiedenen Kommunen Konzepte vor, die sich mit der 

regionalen Entwicklung auseinandersetzen und Themen wie den Umgang mit dem Klimawandel 

thematisieren können. In diesem Zusammenhang werden Konzepte beider Landkreise aufge-

führt, da sie aufgrund der räumlichen Planungsregionen in Sachsen-Anhalt der Regionalplanung 

untergeordnet sind. 

Kreisentwicklungskonzept Landkreis Stendal 2025 

Das Kreisentwicklungskonzept ist ein informelles Instrument der räumlichen Planung, dessen sich 

verschiedene Regionen in Deutschland bedienen. Der Aufstellungsprozess dieses Konzeptes wird 

vom Deutschen Landkreistag durch einen herausgegebenen Leitfaden unterstützt (Landkreis 

Stendal 2015: 1). Das integrierte Kreisentwicklungskonzept für den Landkreis Stendal greift die 

regionale Bedeutung nationaler und internationaler Herausforderungen wie den demographi-

schen Wandel, eine zunehmende Globalisierung oder den Klimawandel auf. Es stellt eine für die 

darauf abgestimmten Fördermodelle notwendige Grundlage dar, um Potentiale und Schwächen 

gebündelt aufzuzeigen und so optimal Mittel für den Landkreis zu akquirieren. Rechtlich orien-

tiert sich das Kreisentwicklungskonzept an landesweiten und kommunalen Bestimmungen und ist 

nicht als losgelöstes Planwerk neben der kommunalen Bauleitplanung und der Regionalplanung 

zu verstehen. Es wird eher als Schnittstelle zwischen Region und Kommune und als ein durch den 

Kreistag beschlossenes informelles Planwerk gesehen, auf das sowohl Kommunen als auch die 

regionale Planung gleichermaßen zurückgreifen können (Landkreis Stendal 2015: 1 ff.). Das Kon-

zept enthält neben einer allgemeinen Darstellung des Landkreises verschiedene nacheinander 

behandelnde Themen, wie Landschaftsraum, Siedlungsraum, Verkehr, Bevölkerung und Arbeits-

markt, Daseinsvorsorge oder Klimawandel und Erneuerbare Energien. Für jedes dieser Themen 

wurde eine SWOT-Analyse durchgeführt. Aus dieser Zusammenstellung und Analyse werden 

Entwicklungsziele oder Handlungsfelder sowie Maßnahmen formuliert, die durch konkrete Pro-

jekte realisiert werden können. Dabei wurde sich teilweise an bereits formulierten Inhalten oder 

vorhandenen Konzeptpapieren, wie das REK oder ILEK, orientiert (Landkreis Stendal 2015: 4). Im 

FolgeŶdeŶ ǁiƌd das TheŵeŶfeld „KliŵaǁaŶdel uŶd EƌŶeueƌďaƌe EŶeƌgieŶ͞ uŶd deƌ TeilďeƌeiĐh 
HoĐhǁasseƌsĐhutz iŵ TheŵeŶfeld „DaseiŶsǀoƌsoƌge͞ Ŷäheƌ ďetƌaĐhtet. Iŵ KƌeiseŶtǁiĐkluŶgs-

konzept werden die Auswirkungen des Klimawandels auf die Handlungsfelder Raumentwicklung, 

Landschaftsraum, Siedlungsraum und Verkehr, Wirtschaft und Energieversorgung und Gesund-

heit geŶaueƌ eƌläuteƌt. So ǁiƌd auf eiŶeŶ „LeitfadeŶ zuƌ EŶtsĐheiduŶg ďei deƌ uƌďaŶeŶ Klimaan-

passuŶg͞ ;Landkreis Stendal 2015: 209) verwiesen, der sich zum Zeitpunkt des Konzeptes noch in 

der Aufstellung befand. Darüber hinaus wird in Bezug auf den Landschaftsraum auf die Sicherung 
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und den Erhalt der Biodiversität sowie die Notwendigkeit eine klimawandelangepasste Mobilität 

als Ziel verwiesen, um einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, aber auch bei Extremereignissen 

Versorgungssicherheit gewährleisten zu können. Zu beachten sind dabei die Wechselwirkungen 

zwischen den einzelnen Nutzungsinteressen und Schutzgütern: Demnach ist es bei der Umset-

zung von Maßnahmen zum Klimaschutz oder zur Klimaanpassung notwendig, Interessen abzuwä-

gen und diese Maßnahmen mit einer Nutzung zu verbinden, um den verschiedenen Ansprüchen 

gerecht zu werden (Landkreis Stendal 2015: 210 f.). In Bezug auf die regionale Betroffenheit des 

Landkreises Stendal auf den Klimawandel wurde im Landkreisentwicklungskonzept auf die 2010 

ǀoŵ BMVBS heƌausgegeďeŶe Studie „KliŵaǁaŶdel als HaŶdluŶgsfeld deƌ RauŵoƌdŶuŶg͞ ǀeƌǁie-

sen, die die Betroffenheiten auf regionaler Ebene definiert hat. Demnach ist der Landkreis Sten-

dal vor allem in den Bereichen Waldbrandgefahr und Flusshochwässern betroffen, aber auch von 

Schwankungen des Grundwasserspiegels und Hitzewellen (Landkreis Stendal 2015: 213). 

Bezogen auf den Klimaschutz durch die Produktion Erneuerbarer Energien wird im Kreisentwick-

lungskonzept auf die Energieagentur des Landkreises Stendal eingegangen. Durch die Gründung 

dieser Agentur ist eine Institution entstanden, die Themen rund um die Nutzung, die Produktion 

und die Effizienz von Energie behandelt, Wissen bündelt, Akteure vernetzt und eine zielgerichte-

te, regionale Entwicklung in diesem Sektor koordiniert (Landkreis Stendal 2015: 214). Im Bereich 

der Produktion Erneuerbarer Energien wird zwischen den einzelnen Arten ein Überblick gegeben. 

So ist nach Einschätzung des Landkreises Stendal das Potential im Bereich Solarenergie noch nicht 

ausgeschöpft, die Vorranggebiete für Windenergie nahezu ausgelastet und die Anzahl an Biogas-

anlagen relatiǀ hoĐh eiŶzusĐhätzeŶ. Letzteƌes ist ǀoƌ alleŵ duƌĐh das VoƌhaďeŶ „BioeŶeƌgie-

RegioŶ͞ Altŵaƌk ǀoƌaŶgetƌieďeŶ ǁoƌdeŶ. EiŶ ǁeiteƌeƌ Zuďau ǀoŶ AŶlageŶ ǁiƌd aufgƌuŶd deƌ ak-

tuellen Förderung und der geringen Effizienz nicht erwartet. Anders dagegen ist es im Bereich 

Geothermie, hier steckt die Entwicklung noch am Anfang, aber dennoch sind bereits etwa 20 % 

der Neubauten im Gewerbe mit dieser Technik versehen. Die Aufstellung einer Energiestrategie 

für den Landkreis durch die Energieagentur soll zu einem regional angepassten Gesamtkonzept 

führen, das bestehende Konzepte vereint und durch entsprechende Maßnahmen den weiteren 

Ausbau der Potentiale und die effektive Nutzung von Energie anstrebt (Landkreis Stendal 

2015: 217 ff.). 

Um auf die Auswirkungen des Klimawandels reagieren zu können, bedarf es nach dem Kreisent-

wicklungskonzept einer Festlegung von Zielen und Grundsätzen der räumlichen Planung auf Lan-

desebene. Auf Landkreisebene ist ein ganzheitlicher Ansatz bei der Koordinierung von Maßnah-

men zur Klimaanpassung und zum Klimaschutz notwendig, um die Wechselwirkungen und Kon-

flikte zwischen den Sektoren zu minimieren. Dafür ist eine langfristige Strategie der Landesebene, 

wie ein Energiekonzept 2030, notwendig sowie Analysen zum Risiko und der Vulnerabilität (Land-

kreis Stendal 2015: 225). 

Kreisentwicklungskonzept Altmarkkreis Salzwedel 2030 

Der Altmarkkreis Salzwedel befindet sich zum Zeitpunkt der Analyse im Aufstellungsverfahren 

eines Kreisentwicklungskonzeptes. Dementsprechend kann dieses Dokument in der vorliegenden 
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Arbeit nicht betrachtet werden. Auch in diesem Konzept sollen der Klimawandel und Erneuerbare 

Energien aufgegriffen werden und als Thema behandelt werden (Altmarkreis Salzwedel 2016). 

8.1.2.4 Informelle Dokumente der räumlichen Planung in den Kommunen 
der Altmark 

Auf kommunaler Ebene gibt es in der Altmark integrierte Stadtentwicklungskonzepte, die hin-

sichtlich des Schwerpunktes Klimawandel gesichtet wurden (vgl. Kapitel 6.2). Im Landkreis Sten-

dal haben die Städte Tangermünde, Tangerhütte und Havelberg ein Stadtentwicklungskonzept 

aufgestellt (Landkreis Stendal 2015: 236 ff.). 

Die Stadt Tangermünde hat durch ihre definierten Leitlinien verankert, dass die Ziele des Klima-

schutzes bei der weiteren Entwicklung der Stadt berücksichtigt werden sollen. Durch eine Förde-

rung Erneuerbarer Energien und einer Minderung des Treibhausgasausstoßes mit Hilfe einer kli-

mafreundlichen Verkehrsplanung, strebt die Stadt an, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. 

Die Stadt Tangerhütte konzentriert sich auf eine Einsparung von Energie durch das Bestreben, 

öffentliche Gebäude zu sanieren, Abwärmen zu nutzen und die Potentiale der Fernwärme zu ana-

lysieren. Ein ähnlicher Ansatz wird auch in der Hansestadt Havelberg verfolgt. Hier wird durch 

eiŶe „eŶeƌgetisĐhe StadteŶtǁiĐkluŶg͞ ;HaŶsestadt Haǀelďeƌg ϭϭϴͿ duƌĐh die NutzuŶg EƌŶeueƌďa-

rer Energien und einen klimaangepassten Stadtumbau der Aufbau von Inselversorgungssystemen 

angestrebt, bei der sich Gebiete autark mit Erneuerbarer Energie versorgen. Dafür wurden inner-

halb des Konzeptes bereits drei Stadtgebiete ausgewählt und einer genaueren Betrachtung un-

terzogen (Stadt Tangermünde 2014: 56, Landkreis Stendal 2015: 236, Hansestadt Havelberg 

2011: 118 f.). Die Hansestadt Osterburg befand sich während der Analyse noch im Aufstellungs-

prozess eines Stadtentwicklungskonzeptes (Hansestadt Osterburg 2015). 

Die Hansestadt Stendal hat neben einem Stadtentwicklungskonzept ein eigenes Energie- und 

Klimaschutzkonzept entwickelt, das den aktuellen Stand der Stadt, Regionale Energiepotentiale 

soǁie SzeŶaƌieŶ üďeƌ die ǁeiteƌe EŶtǁiĐkluŶg aufzeigt. EiŶ Beispiel ist das Pƌojekt „LED-

StƌaßeŶďeleuĐhtuŶg͞, das die UŵstelluŶg öffeŶtliĐheƌ BeleuĐhtuŶg auf LED-Leuchtmittel fokus-

siert (Landkreis Stendal 2015: 237, Hansestadt Stendal 2016). 

Die Stadt Gardelegen hat 2014 ein integriertes gemeindliches Entwicklungskonzept (IGEK), geför-

dert durch das Land Sachsen-Anhalt, als informelles Planungsinstrument herausgebracht. Dieses 

ist auf wirtschaftliche und soziale Aspekte zugeschnitten und thematisiert den Klimawandel nur 

am Rande. Es hat demnach kein eigenständiges Themenfeld Klimawandel oder einen vergleichba-

ren Schwerpunkt. Es greift den Klimaschutz allerdings beispielsweise in der Mobilität auf, indem 

auf Ressourcenschutz und Energieeffizienz geachtet wird (vgl. Hansestadt Gardelegen 2014). 

Daƌüďeƌ hiŶaus ist die „ökologisĐhe NaĐhhaltigkeit͞ eiŶ BeǁeƌtuŶgskƌiteƌiuŵ zuƌ BeuƌteiluŶg ǀoŶ 
Projekten innerhalb des IGEK, bei dem auch Aspekte des Klimawandels geprüft werden (Hanse-

stadt Gardelegen 2014: 113). 
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Das integrierte Stadtentwicklungskonzept der Hansestadt Salzwedel wurde 2014 veröffentlicht 

und zeigt Handlungsstrategien und Maßnahmen zur Stadtentwicklung auf. Grundlagen für die 

Entwicklung sind formulierte Leitlinien, an denen sich die Strategien orientieren sollen. In der 

LeitliŶie „EƌhaltuŶg uŶd SiĐheƌuŶg deƌ ŶatüƌliĐheŶ LeďeŶsgƌuŶdlageŶ als GƌuŶdlage füƌ eiŶe le-

ďeŶsǁeƌte Uŵǁelt͞ solleŶ auĐh die Aspekte deƌ KliŵasĐhutzziele iŵ Stadtuŵďau ďeƌüĐksiĐhtigt 
werden. Dazu gehört neben einer energetischen Sanierung bestehender Gebäude auch die Nut-

zung regenerativer Energien, wie zum Beispiel die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes oder die 

Installation von Solarkollektoren auf privaten und öffentlichen Gebäuden (Hansestadt Salzwedel 

2014: 44, 115). 

8.2 Erfolgskontrolle (Kartenanhang A) 

Das folgende Kapitel orientiert sich an der Struktur des Kartenteils. Folglich wird der Reihe nach 

auf die verschiedenen Karten eingegangen und sich dabei an den Strukturen der Themenschwer-

punkte orientiert (vgl. Tabelle 12). Nachfolgend wird somit erst der Themenschwerpunkt Hoch-

wasser erläutert, gefolgt von Naturschutz, Landwirtschaft und Windenergie. Für die Altmark la-

gen verschiedene formelle georeferenzierte Daten der Landes- und Regionalebene vor. Auf Ebe-

ne der Bauleitplanung konnten nur eingeschränkte Analysen erfolgen, da keine flächendeckende 

Flächennutzungsplanung zum Zeitpunkt der Untersuchung vorlag. Hier wurden vorhandene Flä-

chennutzungsdaten mit den Ausweisungen zum Hochwasserschutz der Landes- und Regionalpla-

nung verschnitten. Ein Überblick über die verwendeten Daten ist in Tabelle 12 dargestellt. 

Tabelle 12: Übersicht Erfolgskontrolle in der Untersuchungsregion Altmark 

 Ziel Untersuchungsebene Dateninput Evaluationsgegenstände 

Er
fo

lg
sk

o
n

tr
o

lle
 

Vergleich ausgewählter 

formeller planerischer 

Vorgaben im 

Mehrebenensystem 

sowie zur tatsächlichen 

Flächennutzung 

Land Georeferenzierte  

formelle Daten 

Datenverfügbarkeit 

Region (Flächenausweisungen) Aktualität der Daten 

Kommune Topographische  

georeferenzierte  

Karten 

Übereinstimmung mit  

anderen Ebenen. 

Übereinstimmung mit tat-

sächlicher Flächennutzung. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

8.2.1 Hochwasser als Planungsinhalt der räumlichen Planung im 
Mehrebenensystem 

Die räumliche Planung, wie oben dargestellt, weist bereits seit geraumer Zeit Gebiete zum Hoch-

wasserschutz aus, um Fließgewässern zusätzlichen Raum zu geben und Überschwemmungen in 
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versiegelten Bereichen möglichst zu minimieren (vgl. Kapitel 3.2). Im Zuge des Klimawandels wird 

mit einer steigenden Anzahl der Überschwemmungsereignisse gerechnet und die räumliche 

Steuerung der Hochwasserschutzgebiete daher maßgeblich als Klimaanpassungsmaßnahme in 

der wissenschaftlichen Diskussion gestärkt. In der Altmark sind dazu räumliche Festlegungen im 

Raum getroffen worden. Auf Ebene der Landesplanung sind etwa 353 km2 (etwa 7 % der Gesamt-

fläche) zum Hochwasserschutz ausgewiesen worden. Die Regionalplanung hat diese Flächen noch 

erweitert und weist im Regionalen Entwicklungsplan 2005 544 km2, also etwas über 11 % der 

Gesamtfläche der Altmark für den Hochwasserschutz aus. Die Überschneidung dieser beiden 

Ebenen ist hoch einzustufen, da lediglich knapp 60 km2 der Landesflächen nicht auch auf regiona-

ler Ebene ausgewiesen sind (vgl. Abbildung 19). Die Überschneidung von ausgewiesenen Flächen 

der kommunalen Bauleitplanung mit Ausweisungen zum Hochwasserschutz auf Landes- und Re-

gionalebene sind auf die gesamte Altmark bezogen vergleichsweise gering. Hierbei sind die ein-

geschränkte Datenverfügbarkeit zu beachten sowie die Tatsache, dass bei der Überlagerung auf 

kommunaler Ebene nicht auf den Grad der Versiegelung geachtet wurde. Ausweisungen explizit 

zum Hochwasserschutz sind in der Bauleitplanung nicht getätigt worden (vgl. Abbildung 19). 

Abbildung 19: Flächengrößen der verschiedenen Ausweisungen im Bereich Hochwasser-

schutz in [km2] 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Durch den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes Sachsen-Anhalt sind in der Altmark Flächen 

als Vorranggebiet für Hochwasserschutz ausgewiesen worden. Wie auf der Karte 1.1 zu erkennen 

ist, handelt es sich dabei vor allem um Flächen in unmittelbarer Nähe der Flüsse Elbe, Havel, Uch-

te, Milde und Tanger. Auch die Vorranggebiete Hochwasserschutz, die durch den Regionalen 

Entwicklungsplan 2005 auf regionaler Ebene ausgewiesen worden sind, orientieren sich, wie zu 

erwarten, an den Fließgewässern der Altmark. Karte 1.2 zeigt die räumliche Verteilung dieser 

Gebiete auf landesplanerischer und regionaler Ebene. Es lässt sich feststellen, dass die größten 

Übereinstimmungen der Planungsebenen im östlichen Teil der Altmark liegen. Nahezu alle dort 

von der Landesplanung definierten Vorranggebiete sind auch auf regionaler Ebene ausgewiesen. 
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Entlang der Elbe sind diese Flächen durch die Regionalplanung östlich erweitert worden. Im west-

lichen Teil der Altmark, dem Altmarkkreis Salzwedel, sind fast gar keine Vorranggebiete auf Lan-

desplanung festgelegt worden. Auf regionaler Ebene wurden vor allem im mittleren Bereich des 

Landkreises Gebiete festgelegt. Werden diese Flächenausweisungen mit der Flächennutzungs-

planung der Kommunen in Beziehung gesetzt, so lassen sich einige Überlagerungen definieren, 

die sich in einer höheren Auflösung betrachten lassen: In der Gemeinde Seehausen liegen inner-

halb landesplanerischen und regionalplanerischer Ausweisungen zum Hochwasserschutz kom-

munale Siedlungsflächen. Der größte Teil dieser Flächen ist sowohl auf landesplanerischer als 

auch regionaler Planungsebene als Vorranggebiet festgesetzt (vgl. Karte 1.3.1a). Betrachtet man 

diese Flächen mit einem topographischen Bezug, so lässt sich erkennen, dass vor allem Flächen 

im Norden und Süden der Gemeinde Seehausen und der Umlandsgemeinden Beuster, Werder 

und Gerhof betroffen sind. Erklären lässt sich diese Tatsache am Verlauf der Fließgewässer: Die 

Aland fließt direkt durch Seehausen und ist von Vorranggebieten umgeben, die bis in den Norden 

und Süden der Gemeinde hineinreichen (vgl. Karte 1.3.1b). Wird nun die Nutzungsart dieser be-

troffenen Flächen nach kommunaler Bauleitplanung genauer betrachtet, so wird ersichtlich, dass 

es sich bei den versiegelten Flächen, die in den Vorranggebieten liegen, um ausgewiesene Dorf-

gebiete, gewerblich genutzte Flächen und allgemeine Wohngebiete handelt (vgl. Karte 1.3.1c). 

In der Gemeinde Beetzendorf wurde im Jahr 2004 eine Flächennutzungsplanung erlassen. Die 

nach dortiger Datengrundlage ausgewiesenen Flächen liegen im südlichen und nördlichen Teil, 

teilweise in einem nach der Regionalplanung ausgewiesenen Vorranggebiet für Hochwasser-

schutz (vgl. Karte 1.3.2a). Wird der Siedlungsbereich und den Verlauf des Vorranggebietes be-

trachtet, ist zu erkennen, dass sich die Ausweisung an dem Verlauf des Fließgewässers Jeetzel 

orientiert. Bei diesen Flächen handelt es sich zu einem großen Teil um kommunal ausgewiesene 

Parkanlagen und Grünflächen, ein Viertel der betroffenen Flächen sind jedoch auch versiegelte 

Flächen, wie Wohngebiete oder Gewerbeflächen (vgl. Karte 1.3.2b, Karte 1.3.2c). Die Stadt 

Tangermünde hat ihren Flächennutzungsplan im Mai 2012 beschlossen. Dort versiegelte Gebiete 

sind sowohl von der Regionalplanung, als auch von der Landesplanung als Vorranggebiet für 

Hochwasserschutz ausgewiesen, wenngleich es sich um weniger Flächen handelt, als bei den 

Gemeinden Seehausen und Beetzendorf (vgl. Karten 1.3.2c, Karte 1.3.3d). In der Stadt Tanger-

münde selbst sind nur kleine Flächenanteile in direkter Nähe zur Elbe betroffen, welche entlang 

der östlichen Stadtgrenze liegen. Ebenso stellt es sich in Arneburg dar. In Stendal befinden sich 

betroffene Flächen im Südwesten und Nordosten der Stadt (vgl. Karte 1.3.3b). In Bezug auf die 

Nutzungsart nach kommunaler Bauleitplanung sind es in den Städten Stendal, Tangermünde und 

Arneburg vor allem Gewerbeflächen, gemischte Wohngebiete und Wohnbauflächen, die in Vor-

ranggebieten zum Hochwasserschutz liegen. Südlich von Arneburg ist noch ein großer Anteil ei-

nes kommunal ausgewiesenen Sondergebietes der Bundeswehr betroffen (vgl. Karte 1.3.3c, Kar-

te 1.3.3d, Karte 1.3.3e). In der Hansestadt Salzwedel liegen kleinere Bereiche im Norden und 

Westen der Stadt innerhalb eines Vorranggebietes für Hochwasserschutz auf regionaler Ebene. 

Die kommunale Ausweisung erfolgte bei den südlichen Flächen bereits im Jahr 1998, die Flächen 

im westlichen Teil der Stadt wurden erst im Jahr 2006 in die Flächennutzungsplanung der Stadt 

aufgenommen. Dabei handelt es sich um gewerbliche und nicht genauer erfasste Nutzungsarten, 
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im Süden sind es Wohnbauflächen und gemischte Nutzungen (vgl. Karte 1.3.4a, Karte 1.3.4b, Kar-

te 1.3.4c). 

Knapp 13 % der Altmarkfläche ist im Mehrebenensystem der räumlichen Planung in Bezug auf 

den Hochwasserschutz ausgewiesen worden. Davon ist knapp die Hälfte allein auf regionalplane-

rische Ebene ausgewiesen. 29 % der gesamten ausgewiesenen Fläche zum Hochwasserschutz 

gehen auf landesplanerische Vorgaben zurück. Etwa ein Viertel der Flächen sind sowohl auf regi-

onalplanerischer, als auch auf landesplanerischer Ebene ausgewiesen. Die Überlagerungen in 

Bezug auf die Flächennutzungsplanung liegen bei allen vorgenommenen Betrachtungen bei unter 

0,5 %.(vgl. Abbildung 20). 

Abbildung 20: Anteile im Mehrebenensystem an der ausgewiesenen Gesamtfläche im 

Bereich Hochwasserschutz in der Altmark 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

8.2.2 Naturschutz als Planungsinhalt der räumlichen Planung im 
Mehrebenensystem 

Für die Erfolgskontrolle wurden Vorgaben zum Schutze der Natur genauer betrachtet. Dabei han-

delt es sich in der Altmark um Festlegungen zu Natur und Landschaft und ökologischen Verbund-

systemen (vgl. Tabelle 5). 

In Bezug auf Flächen zum Schutz der Natur und Landschaft sind in der Altmark 269 km2 auf Lan-

desplanungsebene und 435 km2 (etwa 9 % der Gesamtfläche der Altmark) auf regionaler Ebene 
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ausgewiesen worden. 114 km2 (knapp 3 % der Gesamtfläche der Altmark) sind sowohl auf Lan-

des-, als auch auf Regionalebene ausgewiesen worden. Die Überschneidungen mit der kommuna-

len Ebene sind sehr gering und betragen weniger als 1 km2 in der gesamten Altmark. Hierbei ist 

die eingeschränkte Datenverfügbarkeit auf Ebene der Flächennutzungsplanung zu beachten, da 

bei vollständiger Datengrundlage mehr zu erwarten ist (vgl. Abbildung 21). 

Abbildung 21: Flächengrößen der verschiedenen Ausweisungen im Bereich Natur und 

Landschaft in [km2] 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Auf Landesebene sind Teile der Elbaue und des Saaletals, die Tanger-Niederung, der Drömling 

und die Landgraben-Dümme-Niederung als Vorranggebiet für Natur und Landschaft ausgewiesen 

(vgl. Karte 2.1). Die Gebiete orientieren sich sowohl auf landesplanerischer Ebene als auch auf 

regionalplanerischer Ebene vor allem an Fließgewässerverläufen oder forstlich genutzten Flä-

chen. In der Überlagerung der beiden Planungsebenen lässt sich feststellen, dass auf regionaler 

Ebene signifikant größere Flächenanteile der Altmark für diese Nutzung ausgewiesen werden. 

Auffällig ist, dass ein größeres, zusammenhängendes Areal im Westen der Altmark (Drömling) 

von der Landesebene als bedeutsame Fläche für den ökologischen Verbund festgelegt worden ist, 

von der regionalen Ebene jedoch sind diese Flächen nicht so großflächig ausgewiesen worden. 

Auch im Südosten der Altmark gibt es nach dem aktuellen Landesentwicklungsplan eine größere 

Fläche als Vorbehaltsgebiet sowie eine kleinere Fläche im Süden. Die größten Übereinstimmun-

gen der beiden Planungsebenen liegen im Südwesten und an der nördlichen Grenze der Altmark. 

Die dort liegende Fläche weist im Süden Überlagerungsareale auf, regional ist diese Fläche jedoch 

mehr als dreimal so groß wie die Ausweisung auf Landesebene (vgl. Karte 2.1.1). Werden diese 

Flächen mit kommunalen Festlegungen der Bauleitplanung überlagert, ergeben sich nur wenige 

kleinere Bereiche, die jedoch so marginal sind, dass auf dieser Stelle nicht weiter darauf einge-

gangen wird (vgl. Karte 2.1.2). 

In der Altmark sind rund 12 % der Gesamtfläche im Mehrebenensystem der räumlichen Planung 

zum Schutz der Natur und Landschaft ausgewiesen. Davon sind mit 53 % über die Hälfte des Flä-
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chenanteils auf Ebene der Regionalplanung ausgewiesen. Etwa ein Drittel sind ausschließlich 

durch die Landesplanung gesichert. 14 % der Fläche zum Schutz der Natur und Landschaft unter-

liegen sowohl landesplanerischer als auch regionalplanerischer Festlegungen. Überschneidungen 

mit der kommunalen Flächennutzungsplanung liegen bei einem Anteil von unter 0,5 % (vgl. Ab-

bildung 22). 

Abbildung 22: Anteile im Mehrebenensystem an der ausgewiesenen Gesamtfläche im 

Bereich Natur und Landschaft in der Altmark 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Gemäß der Ziele zur Entwicklung eines ökologischen Verbundsystems ist es vor allem wichtig, 

dass diese Flächen eine ökologische Wertigkeit aufweisen, um somit der Zielerreichung zu dienen 

(vgl. Kapitel 4.4). Eine grundlegende Eigenschaft der Flächen ist, dass diese nicht versiegelt sind. 

Um diese Situation in der Untersuchungsregion Altmark festzustellen, ist es daher empfehlens-

wert, die regionalen und landesplanerischen Festsetzungen mit bauleitplanerischen Bestimmun-

gen in einen räumlichen Bezug zu setzen. Zum ökologischen Verbundsystem sind auf landespla-

nerischer Ebene und auf regionaler Ebene Vorbehaltsgebiete zum Ausbau eines ökologischen 

Verbundsystems ausgewiesen. Die signifikant höchste Ausweisung zum ökologischen Verbund-

system ist auf Ebene der Regionalplanung in der Altmark durchgeführt worden. 753 km2, also 

knapp 16 % der Gesamtfläche der beiden Landkreise sind als Vorbehaltsgebiete zur Sicherung des 

ökologischen Verbundsystems ausgewiesen worden. 306 km2 (etwa 6 % der Gesamtfläche der 

Altmark) sind durch die Landesplanung festgelegt. Die Überschneidungsmenge der beiden Ebe-

nen ist verhältnismäßig gering, 97 km2 (etwa 2 % der Gesamtfläche der Altmark) sind sowohl lan-

desweit als auch regional ausgewiesen. Die Überschneidung mit der kommunalen Bauleitplanung 

ist höher als in den anderen Themenschwerpunkten. So sind beispielsweise über 14 km2 der Alt-
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markfläche, welche auf regionaler Ebene als Vorbehaltsgebiet ausgewiesen sind, auf kommunaler 

Ebene als versiegelte oder teilversiegelte Fläche festgelegt (vgl. Abbildung 23). 

Abbildung 23: Flächengrößen der verschiedenen Ausweisungen im Bereich Ökologisches 

Verbundsystem [km2] 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Auf Landesebene sind Niederungen und Landschaftsteile zwischen Elbe und Havel sowie Teile des 

Elbtals und Teile des Drömlings ausgewiesen (vgl. Karte 2.2). Im Vergleich zur Landesplanung sind 

in der Regionalplanung größere Flächenanteile der Altmark als Vorbehaltsgebiete für den ökolo-

gischen Verbund ausgewiesen. Viele der landesplanerischen Gebiete sind durch die Regionalpla-

nung erweitert worden, außer im Bereich um Beetzendorf und Schönhausen, dort sind ver-

gleichsweise hohe Flächenanteile dieses Vorranggebietes ausschließlich auf landesplanerischer 

Ebene ausgewiesen (vgl. Karte 2.2.1). Werden die ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete beider Pla-

nungsebene mit kommunaler Bauleitplanung überlagert, lässt sich erkennen, dass in sechs Berei-

chen die definierten ökologischen Verbundflächen mit den versiegelten Flächen der jeweiligen 

Flächennutzungsplanung übereinstimmen. Hierbei handelt es sich um eher kleinere Bereiche im 

Landkreis Stendal. Der größere Anteil dieser Überlagerungen ist im Altmarkkreis Salzwedel aus-

zumachen. Die größte Überlagerung versiegelter Flächen nach bauleitplanerischen Festlegungen 

und den Bestimmungen zum ökologischen Verbund liegen in Salzwedel (vgl. Karte 2.2.2). Rund 

ein Viertel der versiegelten Flächen nach aktuell geltender Flächennutzungsplanung liegen in der 

Hansestadt in einem Vorbehaltsgebiet zur Entwicklung eines ökologischen Verbundsystems. Nach 

landesplanerischer Festsetzung ist ein Streifen fast mittig durch die Stadt Salzwedel als Vorbe-

haltsgebiet ausgewiesen worden und auch auf regionalplanerischer Ebene sind einige Bereiche 

des Stadtkerns von Salzwedel als solches Gebiet definiert (vgl. Karte 2.2.2a). Vor dem Hintergrund 

der topographischen Daten lässt sich erkennen, dass ein landesplanerisch festgelegtes Vorbe-

haltsgebiet direkt durch die Kernstadt Salzwedel verläuft. Dieser Bereich deckt etwa ein Drittel 

des Stadtgebiets ab und überlagert verschiedene kommunale Nutzungsarten. Wohnbauflächen, 
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gewerblich genutzte Flächen, aber auch Sondergebiete sind innerhalb des Vorbehaltsgebietes zu 

finden (vgl. Karte 2.2.3b, Karte 2.2.3c). 

Ähnlich verhält es sich in der Gemeinde Mieste. Dort ist der erhebliche Anteil der Siedlungsfläche 

innerhalb des Vorbehaltsgebietes für den ökologischen Verbund vorgesehen (vgl. Karte 2.2.3a). 

Zweidrittel der Flächen liegen sowohl in regionalplanerischen, als auch in landesplanerischen 

Festlegungen, etwa ein Drittel der betroffenen Gemeindefläche liegt lediglich im Vorbehaltsge-

biet auf landesplanerischer Ebene und nicht in Gebieten, die von der Regionalplanung ausgewie-

sen worden sind. Dabei handelt es sich um die nördlichen bis nordöstlichen Flächen. Diese sind 

als Wohnbaufläche und andere versiegelte Flächen festgesetzt (vgl. Karte 2.2.3c). 

In der Gemeinde Beetzendorf ist der Anteil versiegelter Fläche innerhalb des Vorbehaltsgebiets 

am höchsten, denn bis auf einen kleinen Teil im Norden der Gemeinde liegt die komplette Sied-

lungsfläche innerhalb der Vorbehaltsgebiete (vgl. Karte 2.2.4a). Im Zusammenhang mit den topo-

graphischen Daten wird deutlich, dass die Gemeinde keinen sehr stark ausgeprägten Versiege-

lungsgrad aufweist und die Dorfstruktur durch viele Freiflächen geprägt ist (vgl. Karte 2.2.4b). 

Dieses wird durch die kommunalen Nutzungsarten bestätigt, da neben Wohnbauflächen vor al-

lem auch Sportanlagen, Kleingärten und ein Friedhof in den ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten 

liegen (vgl. Karte 2.2.4c). 

Circa 20 % der Gesamtfläche der Altmark sind im Mehrebenensystem der räumlichen Planung für 

den Schutz bzw. die Entwicklung zum ökologischen Verbundsystem ausgewiesen. 64 % davon 

sind von der Regionalplanung ausgewiesen, 26 % von der Landesplanung. Ein relativ geringer Teil 

von 8 % der Flächen unterliegt regionalplanerischer und landesweiter Festlegungen. Flächen, 

welche auch auf kommunaler Ebene ausgewiesen sind, machen nur einen sehr geringen prozen-

tualen Anteil an der gesamten ausgewiesenen Fläche aus. Hierbei ist zu bedenken, dass die Er-

gebnisse an dieser Stelle unvollständig sind, aufgrund der eingeschränkten Datenverfügbarkeit 

auf kommunaler Ebene. 
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Abbildung 24: Anteile im Mehrebenensystem an der ausgewiesenen Gesamtfläche im 

Bereich Ökologisches Verbundsystem in der Altmark 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

8.2.3 Landwirtschaft als Planungsinhalt der räumlichen Planung im 
Mehrebenensystem 

Sowohl auf der Landesebene als auch auf der regionalen Ebene sind in der Altmark Vorbehalts-

gebiete für die Landwirtschaft ausgewiesen. Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung kann Treib-

hausgase freisetzen. Folglich weist die Entwicklung der Landwirtschaft und ihre Ausprägung eine 

Bedeutung für den Klimawandel auf (vgl. Kapitel 3.2, Kapitel 3.3). In der Altmark sind auf Landes-

ebene und Regionalebene Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft ausgewiesen. Im LEP 2010 sind 

1084 km2, knapp 23 % der Altmarkfläche als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft ausgewiesen. 

1253 km2, circa 26 % der Gesamtfläche, sind auf Ebene der Regionalplanung im REP 2005 als Vor-

behaltsgebiet für Landwirtschaft festgelegt. Die Ausweisungen auf den beiden Planungsebenen 

weisen einen hohen Überlagerungsgrad auf. Rund 964 km2 der festgesetzten Flächen zum Schutz 

landwirtschaftlicher Flächen sind sowohl landes- als auch regionalweit als Vorbehaltsgebiete ge-

kennzeichnet. Im Gegensatz zu den anderen Evaluationsgegenständen ist im Bereich Landwirt-

schaft eine größere Überlagerung zwischen Landes- und Regionalplanung sowie der kommunalen 

Bauleitplanung zu verzeichnen. Etwa 106 km2 (etwa 2 %) der Altmarkfläche sind auf Landes- und 

Regionalebene ausgewiesen und überlagern sich mit betrachteten Ausweisungen der kommuna-

len Ebene (vgl. Abbildung 25). 
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Abbildung 25: Flächengrößen der verschiedenen Ausweisungen im Bereich Landwirtschaft 

in [km2] 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Im Landesentwicklungsplan 2010 Sachsen-Anhalt ist ein relativ großer Anteil der Altmark als Vor-

behaltsgebiet für Landwirtschaft ausgewiesen, diese sind über die gesamte Altmark verteilt (vgl. 

Karte 3.1). Die Ausweisung der regionalen Ebene hat diese Festlegungen größtenteils bestätigt 

und diese noch teilweise erweitert. Im Osten, Norden und Südwesten wurden durch den regiona-

len Entwicklungsplan 2005 noch weitere Vorbehaltsgebiete definiert (vgl. Karte 3.2). Bezogen auf 

kommunale Festsetzungen lässt sich erkennen, dass es an vielen Stellen zu Überschneidungen 

kommt. Am deutlichsten sind diese in Tangermünde und um den Bereich der Gemeinde Bismark 

festzustellen (vgl. Karte 3.3). Besonders in Tangermünde liegen große Überlagerungen vor, nahe-

zu der gesamte Stadtbereich von Tangermünde wird durch die Ausweisungen der Landes- und 

Regionalplanung überdeckt. Dementsprechend ist ein großer Teil der kommunalen Nutzungsar-

ten vertreten (vgl. Karte 3.3.1a, Karte 3.3.1b, Karte 3.3.1c). Im Bereich nördlich und nordöstlich 

von Bismark verhält es sich ähnlich: Dort sind es vor allem Umlandgemeinden, die teilweise voll-

ständig von den ausgewiesenen Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft überlagert sind (vgl. Kar-

te 3.3.2a, Karte 3.3.2b, Karte 3.3.2c). 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 29 % der Gesamtfläche der Altmark im Mehrebe-

nensystem der räumlichen Planung zum Schutz landwirtschaftlicher Böden ausgewiesen ist. Da-

von sind knapp ein Drittel auf Ebene der Landesplanungen und etwas mehr als ein Drittel auf re-

gionaler Ebene festgesetzt. 28 % der Fläche der ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete sind sowohl 

auf Landes-, als auch auf Regionalebene als Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft gekennzeichnet. 

3 % der gesamten Ausweisungsfläche überschneiden sich mit Ausweisungen der kommunalen 

Ebene, wobei zu bedenken ist, dass nur eine eingeschränkte Datenverfügbarkeit auf kommunaler 

Ebene für die Analyse vorhanden war (vgl. Tabelle 5). 
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Abbildung 26: Anteile im Mehrebenensystem an der ausgewiesenen Gesamtfläche im 

Bereich Landwirtschaft in der Altmark 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

8.2.4 Windenergie als Planungsinhalt der räumlichen Planung im 
Mehrebenensystem 

Als eine der zentralen Aufgaben für die räumliche Planung in Bezug auf den Klimaschutz kann die 

Ausweisung von Windenergiegebieten genannt werden. Die räumliche Planung übernimmt durch 

die Festlegungen dieser Nutzungsart auf regionaler und kommunaler Ebene eine zentrale Steue-

rungsfunktion für die Entwicklung der Windenergie in einer Region. Auch in der Altmark ist die 

Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergie vorgenommen worden. Insgesamt wurden 

144 km2 und somit knapp 3 % der Gesamtfläche von der Regionalplanung in der Altmark ausge-

wiesen (vgl. Abbildung 27). Davon sind 43 km2 ebenfalls auf kommunaler Ebene ausgewiesen. 

Zusätzlich sind 35 km2 ausschließlich auf kommunaler Ebene zur Nutzung von Windenergie fest-

gesetzt, wobei nur die vorhandenen Daten in die Untersuchung auf kommunaler Ebene einbezo-

gen werden konnten (Tabelle 5). 
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Abbildung 27: Flächengrößen der verschiedenen Ausweisungen für Windenergie in [km2] 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Gebiete liegen in der gesamten Altmark verteilt, konzentrieren sich aber vor allem auf den 

mittleren Teil (vgl. Karte 4.1). Aufgrund der vorhandenen kommunalen Daten lässt sich erkennen, 

dass diese Flächen größtenteils in die Flächennutzungsplanung übernommen worden sind (vgl. 

Karte 4.2). In der Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck wurden die Gebiete der Regionalpla-

nung noch erweitert und drei weitere Vorranggebiete für Windenergie hinzugefügt (vgl. Kar-

te 4.2.1). 

Knapp Zweidrittel der ausgewiesenen Flächen für die Nutzung von Windenergie sind durch die 

Regionalplanung festgelegt worden. Etwa 16 % der gesamten ausgewiesenen Flächen wurden auf 

kommunaler Ebene ausgewiesen, circa 19 % sind sowohl auf regionaler, als auch auf kommunaler 

Ebene festgesetzt (vgl. Abbildung 28). 
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Abbildung 28: Anteile im Mehrebenensystem an der ausgewiesenen Gesamtfläche im 

Bereich Windenergie in der Altmark 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

8.3 Wirkungsanalyse 

Im Folgenden werden die forschungsrelevanten Inhalte der geführten Expertengespräche zu pla-

nerischen Prozessen in der Altmark näher erläutert. Vor der Datenerhebung wurden Evaluations-

gegenstände definiert, die Orientierung für den Inhalt der Gespräche lieferten und anhand derer 

die folgende Ergebnisdarstellung strukturiert sind (vgl. Tabelle 8). 

8.3.1 Wahrnehmung und Anwendung von Planungsinhalten 

Es wird aufgezeigt, welche Wahrnehmung die Akteure über Inhalte der räumlichen Planung ha-

ben und welche Anwendung diese in der eigenen Arbeit aufweisen. Als thematischer Schwer-

punkt in der vorliegenden Arbeit ist an dieser Stelle auch die Wahrnehmung des Klimawandels, 

als ein Planungsinhalt definiert und wird näher erläutert. 

8.3.1.1 Entscheidungsgrundlage im Landmanagement 

Die Altmark wird von allen Akteuren als ländlicher Raum beschrieben, der vor allem landwirt-

schaftlich geprägt ist. Der Tourismus, besonders der Fahrradtourismus entlang der Elbe, ist ein 

wichtiger Faktor für die Region. Daher wird an der Erweiterung des touristischen Ausbaus und am 

infrastrukturellem Erhalt sowie der Erweiterung dieses Sektors großen Wert gelegt (KAK 3, 

EXRAK 6). Die Finanzsituation lässt in der öffentlichen Verwaltung in der Region teilweise nur sehr 
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eiŶgesĐhƌäŶkte MaßŶahŵeŶ zuƌ AufǁeƌtuŶg deƌ Altŵaƌk zu: „Üďeƌ alleŵ sĐhǁeďt das SĐhǁeƌt 
der finanziellen Situation, dass natürlich nur etwas möglich ist, was wir auĐh fiŶaŶzieƌeŶ köŶŶeŶ.͞ 
(KAK 3). 

Durch die Akteure wurde immer wieder bestätigt, dass der Sektor Landwirtschaft ein wichtiges 

Standbein für die Region ist (EXRAK 3, EXRAK 1, RAK 2, KAK 3, EXRAK 4, KAK 4). Doch auch in der 

Altmark ist der Wandel innerhalb des landwirtschaftlichen Sektors unübersehbar, was dazu führt, 

dass die landwirtschaftlichen Betriebe immer größer, modernisiert und dadurch weniger Mitar-

beiter beschäftigt werden, als es noch vor einigen Jahrzehnten der Fall gewesen ist (EXRAK 1, 

KAK 3). Dementsprechend ist es für den überwiegenden Teil der Befragten maßgeblich, dass die 

landwirtschaftlichen Flächen nur für unvermeidbare Maßnahmen in Anspruch genommen wer-

den sollten (KAK 6). 

Aus planerischer Perspektive ist durch den Wunsch landwirtschaftliche Flächen zu erhalten und 

dafür eine rechtliche Legitimierung zu erhalten, die Ausweisung von Vorrangflächen für die 

Landwirtschaft sowohl auf landesplanerischer Ebene, als auch auf regionaler Ebene immer wie-

der ein Diskussionspunkt bei betroffenen Vertretern. Dennoch ist sich die Mehrzahl der Akteure 

einig, dass landwirtschaftliche Fläche planerisch geschützt werden müsse. Besonders durch die 

Standortausweisung von Photovoltaikfreiflächen oder infrastrukturellen Maßnahmen müssen 

landwirtschaftliche Gunststandorte planerisch gesichert werden (LAK 3, KAK 6, KAK 4). 

Durch die Elbe und die damit verbundene Flusslandschaft oder den Naturpark Drömling sowie 

weitere Schutzgebiete weist die Altmark einen hohen naturschutzfachlichen Wert auf und gilt 

deutschlandweit als ein bedeutender Naturraum (EXRAK 4, KAK 4, EXRAK 1). Von besonderem 

Interesse in Bezug auf den Erwerb und die Umnutzung landwirtschaftlicher Böden sind die Flä-

chen der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Der BUND realisiert seit mehreren Jahren ein 

Großprojekt, in dem Flächen erworben werden und ein Grüngürtel durch Deutschland entstehen 

soll. Im Umkehrschluss bedeute dies, dass der Flächenkauf landwirtschaftlicher Fläche von großer 

Bedeutung für dieses Vorhaben sei und dadurch landwirtschaftliche Fläche verringert werde 

(EXRAK 4, EXRAK 3, EXRAK 1). Die planerischen Festlegungen zum Naturschutz werden von den 

Befragten unterschiedlich wahrgenommen. Es herrscht eine große Einigkeit darüber, dass natur-

schutzfachliche Belange zu schützen seien. Einige Befragte sind sich deshalb sicher, dass die aktu-

ellen planerischen Festlegungen zum Naturschutz, wie etwa Vorranggebiete für Natur und Land-

schaft oder Schutzgebiete zwingend erforderlich seien, damit die Interessen des Naturschutzes in 

Abwägungsprozessen ausreichend Beachtung finden (EXRAK 4, LAK 1). Jedoch wird sich von man-

chen Befragten etwas mehr Flexibilität von Seiten des Naturschutzes gewünscht. Demnach sei die 

„NatuƌsĐhutzgesetzgeďuŶg […] total üďeƌzogeŶ͞ ;EXRAK 3). Es falle daher schwer, Kompromisse 

und eine gemeinsame Lösung, besonders zwischen Landwirtschaft und Naturschutz zu finden 

(RAI 3). Darüber hinaus wurde angemerkt, dass in planerischen Prozessen durch die sehr engen 

Rechtsgrundlagen im Naturschutz planerische Verfahren, wie etwa das Raumordnungsverfahren 

odeƌ die AufstelluŶg ƌeĐhtsǀeƌďiŶdliĐheƌ PläŶe, sehƌ aufǁeŶdig seieŶ: „Da ǁiƌd das letzte Blüm-
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ĐheŶ ŶoĐh ďetƌaĐhtet […] WeŶŶ es eďeŶso kleiŶteilig ǁiƌd, daŶŶ ist es eďeŶ pƌoďleŵatisĐh͞ 
(LAK 1). 

Räumliche Planungsfestlegungen als Entscheidungsgrundlage forstwirtschaftlicher Interessen 

wurden nur bedingt von den befragten Akteuren gesehen. So betreffen planerische Prozesse 

hauptsächlich ausgewiesene Standorte zur Waldentwicklung (Aufforstung). Ist der Wald aber 

bereits vorhanden ist er für die räumliche Planung nur sekundär relevant, da dieser Standort ge-

mäß des Bundeswaldgesetzes meist von anderen Nutzungen, die ihn in seiner Funktion gefähr-

den, ausgeschlossen ist (EXRAK 1). 

Die Siedlungsentwicklung in der Altmark wird von allen Befragten als sehr gering bezeichnet. Le-

diglich in einigen Gemeinden entlang der niedersächsischen Grenze, wie beispielsweise in der 

Gemeinde Klötze oder in einigen Ortschaften der Stadt Gardelegen, kann ein Zuzug und damit 

Neuausweisungen von Baugebieten verzeichnet werden (KAK 7, RAK 2, EXRAK 6). Begründet wird 

dies mit dem relativ nahe gelegenen Automobilhersteller Volkswagen AG in Wolfsburg (KAK 7, 

RAK 2, EXRAK 6). 

Neben dem fehlenden Zuzug und den rückläufigen Einwohnerzahlen ist der damit verbundene, 

steigende Leerstand von Gebäuden in der Altmark nach Aussage aller Befragten eine der zentra-

len Herausforderungen in der Region. Diese leerstehenden Gebäude zu veräußern oder einer 

Nachnutzung zuzuführen, gestaltet sich oftmals sehr schwierig, denn besonders Gebäuden zur 

gewerblichen Nutzung fehlt es oft an Modernität und Standortattraktivität. Leerstehende land-

wirtschaftliche Betriebe wieder zur betreiben, ist, nach Aussagen einiger Befragten, wenig wahr-

scheinlich (KAK 6, RAI 2). Auch der Leerstand in den Innenstädten und somit in Wohngebäuden 

ist eine immer stärker zu beobachtende Entwicklung in den Siedlungskernen der Altmark. Die 

historischen Stadt- bzw. Gemeindekerne stehen oftmals unter Denkmalschutz und sind folglich 

mit teilweise hohen Auflagen verbunden (KAK 3, KAK 6, RAI ϯͿ. Daŵit „SĐhaŶdfleĐke͞ ;KAK 6) von 

leerstehenden Gebäuden entfernt werden können und somit ein Beitrag zum Stadt- bzw. 

Dorfbild geleistet werden kann, versuchen Gemeinden oder Städte, diese Objekte aufzukaufen 

und mit Hilfe von Fördermitteln abzureißen. Die Bindung an Fördermittel bedeutend in der Regel 

auch, die Flächen zehn Jahre von Bebauung freizuhalten, aber es ist in den meisten Fällen die 

einzige Möglichkeit für öffentliche Einrichtungen einen Kauf zu realisieren (KAK 6). Aufgrund die-

ser Situation in der Altmark ist die Ausweisung von Neubaugebieten eher fraglich und nur sehr 

vereinzelt der Fall. Es wird versucht, eine Innenentwicklung zu fokussieren und nicht in die Au-

ßenbereiche zu planen. Jedoch lassen sich Wohnvorstellungen nicht immer mit planerischen Zie-

len vereinbaren (KAK 5). Die rückläufige Siedlungsentwicklung aufgrund des Bevölkerungsrück-

gangs ist eine Entwicklung, die nach der Wiedervereinigung Deutschlands in den 1990er Jahren 

„ŶiĐht geseheŶ ǁuƌde odeƌ ŶiĐht geseheŶ ǁeƌdeŶ ǁollte͞ ;KAK 3). Demnach wurden in den da-

maligen Neuaufstellungen der kommunalen Flächennutzungsplanung großflächig Gebiete für 

Wohnen und Gewerbe ausgewiesen. Diese Pläne sind heute in vielen Gemeinden der Altmark 

noch rechtlich bindend, sodass kein oder kaum Bedarf an Neuausweisungen für Siedlungsflächen 

besteht. Vielmehr werden im Falle einer Neuaufstellung einige der bereits ausgewiesenen Flä-
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chen zurückgenommen, da laut Aussage der betroffenen Gemeinden der Bedarf aktuell und wohl 

auch zukünftig nicht besteht (KAK 1, KAK 3, KAK 5, KAK 2). Dennoch kann es dazu kommen, dass 

auch in Kommunen Neuausweisungen zur Siedlungsentwicklung vorgenommen werden, obwohl 

an anderer Stelle nicht ausgeschöpfte, überplante Flächen zur Verfügung stehen. Dieses ist nach 

Aussage einiger Akteure darin begründet, dass die ursprünglich ausgewiesenen Flächen nicht 

mehr dem aktuellen Standard oder den aktuellen Vorstellungen bzw. Anforderungen der Interes-

senten entsprechen. Ein weiterer Grund ist auch die Standortattraktivität beim Wohnbau. Bei-

spielsweise ist, trotz jüngster Hochwasserereignisse, die Nachfrage nach flussnahem Wohnen 

hoch. Um dieser Nachfrage nachzukommen, wird versucht Lösungen zu finden, was in der Ver-

gangenheit zu Neuausweisungen geführt hat. Die befragten Akteure bestätigten, dass großflächi-

ge Ausweisungen nicht zielführend und nicht geplant seien, da der Bedarf nicht vorhanden sei. 

Eher wäre eine Rücknahme bestehender, ausgewiesener Fläche eine Möglichkeit. Alle Befragten 

auf kommunaler Ebene wiesen darauf hin, dass die Innenentwicklung die höchste Priorität in der 

kommunalen Bauleitplanung habe und eine Nachverdichtung immer einer Bebauung in Ortsrand-

lage bevorzugt werde (KAK 4, RAK 2, RAI 3). 

Die Ergebnisse zeigen, dass planerische Festlegungen abhängig von der Planungsebene in unter-

schiedlicher Art und Weise und mit einer unterschiedlichen Bindungswirkung eine Entschei-

dungsgrundlage im Landmanagement bilden. Demnach sei es nach Aussage mehrerer Akteure 

wichtig und bindend, was die Landesplanung vorgibt. Hierbei geht es vor allem um die Festlegung 

zeŶtƌaleƌ Oƌte odeƌ auĐh laŶdesďedeutsaŵeƌ StaŶdoƌte. „Jedeƌ ŵöĐhte seiŶ IŶdustƌie- und Ge-

werbestandort im LandeseŶtǁiĐkluŶgsplaŶ seheŶ͞ ;LAK 2). Auf landesplanerischer Ebene können 

so, besonders durch die zentralörtliche Gliederung, Weichen für die weitere regionale Entwick-

lung gestellt werden. Von Seiten der kommunalen Ebene wurde mehrfach darauf hingewiesen, 

dass eine vorausschauende Planung aufgrund der finanziellen Situation der Kommunen und dem 

nur punktuell bestehenden Bedarf nicht zielführend sei. Demnach handele es sich oftmals um 

eine Bedarfsplanung. Es werde versucht, den Wünschen nachzugehen und die Festlegungen bzw. 

Ausweisungen an die VorstellungeŶ uŶd FoƌdeƌuŶgeŶ aŶzupasseŶ: „WeŶŶ siĐh jeŵaŶd eŶtsĐhei-

det hieƌ zu ďleiďeŶ […], daŶŶ ǁeƌfeŶ ǁiƌ säŵtliĐhe PlaŶuŶg üďeƌ deŶ HaufeŶ͞ ;EXRAK 1). 

8.3.1.2 Wahrnehmung Klimawandel 

Die Wahrnehmung des Klimawandels ergibt unter den befragten Akteuren ein sehr einheitliches 

Bild: Die Tatsache, dass klimatische Veränderungen bereits eingetreten sind und deren Auswir-

kungen aktuell und in Zukunft noch stärker gesellschaftliche Auswirkungen haben werden, be-

streitet keiner der Befragten. Sowohl in der räumlichen Planung, als auch in den Sektoren Land-

wirtschaft und Naturschutz ist der Klimawandel ein unstrittiges Thema. Begründet liegt das vor 

allem in der Aussage, dass wissenschaftliche Studien dies immer wieder belegen und neue Er-

kenntnisse dazu veröffentlicht werden (EXRAK 4). Eine Betroffenheit in der Altmark wird, vor al-

lem durch die Hochwasserereignisse seit 2002, von den Befragten bestätigt (LAK 1). Trotz der 

vorhandenen Sensibilisierung für das Thema und die Wahrnehmung der klimatischen Verände-
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ƌuŶg „ǁuƌdeŶ eďeŶ Ŷoch gar keine Konzepte uŶd IdeeŶ eŶtǁiĐkelt͞ ;LAK 1). Es fehle somit an 

konkreten Strategien und Handlungsempfehlungen, um mit den Herausforderungen des Klima-

wandels heute und zukünftig umzugehen. 

Begründet wird dies auch mit fehlenden belastbaren Projektionen über den klimatischen Verlauf. 

Gleichwohl die wissenschaftlichen Erkenntnisse wenig Spielraum geben, den Klimawandel als 

Phänomen abzustreiten, wird der aktuelle wissenschaftliche Kenntnisstand mit einem hohen 

Grad an Unsicherheit wahrgenommen. Demnach steht die Pƌaǆis teilǁeise „aďǁaƌteŶd dieseŵ 

gaŶzeŶ Theŵa gegeŶüďeƌ͞ ;EXRAK 1, LAK 1). Damit diesen Anforderungen nachgegangen werden 

kann sowie Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung in der Region umgesetzt bzw. 

kommuniziert werden, sind Einrichtungen eines Förderprojektes in der Region geschaffen wor-

den. Diese wurden in einer zweiten Förderphase implementiert: Durch die Fortführung zweier 

Energieagenturen in den Landkreisen Stendal sowie dem Altmarkkreis Salzwedel verfolgt die 

Altmark den Forschungsansatz weiter und bündelt klimabezogene Themen in diesen Kompetenz-

zentren. Durch verschiedene Forschungsbeteiligungen ist die Altmark als Bioenergie-Region10 

ausgezeichnet worden und im Bereich der Erneuerbaren Energien, wie Biogas oder Windenergie, 

sehr aktiv (RAI 1, RAI 2, RAK 2). 

Die Wahrnehmung des Klimawandels als Planungsinhalt ist heterogen einzuschätzen. Während 

vor allem Akteure aus anderen Disziplinen den Zusammenhang zwischen räumlicher Planung und 

Reaktionen auf den Klimawandel als eheƌ „lose͞ ;EXRAK 1) einstufen, sehen andere Befragte be-

sonders in der informellen Planung ein Potential, indem beispielsweise durch Energie- oder Kli-

mastrategien Wissen und Maßnahmen gebündelt und gesteuert werden können. So wäre es nach 

Aussage eines Akteurs deŶkďaƌ, VoƌhaďeŶ eiŶeŵ „Kliŵa-CheĐk͞ zu uŶteƌzieheŶ uŶd ǀoƌ deƌ Rea-

lisierung Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaanpassung mit zu berücksichtigen (RAI 3). Aber 

auch in der formellen Planung kann durch die Anpassung von Flächennutzungs- und Bebauungs-

plänen, nach Einschätzung zweier Akteure, mehr auf klimatische Anforderungen eingegangen 

werden. Demnach sei es beispielsweise denkbar, Stadtsanierungskonzepte klimafreundlich zu 

gestalten (LAK 1, RAK 1). 

8.3.1.3 Gegenseitige Wirkung in den Planungsebenen 

Die Wirkung in den Planungsebenen zueinander ist sehr divers und teilweise situationsbedingt 

unterschiedlich. Die landesplanerische Ebene sieht sich selbst in einer lenkenden und richtungs-

weisenden Position. Durch die Ausweisung landesbedeutsamer Flächen und Standorte bilde sie 

                                                      
10 Das EŶtǁiĐkluŶgskoŶzept zuƌ „BioeŶeƌgie-RegioŶ Altŵaƌk͞ ist 2008 vom Regionalverein Altmark e. V. aufgestellt wor-

deŶ uŶd stellt deŶ Beitƌag deƌ Altŵaƌk zuƌ TeilŶahŵe aŵ Wettďeǁeƌď „BioeŶeƌgie-RegioŶeŶ͞ des BuŶdesŵiŶisteƌiuŵs 
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz dar. Innerhalb des Konzeptes werden Stärken und Schwächen 

der Altmark als Bioenergie-Region detailliert aufgelistet und Ziele der Region zum Ausbau der Bioenergie formuliert 

(vgl. Kapitel 8.3.2). 
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den Rahmen als übergeordnete Fachplanung. Die Befragten aus landesplanerischer Ebene mach-

ten deutlich, dass man bei der Zusammenarbeit zwischen den Planungsebenen stets das Interes-

se und die Sichtweise der jeweiligen Planungsebene berücksichtigen müsse. Demnach sei es nicht 

verwunderlich, dass Kommunen beispielsweise Festlegungen der zentralörtlichen Gliederung 

nicht akzeptieren wollen und für die Ausweisung einer bestimmten Funktion eintreten, da die 

Betroffenheit viel größer ist als in deƌ LaŶdesplaŶuŶg: „Je tiefeƌ ŵaŶ koŵŵt iŶ deƌ EďeŶe deƌ 
Planung, desto größer ist die Berührtheit von KoŵŵuŶeŶ uŶd auĐh PeƌsoŶeŶ͞ ;LAK 1). Es sei da-

her wichtig, die kommunale Planungshoheit zu sichern und nicht weiter einzuschränken, gleich-

wohl sei es wesentlich landesplanerische Festlegungen zu treffen und damit Entwicklungen zu 

konkretisieren, damit landesweite, einheitliche Richtungsweisungen bestehen. 

Die Regionalplanung wird vom Großteil der Befragten in Bezug auf die Zusammenarbeit und den 

Austausch zwischen den Planungsebenen als Bindeglied zwischen Landesplanung und kommuna-

ler Planung angesehen. So besteht nach Aussage der Landesplanung, aber auch nach Aussage 

eines überwiegenden Teils von Befragten der kommunalen Bauleitplanung, ein regelmäßiger Aus-

tausch mit der regionalen Ebene. Die Regionalplanung wird von einigen Vertretern der kommu-

nalen Ebene dennoch kritisch gesehen, da sie eine zusätzliche beschlussfähige Instanz ist, die die 

kommunale Planungshoheit zusätzlich einschränkt. Hierzu wurden vor allem Interessenskonflikte 

bei der Ausweisung von Vorranggebieten für Windenergienutzung genannt. Die Regionalplanung 

selbst nimmt sich als dieses Bindeglied zwar wahr, aber bestätigt einen eher losen Kontakt zur 

Landesplanung (RAK 2). Nach Aussage eines Akteurs sei diese nur betroffenheitsorientierte Zu-

sammenarbeit zwischen den Planungsebenen bedauerlich. Es bestehe großes Potential in der 

räumlichen Planung, gemeinsam über die verschiedenen Ebenen hinweg eine Region zu entwi-

ckeln, füreinander Akzeptanz zu schaffen, Synergien zu nutzen sowie gemeinsame Ziele zu verfol-

gen (RAK 1). 

Auf kommunaler Ebene ist teilweise eine Ernüchterung zu spüren. Vereinzelt fühlen sich die Be-

fragten den Vorgaben und Richtlinien der übergeordneten Ebenen ausgeliefert und schätzen ih-

ƌeŶ HaŶdluŶgsspielƌauŵ soǁie ihƌe EiŶflussŶahŵe eheƌ geƌiŶg eiŶ. „Wiƌ siŶd das uŶteƌste Glied, 
[…] deŶ LetzteŶ ďeißeŶ die HuŶde͞ ;KAK 5). Die Möglichkeit, Stellungnahme zu raumplanerischen 

Beschlüssen der übergeordneten Ebenen abzugeben, wird eher als geringes Mitspracherecht an-

gesehen. Zwar konnten mit diesem Instrument einige Beschlüsse verändert oder beeinflusst, in 

seltenen Fällen auch verhindert werden, aber einige Gemeinden fühlen sich um ihre Planungsho-

heit oft betrogen, da viele Sachverhalte im Abwägungsprozess trotz Einspruch der Gemeinde rea-

lisieƌt ǁeƌdeŶ. „PlaŶuŶgshoheit ďei eiŶeƌ GeŵeiŶde köŶŶeŶ ǁiƌ ǀeƌgesseŶ.͞ ;KAK 3, KAK 5, 

KAK 2). Zur Landesplanung ist bei allen kommunalen Befragten nur bei Bedarf ein Kontakt vor-

handen, dieser beschränkt sich nahezu ausnahmslos auf Stellungnahmen zu landesplanerischen 

Beschlüssen oder bauleitplanerischen Festlegungen, wie etwa die Aufstellung eines Flächennut-

zuŶgsplaŶs. Hieƌ ǁeƌdeŶ die StelluŶgŶahŵeŶ des LaŶdes ǀoŶ eiŶeŵ BefƌagteŶ als eheƌ „lose uŶd 
nicht sehr tiefgƌüŶdig͞ eiŶgesĐhätzt ;KAK 3). Eine weitere Form der Zusammenarbeit lässt sich in 

Fördermaßnahmen erkennen. Hier stehen vor allem Akteure informeller räumlicher Planung mit 

der Landesplanung in Kontakt und stellen die Weichen für Förderprojekte. 
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8.3.1.4 Wirkung der räumlichen Planung auf andere Sektoren 

Wirkung der räumlichen Planung auf die Politik 

Der politische Einfluss auf planerische Prozesse wird in den Planungsebenen unterschiedlich stark 

wahrgenommen. Besonders auf der kommunalen Ebene wirken politische Prozesse stark auf den 

Planungsalltag ein und wird von ihnen teilweise stark geleitet (KAK 6). 

Der Einfluss politischer Akteure wird teilweise eher kritisch gesehen. Da dieser Bereich viel mit 

persönlichen Interessen verbunden sei, sei es manchmal schwierig, planerisches Handeln zu 

rechtfertigen, wenn Interessenskonflikte zwischen räumlicher Planung und Politik bestehen. 

Schlussendlich müssen planerische Prozesse politisch legitimiert werden. Dies geschieht nach 

Aussage einiger Akteure häufig nicht im Interesse der Planungsabsichten, die oft durch politische 

Entscheidungen nur eingeschränkt oder gar nicht durchgeführt werden können. Besonders in 

Verbandsgemeinden sei die Abstimmung zwischen den Gemeinden öfter schwierig. Zusätzlich 

erschweren Interessenskonflikte die Verfolgung der verschiedenen Interessen der Mitgliedsge-

meinden (KAK 3, KAK 5). Nach Einschätzung einiger befragter Akteure wäre eine rechtsgültige 

Entscheidungsgrundlage eine hilfreiche Unterstützung für das tägliche Geschäft der räumlichen 

Planung auf kommunaler Ebene. Es wäre für Akteure räumlicher Planung, aber auch für andere 

(politische) Interessensvertreter sinnvoll und wichtig, ein aktuell gültiges Instrument, wie den 

Flächennutzungsplan, vorweisen zu können. Durch diesen könnte dann eine ganzheitliche Ent-

wicklung für den Planungsraum vorgenommen werden, also im Interesse aller geplant werden 

und Vorhaben, die sich an diesen rechtsgültigen Beschluss orientieren, gegenüber politischen 

Gremien Bestand haben. Denn oft erscheint es so, dass Entscheidungen in Gemeinderäten eher 

„aus deŵ BauĐh heƌaus͞ ;KAK 2) gefällt werden, da die notwendige Expertise der Mitglieder so-

wie eine fachliche Grundlage zur Orientierung fehlte (KAK 4, KAK 3, KAK 1, KAK 5). Durch die 

Komplexität planerischer Prozesse sei es schwierig für Fachfremde, Entscheidungen zu treffen 

(ebd.). 

Auf Landkreisebene werden nach Einschätzung eines Akteurs die meisten planerischen Handlun-

gen eher zufällig gesteuert. Je nach Prioritätensetzung können dort planerische Belange in den 

Vorder- oder Hintergrund des politischen Alltags gelangen. Der Landkreis Stendal hat durch die 

Veranlassung eines neues Kreisentwicklungskonzeptes, planerische Tätigkeiten in den Vorder-

grund gestellt und sich durch dieses planerische Instrument für eine Entwicklung des Kreises, 

auch in Bezug auf die Herausforderungen des Klimawandels, ausgesprochen (RAK 1). Der Aufstel-

lungsprozess sei teilweise schwerfällig, da in Abstimmung mit den Gemeinden kontrovers disku-

tiert werde und verschiedene Vorstellungen, Prioritäten und Interessen gegeneinander abgewo-

gen werden müssen (ebd.). 

Ein Gesprächspartner merkte an, dass besonders vor politischen Wahlen ein größeres Interesse 

an planerischen Handlungen bestehe und versucht werde, die eigenen Interessen umzusetzen. 

Klimawandelbezogene Themen seien da meist im Hintergrund, da diese Maßnahmen politische 
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Amtsperioden überdauern und meist geringes politisches Interesse auf sich ziehen (LAK 1, KAK 5, 

EXRAK 4). 

Auf landesplanerischer Ebene ist der personenbezogene, politische Bezug nicht so signifikant 

hoch wie in der Kommunalpolitik. Dies lässt sich allerdings nach Einschätzung eines Akteurs vor 

allem im Planungsmaßstab begründen. Auf Ebene der Landesplanung sind die räumlichen Anga-

ben wie beispielsweise Straßenführungen noch nicht so konkret und die Ausweisung von Vor-

rang- bzw. Vorbehaltsgebieten räumlich nicht so exakt abgegrenzt wie auf Ebene der Flächennut-

zungsplanung. Dementsprechend sind auch persönliche Interessen und direkte Betroffenheiten 

nur bedingt vorhanden. Es gehe also nicht um die Frage, ob beispielsweise ein Ausbau einer Bun-

desautobahn erfolgt oder nicht, sondern, wo und wie dieser Ausbau gestaltet werden kann. Der 

Beschluss, dass dieser Ausbau erfolgt, geschieht auf politischer Ebene (LAK 2). 

Wirkung der Planung auf andere Sektoren 

Die Wirkung der räumlichen Planung auf andere Sektoren wird vom überwiegenden Teil der Be-

fragten über formelle planerische Festsetzungen und die in einem förmlichen Verfahren zugehö-

rigen Stellungnahmen definiert. Alle Befragten, die nicht dem Planungssektor angehören, gaben 

an, hauptsächlich durch aufgeforderte Stellungnahmen der verschiedenen Planungsebenen an 

Planungsprozessen zu partizipieren und dadurch auf diese aufmerksam zu werden (EXRAK 1, 

EXRAK 4). Es wurde jedoch mehrfach bedauert, dass die Stellungnahmen oft nur eine geringe 

odeƌ gaƌ keiŶe Aufŵeƌksaŵkeit iŵ AďǁäguŶgspƌozess fiŶdeŶ ǁüƌdeŶ uŶd deŵŶaĐh „ϵϬ % der 

Fälle doch Ŷuƌ füƌ deŶ Papieƌkoƌď͞ ;EXRAK 4) bestimmt sind. Formelle sowie informelle Planungs-

instrumente stellen in der Praxis der Befragten nach deren Aussage in der Altmark keine Arbeits-

grundlage dar. In wenigen Fällen dient der Regionalplan als Orientierung, beispielsweise bei 

Windenergieprojekten. Sie kann aber auch in Naturschutzbelangen ein zusätzliches Argument 

gegen ein Vorhaben in einem ausgewiesenen Gebiet sein. Planerische Beschlüsse sind für den 

Agrar-, Wirtschafts- sowie Naturschutzsektor, wenn überhaupt, unterstützende Elemente im Ar-

beitsalltag ohne leitenden Charakter (EXRAK 1, EXRAK 4). Nach Aussage eines Befragten aus dem 

Naturschutzsektor seien Umweltberichte, denen planerische Verfahren, wie beispielsweise die 

Aufstellung eines Regionalplans, hinzugefügt werden müssen, ein Schritt in die richtige Richtung, 

auch in Bezug auf Klimaschutz und Klimaanpassung, jedoch sind diese meist zu allgemein gehal-

ten und stellen die naturschutzfachlichen Belange nicht ausreichend dar (EXRAK 4). 

In Bezug auf Projekte zu Erneuerbaren Energien, wie beispielsweise bei der Errichtung von Wind-

energieanlagen oder Solarfreiflächenanlagen, sind dagegen planerische Beschlüsse der regiona-

len und kommunalen Ebene für einige Befragten von besonderer Bedeutung. So dienen sie so-

wohl den Befürwortern als auch den Gegnern solcher Vorhaben als notwendige Argumentations-

grundlage (EXRAK 6, EXRAK 1, RAK 2). 
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8.3.2 Planerische Prozesse 

Neben aktuellen planerischen Tätigkeiten wird in diesem Abschnitt auch Klimawandel als planeri-

scher Prozess näher beleuchtet. 

8.3.2.1 Klimawandel als planerisch relevanter Prozess 

Der Klimawandel ist bei allen Befragten ein immer wiederkehrendes Thema. Das Wissen über die 

klimatischen Veränderungen ist bei den Akteuren unterschiedlich, aber alle weisen einen grund-

legenden Kenntnisstand auf. Dennoch wird das Thema Klimawandel verfolgt, aber nur selten ak-

tiv bearbeitet (EXRAK 1). Besonders in befragten Verbänden ist der Umgang zu diesem Thema 

eher auf übergeordneter Ebene angesiedelt. Auf Bundesebene gibt es dazu Arbeitsgruppen oder 

Stellungnahmen bzw. andere Aktivitäten. Auf regionaler Ebene werden wenig bis keine Aktivitä-

ten, die direkt auf Klimaschutz oder Klimaanpassung abzielen, durchgeführt. Als weitere Aktivitä-

ten zum Thema Klimawandel wurden von den Befragten lediglich vereinzelte Pilotprojekte ge-

nannt. Klimaanpassung oder Klimaschutz als planerischer Prozess in der kommunalen Bauleitpla-

nung findet nicht statt. 

DuƌĐh die EƌŶeŶŶuŶg deƌ Altŵaƌk als eiŶe ModellƌegioŶ „BioeŶeƌgie-RegioŶ͞ siŶd aufgƌuŶd deƌ 
Fördermittelvergabe in den Landkreisen Salzwedel und Stendal Energieagenturen gegründet 

worden, die sich im jeweiligen Landkreis mit den unterschiedlichen Herausforderungen rund um 

den Klimaschutz beschäftigt und vor allem zu Themen, wie Energiesparen im Privathaushalt und 

Gewerbe, beraten. Diese haben es sich zur Aufgabe gemacht, im Zuge der Regionalentwicklung 

ein Energie- und Klimakonzept für die Landkreise aufzustellen, indem Wissen gebündelt und ge-

meinsame Ziele formuliert werden. Darin wird neben Zahlen zum Energieverbrauch und des Sta-

tus quo zum Thema Energienutzung und Energieverbrauch für die gesamte Altmark erfasst. 

Durch eine Potentialanalyse sollen Schwerpunktprojekte formuliert werden, zum Beispiel wie 

Energie, unter Berücksichtigung der regionalen Wertschöpfungskette, erzeugt, gespart und opti-

mal verteilt werden kann (RAI 2, RAI 1, RAI 3). Darüber hinaus findet sich das Thema Klimawandel 

in weiteren informell planerischen Prozessen wieder. So werden Klimakonzepte bei Sanierungen 

und Errichtungen von Gebäuden oder bei der Verknüpfung naturschutzfördernder Maßnahmen 

mit Klimaschutzzielen immer mal wieder gefördert und umgesetzt. Oft handele es sich bei diesen 

PƌojekteŶ aďeƌ uŵ TheŵeŶ ŵit aŶdeƌeŵ Fokus uŶd „KliŵaǁaŶdel ist […] aŶgelageƌt aŶ AƌďeiteŶ, 
die Richtung erŶeueƌďaƌe EŶeƌgieŶ geheŶ.͞ ;RAI 3, RAI 2). Ein Befragter merkte an, dass es nicht 

an Brisanz am Thema fehlen würde, aber Aspekte des Klimawandels in planerische Prozesse ein-

fließen zu lassen, schwierig sei. Oft sind Themen, wie Hochwasserschutz oder Naturschutz, über-

regionale Themen, die über Landkreisgrenzen hinaus planerisch behandelt werden. Beispielswei-

se müsse ein Hochwasserschutzkonzept entlang eines gesamten Flusseinzugsgebiets entwickelt 

werden. Dies sei auf überregionaler Ebene zu koordinieren und nicht Aufgabe innerhalb einer 

Region wie der Altmark (RAI 3, EXRAK 4). 
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In informellen, planerischen Prozessen zu Aufstellungen von Kreisentwicklungskonzepten oder 

integrierten Entwicklungskonzepten wurde das Thema Klimawandel immer wieder am Rande 

diskutiert und es wurde sich mit weiteren Behörden abgestimmt. Jedoch fehle es an konkreten 

Handlungsempfehlungen und Umsetzungsmechanismen, aktuelle Erkenntnisse fest in informelle 

Planungsinstrumente einzugliedern (RAK 1). 

8.3.2.2 Beteiligte an planerischen Prozessen 

Die Beteiligung an planerischen Prozessen ist sehr unterschiedlich und sowohl von der jeweiligen 

Planungsebene als auch vom jeweiligen planerischen Prozess abhängig. 

Bei den formalen Planungsprozessen, wie der Aufstellung vom Landesentwicklungsplan, regiona-

len Entwicklungsplan oder auch von Flächennutzungsplänen, ist eine Beteiligung am Planungs-

prozess vor allem über die Möglichkeit der Stellungnahmen formal geregelt. Demnach werden 

alle Träger öffentlicher Belange sowie weitere Interessensvertreter der Landnutzung, aber auch 

Private innerhalb eines Planungsprozesses aufgerufen, ihre Stellungnahmen abzugeben (LAK 2, 

KAK 5, KAK 6). 

Darüber hinaus werden bei informellen planerischen Prozessen innerhalb des Aufstellungspro-

zesses Institutionen hinzugeholt, um gemeinsam den Aufstellungsprozess zu gestalten oder einen 

Input für ein Projekt, Konzept o. ä. zu liefern (RAI 3, RAI 2). 

8.3.2.3 Aktuelle Tätigkeiten der räumlichen Planung 

Aktuelle planerische Prozesse müssen zwischen formellen und informellen Prozessen unterschie-

den werden: So werden auf formeller Ebene zum Befragungszeitraum der regionale Entwick-

lungsplan der Altmark um den Teilplan der zentralörtlichen Gliederung ergänzt sowie die Flä-

chennutzungspläne in der Stadt Kalbe und der Gemeinde Arneburg-Goldbeck neu aufgestellt. Ein 

informell planerischer Prozess ist aktuell die Aufstellung eines Kreisentwicklungskonzeptes des 

Landkreises Stendal. 

Neben den informellen planerischen Prozessen, die in der öffentlichen Verwaltung in den jeweili-

gen Planungsabteilungen angesiedelt sind und von dort aus sowohl initiiert als auch gesteuert 

werden, gibt es in der Altmark auch eine Reihe planerische Prozesse, die im privaten oder teilöf-

fentlichen Planungssektor zur Regionalentwicklung durchgeführt werden. Dabei handelt es sich 

zum überwiegenden Teil um die Aufstellung von Konzepten oder Strategiepapieren, die zur För-

dermittelaquise genutzt werden (RAI 4, EXRAK 6, RAI 3, RAI 2, RAI 1). Thematisch sind diese Kon-

zepte, wie beispielsweise das Integrierte Ländliche Entwicklungskonzept (ILEK), an verschiedene 

Leitthemen, je nach Förderinitiative, gebunden und breit gestreut: Neben Entwicklungsansätzen 

zur regionalen Mobilität wurden ebenso Projekte zur Daseinsvorsorge, regionalem Tourismus, als 
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auch zur Erzeugung Erneuerbarer Energien verfolgt. Diese Fördermaßnahmen werden von den 

meisten der Befragten als positiv empfunden, da sie eine Möglichkeit bieten, Themen zu vertie-

fen und zusätzliche finanzielle Mittel in die Region fließen zu lassen. Allerdings wünschen sich 

einige Befragte, dass die FörderrichtliŶieŶ „eiŶfaĐheƌ gestaltet͞ ;KAK 4) würden, da es schwierig 

sei, den Vorgaben zu folgen und ein Antrag auf Förderung oft mit sehr vielen komplexen Hürden 

verbunden sei. Auch sei die Kofinanzierung häufig ein nicht überwindbares Hindernis, da der zu 

zahlende Anteil für die Gemeinden oder den Landkreis oft nicht aufzubringen sei (EXRAK 6, 

KAK 4). Bedauert wird zudem, dass es sich bei den Fördermaßnahmen meist um Modellvorhaben 

haŶdele, die ŶaĐh EŶde ihƌeƌ Laufzeit Ŷuƌ selteŶ iŶ deƌ RegioŶ ǀeƌstetigt ǁeƌdeŶ köŶŶeŶ uŶd „es 
gelingt nicht wirklich, diese sinnvollen Ansätze dann tatsächlich in die Regionalförderung über-

gleiteŶ zu lasseŶ͞ ;RAI ϯͿ. Zuŵ Theŵa KliŵaǁaŶdel ǁiƌd aktuell iŶ deƌ Altŵaƌk eiŶe „EŶeƌgie- und 

KliŵasĐhutzstƌategie͞ aufgestellt, die „eiŶ AŶfaŶg ist, uŵ iŶ deƌ RegioŶ daŶŶ koŶkƌete Projekte 

uŵzusetzeŶ͞ ;RAI 2). Doch es fehle in diesem Bereich an ausreichenden Fördermöglichkeiten. 

Beispielsweise gäbe es für die Energieeffizienz in Wohngebäuden entsprechende Vorgaben, um 

den Klimaschutz voranzutreiben, jedoch fehle es an finanziellen Anreizen und Unterstützungen, 

diese Auflagen zu erfüllen. Zudem mangelt es an einer externen Kontrolle dieser Sanierungen 

(RAI 2). Im Bereich der LEADER-Förderung11 ist das Thema Klimawandel, wenn überhaupt, nur am 

Rand behandelt worden und stellte nach Aussage von zwei Befragten keinen inhaltlichen 

Schwerpunkt in den lokalen Aktionsgruppen dar (RAI 3). Allerdings werde ein verstärkter Fokus 

auf klimatische Aspekte in der aktuellen Förderphase gesehen, da dort Klimawandel ein Schwer-

punkt des Landes sei (RAI 3). 

Neben den planerischen Prozessen zu Drittmittelfinanzierungen spielt der Prozess zur Entwick-

lung eines Kreisentwicklungskonzeptes im Landkreis Stendal eine bedeutende Rolle, da sich die-

ser Aufstellungsprozess zum Zeitpunkt der Befragung in der Endphase befand. Ziel dieses Konzep-

tes ist es, eine Übersicht über die aktuelle Situation des Landkreises zu erhalten. Ein Schwerpunkt 

des Konzeptes ist auch der Umgang mit dem Klimawandel (RAI 1). Initiiert wurde dieser Prozess 

federführend vom Bauamt des Landkreises und unterstützt vom Landrat (RAK 1, RAI 1, EXRAK 2). 

Auf kommunaler Ebene wurde von einigen Befragten das integrierte Gemeindeentwicklungskon-

zept als planerischer Prozesse genannt. Dieses wurde im Jahr 2015 für die Stadt Gardelegen auf-

gestellt und beinhaltet die Erfassung des Status quo der Gemeinde mit ihren Ortsteilen. Obwohl 

es eine finanzielle Belastung für die Kommune während des Aufstellungsprozesses bedeutet, bie-

tet dieses Instrument die Möglichkeit durch eine Bestandsaufnahme eine Arbeitsgrundlage für 

die weitere räumliche Planung zu haben. Es werden so die Ziele und Potentiale allumfassend für 

                                                      
11 LEADER steht für LiaisoŶ eŶtƌe aĐtioŶs de déǀeloppeŵeŶt de l'éĐoŶoŵieƌuƌale, „VeƌďiŶduŶg zǁisĐheŶ AktioŶeŶ zuƌ 

EŶtǁiĐkluŶg deƌ läŶdliĐheŶ WiƌtsĐhaft͞. DuƌĐh dieseŶ FöƌdeƌŵittelaŶsatz ist es AkteuƌeŶ deƌ RegioŶaleŶtǁiĐkluŶg uŶteƌ 
bestimmten Voraussetzungen möglich, sich durch den Zusammenschluss in lokale Aktionsgruppen, aktiv an Entwick-

lungsmaßnahmen zu beteiligen und diese zu gestalten. Finanziert wird LEADER durch die Europäische Union im Rah-

men des ELER (BLE 2016). 
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eine Gemeinde oder Stadt formuliert, so dass die weiteren Entscheidungen auf dieser Grundlage 

aufgebaut werden können (KAK 6, RAI 3, RAI 1). 

8.3.2.4 Kooperationen innerhalb planerischer Prozesse 

Das Verhältnis zwischen den Kommunen wird vom überwiegenden Teil der Befragten als gut be-

zeichnet. Es gibt wenige Berührungspunkte, an denen eine direkte Zusammenarbeit erforderlich 

ist. In der Regel kommt man mit benachbarten Kommunen nur bei Bedarf ins Gespräch, bei-

spielsweise, wenn eine Unternehmenserweiterung durch eine Bebauung über die kommunale 

Grenze hinaus geht oder Förderprojekte interkommunal aufgestellt sind. Bei den Verbandsge-

meinden gibt es dagegen einen regelmäßigen Austausch über gemeindeübergreifende Themen. 

Größte benannte Konflikte zwischen den Kommunen ist der Bereich Windenergie, wenn sich 

durch die Festlegung der Vorranggebiete eine Kommune benachteiligt oder übergangen wird 

sowie bei der zentralörtlichen Gliederung. Dort können schnell Konflikte entstehen, wenn es um 

die Sicherung von Daseinsvorsorgeeinrichtungen und wirtschaftliche Aspekte geht (KAK 2, KAK 5, 

RAI 4). 

In Bezug auf die regionale Planungsgemeinschaft als regionale Ebene der räumlichen Planung und 

deren Verhältnis zu den Kommunen ist diese sehr unterschiedlich von den Befragten eingeschätzt 

worden. Während einige Befragte die Zusammenarbeit mit der regionalen Planungsgemeinschaft 

als positiǀ ďesĐhƌieďeŶ uŶd „siĐh ŵitgeŶoŵŵeŶ fühleŶ͞ ;KAK 1), fühlen sich einige in ihrer Pla-

nungshoheit übergangen. Besonders im Bereich der Windenergie wiesen zwei Befragte darauf 

hin, dass ihre kommunalen Interessen nicht geschützt worden seien und die regionale Ebene al-

lein gehandelt habe (KAK 3, RAK 1). 

Im Bereich der informellen planerischen Prozesse sind die Kooperationen mit der regionalen und 

kommunalen planerischen Ebene hauptsächlich projektbezogen. So werden im Rahmen von För-

dermaßnahmen, wie beispielsweise der Altmark als Bioenergie-Region, teilweise gemeinsame 

Inputs durch die formelle Planung gegeben. Allerdings gab ein Befragter an, dass die Akteure der 

öffentlichen Planung häufig stark eingespannt seien und deren Partizipation an laufenden Projek-

ten oft verhalten und eher gering sei (RAI 3, RAI 2). 

8.3.2.5 Interessenskonflikte in planerischen Prozessen 

Als wohl größten Interessenskonflikt in der räumlichen Planung bezeichnen die Befragten die 

öffentlichen Interessen mit den privaten zu vereinen. Die räumliche Planung ist teilweise so abs-

trakt und komplex, dass es schwierig sei, diese der Politik oder der Gesellschaft näher zu bringen. 

Oft fehle den betroffenen Gemeinden oder auch Bürgerinnen und Bürgern die notwendige allum-

fassende Betrachtung, um die planerischen Prozesse nachvollziehen und verstehen zu können. So 

kann eine Erweiterung eines Windeignungsgebietes für die Gemeinde sehr positiv, aber in der 
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regionalen Betrachtungsebene nicht realisierbar sein. Die vielen verschiedenen Förderkonzepte 

auf informeller Planungsebene sind mittlerweile nur schwer für den Laien nachvollziehbar und 

deren Daseinsberechtigung wird zunehmend auch bei den Planungsakteuren in Frage gestellt. So 

ist es nach Auffassung der meisten befragten Akteure sinnvoller, Wissen in einem Konzept zu 

bündeln und nicht für jede Fördermaßnahme ein entsprechendes Planwerk erstellen zu müssen 

(KAK 1, LAK 2, RAI 1). 

8.3.3 Plan als Arbeitsergebnis 

Durch diesen thematischen Punkt soll der Frage nachgegangen werden, welche Wirkung formelle 

und informelle Planwerke aus Sicht der Befragten haben und wie die Ausgestaltung der aktuellen 

Planwerke in der Altmark ist, bzw. welchen Stellenwert der Klimawandel in den formellen und 

informellen Planwerken nach Ansicht der befragten Akteure hat. 

8.3.3.1 Klimawandel als Fokus formeller Planungsinstrumente 

Formelle Planungsinstrumente werden von den befragten Akteuren unterschiedlich eingeschätzt. 

Auf der einen Seite werden sie von allen befragten Akteuren als sinnvoll und notwendig angese-

hen, damit eine geordnete und im Interesse aller Landnutzer abgewogene Raumentwicklung ge-

währleistet werden kann. Auf der anderen Seite wird von einem Befragten bemängelt, dass sie 

oft sehr starr seien und Verfahren zur kommunalen Bebauungsplanung ein langwieriger Prozess 

bedeutet, der besonders für Investoren oft mit einem hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden 

ist (EXRAK 6). 

Zu Beginn des Aufstellungsprozesses zum Landesentwicklungsplan 2010 wurden die Träger öf-

fentlicher Belange, Vereine und Verbände aufgefordert, Planungsabsichten und Schwerpunkte zu 

nennen, die für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich von Belang sind. Zu den Einwänden des 

ersten Entwurfs gab es vor allem von Bürgerinnen und Bürgern Kommentare zu Straßenführun-

gen oder den Festlegungen zu Vorranggebieten für den Rohstoffabbau. Themen zum Klimawan-

del, wie beispielsweise raumplanerische Festlegungen zu Klimaschutz- oder Klimaanpassungs-

ŵaßŶahŵeŶ, ǁuƌdeŶ iŵ AufstelluŶgspƌozess duƌĐh eiŶe gaŶzheitliĐhe PlaŶuŶg iŵ BeƌeiĐh „Kli-
ŵa͞ Ŷäheƌ ďetƌaĐhtet. Iŵ SĐhǁeƌpuŶkt „EƌŶeueƌďaƌe EŶeƌgieŶ͞ ǁuƌdeŶ ƌauŵplaŶeƌisĐhe Festle-

gungen beispielsweise bezüglich Windkraft vorgenommen. Themen des Klimawandels wurden 

jedoch nicht prioritär im Aufstellungsprozess behandelt. Es gab Überlegungen, das Thema stärker 

herauszuarbeiten und Aspekte des vom Land Sachsen-Anhalts angestrebten Landesklimakonzep-

tes mit in den Landesentwicklungsplans einzubringen, jedoch war dies aufgrund fehlender An-

knüpfungspunkte nicht möglich. 

In den anderen formellen Planungsinstrumenten der regionalen und kommunalen Ebene werden 

Aspekte des Klimawandels thematisiert, jedoch nicht schwerpunktmäßig näher betrachtet, wenn 
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es um Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung. Im Bereich der Erzeugung Erneu-

erbarer Energien wird die Ausweisung von Eignungsgebieten zur Erzeugung von Windenergie 

thematisiert und konkretisiert. So wurden nach Aufstellung des regionalen Entwicklungsplans 

und dessen Inkrafttreten im Jahr 2005 schon Eignungsgebiete zur Windenergie ausgewiesen. Die-

se wurden allerdings noch einmal erweitert, sodass der aktuelle Plan im Jahr 2013 um den Teil-

foƌtsĐhƌittsplaŶ „WiŶd͞ eƌgäŶzt ǁuƌde. DuƌĐh die aktuelle AusǁeisuŶg ǀoŶ WiŶdeŶeƌgiefläĐheŶ 
sind in der Altmark bereits einige Windenenergieanlagen installiert und weitere Windkraftvorha-

ben geplant. Mittlerweile produziert die Altmark mehr Strom, als sie selber verbrauchen kann 

(RAK 2, KAK 1). Die Flächeninanspruchnahme ist zwar durch diese Art von Stromerzeugung relativ 

gering, jedoch wird so die Konkurrenz um Fläche weiter verschärft (EXRAK 3, KAK 5). Obwohl es, 

nach Angaben eines Befragten, von Seiten der Bundesregierung die Forderung gibt, dass 2 % der 

Landesfläche für die Erzeugung von Windenergie ausgewiesen werden sollen, wurde durch die 

Landesplanung keine diesbezügliche Mindestausweisung vorgegeben, so wie es in anderen Bun-

desländern durchaus der Fall war. Hintergrund, auf eine entsprechende Vorgabe zur Ausweisung 

zu verzichten, ist die Tatsache, dass in Sachsen-Anhalt in der Vergangenheit bereits Windenergie-

anlagen errichtet worden sind und die Kennzahl von 2 % der Landesfläche bereits erreicht ist 

(LAK 2, RAI 2). Im Bereich der Windenergie wurde von den befragten Akteuren bestätigt, dass die 

Regionalplanung dafür die federführende Institution sei. Sie ist gesetzlich dazu verpflichtet, Vor-

ranggebiete auszuweisen und somit obliegt ihr damit die Planungshoheit für dieses Themenfeld. 

Nach Ansicht der landesplanerischen Ebene wird dies als sinnvoll erachtet, da auf regionaler Ebe-

ne Abwägungsprozesse durchgeführt werden müssen, die auf Landesebene nicht zu leisten wä-

ren bzw. zu sehr in die regionale Planungshoheit eingreifen würden (LAK 1, LAK 2). Auf kommuna-

ler Ebene wird diese Zuständigkeit der regionalen räumlichen Planung unterschiedlich gesehen. 

Während einige der Befragten angaben, dass die regionale Ebene einen notwendigen überkom-

munalen Blick habe und die Ausweisung der Windkraftnutzung auf dieser überkommunalen Ebe-

Ŷe duƌĐhgefühƌt ǁeƌdeŶ sollte, fühlteŶ siĐh aŶdeƌe Befƌagte uŵ ihƌe PlaŶuŶgshoheit „üďeƌgan-

geŶ͞ ;KAK 4, KAK 1, KAK 3). 

Als weitere Schwerpunkte der Energiewendung und der damit zusammenhängenden Pflicht der 

räumlichen Planung wurden Photovoltaikfreiflächen und Biogasanlagen genannt. Besonders die 

Ausweisung von Photovoltaikfreiflächen war in der jüngsten Vergangenheit ein weiteres wichti-

ges Thema zum Klimaschutz. Allerdings ist dort durch die Änderung des Erneuerbare Energien-

Gesetzes (EEG) die Förderstruktur so stark verändert bzw. minimiert worden, dass der Markt 

hieƌfüƌ „eiŶgeďƌoĐheŶ ist͞ ;RAI 2, RAI 1). 

8.3.3.2 Aktualität der formellen Planungsinstrumente 

Der aktuelle rechtskräftige Landesentwicklungsplan ist 2011 erlassen worden. Zum Zeitpunkt der 

Befragung im Frühjahr 2015 konnte keine Aussage über einen Neuaufstellung eines Landesent-

wicklungsplans getätigt werden. Der regionale Entwicklungsplan wurde 2005 erlassen und 2013 

um den Teilfortschrittsplan Wind erweitert. Im Jahr 2015 wurde der erste Entwurf der zweiten 
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Teilfortschreibung um den Bereich der Daseinsvorsorge durch die zentralörtliche Gliederung vor-

gelegt. Auf der kommunalen Ebene ist der überwiegende Anteil der rechtskräftigen Flächennut-

zungspläne aus den 1990er Jahren und damit veraltet. Lediglich einige Kommunen, wie bei-

spielsweise Tangermünde, haben in den letzten fünf Jahren eine Neuaufstellung abgeschlossen. 

Kommunen, wie die Städte Kalbe und die Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck, befanden sich 

zum Zeitpunkt der Befragung in den Anfängen einer Neuaufstellung. Grund für die nur sehr ver-

einzelten Neuaufstellungen von Flächennutzungsplänen in der Altmark ist die Finanzierung dieses 

VoƌhaďeŶs: „Also ďei uŶs ist es ja so, iŶ deƌ Altŵaƌk geŶeƌell, dass die Gemeinden einfach finanzi-

ell ŶiĐht iŶ deƌ Lage siŶd, FläĐheŶŶutzuŶgspläŶe […] aufzustelleŶ odeƌ ǀoƌzusĐhƌeiďeŶ.͞ ;RAK 2) 

Zwar gibt es Möglichkeiten vom Land eine Förderung für die Neuaufstellung zu erhalten, aller-

dings sei diese nicht ausreichend und die notwendige Finanzierung der Restsumme nicht möglich 

(KAK 5, KAK 1, KAK 4, KAK 2). 

8.3.3.3 Bedeutung der formellen Planwerke bei Akteuren der Land-
nutzung 

„Also Leute ihƌ kƌiegt hieƌ ϯϬϬ Arbeitsplätze, ich brauche 200 Hektar, eine Zufahrtsstraße und 

noch eine Ortsumgebung und dann geht es hier los. Da werfen wir sämtliche Regionalplanungen 

üďeƌ deŶ HaufeŶ.͞ ;EXRAK 1). Der Sinn und Zweck räumlicher Planung, den Raum übergreifend zu 

entwickeln und eine nachhaltige und interessenabgewogene Raumentwicklung zu navigieren, 

ǁiƌd ďei deŶ ŵeisteŶ BefƌagteŶ eƌkaŶŶt uŶd als ǁiĐhtige DiszipliŶ geseheŶ, die „die Zügel zu-

saŵŵeŶhält͞ ;EXRAK 1) und die verschiedenen Interessen an die Landnutzung im Blick behält. So 

werden durch die Ausweisung von Eignungsgebieten für beispielsweise Landwirtschaft, Natur-

schutz oder auch Windenergie Interessen gewahrt und den Belangen der verschiedenen Land-

nutzungen Raum gegeben (EXRAK 4, EXRAK 1, KAK 6). Durch die zentralörtliche Gliederung wer-

den bestimmte Einrichtungen, je nach ausgewiesenem Standort, entwickelt bzw. gesichert und 

eine geordnete Entwicklung wird ermöglicht. Dennoch sind sich alle Befragten einig, die wirt-

schaftlich strukturschwache Region Altmark zu stärken, indem bestimmte Errichtungen im Ge-

werbe oder Investitionen durch Unternehmen oder Private vorgenommen werden. Damit wür-

den raumplanerische Ziele, wenn notwendig, in den Hintergrund gestellt werden. Festsetzungen 

und Beschlüsse würden wohl demnach eher an das Vorhaben angepasst werden und nicht an-

dersherum. 

In Bezug auf den Naturschutz oder die Produktion Erneuerbarer Energien, beispielsweise durch 

Photovoltaikfreiflächenanlagen und Windenergieanlagen, stellt sich die Einschätzung etwas an-

ders dar. Gleichwohl der Schutzstatus bestimmter naturschutzfachlich bedeutsamer Flächen 

nicht immer ausreichend sei und teilweise härtere Restriktionen greifen müssten, sind die Vorga-

ben in den formellen Instrumenten der räumlichen Planung eine wichtige Grundlage für den Na-

turschutz. Durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zum Schutz der Natur und 

Landschaft seien argumentativ wichtige legitimierte Grundlagen zum Schutz der Natur geschaffen 

(EXRAK 4). Die Ausweisung von Vorrangflächen zur Windenergieerzeugung auf regionaler Ebene 
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wird in der Altmark unterschiedlich gesehen. Während einige der Befragten diese Vorgehenswei-

se bestätigen und es für sinnvoll erachten, diese Ausweisung auf regionaler Ebene für die gesam-

te Altmark zu regeln, sehen sich einige kommunale Akteure in ihrer Planungshoheit einge-

schränkt und würden diese Ausweisung eher auf Ebene der Bauleitplanung sehen (KAK 4, KAK 6, 

KAK 3). 

Auf Grundlage der Aussagen der Gesprächspartner lässt sich zudem feststellen, dass es einen 

Unterschied zwischen formellen und informellen Planungsinstrumenten sowohl in der Wahr-

nehmung, als auch in der Bedeutung für die eigene Arbeit und damit Landnutzung gibt: Die for-

mellen Instrumente stellen vor allem für die Akteure der verschiedenen Planungsebenen eine 

Grundlage für ihr eigenes Handeln dar. Pläne aus darüberliegenden Ebenen werden als Grundla-

ge für die Aufstellung eigener Pläne genutzt. In der kommunalen Bauleitplanung sind die Flä-

chennutzungspläne überwiegend veraltet. Dort kann der regionale Entwicklungsplan eine Orien-

tierung für die eigene Arbeit darstellen, der Landesentwicklungsplan eher weniger, da er nicht 

flächenscharf genug sei. Für Akteure, die nicht unmittelbar in die räumliche Planung involviert 

sind, stellen formelle Planungsinstrumente eher keine Arbeitsgrundlage dar. Sie können bei man-

chen Entscheidungen als erste Orientierung gelten, aber der überwiegende Teil der Befragten gab 

an, dass formelle Instrumente nicht bei Entscheidung in der täglichen Arbeit berücksichtigt wer-

den (EXRAK 4, EXRAK 1, RAI 3). 

Durch das großflächige Fehlen von Flächennutzungsplänen auf kommunaler Ebene stellen die 

veralteten Pläne keine Arbeitsgrundlage mehr da. Sie sind weder an die heutigen Anforderungen 

angepasst, noch geben sie den aktuellen Planungsstand wieder. Somit wird bei Bauvorhaben im-

mer im Einzelfall abgewogen und die eigentlich allumfassende Sichtweise auf alle Belange zur 

Entwicklung für den ganzen Raum fehlt völlig. Durch diese Situation ist eine vorausschauende 

Planung auf kommunaler Ebene in den meisten Gemeinden der Altmark nicht möglich. Zwar gibt 

es eine Förderung bei der Aufstellung eines neuen Flächennutzungsplans des Landes, jedoch ist 

die Co-Finanzierung für die meisten Gemeinden immer noch zu hoch, sodass eine Neuaufstellung 

nicht möglich sei. Dennoch wünschen die meisten kommunalen Befragten eine Neuaufstellung, 

um eine ganzheitliche Betrachtung des Planungsraums vornehmen zu können und Ziele für die 

zuküŶftige EŶtǁiĐkluŶg zu haďeŶ. Daƌüďeƌ hiŶaus ďiete eiŶ aktuelleƌ FläĐheŶŶutzuŶgsplaŶ „eiŶe 
geǁisse ReĐhtssiĐheƌheit͞ ;KAK 1) und liefere die notwendige Legitimierung beispielsweise bei 

Bauvorhaben (KAK 6, KAK 5, KAK 3, KAK 1). 

8.3.3.5 Kommunikationen formeller Planungsinstrumente 

Im Zuge des Aufstellungsprozesses des Landesentwicklungsplans 2010 des Landes Sachsen-

Anhalt gab es ein förmliches Beteiligungsverfahren. Zur öffentlichen Auslegung des ersten Ent-

wurfs wurden circa 4.000 Stellungnahmen entgegengenommen. Die Gewichtungen der Stellung-

nahmen waren unterschiedlich. So wiesen Stellungnahmen kleiner Gemeinden oder Einzelperso-

nen sowie Personengruppen einen niedrigeren Stellenwert im Aufstellungsprozess auf, als Stel-
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lungnahmen von Landkreisen, die durch politische Gremien legitimiert und abgestimmt worden 

sind. Auch Stellungnahmen von Fraktionen waren in ihrer Bedeutung höher, da sie durch ihr ge-

wähltes Amt eine Legitimierung der Gesellschaft erfahren und für eine breitere Öffentlichkeit 

stehen (LAK 2). Durch öffentliche Bekanntmachungen, beispielsweise in lokalen Zeitungen oder 

Amtsblättern der Gemeinden, wurde die öffentliche Auslegung des Entwurfs kommuniziert und 

so jedem Bürger die Möglichkeit gegeben, seine Stellungnahme zum Plan abzugeben. Neben ei-

ner Reihe Einzelstellungnahmen gab es gebündelte Stellungnahmen von Bürgerinitiativen oder 

Unterschriftensammlungen (LAK 2). Zum dazugehörigen Umweltbericht sind kaum Stellungnah-

men eingereicht worden. Auch Naturschutzverbände gaben zu diesem Bericht keine Stellung-

nahme ab. 

Die Möglichkeit Stellungnahmen abzugeben, wird von den meisten Befragten als notwendig und 

sinnvoll erachtet, da räumliche Planung viele verschiedene Interessen vereint und deren Mit-

sprachrecht dabei unumgänglich sei. Ein Akteur wies darauf hin, dass es wichtig sei, die Kommu-

nikation der planerischen Prozesse so transparent wie möglich zu gestalten. Dafür sei es wesent-

lich, dass die Akteure der räumlichen Planung gemeinsam agieren und sich als Einheit gegenüber 

den anderen Interessensvertretern präsentieren. Die interkommunale Zusammenarbeit sei dafür 

ebenso eine unabdingbare Voraussetzung wie die Verzahnung der Planungsebenen (RAI 4). 

8.3.4 Rahmenbedingungen 

Zu besseren Einordnung der Ergebnisse und der damit zusammenhängenden Erkenntnisse für 

den Umgang mit dem Klimawandel werden an dieser Stelle Rahmenbedingungen zum erfassten 

Ist-Zustand erneut auf Grundlage der Experteninterviews erläutert. 

8.3.4.1 Thematische Schwerpunkte 

Wirtschaft 

Die Altmark zählt gemessen an der Bevölkerungsdichte zu den am dünnsten besiedelten Regio-

nen von Deutschland. In dem ländlichen Raum gibt es viele kleinere Gewerbe, die den verschie-

denen Sektoren zuzuordnen sind. Durch die Nähe zur Autostadt Wolfsburg sind Zulieferbetriebe 

für die Autoindustrie zwar von Bedeutung, aber diese sind nicht übermäßig stark vertreten. Es 

werden immer wieder kleinere Ansiedlungen in den verschiedensten Sektoren verzeichnet, doch 

ein Großteil der ausgewiesenen Gewerbestandorte ist nicht belegt. Als einzige größere Gewerbe-

ansiedlung ist die Zellstofffabrik in Arneburg zu nennen. Der überwiegende Teil der Befragten gab 

an, dass weitere Ansiedlungen im Bereich Gewerbe in der Altmark nicht erwartet werden 

(EXRAK 6, KAK 1, EXRAK 4, RAI 1, RAI 4). 
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Naturschutz 

Der Naturschutz hat in der Altmark eine bedeutende Rolle: Durch die Elbe herrschen landschaft-

lich bedeutsame Naturräume vor, die es zu schützen gilt und durch verschiedene Schutzstatus 

ausgewiesen sind. Neben den direkten Flussauen, die meist durch Grünland gekennzeichnet sind, 

sind weitere Flächen als Hochwasserschutzgebiete ausgewiesen oder für Rast- und Nistplätze von 

heimischen und Zugvogelarten bedeutsam. In der Planung werden die Belange des Naturschutzes 

durch die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten zum Erhalt der Natur und der Land-

schaft gesichert. Neben diesen Flächenausweisungen werden raumordnerische Verfahren ab ei-

ner bestimmten Größe und Bedeutsamkeit durch Umweltprüfverfahren begleitet. Ein weiteres 

wichtiges Thema in der räumlichen Planung zum Naturschutz ist die Ausweisung und Koordinati-

on von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Rahmen der naturschutzfachlichen Kompensation 

bei Großvorhaben. Hier wird von einigen Befragten eine höhere Flexibilität gewünscht: Beson-

ders durch die Anpassung der Ökopunktekonten könnten auch Maßnahmen zur Beseitigung des 

Leerstandes und zur Verbesserung des Dorfbildes eine Möglichkeit bieten, um gegen den Struk-

turwandel angehen zu können. Demnach wird von einigen Befragten gewünscht, dass der Natur-

schutz in ländlichen Räumen andere Ziele verfolgen sollte, als in Ballungsräumen. In der Altmark 

sollten demnach auch Entsiegelungsvorhaben unterstützt bzw. in der Kompensation geltend ge-

ŵaĐht ǁeƌdeŶ, daŵit deƌ NatuƌsĐhutz siĐh ŶiĐht „als uŶŶötigeƌ uŶd kostspieligeƌ Ballast͞ ;KAK 4) 

entwickelt (KAK 6, EXRAK 3). 

Bioenergie 

Das Thema Bioenergie spielt in der Altmark als thematischer Schwerpunkt für die Arbeit von Akt-

euren der Landnutzung eine zentrale Rolle. In der Landwirtschaft steht die Biogasproduktion mit 

Mais und in der Forstwirtschaft die energetische Nutzung von Holz im Fokus. In der räumlichen 

Planung sind weitere Themen, wie Windenergie oder Freiflächenphotovoltaik, immer wiederkeh-

rende Aspekte der täglichen Arbeit. Neben den Ausweisungen für Flächen zur Windenergienut-

zung ist die Nutzung von Freiflächen für Solarenergie regelmäßig ein Thema, besonders in den 

Kommunen (KAK 6, EXRAK 1, RAI 3, KAK 1). Dabei wird von einigen Akteuren das Potential von 

Photovoltaik besonders auf innerstädtischen Freiflächen, die für eine gewerbliche Nutzung nicht 

geeignet sind, oder auf Konversionsflächen sowie ehemaligen Flächen mit Leerstand gesehen und 

durchaus befürwortet. Eine Installation von Photovoltaikanlagen auf landwirtschaftlich genutzten 

Böden wird allerdings kritisch gesehen und eher abgelehnt (KAK 1, EXRAK 1, KAK 6). Aufgrund der 

aktuellen Fördersituation im Bereich Solar und der starken Zurücknahme der Förderung im Be-

reich der Photovoltaik wird eine weitere Intensivierung dieser Art der Energiegewinnung aller-

dings nicht erwartet und somit kein weiterer signifikanter Verlust landwirtschaftlicher Fläche be-

fürchtet. Als Zukunftspotential zur Erzeugung von Bioenergie wird von einigen Akteuren beson-

ders der Bereich der effizienten und klimaschonenden Wärmenutzung gesehen. Dort gibt es in 

der Altmark bereits einige Pilotprojekte, die versuchen, die Abwärme von bestimmten gewerbli-

chen Betrieben in öffentliche Gebäude zu leiten oder durch Erdbohrungen den Bereich der Ge-

othermie weiter zu verfolgen und regionale Potentiale auszuschöpfen (RAI 2, KAK 1). 
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Ausgangspunkt des starken Ausbaus der Erneuerbaren Energien in der Altmark war die Debatte 

um den Klimawandel. Die Akteure bestätigen, dass durch die anhaltende gesellschaftliche Diskus-

sion über die Erderwärmung und die Folge für die Landnutzung auch in der Altmark in den ver-

schiedenen Sektoren diskutiert werde. Laut der überwiegenden Anzahl von Befragten, fehle es an 

konkreten Handlungsanweisungen und es sei unklar, wie mit den Herausforderungen umgegan-

gen werden solle, da es an belastbaren Forschungsergebnissen mangele (EXRAK 4). 

Iŵ BeƌeiĐh deƌ KliŵaaŶpassuŶg ǁuƌde deƌ HoĐhǁasseƌsĐhutz als „die zeŶtƌale HeƌausfoƌdeƌuŶg 
für das Land Sachsen-AŶhalt͞ ;LAK 1) angesehen. Von den befragten Akteuren der Landnutzung 

wurde bestätigt, dass aktuell die Aktivitäten und die Wahrnehmung zur Notwendigkeit verschie-

den und je nach Betroffenheit unterschiedlich stark ausgeprägt seien. So werde in der Landwirt-

schaft nur bediŶgt die AŶpassuŶg aŶ deŶ KliŵaǁaŶdel diskutieƌt. Deƌ „BeƌufsstaŶd ǁiƌd eheƌ ab-

wartend dieseŵ Theŵa gegeŶüďeƌ͞ ;EXRAK 1) gesehen. Demnach werde kein vorsorglicher An-

passungsaufwand von Saaten oder auch Kuhställen betrieben, sondern ein marktorientiertes 

Verhalten der landwirtschaftlichen Betriebe beobachtet. In der forstwirtschaftlichen Arbeit wird 

aufgrund des weitaus höheren Ernteintervalls stärker auf die Erkenntnisse in der Klimaforschung 

geschaut und dort eher versucht, aktuelle Erkenntnisse und Empfehlungen in die eigene Arbeit 

einfließen zu lassen, um einen nachhaltigen forstwirtschaftlichen Anbau bestmöglich zu gewäh-

ren. Im Bereich der räumlichen Planung ist die Ausweisung von Hochwasserschutzgebieten in der 

Altmark ein zentrales Thema. 

Klimawandel/Hochwasserschutz 

Durch die geographische Lage der Altmark und ihrer naturräumlichen Lage im Elbegebiet ist der 

Hochwasserschutz, besonders durch die Hochwasserereignisse seit der Jahrtausendwende, ein 

zentraler Bestandteil der räumlichen Planung (KAK 5, RAK 2, EXRAK 4, KAK 6). Aufgrund dessen 

hat die Regionalplanung in ihrem regionalen Entwicklungsplan 2005 Hochwasserschutzgebiete 

ausgewiesen. Diese seien von einer Bebauung freizuhalten und sollen dem Fluss und seinen Ne-

benläufen den notwendigen Platz bei höheren Wasserständen bieten. Dennoch wurde von eini-

gen der Befragten bestätigt, dass weiterhin, nach dem großen Hochwasserereignis von 2013, 

WohŶgeďiete iŶ FlussŶähe ausgeǁieseŶ ǁeƌdeŶ uŶd auĐh die NaĐhfƌage ŶaĐh „WohŶeŶ aŵ 
Fluss͞ ǀoƌhaŶdeŶ sei uŶd dieseƌ nachgegangen wird, indem Zielabweichungsverfahren von den 

entsprechenden Kommunen zum aktuellen regionalen Entwicklungsplan gestellt werden (KAK 6, 

KAK 4). Als Grund wird dafür von zwei Befragten die Attraktivität der Wohnstandorte am Wasser 

angegeben. Dort seien naturräumlich gut ausgelegte Gebiete in kurzer Erreichbarkeit vorhanden 

und die Wohnqualität sei in diesen Bereichen höher als in anderen, wasserferneren Bereichen. In 

Gemeinden, die direkt an der Elbe liegen bzw. diese durch ihre Gemarkung hindurchfließt, hat die 

Schadensbeseitigung der Hochwasserereignisse prioritären Vorrang und ist erst in kleinen Teilen 

vorangeschritten. Gleichwohl entsprechende finanzielle Hilfsmittel durch den Bund gestellt wor-

den sind, sei die Abarbeitung der entsprechenden Hilfsanträge langwierig und durch die schwa-

che personelle Ausstattung fühlen sich einige der Gemeinden „sĐhliĐhtǁeg üďeƌfoƌdeƌt͞ ;KAK 5). 

Es gebe nach Angabe eines Befragten keine Förderung für dringend notwendiges Personal zur 

Bearbeitung der vielen eingereichten Anträge. Allerdings werde so eine Förderung gar nicht erst 
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gestellt und eine Finanzierung über den kommunalen Haushalt sei bei der aktuellen Haushaltsla-

ge nicht möglich. Der Verfahrensablauf wird als sehr aufwendig eingeschätzt, da genaue Begrün-

dungen, inwieweit das Hochwasser die Schäden verursacht hat, gefordert werden, die dement-

sprechend geprüft werden müssen. Auch sei es notwendig, Baumaßnahmen entsprechend zu 

koordinieren, da parallele Bauvorhaben bei der Straßen- und Brückenausbesserung trotzdem 

eine gewisse Erreichbarkeit gewährleisten müssen. Durch diese große und außerordentliche Her-

ausforderung des Umgangs mit Hochwasserschäden werde der eigentlich Fokus der räumlichen 

Planung stark vernachlässigt und ledigliĐh „ďei Bedaƌf ausgefühƌt͞ ;KAK 5, KAK 2). 

Neben der Ausweisung von Hochwasserschutzgebieten ist eine weitere Maßnahme zum Schutz 

vor dem Wasser die Erhöhung der Deiche. Da Retentionsräume begrenzt sind und eine großflä-

chige Ausweisung, wie es eigentlich erforderlich wäre, nur schwer umsetzbar sei, sei dieses eine 

weitere notwendige Maßnahme. Allerdings seien diese Kapazitäten teilweise ebenso erschöpft 

und eine weitere Erhöhung bereits heute nur noch schwerlich möglich (EXRAK 3, EXRAK 4). 

Maßnahmen zum Klimaschutz werden nur vereinzelt in der Altmark umgesetzt. Hierfür weist die 

räumliche Planung keine spezifischen Gebiete aus, auch gibt es keine formale Grundlage für die 

räumliche Planung, Klimaschutzmaßnahmen in den Planungsebenen in Form einer Flächenaus-

weisung vorzunehmen (RAK 2, KAK 4). In einigen Gemeinden werden auf Grundlage von Stadt- 

und/oder Energiekonzepten Maßnahmen zur Energieeffizienz und zum Energiesparen durchge-

führt. Hier wurde eine Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtungen oder ein Konzept zur Reduzie-

rung des Energieverbrauchs in öffentlichen Gebäuden als Beispiel genannt (RAI 1, RAI 2). Diese 

Themen werden allerdings nur bedingt durchgeführt und sind meist Bestandteil verschiedener 

Förderstrategien zum Thema Energieeffizienz. Einige der Befragten wiesen darauf hin, dass das 

Thema des Energiesparens sehr sinnvoll sei und ihrer Einschätzung nach gäbe es dort noch viel 

Potential, sowohl im gewerblichen Sektor, als auch im privaten Wohnbereich. Dementsprechend 

halten sie es für zwingend notwendig, dafür Anreize zu schaffen und diese zu nutzen (RAI 1, 

RAI 2). Andere Maßnahmen zum Klimaschutz darüber hinaus wurden von den Befragten nicht 

genannt. 

8.3.4.2 Allgemeine Situation der räumlichen Planung 

Aufstellung der Planung 

Unter Aufstellung der räumlichen Planung wird von den Befragten die inhaltliche Ausrichtung 

planerischer Prozesse, die materielle sowie personelle Ausstattung der räumlichen Planung ver-

standen. 

Die Aufstellung der räumlichen Planung in der Altmark wird sehr unterschiedlich zwischen den 

Befragten gesehen. Während vor allem außenstehende Akteure, wie Interessensvertreter des 

landwirtschaftlichen Sektors oder aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung, die Planung als gut 

aufgestellt und sinnvoll einschätzen, sind vor allem Vertreter der kommunalen räumlichen Pla-
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nung weniger zufrieden mit der aktuellen Situation (EXRAK 1, EXRAK 2, KAK 5). Besonders in der 

kommunalen Bauleitplanung sei die Aufstellung von Flächennutzungsplänen ein besonderes 

Problem, da die finanziellen Mittel fehlen. Zusammenschlüsse von mehreren Gemeinden zu Ver-

bandsgemeinden oder die Eingemeindung von Ortsteilen bedeute für die nur kleinen Verwaltun-

gen einen größeren Zuständigkeitsbereich und damit einen größeren Bedarf an Instandhaltungs-

aufwendungen von beispielsweise Infrastrukturen sowie eine größere Aufgabenvielfalt in der 

Verwaltung (KAK 5, KAK 6). Die Erreichbarkeit der Akteure sei ebenfalls mit einem hohen Zeit-

aufwand verbunden (EXRAK 6, KAK 5). Neue Aufgaben sind durch die Ausweisung von Vorrang-

gebieten für Windenergie hinzugekommen (KAK 4). Dennoch gab der überwiegende Teil der Be-

fragten an, dass die Aufstellung der räumlichen Planung hinsichtlich ihrer Instrumentarien gut 

und ausreichend ausgestattet sei. Es fehle häufig am Umsetzungswillen und an der notwendigen 

politischen Unterstützung, um einige der räumlichen Belange im Abwägungsprozess zu steuern 

(RAK 1, KAK 4). 

Die landkreisübergreifende Aufstellung der regionalen Planungsebene in Sachsen-Anhalt wird 

kontrovers diskutiert: So gibt es Befürworter und Gegner dieser Aufstellungsstrategie. Einige Ver-

treter, besonders der kommunalen Ebene, fühlen sich durch die Befugnisse der regionalen Pla-

nungsebene in ihrer kommunalen Planungshoheit geschwächt. Als Beispiele wurde die Auswei-

sung von Vorranggebieten zur Windenergie genannt (KAK 6, KAK 3, KAK 1). Allerdings gab es Be-

fürworter, die der Auffassung sind, dass die regionale Ebene eine gute Zwischenebene zwischen 

Land und Kommune darstelle (KAK 5, KAK 1). Allerdings ist sowohl von Befürwortern, als auch 

von Kritikern der regionalen Planungsebene angeregt worden, dass über die Strukturen nachge-

dacht werden solle. Besonders, weil die Altmark mit Herausforderungen einer strukturschwachen 

Region umgehen muss und in Zukunft voraussichtlich zunehmend vor solche Aufgaben gestellt 

wird, solle das Potential einer regionalen Ebene ausgenutzt und dementsprechend ausgestattet 

werden. Es ist für einige der Befragten durchaus denkbar, die landkreisübergreifende Struktur 

aufzugeben und die regionale Planungsebene bei den Landkreisen anzusiedeln. Dies wäre aller-

dings eher als zweitrangige Option in Betracht zu ziehen, da der landkreisübergreifende Ansatz 

viele Potentiale mit sich bringe und die Region insgesamt stärken könne (KAK 4, EXRAK 6, RAK 2, 

LAK 2, RAK 1). 

Ausstattung der Planung 

Generell wurde durch die Befragung deutlich, dass man die Ausstattung der Planung nach den 

Planungsebenen differenzieren muss. So ist die Landesplanung im Allgemeinen recht gut aufge-

stellt und kann in ihrem Zuständigkeitsbereich entsprechende Ressourcen vorweisen. Im Aufstel-

lungsprozess des Landesentwicklungsplans wurde deutlich, dass, wenngleich auch die Bearbei-

tung der Stellungnahmen zum ersten Entwurf des Plans sehr langwierig und aufwendig war, die 

Kapazitäten zur Bearbeitung intern möglich waren (LAK 1, LAK 2). 

Auf der regionalen Planungsebene ist die Ausstattung im Vergleich zur Landesplanung wesentlich 

geringer. Hier wird die Koordination der Altmark, also der Landkreise, durch eine sehr viel gerin-

gere personelle und finanzielle Ausstattung umgesetzt. 
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Die kommunale Ebene ist von allen Planungsebenen am schwächsten ausgestattet. Hier werden 

teilweise mehrere Amtsaufgaben von einer Person betreut, und die infrastrukturelle und perso-

nelle Ausstattung der Verwaltungen lassen die eigentlichen Planungsaufgaben nur im geringen 

Maße zu „Das macht ein Planungsbüro. Wir planen gar nicht selber. Wir sind ja hier bloß zwei, 

dƌei HaŶsel.͞ ;KAK 1). Zwar gäbe es eine Förderung vom Land Sachsen-Anhalt für die Aufstellung 

eines Flächennutzungsplans, aber die Aufbringung des restlichen Betrags sei für die meisten 

Kommunen nicht möglich, da die verhältnismäßig großen Planungsräume eine flächendeckende 

Planung sehr teuer machen (KAK 1, RAK 2, KAK 5, RAK 1). 

Um die unzureichende Ausstattung der Planung zu kompensieren, werden in den verschiedenen 

Planungsebenen immer wieder Fördermittel akquiriert und die informelle Planung so ausgebaut 

(RAI 1, RAI 2, RAI 3). 

8.4 Zusammenfassung und Bewertung der empirischen Arbeit in der Alt-
mark 

Für eine bessere Übersicht werden im folgenden Kapitel die gewonnenen Erkenntnisse aus der 

empirischen Arbeit in der Altmark komprimiert dargestellt. Dieses Kapitel befasst sich mit den 

Untersuchungen in der Altmark. 

8.4.1 Dokumentenanalyse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Dokumentenanalyse in der Altmark noch einmal in ta-

bellarischer Form zusammengefasst. 
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Tabelle 13: Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Dokumentenanalyse in der Altmark 

 Dokument Fokus Klimawandel – Analyse  

fo
rm

e
ll 

Landesentwicklungsplan 

2010  

Sachsen-Anhalt 

Im Planwerk sind die Prinzipien eines nachhaltigen Landmanagements enthalten und das 

Ziel eine abgewogene und schonende Flächennutzung anzustreben formuliert. Ziele, einen 

umweltschonenden Energiemix zu entwickeln, sind vorhanden, die Ausweisung von Flä-

chen für Erzeugung Erneuerbarer Energie ist weiter verankert. Die Windenergie wird her-

vorgehoben und es ist die Vorgabe formuliert, dass regionale Planungsstellen flächende-

ckende Ausweisungen vornehmen sollen, um so eine konzentrierte und abgewogene Ent-

wicklung sicherzustellen. Das Oberthema Klimawandel, das Ziele und Grundsätze dazu 

beinhaltet, wie etwa die Treibhausgasminimierung oder ökologische Aspekte, wie die 

Grundwasserneubildung, ist in betroffene planerische Prozesse einzubeziehen. 

Regionaler Entwick-

lungsplan  

Altmark 2005  

Das Planwerk wurde auf Grundlage einer angestrebten nachhaltigen Raumentwicklung 

aufgestellt. Es sind keine Ziele oder Grundsätze formuliert, die direkt auf die Auswirkungen 

des Klimawandels abzielen. Ausgewiesene Gebiete für Natur und Landschaft sowie Hoch-

wasserschutz auf Landesebene wurden übernommen und durch weitere Gebiete ergänzt. 

Der Klimawandel stellt keinen expliziten Schwerpunkt des Planwerkes dar. 

Ergänzung Regionaler 

Entwicklungsplan 2005  

TeilplaŶ „WiŶd͞  

Es wurde eine flächendeckende Ausweisung von Vorranggebieten zur Windenergienutzung 

mit der Nutzung von Eignungsgebieten festgelegt. 

Beschlüsse der  

Regionalversammlung  

24 Beschlüsse wiesen direkte oder indirekte Relevanz für den Themenschwerpunkt auf. Die 

meisten BesĐhlüsse siŶd zuŵ TeilplaŶ „WiŶd͞ getƌoffeŶ ǁoƌdeŶ. Es haŶdelt siĐh üďeƌǁie-

gend um einstimmige Entscheidungen. Ein Zielabweichungsverfahren (Umnutzung Gewer-

be zu Photovoltaik) weist einen Themenbezug auf.  

in
fo

rm
e

ll 

Landesebene Es liegen auf Landesebene eine Vulnerabilitätsstudie, eine Klimafolgenstudie für die 

Hauptsektoren sowie eine Strategie zur Anpassung an den Klimawandel des Landes Sach-

sen-Anhalts vor. Darüber hinaus wurde ein Aktionsplan Hochwasserschutz Elbe erstellt. 

Regionales Entwick-

lungskonzept (REK II) 

Die HaŶdluŶgsfeldeƌ „EffizieŶte EŶeƌgieŶutzuŶg͞ uŶd „VeƌŵiŶdeƌuŶg deƌ FläĐheŶiŶan-

spƌuĐhŶahŵe͞ siŶd defiŶieƌt. Die PƌoduktioŶ EƌŶeueƌďaƌeƌ EŶeƌgieŶ ist als zusätzliĐhes 
Leitbild für die Landwirtschaft verankert. Der Hochwasserschutz und die dazugehörigen 

Maßnahmen weisen eine hohe Priorität auf.  

Regionales Entwick-

luŶgskoŶzept „Bio-

energie-RegioŶ Altŵaƌk͞ 

Das Dokument kann als zentrales Konzept zum Klimaschutz beschrieben werden. Es zeigt 

Potentiale und Chancen als Bioenergie-Region auf und setzt sich zum Ziel, Potentiale in der 

Altŵaƌk aussĐhöpfeŶ. EiŶe VeƌstetiguŶg des AŶsatzes deƌ „BioeŶeƌgie-RegioŶ͞ ǁiƌd aŶge-

strebt. 

Integriertes Ländliches 

Entwicklungskonzept 

Altmark (ILEK Altmark)  

Der Klimawandel ist im neusten ILEK (2015-2020) verstärkt verankert. Das Leitprojekt 

„EŶeƌgie uŶd Kliŵa͞ gƌeift deŶ AŶsatz deƌ BioeŶeƌgie-Region wieder auf. Die Aufstellung 

einer integrierten Energie- und Klimaschutzstrategie mit dem Ziel der Treibhausgasminde-

rung ist formuliert. Der Hochwasserschutz ist als Leitthema verankert und diesem wird 

eine hohe Priorität zugewiesen. 

Kreisentwicklungs-

konzept Landkreis  

Stendal 2025 

Klimawandel und Erneuerbare Energien bilden einen gleichzusetzenden Schwerpunkt im 

Vergleich zu anderen Themen, wie beispielsweise dem demographischen Wandel. Durch 

eine SWOT-Analyse wird der aktuelle Kenntnisstand aufbereitet. Es werden Empfehlungen 

für den weiteren Umgang mit dem Klimawandel durch bereits bestehende Projekte bzw. 

Arbeitspakete erläutert, aber auch neue Denkanstöße formuliert. 

Kommunale Ebene – 

Kreisentwicklungs-

konzepte  

Klimawandel ist kein Schwerpunkt in den vorliegenden Planwerken. Wenn der Klimawan-

del thematisiert wird, dann eher vage oder es wird ein Bezug zum Klimaschutz hergestellt 

und auf Klimaeffizienz hingewiesen (Beispiel: Energieeinsparung in öffentlichen Gebäu-

den). 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die gewonnenen Erkenntnisse führen zu einer kritischen Einschätzung der Erfolgskontrolle. Dafür 

wurden die einzelnen analysierten Dokumente hinsichtlich ihres Bezugs zum Klimawandel und 

dem Umgang mit diesem anhand der definierten Kriterien überprüft: Wurde das Dokument aus-

schließlich für die Herausforderungen des Klimawandels erstellt, weist es einen Schwerpunkt zum 

Klimaschutz oder zur Klimaanpassung auf, sind konkrete Maßnahmen oder Handlungsanweisun-

gen zum Umgang mit dem Klimawandel formuliert (vgl. Kapitel 6.3). Die Auswertung der Ergeb-

nisse aus der Altmark ist in Tabelle 14 dargestellt. Es lässt sich erkennen, dass die wenigsten Do-

kumente direkt zum Klimawandel erstellt worden sind, jedoch weisen alle Dokumente, Maßnah-

men zum Klimaschutz/Klimaanpassung oder konkrete Handlungsweisungen auf (vgl. Tabelle 14). 

Tabelle 14: Bewertung der Ergebnisse innerhalb der Erfolgskontrolle in der Altmark 

  Evaluationsgegenstände Dokument 
zum Klima-

wandel 

Schwerpunkt  
Klimawandel 

Maßnahmen  
Klimaschutz/ 

Klima-
anpassung 

konkrete 
Handlungs-
weisungen 

 
Analysierte Dokumente 

fo
rm

el
l 

LEP 2010 0 1 1 1 

REP 2005 0 1 1 2 

REP Ergänzung Wind 2 2 2 2 

Beschlüsse der Regionalversammlung 0 1 1 1 

in
fo

rm
el

l 

Landesebene 1 2 1 0 

REK II 0 1 1 1 

Bioenergie-Region Altmark 2 2 2 1 

ILEK Altmark 0 2 1 1 

Kreisentwicklungskonzept LK Stendal 0 1 1 1 

 0  nein / eher nicht vorhanden 
 1  geplant / teilweise vorhanden  

 2  ja / vorhanden 

Quelle: Eigene Darstellung. 

8.4.2 Erfolgskontrolle 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Erfolgskontrolle in der Altmark zusammengefasst (vgl. 

Kapitel 8.2). 

In Bezug auf Hochwasserschutz, sind Vorranggebiete auf Landes- und Regionalebene ausgewie-

sen. Die Festlegungen sind größtenteils übereinstimmend. Ein signifikant hoher Anteil der lan-

desplanerischen Festlegungen ist identisch mit den regionalen Ausweisungen. Die Regionalpla-

nung in der Altmark hat weitere Flächen konkretisiert. In Bezug auf die kommunale Ebene sind 

nur wenige Überlagerungen vorhanden. Diese liegen sowohl auf landesbezogene als auch regio-

nalen Festlegungen. Es handelt sich dabei immer um versiegelte Flächen. Beetzendorf und Sten-

dal sind von diesen Überlagerungen am stärksten betroffen. 
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Im Bereich des Naturschutzes sind auf Ebene der Landesplanung und Regionalplanung Vorrang-

gebiete für Natur und Landschaft ausgewiesen. Teilweise gibt es große Differenzen in der Aus-

weisung der beiden Planungsebenen. Ein relativ großes Gebiet ist auf landesplanerischer Ebene 

bei Arneburg ausgewiesen, dieses ist nicht auf Ebene der Regionalplanung vorhanden. Landes-

weite Gebiete sind meist größer als auf Ebene der Regionalplanung. Überschneidungen mit 

kommunalen Festlegungen sind so gut wie nicht vorhanden. 

Vorbehaltsgebiete für ein ökologisches Verbundsystem sind auf landesplanerischer und regiona-

ler Ebene ausgewiesen. Die Ausweisung der Regionalplanung weist einen signifikant höheren 

Anteil auf als auf Ebene der Landesplanung. Es gibt eine mittlere Überschneidungsintensität der 

beiden Planungsebenen. Ein Gebiet auf Landesebene in der Nähe von Beetzendorf ist in der regi-

onalplanerischen Fassung nur zu einem sehr geringen Teil ausgewiesen. Es besteht eine hohe 

Überschneidungsrate mit kommunalen Festlegungen, besonders in Salzwedel, Beetzendorf und 

Mieste. Hier ist teilweise mehr als die Hälfte der versiegelten Fläche durch Vorbehaltsgebiete 

überplant. Nur vereinzelt handelt es sich dabei um kommunal ausgewiesene Grünflächen. Über-

wiegend sind Wohn- und Gewerbefläche von der Überlagerung betroffen. 

In Bezug auf Ausweisungen für die Landwirtschaft sind Vorbehaltsgebiete auf landesplanerischer 

und regionalplanerischer Ebene ausgewiesen. Es gibt eine signifikant hohe Übereinstimmung 

zwischen den beiden Planungsebenen. Nahezu alle Flächen der Landesplanung stimmen mit den 

Festlegungen der Regionalplanung überein. In Bezug auf die kommunale Bauleitplanung gibt es 

zum Teil signifikante Überschneidungen in Tangermünde. Nahezu das gesamte Siedlungsgebiet 

der Stadt Tangermünde ist auf landesweiter sowie auf regionalplanerische Ebene als Vorbehalts-

gebiet für Landwirtschaft definiert. 

Im Bereich der Windenergie sind Vorranggebiete nur auf Ebene der Regionalplanung ausgewie-

sen. Die regionalen Ausweisungen sind zum überwiegenden Teil in die kommunale Bauleitpla-

nung übernommen worden. Teilweise wurden Flächen im Flächennutzungsplan erweitert, in der 

Verbandsgemeinde Arneburg-Goldbeck wurden durch die kommunale Planung noch drei weitere 

Gebiete aufgenommen. 

In Tabelle 15 sind die Bewertungen der Erfolgskontrolle in der Altmark dargestellt. Dort wird in 

der Übersicht noch einmal deutlich, dass die Datenverfügbarkeit besonders auf Ebene der Lan-

des- und Regionalplanung sehr gut aufgestellt ist. Die Aktualität ist auf diesen Ebenen mittel bis 

gut. Die Übereinstimmung mit den anderen Planungsebenen wird ebenfalls mittel bewertet. Die 

Übereinstimmung mit der tatsächlichen Flächennutzung ist auf Ebene der Regionalplanung am 

besten (vgl. Tabelle 15). Auf Ebene der kommunalen Bauleitplanung liegen einige Datenlücken 

vor, welche sich in der Bewertung negativ darstellen (vgl. Tabelle 15). 
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Tabelle 15: Bewertung der Erfolgskontrolle in der Altmark 

 Evaluationsgegenstände 
Daten- 

verfügbarkeit 
Aktualität der Daten 

Übereinstimmung  
im Mehrebenen-

system 

Übereinstimmung  
mit tatsächlicher 
Flächennutzung Thematische Schwerpunkte 

 Planungsebene LP RP KBL LP RP KBL LP RP KBL LP RP KBL 

Hochwasser 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 

Naturschutz 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 0 

Landwirtschaft 2 2 ** 2 1 ** 1 1 ** 1 1 ** 

Windenergie ** 2 1 ** 1 1 ** 2 2 ** 2 1 

 0  eher nicht gegeben / schwach LP = Landesplanung 
 1  teilweise gegeben / mittel RP = Regionalplanung 
 2  gegeben / stark  KBL = Kommunale Bauleitplanung 

 ** kein Planungsbestand 

Quelle: Eigene Darstellung. 

8.4.3 Wirkungsanalyse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Wirkungsanalyse in der Altmark gebündelt dargelegt 

(vgl. Kapitel 8.3). 

Die vorliegenden Ergebnisse haben gezeigt, dass durch die Ausweisung von Vorrangflächen für 

die Landwirtschaft die Kulturlandschaft gestaltet werden kann und Gunststandorte der Landwirt-

schaft geschützt werden. Ebenso können die Interessen des Naturschutzes durch Ausweisungen 

der räumlichen Planung gewahrt werden. Instrumente, wie das Raumordnungsverfahren oder die 

Umweltverträglichkeitsprüfung, sind wichtige Mechanismen, um naturschutzfachlichen Belangen 

nachzukommen. Während für ein Teil der Befragten die aktuellen Vorgaben zum Naturschutz 

ausreichend sind, sind sie für einen anderen Teil noch ausbaufähig. Im Landmanagement ist der 

Naturschutz häufig benachteiligt. Räumliche Planungen sind für die forstwirtschaftlichen Interes-

sen nur sekundär von Bedeutung, im Landmanagement können sie aber eine zentrale Rolle ein-

nehmen, wenn es um neue Forststandorte geht. Im Bestandswald selbst stellen sie keine Grund-

lage für die Ausgestaltung dar, außer, wenn es sich um naturschutzfachliche Ausweisungen han-

delt. 

Der Siedlungsdruck ist durch den Bevölkerungsrückgang gering ausgeprägt. Dadurch ist die Nach-

frage nach Bauland eher gering. Neuausweisungen finden nur vereinzelt statt und werden haupt-

sächlich durch Käuferinteressen gesteuert und die kommunale Bauleitplanung notfalls daran an-

gepasst. So wird beispielsweise dem Wunsch nach Wohnen an der Elbe weiterhin nachgegangen. 

Jedoch wird angestrebt, Innenentwicklung flächenschonend zu planen und so bundesweite Ziele 

umzusetzen. Es fehlt an Entscheidungsgrundlagen zum Umgang mit Leerstand. Zusammenfas-

send lässt sich festhalten, dass die räumliche Planung wichtige Impulse und eine Entwicklungs-

richtung des Raumes auf den verschiedenen Verwaltungsebenen gibt. Sie stellt dadurch zwar die 
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Eckpfeiler im Landmanagement dar, allerdings ist sie nur bedingt und fallspezifisch deren tatsäch-

liche Entscheidungsgrundlage. 

Eine Sensibilisierung bei den Akteuren zum Klimawandel ist durchgängig vorhanden. Die erwarte-

ten Klimaänderungen werden wenig angezweifelt. Es fehlt in allen Verwaltungsebenen an rechtli-

chen Grundlagen und finanziellen Mittel, um Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpas-

sung großflächig umzusetzen. Die Gründung von Energieagenturen auf Landkreisebene ist ein 

erster Ansatz, Wissen zu bündeln und sich strategisch gegenüber den Herausforderungen des 

Klimawandels aufzustellen. Dies sind informelle Ansätze, auf formeller Ebene fehlt es an Instru-

menten oder Strategien. In der täglichen Arbeit werden die Auswirkungen des Klimawandels we-

nig bis gar nicht wahrgenommen. Obwohl das System der verschiedenen Planungsebenen als 

sinnvoll erachtet wird, wird die Kommunikation zwischen kommunaler und Landesebene als zu 

gering bewertet. Es wird ein kontinuierlicher Austausch angeregt. Die Regionalplanung wird zum 

einen als Bindeglied zwischen den Ebenen gesehen, zum anderen als zusätzliche Instanz, die die 

kommunale Planungshoheit einschränkt. 

Die Wirkung in den Planungsebenen wird divers eingeschätzt. Ein kontinuierlicher Austausch zwi-

schen den Ebenen fehlt. Die Wirkung der räumlichen Planung auf die Politik wird fallbezogen un-

terschiedlich wahrgenommen. Die räumliche Planung wird signifikant von der Politik, besonders 

auf kommunaler Ebene, bestimmt und gesteuert, allerdings kann die räumliche Planung auch 

eine Handlungsweisung für die Politik sein. In Bezug auf die Landnutzungssektoren stellt die 

räumliche Planung nur am Rande eine Bedeutung dar. Arbeitsgrundlage ist sie in den meisten 

Fällen nicht. 

Formelle Planungsinstrumente fungieren prinzipiell für die Befragten als Orientierung und kön-

nen einen Hinweis zur Entscheidungsfindung liefern. Ein direktes Arbeitswerkzeug stellen formel-

le Planungsinstrumente nur innerhalb der räumlichen Planung im Aufstellungsprozess dar. Dar-

über hinaus bilden sie nach Aussage der Befragten keine Arbeitsgrundlage. 

Es wird kein expliziter Fokus auf den Klimawandel in den formellen Planungsinstrumenten auf 

den verschiedenen Planungsebenen gelegt. Gleichwohl wird er in allen Planwerken thematisiert 

und behandelt. Auf der regionalen Planungsebene werden die Auswirkungen durch die Auswei-

sung von Windenergiegebieten und Hochwasserschutzgebieten zwar tiefergehend behandelt, 

aber nicht in den Mittelpunkt gestellt. Auf regionaler und Landesebene sind die formellen Pla-

nungsinstrumente aktuell bzw. werden durch Fortschreibungen fortlaufend aktualisiert. Auf 

kommunaler Ebene befindet sich der überwiegende Teil der formalen Planwerke in einem nicht 

aktuellen Zustand (1990er Jahre). 

Die räumliche Planung gibt mit ihren Planwerken eine Richtungsweise für die weitere Entwick-

lung an und kann helfen, eine Region strategisch aufzustellen. Allerdings wird die Flächeninan-

spruchnahme größtenteils durch wirtschaftliche Interessen geleitet und, wenn diese den Vorga-

ben der räumlichen Planung entgegenstehen, meist trotzdem realisiert. 
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Die Kommunikation der Pläne läuft über das formelle Beteiligungsverfahren. Durch die öffentli-

chen Auslegungen und Bekanntmachungen werden Planungsabsichten kommuniziert und die 

Möglichkeit einer Stellungnahme gegeben. Eine intensivere Beteiligung während des Aufstel-

lungsprozesses wäre für viele Akteure wünschenswert, da die Stellungnahmen nicht die ge-

wünschte Beachtung finden und Anregungen oft nicht aufgenommen werden. 

Die Ausstattung der räumlichen Planung wird in allen Planungsebenen als unzureichend einge-

schätzt. Es fehle sowohl an finanziellen als auch an personellen Ressourcen, um den Herausforde-

rungen gerecht zu werden. Ein unzureichender Umgang mit dem Klimawandel wird auch mit der 

fiskalischen Situation der räumlichen Planung begründet. 

Die aufgeführten Ergebnisse wurden in Rahmen der qualitativen Datenanalyse in Bezug auf die 

Evaluationsgegenstände bewertet (vgl. Kapitel 6.3). Dabei wurde eine subjektive Einschätzung 

durch die Verfasserin unternommen, indem die oben dargestellten Ergebnisse bewertet wurden. 

Die Bewertungen sind in Tabelle 16 nach den Planungsebenen aufgeführt. Es lässt sich erkennen, 

dass die Wahrnehmung des Klimawandels bei den befragten Akteuren sehr gut ausgeprägt ist. 

Die Landes- und Regionalplanung sind ähnlich zu bewerten, während die kommunale Bauleitpla-

nung als eher schwach einzustufen ist. Besonders in den Rahmenbedingungen und den formellen 

Planwerken wurde die kommunale Bauleitplanung durch die Verfasserin schwach bewertet (vgl. 

Tabelle 16). 
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Tabelle 16: Bewertung der Wirkungsanalyse in der Altmark 

Evaluationsgegenstände Landesplanung Regionalplanung Kommunale Bauleitplanung 

Wahrnehmung und Anwendung von Planungsinhalten  

Entscheidungsgrundlage im 

Landmanagement 
0 eher nicht gegeben 1 teilweise gegeben 1 teilweise gegeben 

Wahrnehmung Klimawandel 2 vorhanden 2 vorhanden 2 vorhanden 

Wirkung in den Planungsebenen 1 mittel 2 stark 0 schwach 

Wirkung der Planung auf andere 

Sektoren 
0 schwach 1 mittel 1 mittel 

Planerische Prozesse 

Klimawandel als planerisch be-

gleitender Prozess 
1 teilweise vorhanden 1 teilweise vorhanden 0 eher nicht gegeben 

Kooperationen innerhalb planeri-

scher Prozesse 
0 schwach 1 mittel 0 schwach 

Interessenskonflikte in planeri-

schen Prozessen 
1 teilweise vorhanden 1 teilweise vorhanden 1 teilweise vorhanden 

Plan als Arbeitsergebnis 

Fokus Klimawandel in formellen 

Planungsinstrumenten 
1 teilweise gegeben 1 teilweise gegeben 0 nicht gegeben 

Aktualität der formellen Pla-

nungsinstrumente 
1 mittel 1 mittel 0 schwach 

Bedeutung des Plans bei Akteuren 

der Landnutzung 
1 mittel 1 mittel 0 schwach 

Kommunikation des Plans 1 mittel 1 mittel 0 schwach 

Rahmenbedingungen 

Thematische Schwerpunkte 1 teilweise vorhanden 1 teilweise vorhanden 0 eher nicht vorhanden 

Gesetzliche Vorgaben 1 mittel 1 mittel 0 schwach 

Ausstattung der Planung  1 mittel 0 schwach 0 schwach 

 0  eher nicht gegeben / eher nicht vorhanden / schwach 
 1  teilweise gegeben / teilweise vorhanden / mittel 

 2  gegeben / vorhanden / stark 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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9 Evaluation der räumlichen Planung in Bezug auf ein nachhaltiges Land-
management im Klimawandel in der Referenzregion Landkreis Lüchow-
Dannenberg 

Neben der Altmark ist der Landkreis Lüchow-Dannenberg ein Untersuchungsgebiet der vorlie-

genden Arbeit und wird als Referenzregion bezeichnet (vgl. oben). Gleichwohl die Untersuchun-

gen in dieser Region nicht in die gleiche Tiefe gehen wie die in der Altmark, werden doch die glei-

chen Methoden angewandt. Demnach gliedert sich das folgende Kapitel ähnlich wie das vorheri-

ge: Zunächst werden die Ergebnisse der Wirkungsanalyse, gefolgt von der Erfolgskontrolle und 

schließlich der Dokumentenanalyse näher erläutert. 

9.1 Dokumentenanalyse 

Das vorliegende Kapitel gibt eine Übersicht über planerische Dokumente auf den verschiedenen 

Planungsebenen in Niedersachsen bzw. dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. In der Analyse wur-

den zwei formale Planungsdokumente sowie ausgewählte Beschlüsse der Regionalversammlung 

näher betrachtet. Darüber hinaus bildeten acht informelle Dokumente den Gegenstand der Do-

kumentenanalyse im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Eine Übersicht, welche Dokumente in Fol-

genden erläutert werden, liefert Tabelle 17. 

Tabelle 17: Übersicht der analysierten Dokumente in Bezug auf den Landkreis 

Lüchow-Dannenberg 

Dokument 

formell 

 Landesraumordnungsprogramm Niedersachsen 2012  

 Regionales Raumordnungsprogramm 2004 

 Beschlüsse der Regionalversammlung  

informell 

 Runde Tisch Energiewende Niedersachsen 

 Leitbild für die Energie- und Klimaschutzpolitik Niedersachsen 

 Szenarien zur Energieversorgung Niedersachsen 

 Kreisentwicklungs- und Wachstumskonzept Lüchow-Dannenberg 

 Integriertes Klimaschutzkonzept Lüchow-Dannenberg  

 Masterplankommune Lüchow-Dannenberg 

Kommunale Klimakonzepte: 

− Dannenberg 

− Gartow 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Im Folgenden wird beleuchtet, welchen Bezug die analysierten Dokumente zum Klimawandel 

aufweisen (vgl. Kapitel 6.2). 

9.1.1 Formelle Dokumente 

Zunächst werden, wie bereits in Kapitel 8.3.1, die formellen Planungsinstrumente für die Refe-

renzregion Lüchow-Dannenberg näher beleuchtet. Dafür wird neben dem Regionalen Raumord-

nungsprogramm des Landkreises Lüchow-Dannenberg auf das Landesraumordnungsprogramm 

Niedersachsen 2012 eingegangen. 

9.1.1.1 Landesplanung in Niedersachsen 

Das Landesraumordnungsprogramm (LROP) ist das formelle Planungsinstrument auf Ebene der 

Landesplanung in Niedersachsen (vgl. Kapitel 4). In Niedersachsen wurde das LROP 1994 aufge-

stellt. Dieses Programm wurde in den Jahren 1998, 2002, 2006 und 2008 durch Ergänzungen 

überarbeitet. Die Ergänzungen wiesen unterschiedliche Schwerpunkte auf. Neben Änderungen 

zum Güterverkehr oder dem Zentralen-Orte-System wurde in der Änderung von 1998 die Mög-

lichkeit eingeräumt, durch Vorranggebiete für Windenergie entsprechende Ausweisungen auf 

Landesebene vorzunehmen (Niedersächsisches Ministerium für den Ländlichen Raum, Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2006: 3 f.). Die für diese Arbeit bedeutsamsten Änderun-

gen des LROP fanden ab 2012 statt. Dieses Programm bildet die aktuelle formelle Planungsgrund-

lage auf Landesebene in Niedersachsen. 2009 wurde ein Verfahren zur Aktualisierung der LROP 

eingeleitet, das 2012 durch den ersten Änderungsentwurf abgeschlossen wurde. Die Überarbei-

tung fokussierte vorwiegend Themen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung. So wurden 

Festlegungen zur Rohstoffsicherung, zu klimagerechten Energien, wie Solar- oder Windenergie, 

aufgenommen oder Maßnahmen zum Hochwasserschutz formuliert. Ein weiterer wichtiger Punkt 

für den Klimawandel waren Festsetzungen zu Kabeltrassenvarianten und somit zum Umgang mit 

dem Transport regenerativen Stroms (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirt-

schaft und Verbraucherschutz 2016b). 

Das aktuelle LROP ist in vier Abschnitte gegliedert: In Abschnitt 1 werden Ziele und Grundsätze 

der Raumordnung hinsichtlich der Entwicklung des Landes mit seinen Teilräumen aufgezeigt. Be-

reits in diesem Abschnitt wurden klimarelevante Änderungen gegenüber dem LROP 2008 in die 

aktuelle Version eingefügt. Soll die Siedlungsentwicklung möglichst einer klimagerecht erfolgen 

und der Versiegelungsgrad möglichst geringgehalten werden (Niedersächsisches Ministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2012: 2). Abschnitt 2 thematisiert die Sied-

lungsentwicklung mit dem Zentrale-Orte-Konzept und Angaben zu Standortentwicklungen. Ab-

schnitt 3 beinhaltet vor allem Festlegungen zur Freiraumstruktur. Hier werden neben Interessen 

der Landwirtschaft und des Naturschutzes Ausweisungen zu Energieproduktion und der Rohstoff-

sicherung angesprochen. Im Abschnitt 4 sind Festlegungen zu infrastrukturellen Themen wie Ver-
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kehr und Mobilität sowie der Energieversorgung enthalten (Niedersächsisches Ministerium für 

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2016a). In einer weiteren Änderungsschleife 

wurde noch ein Schritt weitergegangen: Im Änderungsverfahren, für das 2016 der letzte Entwurf 

veröffentlicht wurde, wurden gezielt Ausweisungen zum Klimaschutz vorgeschlagen. So wurden 

Vorranggebiete zur Torferhaltung und Moorentwicklung in Gebieten vorgeschlagen, die bereits 

als Klimasenke fungieren und in ihrer Funktion als treibhausgasspeicherndes Milieu erhalten 

werden sollen. Diese Festlegung erlaubt nur dann einen Torfabbau, wenn es zum Erhalt des 

Moorkörpers dienlich ist (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Ver-

braucherschutz 2016c: 5 f.). Diese Entwurfsfassung des LROP bildete die Grundlage der 2015 bis 

2016 durchgeführten Dokumentenanalyse. 

9.1.1.2 Regionales Raumordnungsprogramm Landkreis Lüchow-
Dannenberg 2004 

Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises Lüchow-Dannenberg (RROP) wurde 

2004 veröffentlicht. Es besteht, wie gesetzlich festgelegt, aus einem Text- und einem Kartenteil. 

Es ist in drei Abschnitte unterteilt: Neben Festlegungen zur Entwicklung des Landkreises werden 

im zweiten Abschnitt Angaben zur Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen, wie Boden- 

oder Gewässerschutz, aufgeführt. Im dritten Abschnitt sind Angaben zu infrastrukturellen The-

men, der Landwirtschaft oder der Forstwirtschaft zu finden (RROP Lüchow-Dannenberg 2004). In 

Bezug auf deŶ KliŵaǁaŶdel siŶd iŵ RROP iŵ zǁeiteŶ Kapitel AŶgaďeŶ zuŵ „SĐhutz der Erd-

atŵosphäƌe, Kliŵa͞ geŵaĐht ;eďd.Ϳ. DeŵŶaĐh ǁeƌdeŶ Ziele geŶaŶŶt, ǁie duƌĐh iŶfƌastƌuktuƌelle 
Maßnahmen Treibhausgasemissionen im Verkehr eingespart werden können. Darüber hinaus soll 

durch eine optimale Energienutzung im Gewerbe und in privaten Haushalten Energie eingespart 

und somit eine Treibhausgasminderung angestrebt werden. Wälder sollen als Kohlenstoffsenken 

geschützt und erweitert werden und entsprechende Freiräume in dicht besiedelten Gebiete für 

ausreichend Frischluft sorgen (RROP Landkreis Lüchow-Dannenberg 2004: 21 f.). Als weiteren 

klimabezogenen Punkt werden im RROP Festlegungen zur Erzeugung von Windenergie verein-

ďaƌt. „Die MögliĐhkeiteŶ des EiŶsatzes ǀoŶ WiŶdeŶeƌgie siŶd daďei ǀoll auszusĐhöpfeŶ͞ ;RROP 
Landkreis Lüchow-Dannenberg 2004: 32). Demnach wurden Vorrangstandorte zur Nutzung von 

Windenergie in geeigneten Gebieten festgehalten. 

Als weiteren für diese Arbeit relevanten Punkt ist die Ausweisung von Gebieten zum Hochwasser-

schutz zu nennen. Hierzu wurden Ziele und Grundsätze im RROP formuliert, wonach ausreichen-

de Flächen zum Hochwasserrückhalt ausgewiesen werden sollen. Diese Bereiche sollen von Be-

bauung freigehalten und in ihrer Funktion geschützt werden. Des Weiteren soll die landwirt-

schaftliche Nutzung dieser Gebiete so gestaltet werden, dass die Bodenfunktionen im Falle einer 

Überschwemmung möglichst wenig beeinträchtigt werden. Darüber hinaus sind Maßnahmen wie 

Poldererrichtungen oder Deichbau nötig, um einen Hochwasserschutz zu gewährleisten (RROP 

Landkreis Lüchow-Dannenberg 2004: 49). Darüber hinaus sind keine weiteren Angaben im RROP 

zum vorliegenden Schwerpunkt gemacht worden. 
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2012 wurde durch den Kreistag beschlossen, dass das RROP 2004 vom Landkreis Lüchow-

Dannenberg im Bereich Windenergie neu aufgestellt wird. Dazu wurden im Frühjahr 2013 die 

allgemeinen Planungsabsichten bekannt gegeben. Als Orientierung für die Ausweisung von Vor-

ranggebieten zur Windenergie, die gleichzeitig als Eignungsgebiete fungieren, wurden landeswei-

te Vorgaben beachtet. Der erste Entwurf der ersten Änderung des RROP 2004 wurde im Ap-

ril 2016 veröffentlicht und im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens der Öffentlichkeit zur Einsicht 

bereitgestellt. Ziel der Überarbeitung war zum einen, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten 

und zum anderen, der Windenergie den notwendigen Raum im Landkreis Lüchow-Dannenberg zu 

geben. Bei der Ausweisung wurden neben naturschutzfachlichen Belangen auch das Schutzgut 

Mensch und der Denkmalschutz beachtet. Besonders in Bezug auf die Rundlingsdörfer, die sich 

zum Zeitpunkt der Ausweisung im Verfahren zum UNESCO-Weltkulturerbe befanden, wurden 

harte Tabukriterien zum Schutz des Landschaftsbildes in der Region um die Rundlinge formuliert 

(Landkreis Lüchow-Dannenberg 2016c/2016d: 33). Der erste Entwurf zur Änderung des 

RROP 2004 in Bezug auf die Windenergienutzung enthält zehn Vorrang- bzw. Eignungsgebiete mit 

einer Gesamtgröße von etwa 704 Hektar. Das entspricht einem Anteil von 0,57 % an der Gesamt-

fläche des Landkreises. Bis Ende Juli 2016 lief das öffentliche Beteiligungsverfahren, bei dem Stel-

lungnahmen zum Entwurf eingereicht werden konnten. Zum Zeitpunkt der Bearbeitung fand die 

Auswertung dieser Stellungnahmen statt (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2016d/2016e). Auf-

grund der Entwurfsfassung wird von einer detaillierteren Darstellung des Entwurfes abgesehen, 

da von seiner Änderung ausgegangen werden kann. 

9.1.1.3 Regionalplanerische Beschlüsse 

Als ein Arbeitsschritt der Dokumentenanalyse wurden regionalplanerische Beschlüsse gesichtet. 

Dafür wurden die Sitzungsvorlagen und BeschlussvorlageŶ des AussĐhusses „RegioŶal-
Strukturentwicklung, Raumordnung, Wirtschaft und BeschäftiguŶg, Touƌisŵus͞ aď deŵ Jahƌ 2000 

begutachtet. Es wird im Folgenden nur auf die Sitzungsinhalte eingegangen, die eine Relevanz für 

den hier interessierenden Themenschwerpunkt aufweist. Bei der Erläuterung wird eine chronolo-

gische Strukturierung der Beschlüsse eingehalten. 

Rückblickend erfolgte der erste für den vorliegenden Schwerpunkt relevante Beschluss im 

Jahr 2008. Auf der Sitzung des Ausschusses am 15.05.2008 wurde einstimmig beschlossen, dass 

sich der Landkreis Lüchow-DaŶŶeŶďeƌg aŵ FoƌsĐhuŶgsǀoƌhaďeŶ „KliŵasĐhützeŶde uŶd EŶeƌgie-

vermeidende Stadt- uŶd RegioŶalplaŶuŶg͞ deƌ HafeŶCitǇ UŶiǀeƌsität Haŵďuƌg ďeteiligt. Deƌ 
Schwerpunkt im Landkreis liegt auf der Regionalplanung und der Frage, welchen Beitrag die Regi-

onalplanung zum Klimaschutz und der Energieeinsparung liefern kann. Die Beteiligung des Land-

kreises wurde im Juni 2008 durch den Kreistag beschlossen. Darüber hinaus wurde im Mai 2008 

einstimmig festgelegt, dass sich der Landkreis Lüchow-Dannenberg am Bundeswettbewerb der 

Bioenergie-Regionen beteiligt (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2008a/2008b). Auch die Fort-

schreibung des Kreisentwicklungs- und Wachstumskonzeptes für den Landkreis wurde im 

Mai 2008 beschlossen. In diesem Konzept wurde das Kapitel Umwelt und Klimaschutz aufge-



Kapitel 9 EǀaluatioŶ deƌ ƌäuŵliĐheŶ PlaŶuŶg … LaŶdkƌeis LüĐhoǁ-Dannenberg 161 

nommen, um den Anforderungen an die Kommunen zum Klimaschutz gerecht zu werden (Land-

kreis Lüchow-Dannenberg 2016d, vgl. Kapitel 9.1). Des Weiteren wurde im Herbst 2008 die Auf-

stellung eines Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Lüchow Dannenberg vereinbart. Dieses 

wurde durch eine Kofinanzierung des Bundes erstellt und bildet die Grundlage für den Beschluss 

des Kreistages, den Landkreis Lüchow-DaŶŶeŶďeƌg als ModellƌegioŶ füƌ „ŶaĐhhaltige EŶtǁiĐklung 

uŶd KoŵpeteŶzƌegioŶ füƌ BioeŶeƌgie͞ ;Landkreis Lüchow-Dannenberg 2008c) zu gestalten. Damit 

soll das Ziel verfolgt werden, den Landkreis zu 100 % durch selbst produzierte Erneuerbare Ener-

gien zu versorgen. Die Erstellung des Konzeptes wurde im Dezember 2008 einstimmig durch den 

Kreistag beschlossen. Nach der Veröffentlichung des Konzeptes wurde dieses als Grundlage für 

die Klimaschutzstrategie des Landkreises im September 2010 beschlossen und eine Fortschrei-

bung des Konzeptes durch Fortführung der entstandenen Arbeitsgruppen festgelegt. Die Ergän-

zuŶg, iŶ deŶ foƌtlaufeŶdeŶ AƌďeiteŶ zu dieseŵ KoŶzept deŶ Aspekt „KoŶsuŵǀeƌhalteŶ uŶd CO2-

BilaŶz͞ zu ďetƌaĐhteŶ uŶd die EƌaƌďeituŶg dieses TheŵeŶsĐhǁeƌpuŶktes als paƌtizipatiǀeŶ Pƌo-

zess zu gestalten, wurde durch den Kreistag abgelehnt (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2010b). 

Im Beteiligungsverfahren zur Änderung des LROP Niedersachsen gab der Landkreis 2011 eine 

Stellungnahme ab. Die Stellungnahme fordert gezielte Inhalte zum Klimawandel. So ist es für den 

Landkreis Lüchow-Dannenberg maßgeblich, die Bedeutung von Freiräumen nicht nur in Bezug auf 

Freizeit und Erholung zu nennen, sondern Freiräume hinsichtlich ihres naturschutzfachlichen 

Wertes und ihrer Bedeutung im Klimawandel zu benennen. Demnach soll kein Unterschied zwi-

schen Freiräumen gemacht werden, sondern eine klimaökologische Bedeutung jedem Freiraum 

zugeordnet werden. In Bezug auf die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten zum Hochwasserschutz 

weist der Landkreis Lüchow-Dannenberg in seiner Stellungnahme darauf hin, dass die Konkreti-

sierung solcher Gebiete auf regionaler Ebene nur mit einer entsprechenden Datengrundlage 

möglich sei, die durch das Land Niedersachsen zur Verfügung gestellt werden müsse. Als weite-

ren Punkt sieht der Landkreis die vorgeschriebene Vermeidung von Photovoltaikfreiflächen in 

Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft als problematisch. Es soll die Möglichkeit bestehen blei-

ben, die Errichtung dieser Freiflächenanlagen zur Erzeugung von Strom aus Solarenergie in diesen 

Gebieten zu errichten, wenn kein geeigneter Standort außerhalb von Vorbehaltsgebieten für 

Landwirtschaft identifiziert werden könne (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2011). 

Von einer erneuten Stellungnahme des überarbeiteten LROP wurde durch den Landkreis Lüchow-

Dannenberg abgesehen. Als Begründung wurde durch den Ausschuss angeführt, dass der Über-

arbeitung der Definition von klimaökologischen Freiflächen nachgegangen wurde. Die anderen 

Anregungen durch den Landkreis sind allerdings nicht berücksichtigt worden und wurden daher 

von einer erneuten Stellungnahme ausgeschlossen (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2012a). Dar-

über hinaus wurde im Frühjahr 2012 die Änderung des RROP ϮϬϬϰ, TeilplaŶ „WiŶdeŶeƌgieŶut-

zuŶg͞ ďesĐhlosseŶ. DuƌĐh diese ÄŶdeƌuŶg solleŶ Ŷeue FläĐheŶ iŵ LaŶdkƌeis LüĐhoǁ-Dannenberg 

zur Nutzung durch Windenergie identifiziert und aktuelle Vorgaben zum Repowering überarbei-

tet werden. Damit wird den Zielen der Landesplanung nachgegangen und diese auf regionaler 

Ebene implementiert. Durch den Aufstellungsbeschluss im Jahr 2012 können Synergien zum Auf-

stellungsprozess des Landschaftsrahmenplans genutzt und naturschutzfachliche Untersuchungen 
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für das Regionale Raumordnungsprogramm aus den Arbeiten des Landschaftsrahmenplans über-

nommen werden (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2012b.) Im Beteiligungsverfahren zur Aufstel-

lung des Teilplans Windenergienutzung sind insgesamt 75 Stellungnahmen eingegangen. Davon 

sind vier Stellungnahmen von Privatpersonen und eine Stellungnahme eines Unternehmens for-

muliert worden. Im Allgemeinen wurde die Ausweisung von Windenergiegebieten begrüßt. Die 

Stellungnahmen enthielten vor allem, neben Vorschlägen zu Gebieten, Wünsche zu Abständen 

und Abwägungskriterien. Diese gilt es im ganzheitlichen Planungsprozess zu berücksichtigen und 

verschiedene Interessen gegeneinander abzuwägen (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2013a). Für 

die Änderung des RROP 2004 um den Teilabschnitt Windenergienutzung wurde vom Landkreis 

Lüchow-Dannenberg eine Windpotentialstudie in Auftrag gegeben. 

Durch die Aufstellung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes wurden Handlungsempfehlungen 

für den Landkreis Lüchow-Dannenberg formuliert, wie Klimaschutz im Landkreis aktiv gefördert 

werden kann. Auf Grundlage dieser Empfehlungen wurde eine beratende Begleitung bei der Um-

setzung des Klimaschutzkonzeptes und die Schaffung einer Vollzeitstelle für das Klimaschutzma-

nagement beschlossen (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2014a). 

Im Jahr 2014 fand außerdem ein Beteiligungsverfahren zur erneuten Änderung des LROP Nieder-

sachsen statt. Innerhalb des Verfahrens gab der Landkreis Lüchow-Dannenberg eine Stellung-

nahme ab, die im November 2014 durch den Ausschuss beschlossen wurde. Ein für die vorliegen-

de Arbeit bedeutsamer Schwerpunkt innerhalb dieses Änderungsprozesses des LROP ist die Aus-

ǁeisuŶg ǀoŶ VoƌƌaŶggeďieteŶ „ToƌfeƌhaltuŶg͞, die direkte Ziele zum Klimaschutz erfüllen sollen. 

Nach Ansicht des Ausschusses sollen diese Gebiete geschützt und die darin liegenden Torfkörper 

erhalten werden. Des Weiteren sollen die Gebiete auf Landesebene durch die Regionalplanung 

konkretisiert werden und einen Torfabbau nur dann genehmigen, wenn dieser aus naturschutz-

fachlichen und hydrologischen Gründen erforderlich ist, um den Torfkörper wieder zu entwickeln 

(Landkreis Lüchow-Dannenberg 2014b). 

Im Jahr 2015 wurden die Abstandskriterien zur Ausweisung von Windvorranggebieten durch ei-

nen regionalplanerischen Beschluss aufgehoben und bereits bestehende Kriterien noch einmal 

üďeƌpƌüft. DuƌĐh die AufteiluŶg iŶ „haƌte͞ uŶd „ǁeiĐhe͞ TaďuzoŶeŶ soll eiŶe EiŶzelfalleŶtsĐhei-

dung bei der Ausweisung von Flächen zur Windenergie möglich sein und so der Anteil von Flä-

chen zur Windenergienutzung, gemessen an der Landkreisfläche, den landesweiten Richtlinien 

eŶtspƌeĐheŶ. Auf GƌuŶdlage deƌ eƌŶeuteŶ ÜďeƌaƌďeituŶg des TeilplaŶs „WiŶdeŶeƌgieŶutzuŶg͞ 
konnten durch ein Beteiligungsverfahren Stellungnahmen abgegeben werden (Landkreis Lüchow-

Dannenberg 2015a). 

Im April 2016 wurde durch den Ausschuss das Beteiligungsverfahren zum ersten Entwurf der ers-

ten Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms 2004, sachlicher Teilabschnitt Wind-

energienutzung, beschlossen. Mit diesem Entwurf soll den Anforderungen des Landes Nieder-

sachsen, der Erzeugung Erneuerbarer Energien durch Windkraft im Landkreis Lüchow-

Dannenberg Raum gegeben werden. Orientiert wurde sich bei der Ausweisung entsprechender 
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Gebiete an den niedersächsischen Empfehlungen zur Ausweisung von Windenergieanlagen. Im 

Abwägungsprozess kamen vor allem Aspekte des Natur- sowie des Denkmalschutzes zum Tragen. 

Der beschlossene Entwurf enthält zehn Gebiete zur Nutzung von Windenergie mit einer Gesamt-

größe von etwa 700 Hektar. Für die Öffentlichkeitsbeteiligung wurden die notwendigen Unterla-

gen sowohl ausgelegt als auch im Internet zur Verfügung gestellt (Landkreis Lüchow-Dannenberg 

2016c). 

9.1.2 Informelle Dokumente 

Neben den formellen Planungsinstrumenten wurden informelle planerische Unterlagen gesichtet 

und hinsichtlich ihrer Relevanz genauer analysiert. Eine Erläuterung relevanter Dokumente wird 

im Folgenden gegeben. 

9.1.2.1 Informelle Dokumente räumlicher Planung auf Landesebene 

Neben dem formellen Planungsinstrument des Landesraumordnungsprogrammes gibt es auf 

Landesebene weitere Aktivitäten zum Klimawandel in Niedersachsen. 

Zum einen soll ein Klimaschutzgesetz für das Land Niedersachsen in Kraft treten, das das Bundes-

land auf die Herausforderungen des Klimawandels einstellen und die notwendige Legitimation für 

Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung liefern soll. Als Input für die Gesetzesge-

staltung sollen Ergebnisse aus verschiedenen Arbeitsgruppen dienen, unter anderem ein Szena-

rio, das die Energiewende in Niedersachsen darstellt und die Konsequenzen einer Umstellung auf 

eine vollständige Nutzung Erneuerbarer Energien aufzeigt (Nds. Ministerium für Umwelt, Energie 

und Klimaschutz 2016a). Als für den Umgang mit dem Klimawandel in Niedersachsen wichtiges 

Gremium ist der „Runde Tisch Energiewende Niedersachsen“ zu sehen. Auf diesen Veranstaltun-

gen wird mit unterschiedlichen Akteuren auf Landesebene über Energie- und Klimaschutzziele 

diskutiert. Dieses informelle Gremium, das verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse disku-

tiert, Investorenwünsche analysiert und Zukunftsstrategien entwickelt, soll durch das Klima-

schutzgesetz formelle Legitimierung erhalten. Am Runden Tisch erlangte Erkenntnisse sollen in 

den Gesetzgebungsprozess einfließen. Neben den Begleitungen bei der Gesetzesaufstellung wur-

de innerhalb des Gremiums des Runden Tisches ein Leitbild für die Energie- und Klimaschutzpoli-

tik Niedersachsens erarbeitet, das am 16. August 2016 veröffentlich worden ist. In diesem wird 

den Zielen der Klimakonferenz in Paris 2015 nachgegangen und eine Minimierung der Treibhaus-

gasemissionen um 95 % bis 2050 angestrebt sowie eine vollständige Umstellung der niedersäch-

sischen Energieversorgung auf Erneuerbare Energien. Die damit verbundenen Prozesse, wie die 

Ausschöpfung vorhandener Ressourcen, sollen als partizipativer Prozess mit betroffenen oder 

involvierten Akteuren erfolgen (Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 2016d 

und Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 2016e). Grundlage für die Diskussio-

nen innerhalb des Runden Tisches zur Energiewende in Niedersachsen bildet ein 2013 veröffent-
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liĐhtes „EĐkpuŶktepapieƌ͞, das iŵ RahŵeŶ eiŶes ZusaŵŵeŶsĐhlusses ǀoŶ EŶeƌgieǀeƌsoƌgeƌŶ, 
Wissenschaftlern, Umweltverbänden und anderen Akteuren entwickelt wurde (Nds. Ministerium 

für Umwelt, Energie und Klimaschutz 2016b). Das Eckpunktepapier zielt auf die Energiewende 

und den Klimawandel ab und formuliert diesbezüglich Handlungsvorschläge. Wesentliche Forde-

rungen des Papiers sind neben einer Reduzierung der CO2-Emissionen der weitere Ausbau der 

Erneuerbaren Energien und die Erhöhung der Energieeffizienz, um den Bedarf zu senken und so 

Kosten und Energie zu sparen. Trotz des verstärkten Willens, Erneuerbare Energien weiter auszu-

bauen, stellen die konventionellen Energiequellen ein notwendiges Back-up dar. Um den erzeug-

ten Strom an die Verbraucher weiter zu transportieren, wird darüber hinaus im Eckpunktepapier 

ein beschleunigter Ausbau der Netze gefordert (Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klima-

schutz 2016c). 

Das Ziel zu erreichen, Niedersachsen bis 2050 vollständig über Erneuerbaren Energien zu versor-

gen, ist unter bestimmten Annahmen möglich. Zu dieser Aussage kommt eine Untersuchung, die 

Szenarien zur Energieversorgung in Niedersachsen ŵodellieƌt hat. Diese Studie ist ǀoŵ „RuŶdeŶ 
TisĐh EŶeƌgieǁeŶde NiedeƌsaĐhseŶ͞ ďegleitet ǁoƌdeŶ. IŶ deƌ UŶteƌsuĐhuŶg ǁuƌde iŶ eiŶeŵ Sze-

nario die vollständige Energieversorgung Niedersachsens durch Erneuerbare Energien bis 2050 

unter ökonomischen, ökologischen sowie gesellschaftlichen Aspekten betrachtet. In einem ande-

ren Szenario wurde eine Minderung der Treibhausgasemissionen um 80 % gegenüber dem Be-

zugsjahr 1990 analysiert. Dabei wurden Rahmenbedingungen wie die mögliche Bevölkerungs-

entwicklung Niedersachsens, Potentiale im Solar-, Wind- oder Wärmebereich sowie im Biomasse-

sektor einbezogen (Nds. Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz 2016f: 3 f.). Den größ-

ten Beitrag zur Energieversorgung bildet demnach Offshore-Windenergie vor der Küste Nieder-

sachsens, gefolgt von der Biomasse. Darüber hinaus könnten durch eine vollständige Substitution 

konventioneller Energiequellen durch Erneuerbare Energien die Treibhausgasemissionen über 

80 % gegenüber 1990 gemindert und somit ein signifikanter Beitrag zum Klimaschutz geleistet 

werden. Voraussetzung für dieses Ziel ist ein beschleunigter Ausstieg aus der Kohlekraft, höhere 

Anreize für die energetische Gebäudesanierung und die Elektromobilität sowie Treibhausgasmin-

derungen in der Landwirtschaft (ebd.). 

9.1.2.2 Informelle Instrumente der räumlichen Planung auf regionaler 
Ebene 

Kreisentwicklungs- und Wachstumskonzept Lüchow-Dannenberg 

Im September 2007 ist durĐh deŶ AussĐhuss füƌ „RegioŶal-Strukturentwicklung, Raumordnung, 

Wirtschaft und BesĐhäftiguŶg uŶd Touƌisŵus͞ die AufstelluŶg eiŶes KƌeiseŶtǁiĐkluŶgs- und 

Wachstumskonzepts für den Landkreis Lüchow-Dannenberg beschlossen worden. Ziel war es, 

eiŶe „GƌuŶdlage füƌ eiŶe ŶaĐhhaltige ǁiƌtsĐhaftliĐhe EŶtǁiĐkluŶg iŶ deŶ ŶäĐhsteŶ JahƌeŶ zu 
schaffeŶ͞ ;LaŶdkƌeis LüĐhoǁ-Dannenberg 2007: 2). Neben einer Bestandsanalyse, die Aussagen 

zu raumbedeutsamen Themen trifft, wurden in dem Konzept Entwicklungsprozesse und strategi-

sche Zielsetzungen sowie Handlungsschwerpunkte und Maßnahmen definiert (Landkreis Lüchow-
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Dannenberg 2007: 1). In Bezug auf den Themenschwerpunkt dieser Arbeit wurden im Themen-

feld „WiƌtsĐhaft uŶd EŶeƌgie͞ ƌegeŶeƌatiǀe EŶeƌgieŶ aŶgespƌoĐheŶ uŶd die GƌüŶduŶg eiŶeƌ 
„Akadeŵie füƌ eƌŶeueƌďaƌe EŶeƌgieŶ͞ ;LaŶdkƌeis LüĐhoǁ-Dannenberg 2007: 23) vorgeschlagen. 

Somit könnten die Kompetenzen im Landkreis zu diesem Thema gebündelt und vorhandene Po-

tentiale weiter ausgeschöpft werden (ebd.). Als Handlungsansätze in Bezug auf den Klimaschutz 

und die Energiewirtschaft wurden in dem Konzept von 2007 die Gründung einer Energieagentur, 

die Nahwärmenutzung aus Biogasanlagen, die Schaffung energieautarker Dörfer sowie der Aus-

bau der Solar- und Windenergie aufgeführt (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2007: 31). 

Das Konzept wurde noch einmal überarbeitet und 2009 neu veröffentlicht. Bereits im Vorhinein 

wurde festgelegt, dass der Klimawandel in dem Konzept stärker fokussiert werden sollte. Daher 

ist iŵ KoŶzept ǀoŶ ϮϬϬϵ uŶteƌ deŵ PuŶkt „EŶtǁiĐkluŶgspƌozesse uŶd stƌategisĐhe ZielsetzuŶgeŶ͞ 
ein Kapitel zum Thema „Uŵǁelt uŶd KliŵasĐhutz͞ uŶd eŶtspƌeĐheŶd iŵ ǀieƌteŶ Kapitel uŶteƌ deŶ 
Handlungsschwerpunkten das Kapitel Umwelt und Klimaschutz als ein eigenständiges Thema be-

handelt (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2009). Demnach sind der Klimaschutz und die Klimaan-

passung als zusammengehörende Herausforderungen in den strategischen Zielsetzungen des 

Konzeptes verankert. Es gelte deshalb, den Vorsatz, den Landkreis Lüchow-Dannenberg zu 100 % 

mit Erneuerbaren Energien zu versorgen, einzuhalten und entsprechende Maßnahmen zum Kli-

maschutz umzusetzen. Dies wurde bereits durch LEADER-Projekte nach der Jahrtausendwende 

begonnen und muss nun durch eine ganzheitliche Betrachtung fortgeführt werden. Die Folgen 

des Klimawandels auf den Naturschutz müssen betrachtet werden. Aufgrund dessen ist das Bio-

sphärenreservat ein wichtiger Beitrag zur Anpassung an den Klimawandel, da durch Auenland-

schaften Wasser in der Region gehalten werden kann. Dies kommt der Landwirtschaft zugute, 

wenn es zu den projizierten trockeneren Sommern kommt und eine Minimierung des Wasserdar-

gebots auf landwirtschaftlicher Fläche zu erwarten ist (Landkreis Lüchow-Dannenberg 

2009: 44 f.). Vor dem Hintergrund dieser Betroffenheiten gilt es, im Landkreis Potentiale auszu-

schöpfen: Im Bereich der Bioenergieproduktion, in Bezug auf Einsparpotentiale im Energiever-

brauch oder im Bereich Treibausgase im landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Sektor zu 

speichern. Darüber hinaus muss über eine zukünftige Wasserbewirtschaftung vor dem Hinter-

grund möglicher Wasserknappheiten und die damit zusammenhängenden Auswirkungen auf die 

Ökosysteme sowie die landwirtschaftliche Bewirtschaftung nachgedacht werden. Ferner müssen 

die Konsequenzen einer vermehrten Produktion Erneuerbarer Energien auf das Landschaftsbild 

betrachtet und ggf. bei der Steuerung und Entwicklung dieses Sektors bedacht werden (ebd.). Bei 

den formulierten Handlungsempfehlungen sind an dieser Stelle vor allem die Etablierung eines 

Hochwassermanagementsystems für die Elbe, die Formulierung von Entwicklungskonzepten für 

den Klimaschutz sowie der Schutz und Erhalt ökologischer Systeme zu nennen. Im Bereich Ener-

gie ǁuƌde eiŶe VeƌstetiguŶg deƌ EŶeƌgieŵaŶageŵeŶtageŶtuƌ „eŵŵa e. V.͞ aŶgestƌeďt: DuƌĐh die 
Optimierung der Nahwärmenutzung von Biogasanlagen, die Schaffung energieautarker Dörfer 

sowie weitere Projekte zum Ausbau der Erneuerbaren Energie werden energetische Themen wei-

terverfolgt. Darüber hinaus wird eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der HafenCity Uni-

versität Hamburg zu verschiedenen Themen im Klimawandel gepflegt (Landkreis Lüchow-

Dannenberg 2009: 57). 
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Gleichwohl eine kontinuierliche Fortschreibung des Kreisentwicklungs- und Wachstumskonzepts 

für den Landkreis Lüchow-Dannenberg angestrebt wurde, ist die Fassung von 2009 bis zum 

Herbst 2016 nicht überarbeitet worden. 

Integriertes Klimaschutzkonzept Landkreis Lüchow-Dannenberg  

Auf regionaler Ebene ist das Integrierte Klimaschutzkonzept für den Landkreis Lüchow-

Dannenberg für die vorliegende Arbeit von maßgeblicher Bedeutung. Das Konzept wurde durch 

das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsichersicherheit gefördert und 2009 

aufgestellt worden. Es wurde von der target GmbH im Auftrag des Landkreises Lüchow-

Dannenbergs verfasst und ist in sieben Teile gegliedert. Neben einer Einleitung und einer Über-

sicht des Status quo werden in dem Konzept Potentiale sowie Handlungsfelder der Kommunen 

aufgezeigt. Neben Handlungsempfehlungen sind Perspektiven im Konzept dargelegt (Landkreis-

Lüchow-Dannenberg 2010a: 4 ff.). Ein großer Bereich im Klimaschutzkonzept ist die Energieein-

sparung. 2008 betrug der Anteil Erneuerbarer Energien im Landkreis knapp 40 %. Die größten 

Einsparpotentiale liegen vor allem im weiteren Ausbau Erneuerbarer Energien in den Sektoren 

Strom, Wärme und Verkehr. Darüber hinaus sind für einzelne Bereiche Handlungsempfehlungen 

aufgestellt worden, die den Klimaschutz und damit eine Einsparung von Treibhausgasemissionen 

bewirken können. Für solche Einsparungen sollte auf Landkreisebene eine Leitlinie geschaffen 

werden, die eine möglichst energieeffiziente Beschaffung fördert und nachhaltig produzierte 

Produkte bevorzugt, um bereits am Anfang der Wertschöpfungskette Treibhausgasemissionen 

einsparen zu können. Darüber hinaus sollte eine Energieberatung eingeführt werden, die Be-

standsgebäude durch ein Datenbankmanagementsystem erfasst und Sanierungen sowie nachhal-

tige Neubauten nach Bedarf unterstützt. Außerdem sollte der Anteil Erneuerbarer Energien im 

Landkreis erhöht werden und durch entsprechende Vorgaben sollten Windenergieanlagen 

repowert, Biogasanlagen gefördert und Kraft-Wärme-Kopplungen stärker in Betracht gezogen 

werden (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2010a: 9). Die öffentliche Verwaltung sollte bei der Um-

setzung von Maßnahmen eine Vorreiterrolle einnehmen und öffentliche Gebäude hinsichtlich 

eines Sanierungsbedarfs überprüfen und ggf. renovieren. Photovoltaik soll auf den Gebäuden der 

öffentlichen Hand installiert und Wärme aus Biomasse genutzt werden. Im Bereich Verkehr, in-

dem große Energieeinsparpotentiale vorherrschen, sollte durch ein intelligentes Nahverkehrsnetz 

unter Einsatz von Elektromobilität die öffentliche Hand als Beispiel für Klimaschutz vorangehen 

(Landkreis Lüchow-Dannenberg 2010a: 136 ff.). In Bezug auf Klimaschutzmaßnahmen in der 

Landwirtschaft werden im Klimaschutzkonzept keine genauen Angaben gemacht. Zum Zeitpunkt 

der Bearbeitung des Konzeptes lagen keine umfassenden Daten aus der Landwirtschaft sowie 

keine ausreichenden Erkenntnisse über effektive Maßnahmen zum Klimaschutz in der Landwirt-

schaft vor. Daher wurde als Handlungsempfehlung formuliert, dass besonders aufgrund der Tat-

sache, dass eine Reglementierung landwirtschaftlicher Bewirtschaftung kaum möglich ist, ein 

partizipativer Umgang mit Klimaschutz in der Landwirtschaft maßgeblich sei. Demnach sei es 

wichtig, Landwirte in Klimaschutzprozesse einzubeziehen und die notwendige Aufklärung des 

Berufsstandes kontinuierlich fortzuführen. In Bezug auf eine Anpassung an den Klimawandel sei 

es ratsam, dass das Wasserdargebot in den Grundwasserkörpern kontinuierlich überprüft werde 

und entsprechende Maßnahmen zur Wasserspeicherung näher betrachtet werden (Landkreis 
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Lüchow-Dannenberg 2010a: 147). Hinsichtlich der Forstwirtschaft sei es elementar, den Wald-

umbau hinsichtlich einer CO2-Senke zu fördern und diese Anstrengungen im Waldumbau durch 

ein Zertifizierungs- oder Siegelsystem zu würdigen (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2010a: 148). 

Neben Maßnahmen zum Klimaschutz wurde die Klimaanpassung angesprochen. In drei verschie-

denen Teilprojekten wurden Maßnahmen zur Klimaanpassung im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

erarbeitet. Demnach sollten informelle und formelle Instrumente der räumlichen Planung kom-

biniert und die räumliche Planung in Bezug auf die Klimaanpassung in ihren Planungsprozessen 

strategisch ausgerichtet werden. Im Bereich Unternehmen und den Verkehr wurden sowohl eine 

Beratung für Unternehmen zum treibhausgasmindernden Betrieb vorgeschlagen, als auch ein 

Ausbau des Radwegenetzes und des öffentlichen Nahverkehrs (Landkreis Lüchow-Dannenberg 

2010a: 10). 

Des Weiteren wurde empfohlen, dass die gegründeten Arbeitskreise zur Erstellung des integrier-

ten Klimaschutzkonzeptes für den Landkreis Lüchow-Dannenberg weiter fortgeführt werden soll-

ten und ein regelmäßiger Austausch der Akteure stattfinden sollte. Die CO2-Bilanzierung sollte, so 

wie sie für die Erstellung des Konzeptes vorgenommen wurde, weitergeführt werden, um Erfolge 

und Misserfolge zu identifizieren und somit eine Art Controlling für Maßnahmen zum Klimaschutz 

und zur Klimaanpassung zu etablieren (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2010a: 150 ff.). 

9.1.2.3 Kommunale Ebene 

In Bezug auf den Umgang mit dem Klimawandel auf kommunaler Ebene lassen sich zwei Aktivitä-

ten, die einen direkten Bezug zum Klimawandel aufweisen, nennen. 

Zum einen beteiligt sich die Stadt Dannenberg an der Klimaschutz-Initiative der Bundesregierung 

(vgl. Kapitel 3.2). Mit Hilfe der damit zusammenhängenden Förderung saniert die Stadt die Stra-

ßenbeleuchtung, indem in 17 Ortsteilen eine LED12-Technik installiert wird (DENA 2015: 5, Land-

kreis Lüchow-Dannenberg 2016a). 

Zum anderen wird in der Gemeinde Gartow ein Fernwärmenetz durch eine LEADER-Förderung 

betrieben. Seit Januar 2007 werden so ausgewählte, hauptsächlich öffentliche, Liegenschaften 

durch die Biogasanlage der Biogas Gartow GmbH & Co. mit Fernwärme versorgt. Das Fernwär-

menetz ist etwa 3,3 km lang und durchquert den Gartower See sowie Straßen und Gräben. Durch 

die Kombination aus Biogas und Holzschnitzeln konnten so knapp 700 Tonnen CO2-Ausstoß ein-

gespart werden (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2016b). 

                                                      
12 LED (Light Emitting Diode) steht für Leucht- oder Lumineszenzdiode und bezeichnet ein Leuchtmittel, das durch Elektro-

lumineszent Licht emittiert. Dieses Leuchtmittel ist mittlerweile in vielfältigen Ausführungen erhältlich. Neben einer 

langen Lebensdauer ist durch eine entsprechende Installation auch eine Energieeinsparung von bis zu 80 % gegenüber 

herkömmlichen Leuchtmitteln möglich (IT Wissen 2016, DENA 2015: 5). 
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Um einen weiteren Schritt im kommunalen Klimaschutz voranzukommen, hat sich der Landkreis 

Lüchow-Dannenberg 2015 als Masterplankommune beworben und für Sommer 2016 die Zusage 

der Fördermittelzuwendung erhalten. In der Nationalen Klimaschutzinitiative fördert der Bund 

die Erstellung eines kommunalen Klimaschutz-Masterplans. Ziel des ab 2016 begonnenen Projek-

tes soll es sein, in den teilnehmenden Landkreisen einen Masterplan zum Klimaschutz aufzustel-

len. Dieser soll Entwicklungen für die Jahresmeilensteine 2020, 2030 und 2050 aufzeigen und 

entsprechende Umsetzungen zur Erreichung der formulierten Ziele enthalten. Bei diesem partizi-

pativen Prozess steht der Kerngedanke, die Treibhausgasemissionen bis zu 95 % im Vergleich zum 

Referenzjahr 1990 zu senken (Landkreis Lüchow-Dannenberg 2016f). Bis 2020 sollen die öffentli-

che Verwaltung des Landkreises sowie engagierte Bürgerinnen und Bürger in Arbeitsgruppen 

sechs Schwerpunkte erarbeiten, die den Masterplan hauptsächlich bedienen sollen. Dabei geht es 

vor allem um Themen wie Mobilität, Konfliktreduzierung zwischen Erneuerbarer Energien mit 

dem Natur- und Denkmalschutz, einer Einsparung von Energie in Bestandsgebäuden und zukünf-

tigen Errichtungen sowie der Sicherung und dem Ausbau der natürlichen Treibhausgassenken. 

Zur Bearbeitung der Themen sollen eine Klimaschutzleitstelle, ein Klimaschutzrat und eine Stra-

tegiegruppe gegründet werden, die eine strategisch koordinierte Herangehensweise an die Er-

stellung des Masterplans gewährleisten sollen (ebd.). 

Weitere Aktivitäten zum Klimawandel auf kommunaler Ebene sind zum derzeitigen Stand nicht 

bekannt. Stadtentwicklungskonzepte, ähnlich wie in der Altmark, beispielsweise in den Städten 

Havelberg oder Tangermünde, liegen für keine der Städte im Landkreis Lüchow-Dannenberg vor. 

9.2 Erfolgskontrolle (Kartenanhang B) 

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg wurde ebenfalls eine Erfolgskontrolle durchgeführt. Die Da-

tengrundlage weist wesentlich größere Lücken auf: So liegen auf Ebene der kommunalen Bauleit-

planung keine Daten vor, da die aktuell gültigen Festlegungen aus den 1970er Jahren stammen 

und wenn, dann nur vereinzelte Digitalisierungen von Änderungen vorliegen (vgl. Tabelle 18). Die 

Untersuchung orientierte sich, wie bei der Altmark auch, an den gewählten Schwerpunkten 

Hochwasser, Naturschutz, Landwirtschaft und Windenergie und wurde im Landkreis Lüchow-

Dannenberg ausschließlich auf Ebene der Landes- und Regionalplanung durchgeführt. Folglich 

gliedert sich das vorliegende Kapitel auch in diese Punkte, wobei der Themenschwerpunkt Wind-

energie aufgrund fehlender Daten an dieser Stelle vernachlässigt werden muss (vgl. Tabelle 5). 
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Tabelle 18: Übersicht Erfolgskontrolle in der Referenzregion Landkreis Lüchow-

Dannenberg 

 Ziel Untersuchungsebene Dateninput Evaluationsgegenstände 

Er
fo

lg
sk

o
n

tr
o

lle
 

Vergleich ausgewählter 

formeller planerischer 

Vorgaben im 

Mehrebenensystem 

sowie zur tatsächlichen 

Flächennutzung 

Land Georeferenzierte  

formelle Daten 

Datenverfügbarkeit 

Region (Flächenausweisungen) Aktualität der Daten 

 Topographische  

georeferenzierte  

Karten 

Übereinstimmung mit  

anderen Ebenen. 

Übereinstimmung mit tat-

sächlicher Flächennutzung. 

Quelle: Eigene Darstellung. 

9.2.1 Hochwasser als Planungsinhalt der räumlichen Planung im 
Mehrebenensystem 

Hochwasserschutz ist auch in der räumlichen Planung in Niedersachsen verankert. So sind im 

Landesraumordnungsprogramm dazu Angaben gemacht. Diese finden sich allerdings nicht im 

Landkreis Lüchow-Dannenberg wieder, so dass sie an dieser Stelle vernachlässigt werden. Auf 

Ebene der Regionalplanung sind im Regionalen Raumordnungsprogramm 2004 Gebiete zur Siche-

rung des Hochwasserabflusses festgelegt worden. Dabei handelt es sich um linienförmige Aus-

weisungen, welche im Landkreis eine Gesamtlänge von etwa 213 km aufweisen. Diese orientie-

ren sich entlang der Elbe im Norden und an der Jeetzel im Süden des Landkreises (vgl. Karte 1.1). 

Werden die Festlegungen zum Hochwasser mit der Siedlungsentwicklung in Bezug gesetzt, so ist 

erkennbar, dass im südwestlichen Bereich der Stadt Lüchow die Flächenausweisungen aneinan-

dergrenzen. Die dort ausgewiesene Fläche zur Siedlungsentwicklung liegt zwar in der Nähe der 

Jeetzel, jedoch mit einem geringen bis teilweise größeren Abstand zum Fließgewässer (vgl. Kar-

te 1.2, Karte 1.1.3). 

In der Gemeinde Hitzacker, welche direkt an die Elbe grenzt, sind ebenfalls Festlegungen zur Si-

cherung des Hochwasserabflusses zu finden. Sie orientieren sich entlang der Stadtgrenze und 

ďildeŶ so eiŶe „GƌeŶze͞ zǁisĐheŶ BeďauuŶg uŶd deŵ Fließgeǁässeƌ. ÄhŶlich verhält es sich in 

Gartow. Hier sind entsprechende Festlegungen zwischen bebauter Flächen und dem Gartower 

See und daran gebundene Fließgewässer zu erkennen (vgl. Karte 1.1.1, Karte 1.1.2). 

Die Jeetzel fließt durch die Stadt Wustrow und ist dadurch im Stadtkern direkt von bebauten Flä-

chen umgeben. Im Außenbereich der versiegelten Flächen sind Festlegungen zur Sicherung des 

Hochwasserabflusses gemacht. Diese orientieren sich am Verlauf des Fließgewässers und der 

Stadtgrenze (vgl. Karte 1.1.3). 
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9.2.2 Naturschutz als Planungsinhalt der räumlichen Planung im 
Mehrebenensystem 

Zum Thema Naturschutz sind auf landesplanerischer Ebene in Niedersachsen Vorranggebiete 

NATURA 200013 ausgewiesen. Etwa 335 km2 der Landkreisfläche Lüchow-Dannenbergs sind dem-

nach durch die Landesplanung für den Naturschutz ausgewiesen. Ein signifikant höherer Anteil ist 

durch die Regionalplanung ausgewiesen. Circa 843 km2 Landkreisfläche sind durch für den Natur-

schutz im RROP vorgesehen (vgl. Abbildung 29). Der größte Anteil ist dabei auf Vorranggebiete 

für Natur und Landschaft zurückzuführen (etwa 225 km2). Jeweils rund 13 km2 sind für Vorbe-

haltsgebiete für Natur und Landschaft sowie Vorranggebiete Grünland festgelegt, 4 km2 sind et-

wa als Vorbehaltsgebiet Grünland ausgewiesen. Knapp 300 km2 der Landkreisfläche sind sowohl 

durch landesplanerische, als auch regionalplanerische Festlegungen zum Naturschutz ausgewie-

sen (vgl. Abbildung 29). 

Abbildung 29: Flächengrößen der verschiedenen Ausweisungen im Bereich Naturschutz in 

[km2] 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Die Gebiete sind vor allem entlang der Elbe, zwischen Dannenberg und Lüchow sowie im Westen 

und Süden ausgewiesen (vgl. Karte 2.1). Auf regionaler Planungsebene wird in Bezug auf planeri-

sche Festlegungen zur Natur und Landschaft weiter differenziert. Es sind im aktuellen Regionalen 

Raumordnungsprogramm des Landkreises Lüchow-Dannenberg Vorranggebiete für Natur und 

Landschaft sowie Grünlandbewirtschaftung und Gebiete zur Verbesserung der Landschaftsstruk-

tur und des Naturhaushaltes ausgewiesen. Die Vorranggebiete konzentrieren sich neben dem 

Elbeverlauf vor allem in der Mitte und im Osten des Landkreises, während die Vorbehaltsgebiete 

für Natur und Landschaft vor allem im Westen des Landkreises dominieren. Die ausgewiesenen 

                                                      
13 Bei NATURA 2000 handelt es sich um Flächen, welche durch die Europäische Union zur Entwicklung eines ökologischen 

Netzes ausgewiesen wurden. Grundlage für die Ausweisung dieser Gebiete bilden die Fauna-Flora-Habitatrichtlinie 

(FFH-Richtlinie) vom 21. Mai 1992, 92/43/EWG und die Vogelschutzrichtlinie vom 2. April 1979, 79/409/EWG (von Haa-

ren 2004: 24). 
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Flächen zur Verbesserung der Landschaftsstruktur und des Naturhaushaltes sind hauptsächlich im 

Süden des Landkreises zu finden. Vorbehaltsgebiete zur Grünlandbewirtschaftung finden sich nur 

sehr vereinzelt und kleinräumig im Süden und Nordosten des Landkreises wieder (vgl. Karte 2.2). 

Werden die Ausweisungen der landesweiten und regionalen Planungsebene in Bezug gesetzt, so 

lässt sich erkennen, dass nahezu alle Flächen, welche auf Landesebene definiert sind, in der Regi-

onalplanung eine entsprechende Flächenausweisung erhalten haben. Lediglich einige Flächen 

zwischen Dannenberg und Lüchow sowie einige Gebiete im Osten von Lüchow, sind nicht in die 

Regionalplanung aufgenommen worden (vgl. Karte 2.3). 

9.2.3 Landwirtschaft als Planungsinhalt der räumlichen Planung im 
Mehrebenensystem 

Auf landesplanerischer Ebene sind zur Landwirtschaft keine Ausweisungen im vorliegenden Lan-

desraumordnungsprogramm gemacht worden. Auf Ebene der Regionalplanung sind durch das 

RROP insgesamt etwa 328 km2 im Landkreis ausgewiesen. Es gibt zwei verschiedene Vorbehalts-

gebiete für Landwirtschaft: Zum einen sind solche Gebiete ausgewiesen, die eine besondere 

Funktion der Landwirtschaft aufweisen (etwa 207 km2), und zum anderen Gebiete, die ein hohes 

Ertragspotential für die Landwirtschaft aufweisen (etwa 121 km2). Letztere liegen vor allem ent-

lang der Elbe im Norden und Osten des Landkreises sowie kleinteiligere Ausweisungen in der Mit-

te und im Süden. Die Vorbehaltsgebiete für eine besondere Funktion der Landwirtschaft sind im 

Allgemeinen kleinteiliger als die Gebiete mit hohem Ertragspotential und lassen sich nicht ein-

deutig im Landkreis lokalisieren. Sie sind im ganzen Kreis verteilt, wobei im Westen etwas weni-

ger Gebiete liegen (vgl. Karte 3.1). Werden nun die beiden Planzeichen, die einen relativ hohen 

Anteil an der Landkreisfläche ausmachen, Landwirtschaft und Natur und Landschaft, überlagert, 

so lässt sich erkennen, dass es hier zu signifikanten Überschneidungen kommt. Besonders die 

Flächen im Norden und Süden sowie in der Mitte des Landkreises weisen einen hohen Anteil von 

Gebieten auf, welche sowohl als Vorranggebiet für Natur und Landschaft sowie als Vorbehaltsge-

biet für Landwirtschaft ausgewiesen sind (vgl. Karte 3.2). 

9.3 Wirkungsanalyse 

Im Landkreis Lüchow-Dannenberg sind, wie in der Altmark, Expertengespräche geführt worden 

(vgl. Kapitel 6.2). Diese thematisierten den Umgang und die Wahrnehmung des Klimawandels, 

planerische Prozesse sowie planerische Instrumente und Kooperationen in der täglichen Arbeit. 

Die Ergebnisse sind im Folgenden nach den Evaluationsgegenständen gemäß Tabelle 8 struktu-

riert aufgeführt. 
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9.3.1 Wahrnehmung und Anwendung von Planungsinhalten 

Es wird aufgezeigt, welche Wahrnehmung die Akteure über Planungsinhalte der räumlichen Pla-

nung haben und welche Anwendung diese in der eigenen Arbeit aufweisen. Schwerpunktmäßig 

erfolgt eine Darstellung der Wahrnehmung des Klimawandels als ein Planungsinhalt. 

9.3.1.1 Entscheidungsgrundlage im Landmanagement 

Die Instrumente und Beschlüsse der räumlichen Planung in den verschiedenen Planungsebenen 

als Entscheidungsgrundlage im Landmanagement werden von den Befragten unterschiedlich ein-

geschätzt. So wird das Prinzip der zentralörtlichen Gliederung zwar als sinnvoll erachtet, aller-

dings wird dieses Konstrukt in einem ländlichen Raum, wie dem Landkreis Lüchow-Dannenberg, 

kritisch gesehen. Durch die daran anknüpfenden Vorgaben bei der Siedlungsentwicklung sei es 

sĐhǁieƌig, diese iŶ deƌ Pƌaǆis diƌekt uŵzusetzeŶ. „Du hast iŵ Doƌf XY noch drei Bauplätze, jetzt 

darfst du in Dorf Z ŶiĐhts ŵehƌ ausǁeiseŶ͞ ;KAK 8). 

Der Naturschutz spielt im Landkreis Lüchow-Dannenberg eine große Rolle. Viele Flächen sind 

durch die Ausweisung eines Biosphärenreservates in ihrer Bewirtschaftung durch andere Land-

nutzungen, wie beispielsweise die Landwirtschaft, beschränkt. Durch die Ausweisung von Land-

schaftsschutzgebieten und Naturschutzgebieten sind weitere Restriktionen für andere Landnut-

zer formuliert und die Wahrung der naturschutzfachlichen Interessen wird sichergestellt (KAK 10, 

RAK 3). 

Die landwirtschaftliche Bewirtschaftung ist im Landkreis Lüchow-Dannenberg, wie auch im Rest 

des Bundeslandes Niedersachsens, bedeutsam. Während Ackerbau und Grünland die größere 

Rolle im Landkreis spielen, ist die Tierproduktion im Landkreis weniger stark vertreten (KAK 10). 

Die in Niedersachsen viel diskutierte Einschränkung landwirtschaftlicher Bewirtschaftung auf-

grund des Torferhalts zum Klimaschutz trifft im Landkreis Lüchow-Dannenberg nur im geringen 

Maße zu, da der Landkreis im Vergleich zu anderen Regionen in Niedersachsen nur einen gerin-

gen Anteil torfhaltiger Böden aufweist (LAK 3, RAK 3). Durch die Ausweisung des Biosphärenre-

servates ist die landwirtschaftliche Bewirtschaftung in diesem Bereich eingeschränkt. Die anfäng-

liche damit zusammenhängende Befürchtung, dass dadurch erhebliche Konflikte zwischen Land-

wirtschaft und Naturschutz auftreten könnten, hat sich nach Aussage eines Befragten nicht be-

stätigt. Ein Grund seien dafür wahrscheinlich auch die Ausgleichszahlungen, die an die landwirt-

sĐhaftliĐheŶ Betƌieďe gezahlt ǁeƌdeŶ, deŶŶ „das föƌdeƌt die AkzeptaŶz […], das ŵuss ŵaŶ sĐhoŶ 
ehƌliĐheƌǁeise sageŶ͞ ;KAK 10). 

Die Siedlungsentwicklung im Landkreis Lüchow-Dannenberg ist typisch für einen peripheren 

Raum und damit sehr ähnlich zu dem in der Altmark. Eine alternde Bevölkerung und eine größer 

werdende Anzahl an Leerstandsgebäuden, sind charakteristische Merkmale für die Siedlungs-

entwicklung in diesem Landkreis. In den 1970er Jahren wurden in Städten wie Dannenberg große 
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Neubaugebiete ausgewiesen, die in den Jahrzehnten darauf bebaut wurden und aktuell voll be-

setzt sind. Auf kommunaler Ebene werden nur vereinzelt Baugrundstücke ausgewiesen, Neubau-

gebiete mit einer größeren Anzahl an Baugrundstücken gibt es im Landkreis nicht. Die aktuelle 

SiedluŶgseŶtǁiĐkluŶg ǁiƌd als „PlaŶuŶg auf Zuƌuf͞ ;KAK 9) beschrieben. Eine Ausweisung von 

BaugƌuŶdstüĐkeŶ eƌfolgt ŵeist Ŷuƌ ŶaĐh Bedaƌf, „es ǁiƌd iŶ deŶ GeŵeiŶdeŶ keiŶe AŶgeďotspla-

ŶuŶg ŵehƌ geŵaĐht͞ ;KAK 9, RAK 3). Aufgrund dem bundespolitischen Ziel, Versiegelungen mög-

lichst gering zu halten, wird bei Bauvorhaben versucht, Innenentwicklung voranzutreiben. Laut 

Aussage zweier Befragter bestehen in der Nachverdichtung in den Gemeinden des Landkreises 

große Potentiale, weil historische Grundstücksflächen häufig sehr groß seien und gute Möglich-

keiten für eine Nachverdichtung bieten, allerdings werde dies von den Grundstückseigentümern 

häufig nicht gewollt. Leerstehende Gebäude sind zudem häufig mit einem hohen Sanierungsauf-

wand verbunden und für viele potentielle Käufer finanziell unattraktiv. Trotz dieser Hürden wer-

de versucht, diese Potentiale so gut es geht auszuschöpfen und eine Ausweisung von Bauflächen 

am Siedlungsrand zu vermeiden (KAK 9, KAK 10). Durch die Ausweisung des Biosphärenreservates 

sind Siedlungsentwicklungen in den ausgewiesenen Reservatszonen nur eingeschränkt bzw. gar 

nicht möglich oder mit bestimmten Auflagen verbunden (KAK 10). 

9.3.1.2 Wahrnehmung Klimawandel 

Das Thema Klimawandel spielt bei den Befragten eine Rolle, wenngleich in unterschiedlicher 

Ausprägung. Besonders über den Bereich der Erneuerbaren Energien wird das Thema verfolgt 

und immer wieder in der Region sichtbar gemacht. Die Befragten befürworten diese Entwicklung, 

obwohl auch die aktuellen Anstrengungen zur Energiewende teilweise als Pilotprojekte bzw. Mo-

dellvorhaben betitelt werden und nicht davon ausgegangen wird, dass die aktuellen Technolo-

gien langfristig Bestand haben werden. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg kommen auf regionaler 

Ebene die Herausforderungen der Rundlingsdörfer hinzu. Diese mit Erneuerbarer Energie zu ver-

sorgen und gleichzeitig das Ursprüngliche zu wahren, um für die Bewerbung als UNESCO-

Weltkulturerbe weiter legitimiert zu bleiben, ist eine große Herausforderung. Hier werden bereits 

verschiedene Möglichkeiten untersucht, wie diese historischen Dorfstrukturen durch ein an den 

Anforderungen des Weltkulturerbes angepasstes Konzept einer nachhaltigen Energieversorgung 

gerecht werden kann (KAK 8). Ansonsten wird nach Einschätzung der befragten Akteure das 

Thema KlimawaŶdel iŶ deƌ BauleitplaŶuŶg eheƌ „stiefŵütteƌliĐh͞ ;KAK 8) behandelt. Es fehle 

demnach an Planungsgrundlagen, dieses durchzusetzeŶ uŶd aŶ faĐhliĐheŵ „KŶoǁ-hoǁ͞. DuƌĐh 
die ohnehin nur geringe Ausweisung von Siedlungsvorhaben und gewerblicher Nutzung wird die 

Rolle des Landkreises, für den Klimaschutz einen Beitrag zu leisten, auf kommunaler Ebene als 

eher gering eingeschätzt (KAK 8, KAK 10). Auf regionaler Ebene wird der Bedarf an Aktivitäten 

zum Klimawandel höher vermutet. Die Notwendigkeit aktiv zu sein wird gesehen, allerdings fehle 

es an fachlichen Grundlagen diese umzusetzen. Aufgrund von Projektionen, die aktuell mit gro-

ßen Unsicherheiten verbunden sind, bereits Anpassungsmaßnahmen in Form von Wasserreser-

voirs oder anderen Maßnahmen umzusetzen, wird als voreilig und kommunalpolitisch nicht 

durchsetzbar eingestuft (RAK 3). 
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Auf der Landesebene spielt das Thema Klimaschutz eine wichtige Rolle. Besonders in der Überar-

beitung des Landesraumordnungsprogramms ist das Thema Klimawandel stark verankert. Durch 

das Vorhaben Vorrangstandorte zum Schutz der Moore auszuweisen, um so den CO2-Austoß 

durch den Torfabbau zu minimieren, würde eine Einschränkung der landwirtschaftlichen Bewirt-

schaftung bedeuten und somit eine Beeinträchtigung der lokalen Agrar-Betriebe. 

Das Thema Klimawandel in der räumlichen Planung wird somit, je nachdem welche Planungsebe-

ne betrachtet wird, unterschiedlich verfolgt: So ist es auf kommunaler Ebene eher ein Randthe-

ma, das nur bedingt und eher zufällig behandelt wird, während es in der niedersächsischen Lan-

desplanung eine zentrale Rolle in der raumordnerischen Festlegung spielt (LAK 3, KAK 9, RAK 3). 

9.3.1.3 Wirkung der Planung 

Gegenseitige Wirkung in den Planungsebenen 

Die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Planungsebenen wird unterschiedlich wahrgenom-

men. Auf landesplanerischer Ebene wird die Landesplanung als grundlegender Wegweiser für die 

weiterführenden Planungsebenen gesehen. Diese Ebene gibt die Richtungen durch Leitlinien und 

Ziele vor, die dann in den darunterliegenden Ebenen konkretisiert werden sollen. Die kommuna-

len Vertreter sehen sich durch das System des Landesraumordnungsprogramms und des Regiona-

leŶ RauŵoƌdŶuŶgspƌogƌaŵŵs iŶ ihƌeƌ koŵŵuŶaleŶ PlaŶuŶgshoheit sehƌ eiŶgesĐhƌäŶkt, „eiŶ 
freier Wille der kommunalen Planungsebene besteht doĐh sĐhoŶ gaƌ ŶiĐht ŵehƌ͞ ;KAK 9). Oft 

können die Kommunen demnach nur noch auf die raumplanerischen Festlegungen der darüber-

liegenden Ebenen reagieren. Beim Aufstellungsprozess des Landesraumordnungsprogramms 

werden die Kommunen zwar durch ein öffentliches Verfahren förmlich beteiligt, aber die abge-

gebenen Stellungnahmen werden durch die kommunalen befragten Vertreter als eher unbedeu-

tend und wenig beachtet eingeschätzt (KAK 9, RAK 3). In Bezug auf das Regionale Raumord-

nungsprogramm sprachen sich die Befragten der kommunalen Ebene ähnlich aus. Somit fühle 

man sich auch hier in manchen Bereichen übergangen. Gleichwohl bestätigten alle Befragten, 

dass die definierten Planungsebenen ihre Berechtigung haben, da es wichtig sei, auf verschiede-

nen Ebenen raumordnerische Belange zu diskutieren und übergreifende Themen auf höherer 

Ebene interkommunal zu betrachten (KAK 8, KAK 9). Ein direkter oder regelmäßiger Austausch 

zwischen den Planungsebenen besteht in der Regel nicht. Wenn es zu einem Austausch kommt, 

dann geschehe das nach Aussage aller Befragten immer verfahrensbezogen. 

Wirkung der Planung auf andere Sektoren 

Die Wirkung der Politik auf die räumliche Planung wird als sehr stark eingeschätzt. Demnach sei 

die politische Bindung zur räumlichen Planung stark ausgeprägt, denn viele planerische Handlun-

gen sind durch politische Mehrheiten oder Festsetzungen bestimmt. Die Legitimierung durch die 

Politik sei folglich immer Voraussetzung für planerisches Handeln. Zum Beispiel gaben die Befrag-

ten an, dass die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel und die Umsetzung von Klimaschutz- 
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bzw. Klimaanpassungsmaßnahmen von politischen Festlegungen abhängen (KAK 9, RAK 3, LAK 3). 

Zudem wird die politische Präsenz im Landkreis Lüchow-Dannenberg als sehr hoch eingeschätzt. 

Durch die anhaltenden Diskussionen über die Lagerung von radioaktivem Material im Landkreis 

ist die Aufmerksamkeit für die Politik in der Region vergleichsweise hoch und auch die politischen 

Ansichten für die Bevölkerung entscheidend bzw. werden von ihr aufmerksam verfolgt. Das Po-

tential der räumlichen Planung, politische Forderungen zu untermauern und durch planerische 

Festlegungen auch politische Visionen und Richtungsweisungen zu festigen, wird laut Aussage 

eines Befragten bisher allerdings nicht gesehen (KAK 9). 

Zur Wirkung der Planung auf andere Sektoren wurden durch die Befragten keine Angaben ge-

macht.  

9.3.2 Planerische Prozesse 

Nachfolgend werden die planerischen Prozesse auf den verschiedenen Planungsebenen im Kon-

text der Bedeutung klimawandelbezogener Themen betrachtet. 

9.3.2.1 Klimawandel als planerisch relevanter Prozess 

Der Klimawandel stellt für die meisten Befragten keinen wesentlichen Bestandteil der eigenen 

Arbeit dar. Während auf kommunaler Ebene nur kleinere Aktivitäten stattfinden, existieren auf 

regionaler Ebene und landesplanerischer Ebene mehrere Projekte zu diesem Thema, die jedoch 

eher als Pilotprojekte verstanden werden (KAK 8, KAK 9, KAK 10, RAK 3, LAK 4). Auf kommunaler 

Ebene sind es vor allem die Energieeinsparungen, die dem Klimaschutz zugeordnet werden. So 

sind Umrüstungen öffentlicher Straßenbeleuchtung auf LED-Technik eine immer öfter vorkom-

mende Maßnahme, allerdings wird dieses Vorhaben nicht aufgrund des Klimawandels vorange-

trieben, sondern primär, weil es die bestehenden Beleuchtungsmittel nicht mehr zu kaufen gebe 

und die LED-Technik der Gemeinde zusätzliche Kostenersparnisse einbringe (KAK 8). Auf der Lan-

desebene liegt, im Gegensatz zu anderen Planungsebenen, ein großer Fokus auf den Klimawan-

del. Zum verstärkten Klimaschutz sollen landesweit Gebiete für den Moorschutz in einer Teilfort-

schreibung des Landesraumordnungsprogramms ausgewiesen werden. Durch den Erhalt intakter 

Moorkörper und die Wiederherstellung bereits zerstörter Moore kann Kohlenstoffdioxid langfris-

tig im Boden gebunden werden und somit einer verstärkten Eintragung von Kohlenstoff in die 

Atŵosphäƌe duƌĐh laŶdǁiƌtsĐhaftliĐhe BeǁiƌtsĐhaftuŶg eŶtgegeŶgeǁiƌkt ǁeƌdeŶ. „MooƌsĐhutz 
ist KliŵasĐhutz͞ ;LAK ϯͿ. Auf deƌ ƌegioŶaleŶ EďeŶe gaď es ǀoƌ alleŵ Föƌdeƌpƌojekte, die das The-

ma Klimawandel näher untersucht haben und auch im Landkreis Lüchow-Dannenberg wurden 

dazu Daten erhoben. Allerdings fehle es nach Aussage eines Befragten an (über)regionalen Im-

plementationsstrategien, um Erkenntnisse aus den Forschungsvorhaben in die Praxis zu tragen 

oder sich daraus ergebende Handlungserfordernisse zu formulieren (RAK 3). 
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Informelle Planungsinstrumente 

Informelle Planungsprozesse sind im Landkreis Lüchow-Dannenberg vor allem durch Fördervor-

haben zur Dorferneuerung und LEADER vertreten (KAK 8). Die Wirkungskraft von informellen 

Planungsinstrumenten wird von den Befragten unterschiedlich eingeschätzt. Ein Vertreter der 

koŵŵuŶaleŶ BauleitplaŶuŶg stellt iŶfƌage „oď deƌ NutzeŶ daŶŶ ǁiƌkliĐh da ist letztliĐh͞ ;KAK 8), 

wenn es um die Aufstellung informeller Konzepte geht, im Besonderen bezogen auf LEADER-

Konzepte. Auf überregionaler Ebene werden informelle Planungsinstrumente und solche wie 

LEADER positiv gesehen und für sinnvoll erachtet. Wichtig sei, diese informellen Planungsinstru-

mente in allen Regionen zu standardisieren und so die Instrumente nicht vereinzelt und punktu-

ell, sondern flächendeckend und regionsübergreifend wirken zu lassen. Kritisch betrachtet wird 

die aktuelle Verfahrensweise zur Fördermittelvergabe. Demnach sei es für ländliche Regionen, 

wie dem Landkreis Lüchow-Dannenberg wichtig, individuelle und regionsbezogene Indikatoren 

im Antrags- und Genehmigungsverfahren zur Fördermittelvergabe zu entwickeln. Als Beispiel 

wurde von den Befragten der Ausbau einer Bundesstraße genannt. Dieser Ausbau könne in länd-

lichen Räumen nicht anhand eines erhöhten Verkehrsvorkommens gemessen werden, da es die-

ses in einer strukturschwachen Region nicht geben werde. Es sei vielmehr wichtig, den Ausbau 

hier zu fördern, um die Standortattraktivität der Region zu stärken und Unternehmen eine gute 

Anbindung zu gewährleisten, um sie so zum Bleiben oder Ansiedeln zu animieren (LAK 4). 

Die Befragten sind sich einig darüber, dass die aktuelle Fördermittelvergabe und damit auch in-

formelle Planungsprozesse nicht überschaubar seien. Statt Wissen zu bündeln, werden zu ver-

schiedenen Themen unterschiedliche Konzepte erstellt, die sich teilweise überschneiden, viel 

Arbeit und Ressourcen benötigen, so dass der Nutzen aus diesen Konzepten als eher gering ein-

geschätzt wird (KAK 8, LAK 4). 

9.3.2.2 Kooperationen und Interessenskonflikte innerhalb planerischer 
Prozesse 

Auf kommunaler Ebene haben die Befragten angegeben, dass ein direkter Austausch mit den 

anderen Kommunen nur im Betroffenheitsfall stattfindet. In Beteiligungsverfahren werden die 

Kommunen an planerischen Prozessen beteiligt und um Stellungnahme gebeten. Daher kommt 

es ǀoƌ, dass eiŶ AustausĐh auf VeƌaŶstaltuŶgeŶ, die geŵeiŶsaŵ ďesuĐht ǁeƌdeŶ, stattfiŶdet. „Al-

so man weiß schon, was die Kollegen macheŶ, […] aďeƌ aďgestiŵŵt ǁiƌd die PlaŶuŶg ŶiĐht͞ 
(KAK 9). Es finden keine strategischen Kooperationen zwischen kommunalen Planungsprozessen 

statt und auch über die Landkreisgrenzen hinaus, außer in förmlichen Beteiligungsverfahren, 

herrschen keine interkommunalen Kooperationen innerhalb planerischer Prozesse vor. Letzteres 

wird besonders von überregionaler Ebene bedauert: Durch eine Kooperation der beiden Land-

kreise Lüchow-Dannenberg und Salzwedel könnten Potentiale genutzt werden. Diese struktur-

schwachen Landkreise mit ähnlichen Voraussetzungen könnten durch eine gemeinsame regiona-

le Entwicklung infrastrukturelle Maßnahmen, wie beispielsweise den Schienenausbau, besser 

aufeinander abstimmen (LAK 4). 
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9.3.2.3 Interessenskonflikte in planerischen Prozessen 

Die Wirkung der räumlichen Planung wird auf regionaler und kommunaler Ebene verschieden 

interpretiert. Auf der einen Seite sind sowohl Regionalplanung als auch Bauleitplanung darüber 

einig, dass die räumliche Planung mit ihren vorausschauenden Abwägungsprozessen notwendig 

für eine nachhaltige und interessensabgewogene Raumentwicklung sei. Auf der anderen Seite ist 

es auf kommunaler Ebene häufig der Fall, dass raumplanerische Festlegungen der aktuellen Flä-

cheninanspruchnahme angepasst werden. So werden die teilweise Jahrzehnte alten Bebauungs-

pläne um aktuell geplante Vorhaben erweitert oder aber bereits errichtete Projekte im Anschluss 

aŶ die UŵsetzuŶg ŶaĐhtƌägliĐh aŶ die foƌŵelleŶ PlaŶuŶgsiŶstƌuŵeŶte aŶgepasst. „EigeŶtliĐh ŵa-

che ich einen Bebauungsplan und dann ŵuss ŵaŶ siĐh daŶaĐh ƌiĐhteŶ, […] oftŵals ist es daŶŶ 
halt andeƌsƌuŵ uŶd ǁiƌ passeŶ aŶ.͞ ;KAK 8). Darüber hinaus gibt es den Interessenskonflikt zwi-

schen Wirtschaftlichkeit und anderen Interessen. So ist Bauen im Außenbereich für den Einzel-

handel oft wirtschaftlich lukrativer und wird daher umgesetzt, aber aus Aspekten der Innenent-

wicklung raumplanerisch bedenklich (LAK 3). 

9.3.3 Plan als Arbeitsergebnis 

Im Folgenden werden formelle Planungsinstrumente der räumlichen Planung näher beleuchtet 

und erläutert, welchen Stellenwert der Klimawandel in diesen planerischen Werken aufweist. 

9.3.3.1 Klimawandel als Fokus formeller Planungsinstrumente 

Nach den Aussagen der Befragten ist das Thema Klimawandel im Landesraumordnungsprogramm 

ein bereits langjähriger verankerter Schwerpunkt. Durch das Thema Hochwasser und Über-

schwemmungen ist der klimatische Aspekt immer im Aufstellungsprozess des Landesraumord-

nungsprogramms berücksichtigt worden. Ein weiterer Schwerpunkt in der räumlichen Planung ist 

die Umsetzung der Energiewende und somit die Ausweisung von Photovoltaikfreiflächen oder 

von Flächen zur Produktion von erneuerbaren Energien durch Windkraftanlagen. Nach Aussage 

eines Befragten weisen die Photovoltaikfreiflächen ein relativ schlechtes Ertrags-

Flächenverhältnis auf, während die Windenergieanlagen eine bessere Bilanz vorweisen, daher 

seien Ausweisungen für Vorranggebiete der Windenergie wichtig und notwendig, um die politi-

schen Ziele der Energiewende erreichen zu können. Vor diesem Hintergrund wird die Ausweisung 

von Vorrangflächen für Windenergie auf überregionaler Ebene grundsätzlich begrüßt und auf-

grund der politischen Ziele als notwendig erachtet (LAK 4). 

Die Regionalplanung ist für die Ausweisung von Vorrangflächen zur Erzeugung von Windenergie 

zuständig und steuert diese Entwicklung innerhalb der Region. Durch die Konkretisierung in der 

Flächennutzungsplanung können diese Gebiete noch erweitert werden. Dies sei der richtige Weg, 

um eine Alternative von fossilen Brennstoffen in einem vergleichbaren Maß zu entwickeln. Die 
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ŶiedeƌsäĐhsisĐhe Politik haďe siĐh dazu eŶtsĐhlosseŶ, dass das BuŶdeslaŶd eiŶ „WiŶdeŶeƌgie-

laŶd͞ sei uŶd deŵŶaĐh sei das RegioŶale RauŵoƌdŶuŶgspƌogƌaŵŵ eiŶ ǁiĐhtiges uŶd ŶotǁeŶdi-

ges planerisches Instrumentarium, dieses Ziel strategisch und räumlich abgewogen zu erreichen 

(LAK 3, LAK 4). Wichtig sei diesbezüglich, die notwendigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen 

und darüber hinaus, einheitliche Vorgaben für die räumliche Planung festzulegen. Damit könnten 

niedersachsenweit einheitlich Vorrangflächen zur Windenergienutzung definiert werden. Dies 

fördere die Akzeptanz der Windenergie und lasse einen transparenten Planungsprozess zu 

(RAK 3, KAK 8). Die Akzeptanz zur Windenergie ist unter der Befragten größtenteils positiv. Es sei 

füƌ die GeŵeiŶdeŶ „ein schönes Zubrot füƌs GeŵeiŶdesäĐkel͞ ;KAK 9) und der richtige Ansatz 

zum Ausbau der Erneuerbaren Energien. Wichtig sei speziell für den Landkreis Lüchow-

Dannenberg, dass aber auch andere regionale Einzigartigkeiten nicht unter dem Ausbau der 

Windenergieanlagen leiden. So müsse darauf geachtet werden, dass die Rundlingsdörfer nicht 

von den Anlagen betroffen seien bzw. die Bewerbung für das UNESCO-Weltkulturerbe nicht ge-

fährdet werde (KAK 8, KAK 9). 

Ein weiterer Punkt zum Thema Klimaschutz in der räumlichen Planung sei eine nachhaltige Ent-

wicklung der Siedlungsstruktur. Neben einem möglichst flächensparenden Ansatz in der Auswei-

sung von versiegelten Gebieten ist die Prüfung von Frischluftschneisen und ein ausreichendes 

Angebot von Erholungs- und Grünflächen ein wichtiger Aspekt (RAK 3, LAK 3). 

Im aktuellen Aufstellungsprozess des Entwurfs des Landesraumordnungsprogrammes Nieder-

sachsen ist darüber hinaus die Kohlenstoffdioxid-Bindung in landwirtschaftlichen Böden raum-

planerisch aufgenommen. Durch den Erhalt und den Schutz kohlenstoffhaltiger Böden soll ein 

weiterer Eintrag in die Atmosphäre verhindert werden. Konkret bedeutet dies, keine weiteren 

Toƌfaďďaugeďiete auszuǁeiseŶ odeƌ Ŷuƌ, ǁeŶŶ „KoŵpeŶsatioŶ kliŵaďezogeŶ so ausfällt, dass es 
[…] eiŶeŶ Mehƌwert hätte, deutlich größer als nur der, auf deŶ Toƌfaďďau zu ǀeƌziĐhteŶ͞ ;LAK 3). 

Mit dem Erhalt dieser Böden gehen allerdings auch Einschränkungen der landwirtschaftlichen 

Nutzung einher, die über die Raumordnung „eh ŶiĐht ƌegelďaƌ siŶd͞ ;LAK 3). Als Reaktion auf die-

ses Vorhaben sind zum Aufstellungsprozess des Landesentwicklungsplans zahlreiche Stellung-

nahmen eingegangen. Besonders Private, wie Grundstückseigentümer oder landwirtschaftliche 

Bewirtschafter von betroffenen Flächen, die sich als Vorranggebiete zur Torferhaltung eignen, 

siŶd gegeŶ die AusǁeisuŶg dieseƌ FläĐheŶ: „Das ǁiƌd kategoƌisĐh aďgelehŶt͞ ;LAK 3, LAK 4). 

Durch die teilweise massive Einschränkung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung sind Beden-

ken unter der Bevölkerung verbreitet, in Bezug auf landwirtschaftliche Existenzen. Nach Aussagen 

eines Befragten sei es schwierig, das Verständnis für die Notwendigkeit der Kohlenstoffbindung 

bei den Betroffenen und in Teilen der Bevölkerung zu vermitteln. Die vorausschauende Absicht 

durch die Ausweisung von Vorranggebieten zur Torferhaltung, wieder Torf im Boden anzurei-

chern und erneut Moorkörper durch jahrzehntelange Wiedervernässungsprozesse zu entwickeln, 

werde nicht akzeptiert und die Aktualität der Thematik nicht gesehen (LAK 3). 
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9.3.3.2 Aktualität der formellen Planungsinstrumente 

Auf landesplanerischer Ebene wurde im Befragungszeitraum das Landesraumordnungsprogramm 

von 2012 fortgeschrieben. Das Regionale Raumentwicklungsprogramm ist 2004 in Kraft getreten 

und soll durch eine TeilfortschreiďuŶg „WiŶd͞ iŶ dieseŵ BeƌeiĐh eƌgäŶzt ǁeƌdeŶ. Die foƌŵelleŶ 
Planungsinstrumente auf kommunaler Ebene sind in ihren Urwerken aus den 1970er Jahren. Eine 

Neuaufstellung dieser immer wieder fortgeschriebenen Planwerke ist aktuell nach Aussage der 

Befragten nicht geplant, da die Ressourcen dafür nicht vorhanden seien. Es sei aber dringend 

notwendig, diese einmal neu aufzustellen, da es in dem Genehmigungsprozess zunehmend 

schwieriger werden eine ganzheitliche räumliche Prüfung von Änderungen vorzunehmen (KAK 8, 

KAK 9, KAK 10, RAK 3). 

9.3.3.3 Bedeutung der formellen Planwerke bei Akteuren der Landnut-
zung 

Die Bedeutung der raumplanerischen Festlegung auf regionaler und vor allem auch kommunaler 

Ebene bei der tatsächlichen Landnutzung wird eher gering eingestuft. Nach Aussage eines Befrag-

ten wurde in seiner 25-jährigen Dienstzeit schon immer die Planung in den Hintergrund gestellt, 

wenn wirtschaftliche oder gesellschaftliche Interessen dem entgegenstanden. So wurde in der 

Vergangenheit und wird auch jetzt in der kommunalen Planung versucht, auf Wünsche einzuge-

hen und Bauvorhaben zu realisieren. Dies sei im privaten Wohnbau genauso wie im gewerblichen 

Bau: „Wiƌ siŶd ja fƌoh, ǁeŶŶ hieƌ üďeƌhaupt ŶoĐh ǁeƌ heƌkoŵŵt͞ ;KAK 8). Es werde versucht, 

trotz Vorgaben aus kommunalen und regionalen Festsetzungen Projekte dieser Art in die Realität 

umzusetzen. Dass ein Vorhaben aus Gründen planerischer Festsetzungen nicht realisiert worden 

ist, sei nicht bekannt (KAK 8, KAK 9). Es wurde zu bedenken gegeben, dass die Flächenkonkurrenz 

im Landkreis nicht so hoch wie in anderen Bereichen Deutschlands sei, wie beispielsweise im 

Ruhrgebiet oder anderen urbanen Räumen. Darüber hinaus stammen die Flächennutzungspläne 

der Gemeinden des Landkreis Lüchows aus den 1970er Jahren und bilden den aktuellen Stand 

der räumlichen Struktur nicht. Trotz der im Durchschnitt über 50 Änderungen der Pläne, seien 

diese Werke als Planungsgrundlage ungeeignet und nahezu jedes Vorhaben löst eine weitere 

Änderung des Planes aus (KAK 9). So lässt sich sagen, dass besonders auf der kommunalen Ebene 

die raumplanerischen Instrumente keine oder nur eine geringe Bedeutung in der Steuerung der 

tatsächlichen Landnutzung aufweisen und statt der Landnutzung die Planung angepasst werde. 

Auf der regionalen Ebene ist die Aktualität des Planwerkes eher gegeben, aber hier sind aufgrund 

der Maßstabsebene die Eingriffe in konkrete lokale Planungsvorhaben, beispielsweise die Sied-

lungsentwicklung, eher gering (RAK 3). 
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9.3.3.4 Kommunikationen formeller Planungsinstrumente 

Die Kommunikation der Pläne auf den unterschiedlichen Planungsebenen erfolgt ausschließlich 

über die förmlichen Beteiligungsverfahren. 

Auf der kommunalen Ebene im Bereich der Flächennutzungsplanung werden die Stellungnahmen 

als wenig wirksames Mittel eingeschätzt, denn „aŶ deŶ GƌuŶdzügeŶ deƌ PlaŶuŶg äŶdeƌt siĐh 
meistens nichts […], das ǁiƌd ǁeggeǁogeŶ͞ ;KAK 8). 

In Bezug auf die landesplanerische Ebene werden die Beteiligung und die Kommunikation der 

planerischen Prozesse und damit auch der Kommunikation des Plans sehr kritisch gesehen 

(KAK 8, KAK 9). Besonders Vertreter der kommunalen Ebene fühlen sich nicht ausreichend betei-

ligt an den landesweiten Planungsprozessen und sind der Meinung, dass vieles unter Ausschluss 

deƌ daƌuŶteƌliegeŶdeŶ PlaŶuŶgseďeŶeŶ gesĐhehe: „Es giďt Sachen, wo man da beteiligt wird und 

es kommt an einer Sekretärin oder aŵ Papieƌkoƌď ŶiĐht ǀoƌďei͞ ;KAK 10). Im Gegensatz dazu gibt 

die landesplanerische Ebene zu bedenken, dass aufgrund der Vielzahl von Stellungnahmen häufig 

eine, mit allen abgestimmte Handlungsweise nur schwer möglich sei (LAK 3). Ähnlich wird die 

Situation in der Regionalplanung beschrieben. Eine Vielzahl von Stellungnahmen ist häufig auf-

grund fehlender Kapazitäten nur schwer zu bearbeiten und nicht zufriedenstellend in den weite-

ren Planungen zu beachten. In Bezug auf die Beteiligung der Kommunen an regionalplanerischen 

Prozessen fühlten sich diese den Aussagen nach ausreichend beteiligt uŶd „ŵitgeŶoŵŵeŶ͞ 
(KAK 8). 

9.3.4 Rahmenbedingungen 

9.3.4.1 Thematische Schwerpunkte 

Wirtschaft 

Im wirtschaftlichen Bereich wird im Landkreis Lüchow-Dannenberg durch die räumliche Planung 

kein Schwerpunkt gesetzt. Nach Aussage der Befragten sind die Gewerbestandorte im Landkreis 

in keiner nennenswerten Anzahl vorhanden, sodass nicht von einer für die Wirtschaft bedeutsa-

men Region gesprochen werden kann. Es gibt im Landkreis durchaus vorhandene, teilweise er-

schlossene Gewerbeflächen, die nicht veräußert und für den Markt verfügbar sind. Aufgrund des-

sen werden in diesem Bereich, wenn nur vereinzelt und vorhabensbezogen, neue Flächenauswei-

sungen vorgenommen. In manchen Bereichen ist die Ausweisung neuer Standorte auch durch 

Restriktionen des Biosphärenreservates nicht möglich, aber der nur geringe Bedarf an diesen Flä-

chen verhindert eine massive Flächenkonkurrenz (KAK 9, LAK 4, KAK 10). 
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Naturschutz 

Der Schwerpunkt Naturschutz ist in Lüchow-Dannenberg stark verankert. Durch die naturräumli-

chen Gegebenheiten sind im Landkreis bedeutsame Flächen für den Naturschutz vorherrschend, 

die durch nationale und europaweite naturschutzfachliche Richtlinien geschützt werden. Durch 

die Ausweisung des Biosphärenreservates in einem Teil des Landkreises, gibt es dort Restriktio-

nen gegenüber anderen Flächennutzungen. Auf der einen Seite wird dies unproblematisch gese-

hen, da der Flächendruck in der Region gering sei und der Status des Biosphärenreservates nur 

bedingt Einschränkungen hervorrufe. Auf der anderen Seite werden allerdings damit einherge-

hende landwirtschaftliche Einschränkungen teilweise kritisch betrachtet (RAK 3, KAK 10). 

Bioenergie 

Durch die Energiewende sei es notwendig den Ausbau der Erneuerbaren Energien voranzutreiben 

und durch Fördermöglichkeiten zu unterstützen. Ferner ist nach Einschätzung der regionalen Ak-

teure eine größtmögliche Diversifizierung erneuerbarer Energiequellen sinnvoll (KAK 9, KAK 8). 

Besonders auf Flächen, die für eine andere Flächennutzung aktuell nicht infrage kommen, also 

sowohl für Landwirtschaft als auch für Erholung, Siedlung oder anderes uninteressant sind, kön-

nen zur Erzeugung Erneuerbarer Energien genutzt werden. Beispielsweise sollten erschlossene, 

freie Gewerbeflächen, die aktuell und erwartungsgemäß in den kommenden Jahren keiner ge-

werblichen Nutzung zuzuführen sind, übergangsweise durch Photovoltaikfreiflächen genutzt 

werden. Die Potentiale von Biogasanlagen durch deren Abwärme sollten mehr ausgebaut und 

damit die Effizienz der Anlagen gesteigert werden (KAK 9). 

Klimawandel/Hochwasserschutz 

Der Klimawandel spielt in der räumlichen Planung auf Landesebene, auf regionaler und kommu-

naler Ebene eine relativ bedeutsame Rolle. Durch das Vorhaben, Vorranggebiete zur Torferhal-

tung vor dem Hintergrund des Klimaschutzes auszuweisen, bilden Maßnahmen zum Klimaschutz 

einen Schwerpunkt in der Landesplanung von Niedersachsen. Auf regionaler Ebene ist die hinrei-

chende Ausweisung von Windvorrangflächen sowie Hochwasserschutzgebieten als Reaktion auf 

mittelfristige Herausforderungen des Klimawandels zu nennen. Der Landkreis Lüchow-

Dannenberg war in der jüngeren Vergangenheit von Hochwasserereignissen betroffen, weswe-

gen es in unmittelbarer Nähe zu Flussgebieten aktuell keine Flächenausweisungen zur Siedlungs-

entwicklung gibt und in einigen Bereichen Deicherhöhungen vorgenommen werden. Auf Ebene 

der formellen kommunalen Planung spielt der Hochwasserschutz, wenn überhaupt, eine unter-

geordnete Rolle. Durch informelle Planungsprozesse oder Fördermittelvergaben wird das Thema 

auf kommunaler Ebene behandelt, dann allerdings vorhabenbezogen (KAK 8, KAK 9). 

9.3.4.2 Allgemeine Situation der räumlichen Planung 

Die Aufstellung der räumlichen Planung in den verschiedenen Planungsebenen wird von den Be-

fragten im Landkreis Lüchow-Dannenberg prinzipiell als sinnvoll erachtet. Unter Aufstellung der 
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räumlichen Planung wird die inhaltliche Ausrichtung planerischer Prozesse, die materielle sowie 

personelle Ausstattung der räumlichen Planung verstanden. Auch wenn dies in Einzelfällen be-

deute, dass Entscheidungen auf kommunaler Ebene aufgrund von festgelegten bundesweiten 

oder landesweiten Zielen beeinträchtigt sind oder verwehrt werden, sei es nach Meinung eines 

BefƌagteŶ ǁiĐhtig, dass „diese HieƌaƌĐhie auĐh iƌgeŶdǁo deutliĐh ǁiƌd͞ ;KAK 8). Dem gegenüber 

steht eiŶ aŶdeƌeƌ Befƌagteƌ, deƌ kƌitisieƌt, dass auf koŵŵuŶaleƌ EďeŶe „keiŶ fƌeieƌ PlaŶuŶgsǁille͞ 
(KAK 9) mehr besteht und daher die kommunale Bauleitplanung nur sehr eingeschränkt agieren 

könne. Die Möglichkeit eines Zielabweichungsverfahrens, um die eigenen Planabsichten durchzu-

setzen, wird eher kritisch gesehen, da durch den hohen Aufwand ein Ergebnis mit einem sehr 

langen Bearbeitungszeitraum verbunden ist (KAK 9). Es sei wichtig, dass die Instrumente der ver-

schiedenen Ebenen auch aufeinander abgestimmt werden und zueinanderpassen. So müsste es 

nach Ansicht eines Befragten nach Neuerungen auf Landesebene ebenfalls Aktualisierungen der 

regionalplanerischen Beschlüsse und auf kommunaler Ebene geben. Wenn in der Bevölkerung 

und bei anderen Interessensvertretern die Landes- uŶd RegioŶalplaŶuŶg oft als „aďstƌakt͞ eŵp-

fuŶdeŶ ǁiƌd, sei es deŶŶoĐh ǁiĐhtig, diese EďeŶe „eƌŶst zu ŶehŵeŶ͞, da „die eiŶeŵ gƌuŶdsätzli-
che MögliĐhkeiteŶ eƌöffŶeŶ͞ ;LAK 4). Ein Befragter gibt an, dass er sich aufgrund des technischen 

Fortschrittes und der damit voranschreitenden Digitalisierung der räumlichen Planung im letzten 

Jahrzehnt einen künftigen Wegfall der Bebauungspläne vorstellen könne. Die Neuaufstellungen 

von Flächennutzungsplänen sei mittlerweile so hochauflösend und genau, dass damit die tatsäch-

liche Bauleitplanung mit dem Steuerungs- und Entwicklungscharakter eines Flächennutzungs-

plans vereint werden könne (KAK 9). 

In Bezug auf die Regionalplanung wird von den Befragten angegeben, dass es bei bestimmten 

Themen notwendig sei, diese auf Landkreisebene zu bündeln. Beispielsweise wird das bei der 

Ausweisung von Vorrangflächen zur Windenergienutzung so bestätigt, da diese Aufgabe auf 

kommunaler Ebene gar nicht zu leisten sei und es als wenig sinnvoll erachtet wird, wenn die da-

für notwendigen Untersuchungen und Berechnungen parallel von den Kommunen übernommen 

werden würden (KAK 9). Voraussetzung sei immer, dass die betroffenen Planungsebenen ausrei-

chend beteiligt werden und ihre Anmerkungen Gehör finden (KAK 8). Darüber hinaus wird von 

einigen Befragten der Planungsraum der Regionalplanung in Frage gestellt. So wird auch ein Po-

tential gesehen, die regionale Planungsebene, ein Zusammenschluss mehrerer Landkreise, als 

interkommunale Arbeitsplattform zu gestalten. Besonders wenn es sich um kleinere Landkreise 

handele, sei ein Zusammenschluss von Kreisen mit ähnlichen Herausforderungen sinnvoll, dies sei 

aber aktuell politisch nicht gewollt und von den Landkreisen fehle die Eigeninitiative, dieses anzu-

stoßen (LAK 3, LAK 4, KAK 9). 

9.4 Zusammenfassung und Bewertung der empirischen Ergebnisse im 
Landkreis Lüchow-Dannenberg 

Das Kapitel dient der Übersicht, der Bewertung und komprimierten Darstellung der Ergebnisse 

aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Diese werden tabellarisch zusammengefasst dargestellt 
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sowie angelehnt an die gewählten Indikatoren aus Kapitel 6.3 bewertet. Auch in diesem Kapitel 

erfolgt die Strukturierung nach den Arbeitsschritten der Evaluation. 

9.4.1 Dokumentenanalyse 

Im Folgenden werden die untersuchten formellen und informellen Dokumente, die den Landkreis 

Lüchow-Dannenberg betreffen, in tabellarischer Form zusammengefasst. 
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Tabelle 19: Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Dokumentenanalyse im Landkreis 

Lüchow-Dannenberg 

 Dokument Fokus Klimawandel – Analyse  

fo
rm

e
ll 

Landesraumord-

nungsprogramm  

Niedersachsen 2012  

Das LROP wurde zum Stand der Bearbeitung 2012 das letzte Mal aktualisiert. In der Teilfort-

schreibung des LROP 2017 weist der Klimawandel eine hohe Bedeutung auf, da Gebiete zum 

Torferhalt ausgewiesen werden sollen und so ein direkter Bezug zum Klimaschutz besteht 

(Stand Ende 2016). Im Bereich der Siedlungsentwicklung und Mobilität wird in der aktuellen 

Fassung ein klimabewusster Umgang angestrebt. 

Regionales Raum-

ordnungsprogramm 

2004 

Im RROP wird der Klimawandel aufgegriffen und Maßnahmen zur Verkehrsminderung und 

einer effizienten Energienutzung angeregt. Auch der Wald als Kohlenstoff-Senke soll ge-

schützt und erhalten werden. Ebenso werden Angaben zur Windenergie gemacht, welche 

sich zum Zeitpunkt der Bearbeitung durch den anhaltenden Aufstellungsprozess einer Teil-

fortschreibung zum Thema Wind noch nicht weiter ausführen lassen. Ein Umgang mit The-

men zum Klimawandel, beispielsweise durch Vorbehalts- oder Vorranggebiete, besteht 

nicht. 

Beschlüsse der  

Regional-

versammlung 

Etwa ein Fünftel der gesichteten Beschlussprotokolle weist einen Klimawandelbezug auf. Die 

ŵeisteŶ BesĐhlüsse ďehaŶdelŶ die TeilfoƌtsĐhƌeiďuŶg des RROP zuŵ Theŵa „WiŶd͞. FeƌŶeƌ 
wurden Beschlüsse zum Klimaschutzkonzept des Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie wei-

tere Projekte mit einem Klimawandelbezug wurden thematisiert. Zielabweichungsverfahren 

sind nicht bekannt. In Bezug auf den Stellungnahmen zu landesplanerischen Festlegungen, 

wurde eine Einarbeitung der Thematik in bestimmten Schwerpunkten angestrebt. 

in
fo

rm
e

ll 

RuŶdeƌ TisĐh „EŶer-

giewende Nieder-

saĐhseŶ͞ 

Regelmäßige Sitzungen über Erkenntnisse zum Klimawandel. Mit verschiedenen Akteuren 

der Wirtschaft und Landnutzung wurden Strategien über den Umgang mit klimatischen 

Auswirkungen in Niedersachsen diskutiert. 

Leitbild für die 

Energie- und Klima-

schutzpolitik Nie-

dersachsen 

Dieses Leitďild ǁuƌde duƌĐh die Akteuƌe des „RuŶdeŶ TisĐhes͞ eƌaƌďeitet uŶd soll die Ziele iŶ 
Bezug auf den Klimaschutz und die Klimaanpassung in Niedersachsen bis 2050 darlegen. 

Eine weitere wesentliche Grundlage für die Erstellung des Leitbildes stellte das Abkommen 

von Paris im Sommer 2016 dar. 

Szenarien zur Ener-

gieversorgung Nie-

dersachsen 

In diesem Bericht wurden verschiedene Szenarien der Energieversorgung in Niedersachsen 

und die daraus folgenden Auswirkungen anhand von Annahmen modelliert und mögliche 

Handlungsstrategien abgeleitet. 

Kreisentwicklungs- 

und Wachstums-

konzept Lüchow-

Dannenberg 

Eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung ist Ziel dieses Konzeptes. Der Ausbau Erneuer-

barer Energie soll durch die Gründung unterstützender Institutionen weiter vorangetrieben 

werden. Energieautarke Dörfer wurden als Maßnahmen formuliert. Bei der Überarbeitung 

des Konzeptes 2009 wurde ein noch stärkerer Fokus auf den Klimawandel gelegt: Der kom-

plette Landkreis sollte demnach energieautark werden und verschiedene Klimaschutzmaß-

nahmen durchgesetzt werden. 

Integriertes Klima-

schutzkonzept 

Lüchow-

Dannenberg  

Das Konzept gibt den aktuellen Stand im Landkreis wieder, Handlungsempfehlungen und 

Perspektiven in Bezug auf den Klimawandel werden im Konzept aufgezeigt. Ein großen Po-

tential wird in der Energieeinsparung gesehen sowie im Ausbau der Erneuerbaren Energien. 

Elektromobilität und Treibhausgassenken durch Ökosysteme sind ebenso Maßnahmen. 

Kommunale Ebene 

– Integrierte Stadt-

konzepte/Master-

kommune 

Maßnahmen zum Klimaschutz durch die Klimaschutz-Initiative der Bundesregierung ist eine 

Installation von LED-Technik in der Straßenbeleuchtung der Stadt Dannenberg vorgenom-

men worden. Ein LEADER-Projekt in Gartow zum Aufbau eines Fernwärmenetzes ist initiiert 

worden. Es ist die Erstellung eines Klimaschutz-Masterplans für den Landkreis geplant, die 

Förderzusage gab es dazu im Sommer 2016. 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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Die Bewertung der Erkenntnisse aus der Dokumentenanalyse im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

ist in Tabelle 20 dargestellt. Es wird deutlich, dass das LROP als formelles Planwerk den stärksten 

Schwerpunkt zum Klimawandel aufweist. In der formellen räumlichen Planung schneidet das 

RROP am schlechtesten ab, während die informelle Ebene im Allgemeinen besser zum Klimawan-

del aufgestellt ist. Besonders positiv hervorzuheben ist das Integrierte Klimaschutzkonzept des 

Landkreises Lüchow-Dannenberg (vgl. Tabelle 20). 

Tabelle 20: Bewertung der Dokumentenanalyse im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

    

Dokument 
zum  

Klimawandel 

Schwer-
punkt  

Klimawandel 

Konkrete 

Maßnahmen 
Klimaschutz/ 

Klimaanpassung 

konkrete  
Handlungs- 

anweisungen 

fo
rm

el
l LROP 2012* 1 2 2 2 

RROP 2004 0 1 0 0 

Beschlüsse der Regionalversammlung 1 1 1 1 

in
fo

rm
el

l 

Landesebene 1 2 1 1 

Kreis- und Wachstumskonzept  
Lüchow-Dannenberg 

0 1 1 1 

Integriertes Klimaschutzkonzept  
Lüchow-Dannenberg 

2 2 2 1 

Integrierte Stadtkonzepte 0 2 2 1 

 0  nein/eher nicht vorhanden 
 1  geplant/teilweise vorhanden  

 2  ja/vorhanden 

* Hierzu zählt auch der Fortschreibungsprozess des LROP 2017. Im Bearbeitungszeitraum lag hierfür der erste Änderungsentwurf aus dem Jahr 

2016 vor (vgl. Kapitel 9.1). 

9.4.2 Erfolgskontrolle 

Für den Bereich Hochwasserschutz sind keine Festlegungen auf Ebene der Landesplanung vorge-

nommen worden, die den Landkreis Lüchow-Dannenberg betreffen. Auf Ebene der Regionalpla-

nung gibt es Ausweisungen. Es handelt es sich um linienförmige Festlegungen zum Hochwasser-

abfluss, die sich meist um versiegelte Stadt- oder Dorfgebiete befinden. Sie bilden eine Zone zwi-

schen Fließgewässer und Stadt- bzw. Dorfgrenze. Eine Überlagerung mit kommunalen Auswei-

sungen konnte aufgrund der fehlenden Datengrundlagen nicht untersucht werden, jedoch wird 

diese aufgrund der topographischen Analysen weitestgehend ausgeschlossen. 

In Bezug auf den Naturschutz sind auf Ebene der Landesplanung NATURA 2000-Gebiete ausge-

wiesen. Auf Ebene der Regionalplanung sind die Ausweisungen sehr viel differenzierter und es 

gibt sowohl Vorrang- als auch Vorbehaltsgebiete. Ein signifikant hoher Anteil der Landkreisfläche 

ist als Vorbehaltsgebiet ausgewiesen. Dementsprechend sind nahezu alle NATURA 2000-Gebiete 

der Landesebene auf Ebene der Regionalplanung mit einem Planzeichen für Natur und Land-

schaft ausgestattet. Eine Überlagerung mit kommunalen Ausweisungen konnte aufgrund der feh-
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lenden Datengrundlagen nicht untersucht werden, jedoch wird eine hohe Überschneidungsrate 

vermutet. 

Ausweisungen zur Landwirtschaft sind nur auf regionaler Ebene erfolgt. Hier wurden Vorbehalts-

gebiete differenziert nach ihrer Funktion ausgewiesen. Ein hoher Anteil der Landkreisfläche ist als 

Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft ausgewiesen, dementsprechend gibt es auch eine hohe 

Überschneidungsrate mit den Festlegungen für Natur und Landschaft in dem Landkreis. Eine 

Überlagerung mit kommunalen Ausweisungen konnte aufgrund der fehlenden Datengrundlagen 

nicht untersucht werden. 

Tabelle 21 gibt die Bewertung der erlangten Ergebnisse wieder. Es lässt sich zusammenfassen, 

dass die Datenverfügbarkeit auf kommunaler Ebene unzureichend ist. Auf Landes- und Regional-

ebene ist die Verfügbarkeit besser. Jedoch ist die Aktualität der Daten verbesserungswürdig. Die 

Übereinstimmung mit anderen Planungsebenen ist, ebenso wie die Übereinstimmung mit der 

tatsächlichen Flächennutzung, optimierbar. Lediglich die Regionalplanung sticht in der Überein-

stimmung mit der tatsächlichen Flächennutzung in den Schwerpunkten Hochwasser heraus. Es ist 

jedoch zu beachten, dass viele Punkte aufgrund fehlender Datengrundlagen nicht bewertet wer-

den konnten (vgl. Tabelle 21). 

Tabelle 21: Bewertung der Erfolgskontrolle im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

  

Datenverfügbarkeit 
Aktualität der  

Daten 

Übereinstimmung  
im Mehrebenen-

system 

Übereinstimmung  
mit tatsächlicher  
Flächennutzung 

  LP RP KBL LP RP KBL LP RP KBL LP RP KBL 

Hochwasser 2 1 0 1 1 0 1 0 ** 1 2 ** 

Naturschutz 2 2 0 1 1 0 1 1 ** 1 1 ** 

Landwirtschaft 0 2 ** 0 1 ** ** 1 ** ** 1 ** 

Windenergie ** 0 0 ** 0 0 ** ** ** ** ** ** 

 0  eher nicht gegeben/schwach LP = Landesplanung 
 1  teilweise gegeben/mittel RP = Regionalplanung 

 2  gegeben/stark  KBL = Kommunale Bauleitplanung 
 ** kein Planungsbestand/nicht beurteilbar 

Quelle: Eigene Darstellung. 

9.4.3 Wirkungsanalyse 

Die räumliche Planung als Entscheidungsgrundlage wird von den Befragten Akteuren sehr divers 

eingeschätzt. In Bezug auf die Siedlungsentwicklung wird die kommunale Bauleitplanung teilwei-

se als Hindernis gesehen, auf Bauherrenwünsche eingehen zu können. Der Naturschutz spielt 

eine wichtige Rolle im Landkreis und die Ausweisungen von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten 

nehmen einen großen Einfluss auf die Flächeninanspruchnahme. Vor allem die Ausweisung des 

Biosphärenreservats bringt teilweise starke Restriktionen mit sich. Dies gilt sowohl für die Sied-
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lungsentwicklung als auch für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Die Wahrnehmung des 

Klimawandels ist bei den Befragten überwiegend gut ausgebildet. Auf Ebene der Landesplanung 

ist der Klimawandel sehr präsent und wird im aktuellen Änderungsverfahren des Landesraum-

ordnungsprogrammes sehr intensiv behandelt. Im Landkreis selbst wird der Umgang teilweise 

kritisch gesehen. Die entsprechenden Planungsgrundlagen fehlen und der Wissensstand ist nach 

eigener Einschätzung mancher Befragter zu niedrig. Gleichwohl die Energiewende und Erneuer-

bare Energien befürwortet werden, wird sich um die Wahrung des Landschaftsbildes besonders 

im Bereich der Rundlingsdörfer gesorgt. Die Wahrnehmung der einzelnen Planungsebenen ist 

unterschiedlich. Die kommunalen Akteure fühlen sich oft durch die Regional- und Landesplanung 

übergangen und eine Beteiligung ist häufig nur über Stellungnahmen gegeben. Dieses Instrument 

wird als wenig durchsetzungsstark eingestuft. Demnach fühlen sich einige kommunale Akteure in 

ihrer Planungshoheit eingeschränkt. Die landesplanerische Ebene sieht sich als Wegweiser. An 

dem Mehrebenensystem halten die meisten der Befragten fest. 

Bezogen auf die Politik wurde deren Einflussnahme auf die räumliche Planung als sehr stark ein-

gestuft. Das politische Interesse im Landkreis ist durch die Atomenergie sehr hoch und dadurch 

auch die Präsenz politischer Diskussionen in der Bevölkerung. Die räumliche Planung wirkt meist 

eher sekundär auf die Politik. Die Politik ist demnach der Richtungsweiser für die räumliche Pla-

nung im Landkreis. 

Der Klimawandel ist in planerischen Prozessen der Planungsebenen sehr unterschiedlich stark 

ausgeprägt. Während der Klimawandel im Änderungsverfahren des Landesraumordnungspro-

grammes einen sehr hohen Stellenwert aufweist, wird der Klimawandel auf kommunaler oder 

regionaler Ebene nur bedingt als planerischer Prozess verstanden. Dies ist meist in Pilotprojekten 

der Fall und nicht über den ganzen Landkreis einheitlich reguliert. Regelmäßige Kooperationen 

finden nicht statt. Auf gemeinsam besuchten Veranstaltungen tauschen sich die Akteure unterei-

nander über aktuelle Themen aus. Beteiligungen laufen, wenn überhaupt, nur über förmliche 

Beteiligungsverfahren. 

Der Klimawandel weist einen relativ hohen Stellenwert in den planerischen Festlegungen auf. Auf 

Ebene der Landesplanung wird der Klimawandel in der aktuellen Änderungsphase durch das Be-

streben, Gebiete zum Moorschutz auszuweisen, in den Fokus gestellt. Auf Ebene der Regional-

planung wird durch die Ausweisung von Vorranggebieten zur Windenergie ebenfalls ein Beitrag 

zum Klimaschutz geleistet. Eine im Bundesland einheitliche Ausweisung der Windgebiete wird 

gewünscht, um eine Vereinheitlichung bei der Ausweisung zu erzielen. Ebenso wird durch eine 

nachhaltige Siedlungsstruktur versucht, einen weiteren Beitrag zu leisten, allerdings liegen dem 

auch andere Restriktionen, wie beispielsweise der Naturschutz, zugrunde. 

In Bezug auf die Aktualität der Planwerke lässt sich sagen, dass auf Landesebene und regionaler 

Ebene aktuell Teilfortschreibungen unternommen werden. Beide ursprünglichen Planwerke sind 

allerdings fast über zehn Jahre alt. Die Flächennutzungspläne sind stark veraltet und geben nicht 

mehr den aktuellen oder zukünftigen Stand wieder. Es findet auf kommunaler Ebene keine oder 
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nur wenig vorausschauende Planung statt. Raumplanerische Werke spielen überhaupt keine Rol-

le in Bezug auf die Landnutzung. Das Regionale Raumordnungsprogramm des Landkreises wird im 

Allgemeinen auch als wenig bedeutsam in Bezug auf die Landnutzung eingeschätzt. Eine Kommu-

nikation formeller planerischer Werke erfolgt über Bekanntmachungen oder in Bezug auf das 

förmliche Beteiligungsverfahren. Die darin abgegebenen Stellungnahmen werden in allen Pla-

nungsebenen als sehr schwaches Instrument gesehen und darin angebrachte Anliegen werden 

meist nicht beachtet. 

In Bezug auf thematische Schwerpunkte in planerischen Prozessen hat sich herausgestellt, dass 

der Klimawandel durch die Vorhaben der Landesplanung in Bezug auf den Moorschutz und durch 

die Ausweisung von Windenergieflächen eine Rolle spielt. Darüber hinaus wird durch jüngste 

Hochwasserereignisse auf regionaler Ebene der Hochwasserschutz näher betrachtet, auf kom-

munaler Ebene spielt dieses Thema eine untergeordnete Rolle. Gleichwohl die Einschränkung der 

kommunalen Planungshoheit durch die verschiedenen Planungsebenen kritisiert wurde, wird die 

Notwendigkeit der Planungsebenen gesehen und die gesetzlichen Vorgaben dazu akzeptiert. 

Tabelle 22 gibt die Bewertung der Wirkungsanalyse im Landkreis-Lüchow-Dannenberg wieder. Es 

lässt sich feststellen, dass die Wahrnehmung zum Klimawandel in allen Planungsebenen vorhan-

den ist und die Ebene der Regionalplanung die beste Bewertung erhalten hat. Die Ebene der 

kommunalen Bauleitplanung ist am schwächsten bewertet (vgl. Tabelle 22). 
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Tabelle 22: Bewertung der Wirkungsanalyse im Landkreis Lüchow-Dannenberg 

  Landesplanung Regionalplanung Kommunale Bauleitplanung  

Wahrnehmung und Anwendung von Planungsinhalten 

Entscheidungsgrundlage im 

Landmanagement 
0 nicht gegeben 1 teilweise gegeben 1 teilweise gegeben 

Wahrnehmung Klimawandel 2 vorhanden 2 vorhanden 2 vorhanden 

Wirkung in den Planungsebenen 1 mittel 1 mittel 0 schwach 

Wirkung der Planung auf andere 

Sektoren 
0 schwach 1 mittel 1 mittel 

Planerische Prozesse 

Klimawandel als planerischer 

Prozess 
2 vorhanden 1 teilweise vorhanden 0 eher nicht gegeben 

Kooperationen innerhalb  

planerischer Prozesse 
0 schwach 1 mittel 0 schwach 

Interessenskonflikte in  

planerischen Prozessen 
1 teilweise vorhanden 1 teilweise vorhanden 1 teilweise vorhanden 

Plan als Arbeitsergebnis 

Fokus Klimawandel formellen 

Planungsinstrumenten 
2 vorhanden 1 teilweise gegeben 0 eher nicht gegeben 

Aktualität der formellen  

Planungsinstrumente 
1 mittel 1 mittel 0 schwach 

Bedeutung des Plans bei  

Akteuren der Landnutzung 
1 mittel 0 schwach 0 schwach 

Kommunikation des Plans 1 mittel 0 schwach 0 schwach 

Rahmenbedingungen 

Thematische Schwerpunkte 2 vorhanden 1 teilweise vorhanden 0 eher nicht vorhanden 

Gesetzliche Vorgaben 1 mittel 1 mittel 0 schwach 

Ausstattung der Planung  1 mittel 0 schwach 0 schwach 

 0  eher nicht gegeben / eher nicht vorhanden / schwach 
 1  teilweise gegeben / teilweise vorhanden / mittel 
 2  gegeben / vorhanden / stark 

Quelle: Eigene Darstellung. 
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10 Diskussion und Reflexion der durchgeführten Evaluationen 

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigen, dass Herausforderungen wie der Klimawandel und die 

Ziele der Nachhaltigkeit einen Einfluss auf das Landmanagement haben. Nachhaltiges Landma-

nagement vor dem Hintergrund des Klimawandels ist nicht nur in der politischen und gesell-

schaftlichen Diskussion verankert, sondern auch eine Aufgabe der räumlichen Planung, welche 

teilweise bereits umgesetzt wird. Ziel des folgenden Kapitels ist es, die Ergebnisse der durchge-

führten Evaluationen in der Altmark sowie im Landkreis Lüchow-Dannenberg in einer Gegenüber-

stellung einzuordnen, die aufgestellten Arbeitshypothesen zu überprüfen sowie die empirische 

Arbeit kritisch zu reflektieren. 

10.1 Gegenüberstellung der durchgeführten Evaluationen 

Die durchgeführten Evaluationen in der Untersuchungsregion Altmark und in der Referenzregion 

Lüchow-Dannenberg sollen im Folgenden gegenübergestellt werden, um die gewonnenen Er-

kenntnisse einordnen zu können. 

Die Dokumentenanalyse in der Altmark hat gezeigt, dass in den formellen Planungsinstrumenten 

Aspekte des Klimawandels nur auf regionaler Ebene einen Schwerpunkt darstellen. In den formel-

len Planungsdokumenten werden teilweise konkrete Handlungsanweisungen bezüglich Klima-

schutz oder Klimaanpassung formuliert, wie etwa Vorranggebiete zum Hochwasserschutz oder 

zur Windenergie. Dokumente, welche ausschließlich Themen zum Klimawandel fokussieren, sind 

in der Altmark nur vereinzelt in formeller und informeller räumlicher Planung vertreten (vgl. Ta-

belle 13). Die Dokumentenanalyse in der Referenzregion Landkreis Lüchow-Dannenberg hat ähn-

liche Ergebnisse hervorgebracht: Es sind klimarelevante Schwerpunkte thematisiert sowie verein-

zelt konkrete Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung in der formellen und infor-

mellen Planung formuliert. In der Landesplanung ist der Klimawandel präsenter. Dafür gibt es 

weniger konkrete Handlungsanweisungen zum Klimawandel in den Dokumenten des Landkreises 

Lüchow-Dannenberg. 

Während die Dokumentenanalyse in beiden Evaluationen ähnliche Ergebnisse hervorgebracht 

hat, gibt es in der Erfolgskontrolle deutlichere Unterschiede. Für den Soll-Ist-Vergleich in der Alt-

mark lag auf Landes- und Regionalebene eine ausreichende Datenbasis vor, die auf Landesebene 

eine gute und auf regionaler eine mäßig gute Aktualität für die verschiedenen Evaluationsgegen-

stände aufwies. Lediglich die kommunale Ebene war unterrepräsentiert, allerdings konnten für 

einzelne Kommunen vorhandene Datensätze genutzt werden. Anders wurde die Datenverfügbar-

keit und die Aktualität der Daten in der Referenzregion Landkreis Lüchow-Dannenberg bewertet. 

Die Datensituation auf Landes- und Regionalebene war ebenfalls gut, jedoch lagen auf kommuna-

ler Ebene keine Daten zur georeferenzierten Analyse vor. Demnach konnte die Erfolgskontrolle 

ausschließlich auf Landes- und Regionalebene durchgeführt werden. Daten zum Evaluationsge-

genstand Windenergie standen überhaupt nicht zur Verfügung, so dass eine Bewertung nicht 
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möglich war. Der Gegenstand Hochwasser ist auf regionaler Ebene in beiden Evaluationen in Be-

zug auf die tatsächliche Flächeninanspruchnahme als gut bewertet worden. Die Evaluationsge-

genstände Hochwasser und Naturschutz, für die in beiden Regionen Daten zur Verfügung stan-

den, sind, hinsichtlich der Übereinstimmung im Mehrebenensystem und der Übereinstimmung 

mit der tatsächlichen Flächennutzung, ähnlich bewertet worden (vgl. Tabelle 14, Tabelle 20). 

Die Wirkungsanalysen in der Altmark und im Landkreis Lüchow-Dannenberg zeigen, dass die 

Wahrnehmung zum Klimawandel ebenenübergreifend vorhanden ist und die befragten Akteure 

ein Bewusstsein für diese Thematik haben. Demnach sind den Akteuren mögliche Konsequenzen 

aus der globalen Erwärmung bekannt und die damit einhergehenden Herausforderungen im Kli-

maschutz und der Klimaanpassung bewusst. Beide Untersuchungen haben ergeben, dass die Wir-

kung der räumlichen Planung auf andere Sektoren nicht sehr stark ausgeprägt ist und hauptsäch-

lich vorhabenbezogen ist. Bezüglich einer Wahrnehmung der Planungsinhalte wird in beiden Un-

tersuchungsräumen die Landesebene jeweils als schwächste Ebene eingeschätzt. Die Regional-

planung ist bezogen auf die Wirkung intern sowie extern die stärkste Wirkungsebene der räumli-

chen Planung unabhängig ihrer materiellen Ausstattung. Planerische Prozesse in Bezug auf den 

Klimawandel sind in der Referenzregion Landkreis Lüchow-Dannenberg stärker ausgeprägt als in 

der Altmark. Dies liegt vor allem an der Teilneuaufstellung des LROP in Niedersachsen. Durch den 

Klimaschutzfokus der Landesplanung in Niedersachsen wurde die Referenzregion besser bewer-

tet als die Landesplanung in Sachsen-Anhalt. Die Regionalplanung schneidet in der Altmark bes-

ser ab als in der Referenzregion. Dort wird dieser eine höhere Bedeutung bei der Kommunikation 

formeller Planwerke sowie eine höhere Aufmerksamkeit bei Akteuren der Landnutzung zuge-

schrieben (vgl. Tabelle 16, Tabelle 21). Die kommunale Bauleitplanung ist in beiden Untersu-

chungsräumen identisch bewertet worden. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Evaluationsergebnisse der Untersuchungsregion 

Altmark durch die Referenzregion Lüchow-Dannenberg überwiegend bestätigt werden. Größere 

Unterschiede weisen die Landesplanungen im Umgang mit einem nachhaltigen Landmanagement 

vor dem Hintergrund des Klimawandels auf. Das Land Niedersachsen hat durch die Teilfortschrei-

bung des LROP 2017 einen klaren Fokus auf den Klimaschutz gesetzt. Die Bedeutung der Regio-

nalplanung der Altmark ist höher als in der Referenzregion auf. Die Regionalplanung in der Alt-

mark wird von den Befragten stärker wahrgenommen und als Bindeglied zwischen Landes- und 

kommunaler Planung verstanden. 

10.2 Überprüfung der Arbeitshypothesen 

Nachfolgend werden die im Vorfeld der empirischen Untersuchung aufgestellten Arbeitshypothe-

sen überprüft. (vgl. Kapitel 2.2). 
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These 1: Die räumliche Planung leistet einen Beitrag zu einem nachhaltigen Landmanagement vor 

dem Hintergrund des Klimawandels. Die räumliche Planung koordiniert sektorübergreifend raum-

bezogene Maßnahmen zum Klimaschutz und der Klimaanpassung. 

Der Nachhaltigkeitsgedanke, der eine abgestimmte und ganzheitliche Flächennutzung anstrebt, 

ist Kerngedanke der räumlichen Planung. Diese hat ihren Ursprung in dem Anspruch, eine abge-

stimmte und interessenabgewogene Gestaltung des Raumes zu verwirklichen (vgl. Kapitel 4.1). 

Dies bestätigen die Arbeiten des ARL-Aƌďeitskƌeises „NaĐhhaltigkeitspƌiŶzip iŶ deƌ RegioŶalpla-

nung – HaŶdƌeiĐhuŶg zuƌ OpeƌatioŶalisieƌuŶg͞, deƌ das NaĐhhaltigkeitspƌiŶzip iŶ Bezug zum An-

spruch der räumlichen Planung gesetzt hat (ARL 2003: 1 f.). Insofern sind die Herausforderungen 

des Klimawandels unter Einbezug des Nachhaltigkeitsgedankens eine der Kernkompetenzen der 

räumlichen Planung und sollten ihrem Handlungsspielraum obliegen. Gleichwohl die Bedeutung 

der räumlichen Planung in den verschiedenen Sektoren unterschiedlich ist, wird sie von den be-

teiligten Sektoren im Landmanagement zumindest wahrgenommen. Durch die vorliegende Un-

tersuchung lässt sich jedoch eine klare Trennung zwischen tatsächlicher Wahrnehmung der 

räumlichen Planung und planerischen Festlegungen erkennen. Oft wird die räumliche Planung als 

„VeƌhiŶdeƌeƌ͞ iŵ LaŶdŵaŶageŵeŶt geseheŶ, ďesoŶdeƌs iŶ Bezug auf die SiedluŶgseŶtǁiĐkluŶg. 
Gleichwohl die Außenwirkung in den Evaluationen der räumlichen Planung als gering eingestuft 

wird, steuert die räumliche Planung Teile der Flächeninanspruchnahme stärker als von den Be-

fragten wahrgenommen. Eines der Kernziele des Nachhaltigen Landmanagements in der politi-

schen Diskussion ist die Minimierung der Neuversiegelungsrate. Wie bereits Priebs (2006: 104 f.) 

ausführt, kann die räumliche Planung die Qualität der Flächennutzungen unter dem Anspruch des 

Flächensparens gewährleisten. Dies wird ebenfalls durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

bestätigt. Wie Grabski-Kieron (2016) und Köck et al. (2007) aufzeigen, kann durch das vorhande-

ne Instrumentarium der formellen räumlichen Planung ein Beitrag zur Innenentwicklung in 

Deutschland beigetragen werden. Dass dies aktuell eingeschränkt der Fall ist und die Potentiale 

der räumlichen Planung in den gewählten Untersuchungsgebieten noch nicht voll ausgeschöpft 

werden, ist durch die vorliegenden Ergebnisse deutlich geworden (vgl. Tabelle 14, Tabelle 18). 

Die Wirkung der räumlichen Planung in Bezug auf Naturschutz, Hochwasserschutz oder Wind-

energie ist höher zu bewerten. So haben die Evaluationen ergeben, dass die Ausweisung von Flä-

chen zur Windenergie klar durch die räumliche Planung gesteuert wird. In Bezug auf die Freiflä-

chennutzung ist der Beitrag der räumlichen Planung in beiden Untersuchungsräumen höher, als 

in der Steuerung der versiegelten Flächen. 

In Bezug auf die Landnutzung sind Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung allge-

geŶǁäƌtig, ǁie FoƌsĐhuŶgsǀeƌďüŶde ǁie „CC-LaŶdStƌaD͞ zeigen (vgl. Fick 2013, Fick 2016). So 

sind es in der Landwirtschaft vor allem Maßnahmen zum Klimaschutz und im Siedlungsbereich 

Anpassungsmaßnahmen an mögliche Überflutungen und Hitzeinseleffekte, die im Vordergrund 

stehen (vgl. Kapitel 3.4, Fick 2016). 
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Die Evaluation bestätigt, die durch das BMVBS (2013) aufgestellte These: Es fehlt eine Strategie 

der räumlichen Planung, mit dem Klimawandel einheitlich und vor allem verbindlich umzugehen. 

Dies lässt sich an der überwiegenden Ratlosigkeit der Befragten über einen strategischen Umgang 

mit dem Klimawandel festmachen. Es fehlen rechtsverbindliche Vorgaben zum Klimawandel, wie 

beispielsweise Vulnerabilitätsanalysen. Werden diese verpflichtend durchgeführt, kann eine Ein-

schätzung zur Betroffenheit bzgl. der Auswirkungen des Klimawandels des Planungsraums defi-

niert werden und ein strategisch ganzheitliches Konzept zum Klimawandel aufgestellt werden. 

Während beispielsweise in Niedersachsen die Landesplanung einen klaren Fokus setzt, ist die 

Umsetzung von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen in Sachsen-Anhalt noch verhalten 

und überschaubar (vgl. Tabelle 11, Tabelle 15). 

Durch die bestehenden formellen Instrumente werden bestimmte Bereiche des Klimaschutzes 

und der Klimaanpassung abgebildet. So können durch Ausweisungen von Vorrangbieten zum 

Moorschutz oder für Erneuerbare Energien, wie beispielsweise Windenergie, Treibhausgase in 

einer Region gemindert werden. Durch Ausweisung von Hochwasserschutzgebieten wird ein 

wichtiger Beitrag zur Klimaanpassung geliefert. Zu ähnlichen Ergebnissen kommt das Forschungs-

vorhaben KlimaMORO: Der räumlichen Planung kommt besonders im Bereich des Hochwasser-

schutzes und der Erneuerbaren Energien Solar und Wind eine Schlüsselrolle zu (vgl. Kapitel 4.6). 

Hier ist ihre Steuerungskraft unabdingbar. Die Ausgestaltung und der Umgang mit dem Klima-

wandel sind in planerischen Prozessen sehr divers. Beispielsweise ist die Ausweisung von Wind-

vorrangflächen nicht einheitlich geregelt, so dass es zu Differenzen in den einzelnen Planungsre-

gionen kommt. Dies bestätigt die Auswertung der regionalplanerischen Beschlüsse (vgl. Kapi-

tel 8.1, Kapitel 8.2). Während in der Altmark durch die Ausweisung von Vorranggebieten für 

Windenergie und die Gründung von Klimaschutzagenturen das Thema Klimaschutz in der räumli-

chen Planung etabliert ist, befand sich dieser Teilplan im Landkreis Lüchow-Dannenberg zum 

Zeitpunkt der Datenerfassung im Aufstellungsprozess. Daraus ergeben sich Planwerke mit unter-

schiedlichem Stand (vgl. Tabelle 11, Tabelle 15). 

Durch die öffentlichen Diskussionen und die regelmäßigen Klimakonferenzen ist das Thema bei 

den Akteuren und in der Bevölkerung präsent. Die Begutachtung der vorliegenden Dokumente 

bestätigt einen grundlegenden Umgang der befragten Akteure mit dem Klimawandel. In nahezu 

allen formellen Planungsfestlegungen wird das Thema Klimawandel behandelt, insbesondere auf 

Landes- und Regionalebene. 

In den informellen Konzepten wird der Klimawandel teilweise in den Fokus gesetzt, in formellen 

planerischen Festlegungen ist dies nur themenbezogen, wie beispielsweise durch Windenergie, 

der Fall. Eine Ausnahme stellt die Landesplanung in Niedersachsen dar, die durch die Teilfort-

schreibung des Landesraumordnungsprogrammes den Klimawandel in der räumlichen Planung 

fokussiert. Noch einen Schritt weiter im Verfahren dazu geht der Freistaat Sachsen, der in seinem 

Landesentwicklungsplan 2013 mehrere Festlegungen explizit zum Klimawandel aufweist. So wer-

deŶ doƌt ǀeƌsĐhiedeŶe plaŶeƌisĐhe HaŶdluŶgssĐhǁeƌpuŶkte eiŶeŵ „KliŵaĐheĐk͞ uŶteƌzogeŶ 
(Sächsisches Staatsministerium des Inneren 2013). Deutschlandweit durchgeführt, würde dieser 
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raumplanerische Prozesse in Bezug auf den Klimawandel etablieren und damit eine umfassende, 

klimaoptimierte räumliche Planung bewirken. 

Aus den Ergebnissen lässt sich schlussfolgern, dass die räumliche Planung das Potential aufweist, 

in Bezug auf die Herausforderungen des Klimawandels im Landmanagement eine Schlüsselrolle 

einzunehmen, sie aber diese Chance aktuell nicht nutzt, da kein einheitliches strategisches Vor-

gehen zum Klimawandel vorherrscht. Die räumliche Planung leistet einen Beitrag zu einem Nach-

haltigen Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels, allerdings ist dieser nicht in 

den Maßen ausgeprägt, wie es durch die Kernkompetenz der räumlichen Planung zu erwarten 

wäre. 

These 2: Die Aufstellung der räumlichen Planung im Mehrebenensystem ist hinreichend, um ihre 

Potentiale in Bezug auf ein nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawan-

dels auszuschöpfen. 

Unter Aufstellung der räumlichen Planung wird die inhaltliche Ausrichtung planerischer Prozesse, 

die materielle sowie personelle Ausstattung der räumlichen Planung verstanden. 

Ein ständiger Austausch mit Fachdisziplinen, Durchführungen von Vulnerabilitätsstudien, Aufstel-

lung von Klimakonzepten und weitere Aktivitäten erfordern eine stärkere räumliche Planung als 

bisher. Sowohl auf der Ebene der Regionalplanung als auch auf Ebene der kommunalen Bauleit-

planung ist die räumliche Planung nicht adäquat ausgestattet. Es fehlt an Ressourcen für Personal 

und Know-how. Besonders in den Kommunen ist dieser Missstand deutlich zu erkennen. Die Be-

fƌaguŶgeŶ zeigeŶ, dass es aŶ MitaƌďeiteƌŶ fehlt uŶd die ƌäuŵliĐhe PlaŶuŶg Ŷuƌ „auf Zuƌuf͞ ;IŶter-

view KAK 9) funktioniert. Dies ist wenig verwunderlich, da die kommunale Bauleitplanung in eini-

gen Gemeinden mit nur einer Person oder auch nur in Teilzeit besetzt ist. Oft sind diesen Perso-

nen mehrere Ämter zugewiesen, sodass die Umsetzung einer klimaoptimierten räumlichen Pla-

nung nicht möglich ist. So liegt z. B. in der Altmark der Hauptschwerpunkt der Arbeit in den 

Kommunen, die vom Hochwasser 2013 betroffen waren, immer noch in der Bewältigung der dort 

entstandenen Schäden, da keine zusätzlichen personellen Ressourcen bereitgestellt wurden. 

Die Regionalplanung in den beiden Untersuchungsgebieten ist ähnlich schwach aufgestellt. 

Räumliche Planungsprozesse beispielsweise noch einem Klimacheck zu unterziehen, ist undenk-

bar und eine strategische Ausrichtung der räumlichen Planung nicht realisierbar. Durch projekt-

bezogene Drittmittelförderungen ist es möglich, zeitweise Wissen auf regionaler Ebene zu bün-

deln und Lücken aufzuarbeiten, doch diese binden in der Antrags- und Bearbeitungsphase eben-

falls Ressourcen. Besonders in der Altmark sind durch die Förderungen zu Erneuerbaren Energien 

viele Aktivitäten zum Klimaschutz durchgeführt worden. So konnte die Gründung von Energie-

agenturen implementiert werden und Konzepte entstehen, die Strategien zur Erzeugung Erneu-

erbarer Energien aufzeigen (vgl. Kapitel 8.1). 
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Die Landesplanung ist in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt die am besten ausgestattete Pla-

nungsebene. Diese verfügt über mehr materielle und personelle Ressourcen als die Ebenen da-

runter. In Niedersachsen sind vergleichsweise hohe Anstrengungen zum Klimawandel unter-

nommen worden. Besonders positiv hervorzuheben ist die Verankerung von Maßnahmen zum 

Klimaschutz und Klimaanpassung in der Fortschreibung des LROP 2017. In empirischen Arbeit 

befand sich die Ausweisung zum Torferhalt noch im Änderungsentwurf. Durch die im Januar 2017 

in Kraft getretene Fortschreibung des LROP 2017 erlangt der Klimawandel einen hohen Stellen-

wert und es werden rechtsverbindliche Festlegungen hierzu getroffen. Durch die Ausweisung von 

Vorranggebieten zum Torferhalt wurden vor allem im Nordwesten Niedersachsen Flächenaus-

weisungen zum Klimaschutz vorgenommen (Niedersächsisches Ministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz 2017). Unklar ist, wie die Ebenen der Regionalplanung 

und der kommunalen Bauleitplanung mit dieser klimaoptimierten Fortschreibung des LROPs um-

gehen werden. Doch auch hier besteht die Möglichkeit, dass durch die Überarbeitung für diese 

Ebenen der räumlichen Planung Handlungsgrundlagen zum Klimawandel geschaffen werden. 

In Wirklichkeit leisten noch weitere formelle Festlegungen einen Beitrag zum Klimaschutz oder 

zur Klimaanpassung, wie beispielsweise das Zentrale-Orte-System, indem es in Verbindung einer 

nachhaltigen Mobilitätsstrategie zu einer treibhausgasmindernden Versorgungsstruktur führen 

kann. Des Weiteren stellen die Ausweisungen zum Schutz der Natur und Landschaft einen Beitrag 

zum Klimaschutz bzw. zur Klimaanpassung dar. Hierbei ist zu beachten, dass diese, wenn über-

haupt, nur nachgelagert das Ziel Klimaschutz oder Klimaanpassung aufweisen und nur indirekt 

auf den Klimawandel wirken. 

Die Ergebnisse zeigen, dass informelle planerische Prozesse sehr stark von der Förderpolitik ab-

hängen. Es wird versucht, finanzielle und personelle Mittel in die Regionen zu akquirieren, der 

thematische Schwerpunkt ist dabei oft nebensächlich. Ferner ist festzuhalten, dass Anstrengun-

gen zur Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung zumeist willkür-

lich passieren. Die Arbeit bestätigt die Beobachtung von Fürst (2006: 124): informelle Planungs-

prozesse in der räumlichen Planung werden immer bedeutsamer. Sie sind wesentlich dynami-

scher und können aufgrund eines gewissen Grades an Flexibilität schneller auf veränderte Rah-

menbedingungen reagieren. In der bisherigen Debatte um den Klimawandel hat sich gezeigt, dass 

es sich um ein dynamisches Forschungsfeld und politisches Thema handelt (vgl. Kapitel 3.2). 

Durch informelle Prozesse und Festlegungen kann eine Orientierung gegeben werden. 

Das LaŶd NiedeƌsaĐhseŶ ist ŵit deŵ „RuŶdeŶ TisĐh zuƌ EŶeƌgieǁeŶde͞ eiŶeŶ ǁiĐhtigeŶ SĐhƌitt iŶ 
diese Richtung gegangen (vgl. Kapitel 9.1). Doch es ist ebenso unumgänglich, dass diese informel-

len Ansätze in die formelle Planung integriert werden und dadurch Rechtsverbindlichkeit erlangt 

wird. So bestätigen die Erkenntnisse die Handlungsempfehlungen des BMVBS (2012: 3), die zu-

sätzliche Vorrang- und Vorbehaltsgebiete fordern die den Klimaschutz bzw. die Klimaanpassung 

begünstigen. Ausweisungen zum Moorschutz oder Waldstandorte als CO2-Senken sind dafür Bei-

spiele. 
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Voraussetzung hierfür ist eine klare Steuerung durch die Politik. Die Ergebnisse zeigen, dass bun-

desweite Festlegungen, wie beispielsweise das Aktionsprogramm Klimaschutz 2020, in den unter-

suchten Regionen aufgegriffen und an die regionalen Bedingungen angepasst werden (vgl. Kapi-

tel 3.2, Kapitel 8.4, Kapitel 9.4). Eine frühzeitige Einbindung politischer Akteure in regionale pla-

nerische Prozesse kann die Akzeptanz und Verbindlichkeit planerischer Festlegungen bewirken 

(BMVBS 2013a: 102). Ferner zeigt die vorliegende Untersuchung, dass es vorteilhaft ist, zudem 

(finanzielle) Anreize für Akteure zu schaffen, die zur Zielerreichung beitragen, da das Thema Kli-

mawandel sonst aufgrund vieler anderer Themen vernachlässigt wird (vgl. Kapitel 8.3). 

Die durchgeführte Untersuchung bestätigt, dass die räumliche Planung stets als Prozess zu ver-

stehen ist und als eine Disziplin, deren Haupttätigkeit von dynamischen Prozessen geprägt ist. Die 

Eingangshypothese muss durch die gewonnenen Erkenntnisse teilweise verworfen werden. Die 

Ergebnisse der Evaluation zeigen auf, dass die räumliche Planung in ihrer aktuellen Ausgestaltung 

zwar hinreichend aufgestellt ist, um einen Beitrag zum Klimaschutz bzw. Klimaanpassung zu leis-

ten. Doch schöpft sie ihre Potentiale in Bezug auf ein nachhaltiges Landmanagement vor dem 

Hintergrund des Klimawandels nicht voll aus. 

These 3: Die raumbezogenen formellen Festsetzungen bezüglich eines nachhaltigen Landmana-

gements vor dem Hintergrund des Klimawandels stehen nicht mit der tatsächlichen Flächennut-

zung im Widerspruch. 

Eine Motivation der vorliegenden Arbeit war die Überprüfung der formellen räumlichen Planung 

in Bezug auf die tatsächliche Flächeninanspruchnahme. Mit Hilfe eines Geoinformationssystems 

wurde untersucht, ob die raumbezogenen planerischen Festlegungen die aktuelle Flächennut-

zung wiedergeben. Grundvoraussetzung ist dafür die Nutzung georeferenzierter Daten. Dafür 

wurden Daten der Landesplanung, der Regionalplanung und der kommunalen Bauleitplanung 

herangezogen. Die Datenverfügbarkeit war dabei sehr unterschiedlich: Während auf Ebene der 

Landes- sowie Regionalplanung alle relevanten Daten in digitaler Form vorlagen, wiesen die Da-

ten der kommunalen Bauleitplanung teilweise große Datenlücken auf (vgl. Tabelle 5). Grund da-

für ist die fehlende Aktualität der rechtsgültigen Planwerke. Auf Ebene der Landesplanung sowie 

der Regionalplanung erfolgen Teilfortschreibungen der Pläne in relativ regelmäßigen Abständen. 

Ist eine Neuaufstellung der Planwerke nach der Jahrtausendwende vorgenommen worden, liegen 

diese Daten in digitaler Form vor. Bedenklich ist die Situation der Flächennutzungspläne im Un-

tersuchungsgebiet. Während in der Altmark die überwiegende Anzahl der Pläne nach der Wie-

dervereinigung, also Anfang der 1990er Jahre, aufgestellt worden sind, stammen die Flächennut-

zungspläne im Landkreis Lüchow-Dannenberg aus den 1970er Jahren. Dies macht eine Überlage-

rung mit anderen Daten müßig, da in diesen stark veralteten Planwerken die aktuelle Flächennut-

zung nicht wiedergegeben werden kann. Zwar werden diese Flächennutzungspläne teilfortge-

schrieben und dadurch aktuellen Anforderungen angepasst, jedoch erfolgt dies nur einzelfallbe-

zogen. 
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Eine gewisse Überschneidung von Freiflächenausweisungen auf Landes- und Regionalebene und 

tatsächlichen Siedlungsgebieten war zu erwarten. Was überraschend ist, ist die teilweise kom-

plette Überlagerung im Bereich Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft der landesweiten Ebene. Bei-

spielweise wird die tatsächliche versiegelte Fläche der Stadt Tangermünde vollständig durch das 

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft der Landesplanung (LEP 2010) überlagert. Ebenso die Auswei-

sungen der regionalen Ebene zum Schutz landwirtschaftlicher Flächen (REP 2005) überlagern 

große Teile der versiegelten Fläche in Tangermünde (vgl. Kartenanhang A, Karte 3.3.1b). 

Regional ausgewiesene Flächen zum Aufbau eines ökologischen Verbundsystems überlagern gro-

ße Teile tatsächlicher versiegelter Flächen, wie die Beispiele Salzwedel, Mieste und Beetzendorf 

zeigen (vgl. Kartenanhang A, Karte 2.2.2b, Karte 2.2.3c, Karte 2.2.4b). 

Im Bereich der Ausweisungen zum Hochwasserschutz gibt es Unstimmigkeiten zwischen der regi-

onalen und landesweiten Ausweisung und der tatsächlichen Flächennutzung. Am Beispiel der 

Stadt Tangermünde und ihrem 2012 erlassenen Flächennutzungsplan lässt sich erkennen, dass 

hier Ausweisungen von Hochwasserschutzgebieten vorliegen, die versiegelte Bereiche einschlie-

ßen (vgl. Karte 1.3.3d). 

Vor diesem Hintergrund lässt sich die Vermutung, dass die planerischen Festsetzungen bezüglich 

eines nachhaltigen Landmanagements vor dem Hintergrund des Klimawandels die tatsächliche 

Flächennutzung abbilden, nicht bestätigen. Die betrachteten Festlegungen in der räumlichen Pla-

nung geben demnach die tatsächliche Flächennutzung nur sehr eingeschränkt wieder. Als Gründe 

können die verschiedenen Zeitpunkte der formellen Planwerke gesehen werden. So ist in der 

Altmark der REP 2005 erlassen und der LEP im Jahr 2012 veröffentlicht worden. Der REP 2005 

bezieht sich noch auf den vorherigen LEP aus dem Jahr 1999. Durch die unterschiedlichen Grund-

lagen ist eine Überlagerung von versiegelten Flächen mit Freiflächen wenig verwunderlich. 

These 4: Die räumliche Planung agiert im Mehrebenensystem vertikal abgestimmt. Planerische 

Festlegungen in Bezug auf ein nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klima-

wandels werden im Gegenstromprinzip abgestimmt. 

Die räumliche Planung ist in Deutschland föderal strukturiert. Während die Raumordnung Leitzie-

le formuliert, werden auf Ebene der Bundesländer in der Landesplanung raumbezogene Festle-

gungen getroffen. Zur Konkretisierung der räumlichen Planung werden diese sowie weitere Ziele 

und Grundsätze auf den darunterliegenden Ebenen formuliert, die wiederum im Gegenstrom-

prinzip in die höheren Ebenen transportiert werden (vgl. Kapitel 4.3). 

Die Ergebnisse zeigen, dass eine Abstimmung zwischen den Ebenen grundsätzlich erfolgt. Beson-

ders durch förmliche Beteiligungsverfahren werden zu formellen planerischen Festlegungen Stel-

lungnahmen von anderen Planungsebenen erstellt (vgl. Kapitel 8.1, Kapitel 8.2). Auffällig ist, dass 

viele Punkte in den Stellungnahmen im Beteiligungsverfahren keine Beachtung finden. Als Bei-

spiel sind hier die Einwände der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark innerhalb im Aufstel-
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lungsverfahren zum LEP 2010, bezüglich des Repowerings von Windenergieanlagen, zu nennen 

(vgl. Kapitel 8.1). Teilweise ist dies durch die Menge der Einwände nachvollziehbar, allerdings 

wären einige der Punkte durch eine vorab abgestimmte Planung innerhalb der Ebenen gegebe-

nenfalls vermeidbar. 

Ein Austausch über Stellungnahmen heraus ist zwischen den Planungsebenen in der Regel vorha-

benbezogen oder ungesteuert. Gemeinsame Aktivitäten gibt es, wenn überhaupt, zu bestimmten 

Projekten (vgl. Kapitel 8.3, Kapitel 9.3). Besonders auffällig ist das Verhältnis zwischen Landespla-

nung und kommunaler Bauleitplanung. Hier findet so gut wie kein Austausch statt (vgl. Kapi-

tel 8.3, Kapitel 9.3). Besonders die kommunale Bauleitplanung fühlt sich in ihrer Planungshoheit 

oft übergangen. Anders herum ist der landkreisübergreifende Blickwinkel der Landesplanung 

schwierig an die Bauleitplanung zu vermitteln. 

Die Regionalplanung bildet hier, besonders in der Altmark, das Bindeglied zwischen den Pla-

nungsebenen und leitet Informationen zum Land oder in die Kommunen weiter. Wie Knieling et 

al. (2003), Scholich (2008) und das BMVBS (2013: 101 f.) feststellen, ist dazu, neben einer ent-

sprechenden Ressourcenausstattung der Regionalplanung, der Konsens um die Stärkung der Re-

gionalplanung innerhalb des Mehrebenensystems der räumlichen Planung Grundvoraussetzung. 

Die Zuständigkeitsebene der Regionalplanung sollte dabei über mehrere Landkreise gebündelt 

werden, wie es in der Altmark der Fall ist. Entgegen der Regionalplanung auf Landkreisebene, wie 

in Niedersachsen, können so landkreisübergreifende Aspekte in der regionalen Planungsebene 

zusammengefasst werden. Besonders Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung 

sollten auf überregionaler Ebene koordiniert werden. 

Das Gegenstromprinzip der räumlichen Planung bewirkt top-down und bottom-up gesteuerte 

planerische Prozesse (vgl. Kapitel 4.3). Die durchgeführten Untersuchungen zeigen ein abwei-

chendes Bild in der Planungspraxis. In der Aufbereitung der georeferenzierten Daten wird deut-

lich, dass die formellen Planfestlegungen in vielen Fällen nicht aufeinander abgestimmt sind. Ei-

ner der Hauptgründe ist die fehlende Aktualität der formellen Planwerke. So können Landes- und 

Regionalplanung in beiden Untersuchungsregionen nur schwer aufeinander abgestimmt vorlie-

gen, wenn diese zu unterschiedlichen Zeiträumen aufgestellt werden. So wurde beispielsweise 

der Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalt 1999 und 2010 aufgestellt (vgl. Kapitel 8.1). Der re-

gionale Entwicklungsplan der Altmark wurde 2005 erstmal aufgestellt und orientierte sich an den 

Vorgaben aus dem Jahr 1999. Nur fünf Jahre später wurde ein neuer Plan veröffentlicht, an dem 

sich die aktuelle Regionalplanung nun orientieren muss. Die Aufstellungsprozesse formeller 

räumlicher Planwerke sind neben einem hohen Arbeitsaufwand vor allem mit einem hohen Zeit-

aufwand verbunden. Die Folge siŶd häufig „ǀeƌaltete͞ ďesĐhlosseŶe PlaŶǁeƌke, die es teilǁeise 
nach ihrer Veröffentlichung schon wieder anzupassen gilt. Dies spiegelt sich in den Ergebnissen 

wider. Gleichwohl die Festlegungen der Landesplanung in beiden Untersuchungsgebieten aktuel-

ler sind als die Pläne der Regionalplanung, stimmen diese größtenteils überein. Verwunderlich ist 

beispielsweise, dass ein großes Gebiet in der Altmark zum Schutz von Natur und Landschaft auf 

Landesebene ausgewiesen ist, aber auf regionaler Ebene gar nicht. 
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Die Untersuchung konnte nicht bestätigen, dass planerische Festlegungen in Bezug auf ein nach-

haltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels konsequent im Gegenstrom-

prinzip abgestimmt werden. 

These 5: Für die Durchführung einer Evaluation in der räumlichen Planung ist die Verwendung 

regionaler Daten und die Einschätzung regionaler Akteure im Methodenmix maßgeblich. 

Als Ausgangspunkt der Evaluation wurde die Ebene der Regionalplanung gewählt. Für die Evalua-

tion ist dadurch ein Maßstab und ein Bezugspunkt geschaffen worden. Den Schwerpunkt auf die 

Regionalplanung zu legen, hat sich bewährt, da die Ergebnisse zeigen, dass viele der Aktivitäten 

auf Ebene der Regionalplanung liegen. Das gilt besonders für informelle Planungsprozesse zum 

gewählten thematischen Schwerpunkt. 

Durch die Ergebnisse der Klimamodellierungen ist es möglich, trotz bestehender Unsicherheiten 

Tendenzen für einzelne Regionen aufzuzeigen (vgl. Kapitel 3.2). Da davon ausgegangen werden 

kann, dass in naturräumlich ähnlichen Regionen mit vergleichbaren Herausforderungen in Bezug 

auf die Klimaerwärmung zu rechnen ist, wurden Untersuchungsregionen ausgewählt, die ähnli-

che Gegebenheiten aufweisen. 

In Arbeiten mit einem ähnlichen Ansatz wurde meist eine Methodentriangulation angewandt, um 

die Evaluation möglichst differenziert durchzuführen (vgl. Kapitel 5.2). In dieser Arbeit kamen 

ebenfalls mehrere empirische Methoden zum Einsatz. Durch die Dokumentenanalyse wurden 

vorhandene Festlegungen gesichtet und hinsichtlich ihrer Relevanz bewertet. Die georeferenzier-

te Analyse fokussierte formelle raumbezogene Daten und die Wirkungsanalyse erfasste Wissen 

relevanter Akteure. Es zeigt sich, dass diese Methodentriangulation einen umfassenden und viel-

schichtigen Blick auf die Thematik zulässt, da die Ergebnisse der unterschiedlichen Analyseschrit-

te aufeinander bezogen wurden. 

Aufgrund der Differenzierung zwischen formellen und informellen Instrumenten ist eine Anwen-

dung verschiedener Methoden sinnvoll, da die planerischen Festlegungen in unterschiedlichen 

Formen vorliegen. Neben formellen textlichen Bestimmungen sind georeferenzierte Flächenaus-

weisungen ebenso Bestandteil der räumlichen Planung wie informelle Konzepte und weitere Do-

kumente. 

Wie Selle (2005) und Fürst (2000) beschreiben und Diller (2012: 5) bestätigt, sind planerische Pro-

zesse häufig schwer nachvollziehbar, weil planerisches Handeln aus kommunikativen Prozessen 

besteht. Dies hat sich in den Untersuchungen bestätigt (vgl. Kapitel 8.3, Kapitel 9.3). Einige der 

Festlegungen, vor allem in der informellen Planung, beruhen auf interaktiven Beziehungen zwi-

schen den Akteuren. Diese zu erfassen ist, wenn überhaupt, nur sehr schwer möglich. Die geführ-

ten Interviews mit den Akteuren konnten wichtige Wissenslücken, die nicht schriftlich in planeri-

schen Festlegungen festgehalten werden, schließen. 
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Es zeigt sich deutlich, dass für eine planungswissenschaftliche Evaluation regionale Daten eine 

notwendige Grundvoraussetzung sind. Dies war hier nicht vollständig der Fall. Während die Da-

tenbasis beider Landes- und Regionalplanungen ausreichend und nahezu vollständig vorlagen, 

wies die Ebene der kommunalen Bauleitplanung teilweise erhebliche Datenlücken auf. Besonders 

im Landkreis Lüchow-Dannenberg war ein Soll-Ist-Vergleich auf kommunaler Ebene nicht mög-

lich. Die Flächennutzungspläne in den Kommunen stammen aus den 1970er Jahren und sind nicht 

digitalisiert. Von einer manuellen Georeferenzierung dieser Planunterlagen wurde abgesehen, da 

ein Abgleich mit diesen veralteten Datensätzen und der aktuellen Flächennutzung zwangsläufig 

zu verfälschten Ergebnissen geführt hätte. 

Der Zugang zu regionalen Daten sowie die Gesprächsbereitschaft von Akteuren sind für eine Eva-

luation zwingend erforderlich. Während der Untersuchung hat sich gezeigt, dass durch die Inter-

views dokumentierte Festlegungen ergänzt und die Ergebnisse durch die Beurteilung der Akteure 

noch einmal differenzierter betrachtet werden konnten. Besonders die Wirkung der räumlichen 

Planung auf andere Sektoren konnte so erfasst werden. Nicht dokumentierte planerische Prozes-

se, Motive und Vorgehensweisen können durch die Befragung beteiligter Akteure erfasst und 

erläutert werden. 

Wie Einig (2012) anführt, sind die oft nur eingeschränkten Datenressourcen ein Problem für die 

Durchführung einer Evaluation. Auch in der vorliegenden Untersuchung variiert die Aussagekraft 

der Ergebnisse aus der Evaluation je nach vorhandener Datengrundlage. So sind die Auswertun-

gen der Erfolgskontrolle in der Altmark präziser als die im Landkreis Lüchow-Dannenberg (vgl. 

Kapitel 8.2, Kapitel 9.2). Daher ist, wie Diller (2012: 2) ausführt, ein Vergleich zwischen den Pla-

nungsregionen nur schwer möglich und nicht aussagekräftig. Der Schwerpunkt lag auf der Unter-

suchungsregion Altmark. Die Ergebnisse der Referenzregion Lüchow-Dannenberg dienen zur Ein-

ordnung der Ergebnisse. 

Es kann daher die eingehende Vermutung, dass für die Durchführung einer Evaluation in der 

räumlichen Planung die Verwendung regionaler Daten und die Einschätzung regionaler Akteure 

im Methodenmix maßgeblich ist, bestätigt werden. 

These 6: Evaluationen sind maßgeblich für die Ausgestaltung und strategische Aufstellung der 

räumlichen Planung, da sie zur Ermittlung eines definierten Status quo der räumlichen Planung in 

einem Untersuchungsgebiet dienen. 

Motivation der vorliegenden Forschungsarbeit war die Untersuchung der Wirkung der räumli-

chen Planung nach außen und innen sowie ihr Beitrag zum nachhaltigen Landmanagement vor 

dem Hintergrund des Klimawandels. Darüber hinaus war es durch den methodischen Aufbau das 

Ziel, aktuelle planerische Festlegungen mit der Flächennutzung in Bezug zu setzen und die Stim-

migkeit dieser georeferenzierten Daten zwischen den Planungsebenen zur untersuchen. 
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Es ist festzuhalten, dass die Evaluation als Methode für die Beantwortung der zugrunde liegenden 

Fragestellungen dieser Arbeit geeignet ist. Es konnte durch die empirische Arbeit eine Aussage 

über die Rolle der räumlichen Planung in Bezug auf ein nachhaltiges Landmanagement vor dem 

Klimawandel, ihre Bedeutung zur aktuellen Flächennutzung sowie ihrer Aufstellung im Mehrebe-

nensystem und ihrer Wirkung nach außen getroffen werden. 

Ob und inwieweit die räumliche Planung evaluiert werden soll oder kann, ist nicht einheitlich 

festgelegt. Knappe Haushaltskassen und eine geringe personelle Aufstellung zwingen die räumli-

che Planung, planerische Prozesse möglichst schlank zu halten. Die Ergebnisse haben gezeigt, 

dass eine vorausschauende Planung unter diesen Bedingungen kaum möglich ist. Daher ist es 

wichtig, planerische Prozesse zu erfassen und diese hinsichtlich ihrer Effektivität und Wirkung zu 

analysieren und zu bewerten. Eine Evaluation zielt genau auf die Bewertung eines Prozesses oder 

Gegenstandes hin (vgl. Kapitel 5.1). Voraussetzung für eine erfolgreiche und möglichst umfassen-

de Evaluation ist dabei eine entsprechende Datengrundlage. Es ist daher zweifelhaft, ob eine Eva-

luation sinnvoll ist, wenn die eigentlichen Werke der räumlichen Planung gar nicht oder veraltet 

für die Evaluation zur Verfügung stehen. 

Dementsprechend ist es kritisch zu sehen, wie planerische Prozesse evaluiert werden sollen, 

wenn ihr Kerngedanke, einen Raum zukünftig möglichst nachhaltig zu gestalten, in der Region gar 

ŶiĐht ǀeƌfolgt ǁiƌd ďzǁ. ǀeƌfolgt ǁeƌdeŶ kaŶŶ, soŶdeƌŶ „PlaŶuŶg Ŷuƌ auf Zuƌuf͞ ;IŶteƌǀieǁ KAK 9) 

geschieht. Trotz allem und gerade deswegen sollten Evaluationen in der räumlichen Planung 

etabliert werden. Nur weil die räumliche Planung in einer Region den Kerngedanken des voraus-

schauenden Planes nicht ausübt, muss sich dies nicht zwangsläufig negativ auf das Flächenma-

nagement auswirken. In den Untersuchungsräumen ist eine vorausschauende Planung in Bezug 

auf die Siedlungsflächenentwicklung nicht notwendig, da die Nachfrage an zu bebauende Fläche 

nur sehr gering ist. Die kommunale Bauleitplanung muss nicht zwangsläufig „sĐhleĐht͞ odeƌ „un-

ǁiƌksaŵ͞ seiŶ, Ŷuƌ ǁeil die KoŵŵuŶe üďeƌ keiŶeŶ aktuelleŶ FläĐheŶŶutzuŶgsplaŶ ǀeƌfügt. 

Zur Identifizierung der Bedarfe der räumlichen Planung ist eine Evaluation eine wichtige Grund-

voraussetzung. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass es wichtig ist, zunächst den Status quo in 

einem Planungsraum zu erfassen. Durch die notwendigen Erfassungen und Aufbereitungen von 

Daten kann so eine Übersicht über vorhandene Dokumente, Strategien, Konzepte und formelle 

planerische Festlegungen erstellt werden und die räumliche Planung in einem definierten Raum 

bewertet werden. 

Zur Einschätzung der Außenwirkung planerischer Prozesse ist die Befragung auch nicht-

planerischer Akteure, wie in der vorliegenden Arbeit, sinnvoll. Die räumliche Planung ist in ihrem 

Handlungsspielraum so vielfältig und komplex, dass, wie Einig (2012) anführt, eine Schwerpunkt-

setzung für eine Evaluation zwingend erforderlich ist. Ein vorheriges Konzept der Evaluation mit 

den gewählten Arbeitsschritten und definierten Evaluationsgegenständen hat sich daher in dieser 

Arbeit bewährt. 
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Es ist Bestandteil einer Evaluation in der räumlichen Planung, den Ist-Zustand abzubilden, Schwä-

chen aufzuzeigen und aus analysierten Potentialen Strategien zu formulieren. In Unternehmen 

oder auch Verwaltungseinheiten sowie anderen Organisationen werden Evaluationen durchge-

fühƌt. Wie Ritteƌ ;ϮϬϬϱͿ ausfühƌt, ďetitelŶ Begƌiffe „CoŶtƌolliŶg͞ uŶd „MoŶitoƌiŶg͞ läŶgst keiŶe 
rein betriebswirtschaftlichen Vorgänge mehr. Ein stetiger Verbesserungsprozess ist mittlerweile 

weit verbreitet etabliert. Auch die räumliche Planung sollte standardmäßig daran anknüpfen. 

Während sich Arbeiten von Zimmermann (2016), Diller (2012), Zaspel (2011) oder Wiechmann 

und Beier (2004) für Evaluationen in der räumlichen Planung aussprechen, gibt es kritische Ge-

genstimmen. Fürst (2000: 1 f.) führt aus, dass die räumliche Planung vor allem als Prozess zu ver-

stehen ist und der Plan als solcher nicht ausreichend für eine Evaluation ist. Die vorliegende Un-

tersuchung hat bestätigt, dass sich räumliche Planung über mehr als formelle Planwerke definiert 

und eine ausschließliche Begutachtung der formellen Planung ein verzerrtes Bild ergibt. Entgegen 

der Befürchtungen, die Fürst (2000) ausspricht, hat die Arbeit gezeigt, dass planerische Prozesse, 

wenn auch nur bedingt, abbildbar sind und durch eine Evaluation dargestellt werden können. Ziel 

ist es nicht, wie Fürst (2000) weiter kritisch anmerkt, räumliche Planung zu messen. Eine Evalua-

tioŶ kaŶŶ iŶ deƌ ƌäuŵliĐheŶ PlaŶuŶg daheƌ ŶiĐht eiŶ „gut͞ odeƌ „sĐhleĐht͞ als alleiŶiges EƌgeďŶis 
hervorrufen, sondern zu einer breit aufgestellten Erläuterung und Darstellung planerischer Pro-

zesse führen. Evaluationen können daher den bereits von Selle (2006: 37) geforderten Ansatz 

verfolgen, die räumliche Planung zu üďeƌdeŶkeŶ uŶd AŶtǁoƌteŶ auf die FƌageŶ zu liefeƌŶ „Was 
hat BestaŶd, ǁas ŵuss siĐh äŶdeƌŶ?͞ ;Selle ϮϬϬϲ: 37). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit darauf schließen, 

dass eine Evaluation der räumlichen Planung maßgeblich für die Ausgestaltung und die strategi-

sche Aufstellung der räumlichen Planung ist. Sie kann zur Ermittlung eines definierten Status quo 

der räumlichen Planung in einem Untersuchungsgebiet dienen und die Wahrnehmung der räum-

lichen Planung verändern. 

10.3 Kritische Reflexion des eigenen Untersuchungsansatzes 

Die durchgeführten Evaluationen der räumlichen Planung orientierten sich an bestehenden Un-

tersuchungen, die bezüglich des formulierten Ziels und auf die vorliegenden Fragestellungen an-

gepasst wurden (vgl. Kapitel 2, Kapitel 6). Inwieweit sich das Vorgehen der empirischen Arbeit 

bewährt hat und welche Handlungsempfehlungen sich für weitere Untersuchungen ableiten las-

sen, wird im Folgenden aufgezeigt. 

Die Fragestellung, welche Aufgabe die räumliche Planung in Bezug auf ein nachhaltiges Landma-

nagement vor dem Hintergrund des Klimawandels aufweist, hat sich als relevant erwiesen, da die 

Ergebnisse ein differenziertes Bild aufzeigen und eine allgemeingültige Antwort nicht gegeben 

werden kann. Die damit zusammenhängende Untersuchung, welche Wirkung die räumliche Pla-

nung in Bezug auf die Flächeninanspruchnahme aufweist und welche Bedeutung der Klimawan-
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del im Alltag der Planungspraxis hat, ist ein wichtiger Beitrag zur aktuellen gesellschaftspoliti-

schen Diskussion. Die ausgewählten Untersuchungsgebiete weisen ähnliche Herausforderungen 

auf. Sie sind naturräumlich sowie von ihren statistischen Kennzahlen vergleichbar und daher zu-

nächst ähnlich einzuschätzen. In Bezug auf die räumliche Planung sind Untersuchungsregionen 

und Referenzregion unterschiedlich, da sie zwei verschiedenen Landesplanungen und somit ver-

schiedenen Verwaltungsstrukturen unterliegen. Der gewählte Untersuchungsansatz hat sich 

demnach bewährt und bildet eine Grundlage für weiterführende Arbeiten. Wichtig für eine diffe-

renzierte Aussage der räumlichen Planung zum gewählten Forschungsschwerpunkt, eine urbane 

Untersuchungsregion neben den ländlich geprägten Planungsregionen zu untersuchen. Die Be-

trachtung einer verdichteten Region und ihren Herausforderungen zum Umgang mit dem Klima-

wandel, können zusätzliche Erkenntnisse erbringen z. B. in Bezug auf die Wirkung der Arbeit grö-

ßerer Regionalverbände in Großstädten. Die Untersuchung zweier sehr unterschiedlichen Unter-

suchungsregionen zeigt die Vielfalt räumlicher Planung in Deutschland auf, erschwert jedoch die 

Einordnung der Ergebnisse. Die Fokussierung ähnlich strukturierter Räume und ähnliche geogra-

phische Voraussetzungen ist vorteilhaft, um anhand der verschiedenen verwaltungstechnischen 

Herangehensweisen räumlicher Planung die Ergebnisse in einen kritischen Kontext setzen zu 

können. 

Den Ausgangspunkt auf die Ebene der Regionalplanung zu legen, hat sich bewährt. Die Regional-

planung ist als Bindeglied zwischen Landesplanung und kommunaler Bauleitplanung zu sehen. Da 

auch hier im Aufbau der Planung in den Bundesländern Niedersachsen und Sachsen-Anhalt die 

größten Unterschiede zu verzeichnen sind, hat sich gezeigt, dass die Fokussierung dieser Ebene 

sinnvoll ist. Darüber hinaus liegt bei den meisten Vorhaben in der Regionalentwicklung, vor allem 

bei informellen Planungsprozessen, der Fokus auf der regionalen Ebene. Um eine Aussage über 

die Aufgabe der räumlichen Planung im nachhaltigen Landmanagement vor dem Hintergrund des 

Klimawandels treffen zu können, erscheint eine planungswissenschaftliche Evaluation als geeig-

netes Instrument. Durch eine Evaluation können planerische Prozesse erfasst und hinsichtlich 

einer Fragestellung bewertet werden. Bei der Auswahl der Untersuchungsgebiete ist es ratsam 

und zugleich aufwendig, eine vorab durchgeführte Prüfung durchzuführen, um besonders auf 

kommunaler Ebene georeferenzierte Daten vorweisen zu können. Durch die Datengewährleis-

tung ist eine umfassendere Evaluation möglich. Die Ausgestaltung der Evaluation ist vielfältig und 

wird aktuell divers durchgeführt. Der gewählte Evaluationsansatz einer Programmevaluation hat 

sich als sinnvoll herausgestellt. Durch die durchgeführten Arbeitsschritte Dokumentenanalyse, 

Erfolgskontrolle und Wirkungsanalyse konnten planerische Prozesse aus mehreren Blickwinkeln 

betrachtet und verschiedene Inhalte räumlicher Planung im Mehrebenensystem erfasst werden. 

Ex-ante-Evaluationen beispielsweise in Form von Machbarkeitsstudien sind denkbar, jedoch soll-

te sich bei diesen Evaluationen auf einen konkreten Aufstellungsprozess in der formellen oder 

informellen Planung fokussiert werden. Die Betrachtung der wesentlichen Planungsebenen ist bei 

einer Evaluation entscheidend, da nur so planerische Prozesse im Gegenstromprinzip entspre-

chend ihrer Zusammenhänge eingeordnet werden können. Die Analyse vorhandener Dokumente 

ließ eine Aussage über vorhandene formelle und informelle Konzepte treffen. Den Fokus hierbei 

auf eine konkrete thematische Ausrichtung zu legen, hat sich als lösungsorientierte Herange-
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hensweise herausgestellt, da so die Vielzahl vorhandener Dokumente eingeschränkt werden 

konnte. 

Die durchgeführte Erfolgskontrolle mit Hilfe eines Geoinformationssystems ermöglichte es, for-

melle Ausweisungen zu bewerten. Hierbei ist die Datengrundlage ein entscheidender Faktor für 

die Aussagekraft der Untersuchung. Ein vollständiger Datensatz auf allen betrachteten Planungs-

ebenen, am besten über mehrere Ausweisungszeitreihen hinweg, ist für eine Erfolgskontrolle 

maßgeblich. Darüber hinaus sind detaillierte Datensätze über die tatsächliche Flächennutzung 

ebenfalls eine sinnvolle Ergänzung der Untersuchung, um georeferenzierte Analysen durchführen 

zu können. Eine vollständigere Datenbasis für künftige Evaluationen ist nicht nur wünschenswert, 

sondern auch notwendig. Allerdings kann eine ausschließliche Durchführung von Evaluationen in 

Regionen mit einer guten Datengrundlage ein verzerrtes Bild erzeugen: Denn die Erkenntnis über 

fehlende Datengrundlagen ist wichtiges Ergebnis einer Evaluation, denn Beschränkung auf „ďest-

pƌaĐtiĐe͞-Beispiele räumlicher Planung wäre wohlmöglich eine Verzerrung der Realität. 

Die Wirkungsanalyse hat sich als wichtiger Baustein für die durchgeführte Evaluation herausge-

stellt, da Aussagen lokaler Akteure vorhandene Dokumente und die formellen Planwerke durch 

weitere Erkenntnisse beleuchten. Evaluationen in der räumlichen Planung sollten immer durch 

qualitative Daten ergänzt werden, bzw. diese enthalten, da sonst die Gefahr besteht, dass plane-

risches Handeln nicht erfasst wird. Eine vollständige Darstellung planerischen Handels ist durch 

qualitative Datenerhebungen nicht möglich, jedoch werden umfassendere Erkenntnisse dadurch 

generiert. Die Auswahl der Gesprächspartner sollte möglichst im Mehrebenensystem erfolgen. 

Für eine umfassende Analyse der Wirkung der räumlichen Planung auf andere Sektoren, wäre es 

für künftige Evaluationen wünschenswert, die Anzahl der Befragten aus anderen Sektoren, be-

sonders der Politik und Wirtschaft zu erhöhen. In der Untersuchung hat sich gezeigt, dass dort 

wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden können und besonders die kommunale Politik einen 

großen Einfluss auf die Ausgestaltung der räumlichen Planung aufweist. Die Schwerpunktsetzung 

in Form des Klimawandels und die leitfadengestützte Gesprächsführung haben sich für den Er-

kenntnisgewinn in der Wirkungsanalyse bewährt. 

Die zusammenfassende Betrachtung der Arbeitsschritte ist eine notwendige Zusammenführung 

der gewonnenen Erkenntnisse der Evaluation. Die Definition der Evaluationsgegenstände sowie 

die inhaltliche Bewertung der Erkenntnisse durch eine Indexbildung können eine sinnvolle Unter-

stützung zur Erfassung der Ergebnisse dienen. Dabei ist es wichtig, den Bewertungsvorgang 

transparent aufzuzeigen. Die indexgesteuerte Bewertung kann nur eine Ergänzung zur verbal 

argumentativen Ergebnisdarstellung einer Evaluation sein und sollte als eine zusätzliche Ergeb-

nisdarstellung verstanden werden. Ein dreistufiges Kategoriesystem erscheint ausreichend, um 

klare Ergebnisse zu erzielen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die durchgeführte Evaluation einen Beitrag zur wis-

senschaftlichen Diskussion über Evaluationen in der räumlichen Planung sowie dem Umgang mit 

dem Klimawandel in der räumlichen Planung geliefert hat. 
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10.4 Schlussfolgerungen für die räumliche Planung 

Die durchgeführten Evaluationen lassen Schlussfolgerungen für die räumliche Planung in der Un-

tersuchungsregion Altmark und der Referenzregion Landkreis Lüchow-Dannenberg zu. Die Inter-

pretation der Ergebnisse liefert Denkanstöße für die Implementation der gewonnenen Erkennt-

nisse in die planungswissenschaftliche Diskussion. Die Schlussfolgerungen lassen sich inhaltlich in 

die vier Bereiche Instrumente der räumlichen Planung, Kooperationen intern und extern, Aufstel-

lung der räumlichen Planung sowie Evaluationen in der räumlichen Planung gliedern. 

Die Bedeutung der räumlichen Planung kann durch die Herausforderungen des Klimawandels 

gesteigert werden (vgl. Diller 2012: 6). Dazu forderte die ARL bereits 2003 eine regelmäßige 

Überprüfung planerischer Instrumente in Bezug auf ein dynamischer werdendes Landmanage-

ment (ARL 2003). Vulnerabilitätsanalysen bilden dafür ein geeignetes Instrument. Vereinzelt ist in 

manchen Regionen zu unterschiedlichen Schwerpunkten die Verwundbarkeit untersucht worden, 

wie die erstellte Übersicht von Adeplhi et al. (2015) und das Forschungsvorhaben KlimaMORO 

zeigen (BMVBS 2013a: 55 ff.). Durch Vulnerabilitätsanalysen ist es möglich, die Klimasensitivität, 

Exposition und Anpassungskapazität einer Region zu identifizieren und darauf aufbauend ein ent-

sprechendes Konzept für die Umsetzung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpas-

sung zu entwickeln. Es ist notwendig, diese Analysen durch die Raumordnung bundesweit ver-

bindlich einzuführen, um die tatsächliche Verwundbarkeit einheitlich einzuschätzen. 

Als weiterführenden Schritt sollten planerische Prozesse konsequent in Bezug zum Klimawandel 

gesetzt werden. Eine Orientierung bildet die Landesplanung in Sachsen. Im sächsischen Landes-

entwicklungsplan 2013 sind mehrere Festlegungen explizit zum Klimawandel enthalten. So wer-

deŶ doƌt ǀeƌsĐhiedeŶe plaŶeƌisĐhe HaŶdluŶgssĐhǁeƌpuŶkte eiŶeŵ „KliŵaĐheĐk͞ uŶteƌzogeŶ 
(Sächsisches Staatsministerium des Inneren 2013). Dies bewirkt eine allumfassende, klimaopti-

mierte räumliche Planung. Diese Überprüfung planerischen Handelns könnte als eigenständiges 

Instrument oder wie es vom BMVBS (2013: 104) angeführt wird, als Zusatz der bestehenden 

Umweltprüfung etabliert werden. Bundesweit einheitliche Vorgehensweisen sind dafür maßgeb-

lich (BMVBS 2013a: 104). 

Es fehlt der räumlichen Planung an gültigen, rechtlich verbindlichen Festlegungen. Eine strategi-

sche Ausrichtung zum Umgang mit dem Klimawandel konnte in der vorliegenden Untersuchung 

nicht festgestellt werden. Wie Ergebnisse der KlimaMORO-Studien (BMVBS 2013a: 104) zeigen, 

bedarf es einheitlich rechtsgültiger Grundlagen für alle Ebenen der räumlichen Planung. Die 

räumliche Planung muss in ihrer Befugnis gestärkt werden, um Klimaschutz und Klimaanpas-

sungsmaßnahmen sektorübergreifend zu koordinieren. Dies kann sowohl in Form von Flächen-

ausweisungen, wie beispielsweise durch Vorrangflächen zum Moorschutz ähnlich wie in Nieder-

sachsen, oder die Gründung institutioneller Einrichtungen, wie beispielsweise die Energieagentu-

ren in der Altmark, gelingen (vgl. Kapitel 8.1 Kapitel 8.3, Kapitel 9.1, Kapitel 9.2). Eine weitere 

Verbindlichkeit von Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen würde durch die Ausweisung 

von Vorranggebieten in formellen Planwerken gewährleistet werden sowie die feste Verankerung 
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von Grundsätzen der räumlichen Planung zum Klimawandel. Die MKRO hat mit den Leitbildern, 

welche im März 2016 verabschiedet wurden einen wichtigen Schritt in diese Richtung getan. 

Durch die Leitbilder Raumnutzungen steuern und nachhaltig entwickeln sowie Klimawandel und 

Energiewende gestalten, wurde die Verantwortung der räumlichen Planung im Hinblick auf ein 

nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels bestätigt (vgl. Kapitel 4.3, 

BMVI 2017). Rechtsverbindliche Handlungsbefugnisse für die räumliche Planung müssen eine 

Folge dieser Leitbilder sein. 

Informelle Planungsprozesse sind eine notwendige Ergänzung formeller Planungsinhalte und 

können auf neue wissenschaftliche Erkenntnisse schneller reagieren als formelle planerische Pro-

zesse. Sie sind als Ergänzung zu verstehen und können die rechtsverbindliche formelle Planung 

zur Erreichung der Klimaziele nicht ersetzen. 

Es sind vor allem verbindliche Kooperationen zwischen den einzelnen Sektoren mit der räumli-

chen Planung, die in den beiden Untersuchungsregionen fehlen. Die räumliche Planung sollte 

durch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ein abgestimmtes Vorgehen zum Klimaschutz und 

zur Klimaanpassung entwickeln. Denkbar ist auch ein stärkerer Einbezug der Interessenvertreter 

bei der Planaufstellung und somit in den Planungsprozess. Die Akzeptanz der planerischen Fest-

legungen wird erhöht und ein stärkeres Bewusstsein für planerisches Handeln geschaffen. 

Der Regionalplanung kann hierbei eine Schlüsselfunktion zugeteilt werden. Beispiele für eine 

Stärkung der regionalen Ebene sind interkommunale Verbünde, wie die Region Hannover, der 

Regionalverband Großraum Braunschweig oder die Erstellung regionaler Flächennutzungspläne, 

wie beispielsweise in der Region Frankfurt/Rhein-Main. Der Klimawandel ist eine grenzüber-

schreitende Herausforderung. Die Regionalplanung sollte als interkommunale Einheit verstanden 

werden. Ein Zusammenschluss mehrerer Landkreise als Regionalplanungsregionen, ähnlich wie in 

Sachsen-Anhalt und den anderen Bundesländern, ist daher für Niedersachsen ratsam. 

Für eine verbesserte Abstimmung wäre es von Vorteil, wenn die formellen planerischen Prozesse 

verschlankt werden könnten, um auf Festlegungen in anderen planerischen Ebenen reagieren zu 

können. Das Gegenstromprinzip sollte zwingend erhalten und intensiviert werden, um ressour-

cenverbrauchende Verfahren, wie das Zielabweichungsverfahren, zu vermeiden. 

Die räumliche Planung versteht sich nicht nur als ein interdisziplinärer koordinierender Fachbe-

reich, sondern als Mediator und Kommunikator zwischen verschieden Interessenvertretern. 

Grundvoraussetzung einer erfolgreichen räumlichen Planung muss demnach ihre interne Aufstel-

lung sein. Es ist vorteilhaft, wenn Potentiale und Schwächen eines Raumes gemeinsam definiert 

und entsprechende Leitziele formuliert werden. Ein regelmäßiger Austausch über die Planungs-

ebenen zur übergeordneten Richtungsweise der räumlichen Planung zu einem Thema wäre sinn-

voll. Wie Kegel (2006: 92) anführt, kann ein regelmäßiger informeller Austausch zwischen den 

Ebenen das Verständnis der Arbeit innerhalb der räumlichen Planung stärken und die Akzeptanz 

untereinander erhöhen sowie doppelte Arbeiten vermeiden (Greiving und Fleischhauer 
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2008: 65). Neben der vertikalen Kommunikation in den Planungsebenen ist eine horizontale In-

teraktion zwischen den Kommunen auf Ebene der Bauleitplanung wichtig. Besonders zum Klima-

wandel sind regionale Konzepte vorteilhaft und eine strategische Aufstellung zwingend erforder-

lich. 

Durch die notwendige Ausstattung der räumlichen Planung sowie den politischen und rechtlich 

verbindlichen Rückhalt, kann es der räumlichen Planung gelingen, ihre Potentiale in Bezug auf ein 

Nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels auszubauen und ihre 

vorgesehene Rolle in der Steuerung der tatsächlichen Flächennutzung einzunehmen. Priebs 

(2006: 106) fordert daher zu Recht, dass die räumliche Planung ihr Image verbessern und an ihrer 

Außenwirkung arbeiten muss. Grabski-Kieron (2015, 2016) und Selle (2006: 37) zeigen auf, dass 

die räumliche Planung in Bezug auf ein Nachhaltiges Landmanagement ihre Bedeutung stärken 

muss. 

Die Ergebnisse der Evaluationen verdeutlichen, dass die räumliche Planung im ländlichen Raum, 

vor allem auf der regionalen und kommunalen Ebene, nicht vorausschauend genug plant. Die 

veralteten formellen Planwerke, besonders auf kommunaler Ebene, deuten auf eine Bedarfspla-

nung hin. Die nur geringe oder teilweise fehlende Nachfrage nach Bauland für Gewerbe oder 

Wohnen machen in vielen Kommunen eine Flächennutzungsplanung scheinbar überflüssig. Die 

räumliche Planung sollte demnach nicht an dem Anspruch festhalten, deutschlandweit einheitli-

che Ziele zu verfolgen. Es ist zu hinterfragen, ob im ländlichen Raum eine vorausschauende Sied-

lungsentwicklung die gleichen Ziele wie in einem urbanen Raum haben sollte. Vielmehr sollten an 

die Chancen und Grenzen angepasste Ziele verfolgt werden. 

Vor dem Hintergrund des Klimawandels sind in der Altmark und im Landkreis Lüchow-

Dannenberg Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur Klimaanpassung in der Landnutzung bedeut-

sam. In Bezug auf den Klimaschutz steuert die Regionalplanung bereits die Ausweisung von Flä-

chen zur Eignung von Windenergie, im Bereich Klimaanpassung werden Ausweisungen zum 

Hochwasserschutz vorgenommen. Die räumliche Planung sollte über weitere rechtsverbindliche 

Befugnisse verfügen und sektorübergreifende Maßnahmen zum Klimaschutz bzw. zur Klimaan-

passung koordinieren. 

Die Etablierung von Evaluationen in der räumlichen Planung im Mehrebenensystem ist eine not-

wendige Grundlage für eine bedarfsgerechte Planung. Diese Forderung beinhaltet nicht nur die 

Aus- oder Weiterbildung der Raumplanerinnen und Raumplaner, sondern auch die Weiterent-

wicklung der Methodik. Ziel einer Evaluation ist es, Chancen und Defizite aufzuzeigen, aus ver-

gangenen planerischen Prozessen Rückschlüsse zu ziehen und die zukünftige räumliche Planung 

daran zu orientieren. Zuallererst können Evaluationen in der räumlichen Planung für die interne 

Nutzung innerhalb der Disziplin genutzt werden. Die räumliche Planung darf dabei die Ergebnisse 

nicht fürchten, sondern muss sie als Chance verstehen. Durch eine stetige Evaluation kann ein 

Prozess optimiert und das Bewusstsein für diesen geschärft werden. Aus einer Evaluation werden 

somit mehrere Resultate erzielt: Neben einer strukturierten Aufarbeitung planerischer Prozesse 



Kapitel 10 Diskussion und Reflexion der durchgeführten Evaluationen 209 

zu einem definierten Schwerpunkt werden Handlungsoptimierungen und Bedarfe analysiert und 

ein Optimierungsprozess aufgezeigt. Eine Evaluation kann eine Handlungsgrundlage für die räum-

liche Planung in der Kommunikation nach außen, vor allem zur Politik, sein. Dies ist allerdings von 

der Evaluation abhängig und muss im Einzelfall entschieden werden. Wichtig ist vor einer Durch-

führung der Evaluation, das Ziel zu definieren und die Erkenntnisse dementsprechend aufzuberei-

ten. Eine einheitliche Durchführung von planungswissenschaftlichen Evaluationen hätte den Vor-

teil, dass eine Art Vergleichbarkeit gegeben ist und ein Austausch über Planungsregionen hinaus 

stattfinden könnte. 
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11 Fazit 

Das Ziel der Arbeit war es, die Bedeutung der räumlichen Planung für ein nachhaltiges Landma-

nagement vor dem Hintergrund des Klimawandels zu evaluieren. In Anbetracht der formulierten 

Forschungsfragen zu diesem Vorhaben, lassen sich einige Schlussfolgerungen aus der empiri-

schen Arbeit ziehen. 

Es hat sich bestätigt, dass die Herausforderungen an ein nachhaltiges Landmanagement bereits in 

den Grundgedanken der räumlichen Planung verankert sind. Nachhaltiges Landmanagement ist 

ein elementares Ziel der räumlichen Planung. Dies wird in den Leitbildern für die Raumentwick-

lung der MKRO durch die Fokussierung auf eine nachhaltige Entwicklung und den Klimawandel 

bestätigt. Mit der Unterzeichnung des aktuellen Klimaabkommens aus Paris hat die Bundesregie-

rung ihren bisherigen Kurs bestätigt und verschärft. Klimaschutz, in Kombination mit der Ener-

giewende, sowie Klimaanpassung sind nur möglich, wenn es bundesweit einheitliche Strategien 

gibt, die auf die verschiedenen Regionen mit ihren charakteristischen klimatischen und geogra-

phischen Ausprägungen angepasst sind. Dazu bedarf es einer fundierten interdisziplinären Grund-

lagenforschung, um vorhandene Erkenntnisse zu erweitern. 

Nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels ist eine interdisziplinäre 

Herausforderung. Umso wichtiger ist es, für einen effizienten und effektiven Umgang mit den 

klimatischen Auswirkungen, Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimaanpassung über die ver-

schiedenen Sektoren hinweg gebündelt zu koordinieren. Die räumliche Planung leistet hierbei 

einen wichtigen Beitrag und bildet eine notwendige Schnittstelle zwischen den verschiedenen 

Interessen. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass die Potentiale der räumlichen Planung für die 

Entwicklung einer klimagerechten Raumnutzung nicht ausgeschöpft sind. Die formelle räumliche 

Planung koordiniert beispielsweise den Ausbau der Windenergie und die Ausweisung von Hoch-

wasserschutzgebieten. Darüber hinaus sind weitere Festlegungen, welche weitere Ziele des Kli-

maschutzes bzw. der Klimaanpassung fokussieren, wie Ausweisungen zum Schutz von  

CO2-Senken oder flächendeckende Vulnerabilitätsstudien, notwendig. Der räumlichen Planung 

fehlen interdisziplinäre Befugnisse, die ihr die notwendige Legitimation geben, um die ihr zuge-

dachte Schlüsselrolle in der Klimadiskussion einzunehmen. 

Die räumliche Planung ist in Bezug auf den Klimawandel nicht nur auf die formelle Planung in den 

verschiedenen Verwaltungsebenen zu beschränken. Durch die stetig wachsende Bedeutung  

(EU-) geförderter Entwicklungskonzepte und verstärkte Forderungen nach regionalen Strategien 

zur Raumentwicklung, sind informelle planerische Prozesse von hoher Bedeutung. Sie bieten in 

einer verstärkt dynamischen Raumentwicklung, die den unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht 

werden muss, die notwendige flexible Ausgestaltung planerischer Prozesse. Räumliche Planung 

setzt sich in ihrem Mehrebenensystem aus unterschiedlichen formellen und informellen Pla-

nungsprozessen zusammen, wenngleich die formelle Planung durch ihre Rechtsverbindlichkeit 

eine größere Einflussnahme in den Raumentwicklungen erzielen kann. 
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Die Untersuchungen in der Altmark und im Landkreis Lüchow-Dannenberg haben gezeigt, dass 

die räumliche Planung Ansätze zur Umsetzung der Klimaziele verankert hat. Die Regionalplanung 

bildet dafür eine wichtige Ebene. Hier laufen durch das Gegenstromprinzip der räumlichen Pla-

nung kommunale und landesplanerische Vorgaben zusammen. Die regionale Ebene als landkreis-

übergreifende Ebene, wie in der Altmark, bildet einen geeigneten Maßstab zur Umsetzung vor-

handener regionaler Klimaschutz- und Klimaanpassungsstrategien. 

Die Ergebnisse der Evaluationen zeigen eine schwach ausgestattete räumliche Planung, vor allem 

auf kommunaler und regionaler Ebene. Der überwiegende Teil formeller Planwerke ist, beson-

ders auf kommunaler Ebene in Lüchow-Dannenberg, veraltet. Es findet nur im geringen Maße 

vorausschauende Planung in der Altmark und dem Landkreis Lüchow-Dannenberg statt. Jedoch 

ist dies, aufgrund fehlender Nachfrage nach neu versiegelter Fläche, nicht zwingend erforderlich. 

Die räumliche Planung sollte regional betrachtet werden und unterschiedliche Schwerpunkte 

fokussieren. Die räumliche Planung in ländlichen Räumen, wie in den Untersuchungsgebieten, 

sollte planerische Prozesse für ein nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Kli-

mawandels vordergründig betrachten und ihre Chancen daraus erkennen. Der Schutz sowie eine 

klimagerechte Entwicklung von Freiräumen sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Für die 

Altmark und den Landkreis Lüchow-Dannenberg sind Konzepte zu einer wachsenden Siedlungs-

entwicklung nicht entscheidend. Ein interdisziplinär aufgestelltes Hochwasserschutzkonzept so-

wie eine klimawandelangepasste Nutzung der Böden in der Land- und Forstwirtschaft unter Be-

rücksichtigung naturschutzfachlicher Belange sollten Schwerpunkte planerischer Prozesse sein. 

Die räumliche Planung sollte auf Gegebenheiten, Interessen und Perspektiven der Region ange-

passt sein und entsprechende planerische Prozesse verfolgen. Voraussetzung dafür ist eine im 

Mehrebenensystem abgestimmte räumliche Planung sowie ihre adäquate Ausstattung in den 

verschiedenen Ebenen. 

Zur Identifikation ihrer Potentiale in einem Raum sowie ihrer Chancen und Grenzen, bilden Eva-

luationen eine wichtige Grundlage. Dafür ist es notwendig, Methoden der Evaluation in der räum-

lichen Planung zu testen und durch gezielte Forschungsvorhaben Evaluationen weiter zu erpro-

ben und zu etablieren. Der gewählte Evaluationsansatz kann dafür eine Grundlage darstellen und 

ist neben weiteren methodischen Herangehensweisen zu prüfen. Neben methodischen Festle-

gungen ist eine Bestandsaufnahme vorhandener Daten erforderlich. 

Die räumliche Planung muss sich selbst als Schlüsseldisziplin in der Herausforderung des Klima-

wandels begreifen und dieses Bewusstsein in die verschiedenen Planungsebenen und deren Pro-

zesse integrieren. Sie muss bereit sein, ihre Bedeutung einzufordern und ihren Mehrwert zu ver-

deutlichen. Dies gilt für ihre Wirkung nach innen und nach außen, vor allem aber gegenüber der 

Politik. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass die räumliche Planung einen Beitrag zu einem nachhal-

tigen Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels leistet. Die durchgeführten Eva-

luationen der räumlichen Planung lieferten die Möglichkeit den Mehrwert der räumlichen Pla-

nung zu identifizieren. Durch eine strategische Aufstellung der räumlichen Planung lässt sich die-

ser Mehrwert in Bezug auf ein nachhaltiges Landmanagement vor dem Hintergrund des Klima-
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wandels weiter erhöhen. Voraussetzung dafür ist die Etablierung von Evaluationen in der räumli-

chen Planung durch ein entsprechendes Methodendesign, rechtliche Grundlagen sowie die Be-

reitstellung zusätzlicher Ressourcen. 
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Leitfragebogen zur Evaluation der Regionalplanung  

im Hinblick auf das Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels 

am Beispiel der Planungsregion Altmark/ Landkreis Lüchow-Dannenberg 

- Landesplanung - 

Datum: Ort: Zeit:  

Gesprächspartner: 

_______________________________________________________________________________ 

(Hinweise: Dauer des Interviews, grobe Struktur, Aufnahmegerät, Anonymisierung) 

Teil 1: Einstiegsfragen zur Institution und zum Aufgabenbereich 

1) Bitte beschreiben Sie ihre Funktion und Aufgabe bei der Institution. 

2) Was sind zurzeit die wichtigsten Themen für Ihren täglichen Aufgabenbereich? 

Teil 2: Landnutzung 

1) Wie schätzen Sie die Flächeninanspruchnahme der folgenden Sektoren ein: 

a. Landwirtschaft 

b. Forstwirtschaft 

c. Siedlung/Verkehr 

d. Naturschutz 

2) Welche Sektoren haben Ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf die Flächennutzung? 

Teil 3: Räumliche Planung – allgemein 

1) Wie würden Sie die Entwicklung der Raumplanung in Sachsen-Anhalt beschreiben und was 

hat sich durch die Gründung der Regionalen Planungsgemeinschaften geändert? 

2) Was stand bei der Aufstellung des Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalts 2010 im Fokus 

in wieweit waren sie eingebunden? 

3) Welche (planerischen) Instrumente halten Sie in Bezug auf die Steuerung der Flächeninan-

spruchnahme für besonders wirksam? 

4) Wie wirksam ist die Ausweisung von Siedlungsbereichen auf regionaler Ebene zur Steue-

rung der Siedlungsflächenentwicklung? 

5) Sehen sie die Ausweisung von Neubaugebieten als angemessen an? 

6) Wie würden Sie die planerischen Instrumente zum Freiraumschutz beurteilen? 
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Teil 4: Räumliche Planung – speziell 

1) Sind die raumplanerischen Instrumente zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen 

ausreichend? 

2) Wie beurteilen Sie  Regionale Entwicklungskonzepte  und andere informelle Instrumente 

zur Regelung der Flächeninanspruchnahme?   

3) Wie schätzen Sie den tatsächlichen Einfluss zur Flächeninanspruchnahme auf Landesebene 

ein? Finden Sie diesen als angemessen? 

Teil 5: Regionaler Entwicklungsplan 

1) Waren Sie in den Aufstellungsprozess des Regionalen Entwicklungsplans von 2005 und sei-

ne bisherigen Teilfortschreibungen involviert? 

2) Wenn ja in welchen Bereichen gab es die größten Abwägungskonflikte? 

3) Wie beurteilen Sie Sinn und Funktion des Zielabweichungsverfahrens?  

4) Bei Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Raumordnungsplänen ist eine Umweltprü-

fung (Richtlinie 2001/E42/EG) durchzuführen und ein Umweltbericht anzufertigen, wie be-

urteilen Sie dieses Instrument? 

Teil 6: Kommunen 

1) Wie würden Sie die Zusammenarbeit der Landesplanung  mit den anderen Ebenen der  

Planung einschätzen? 

2) Welchen Einfluss haben regionalplanerische Vorgaben auf die Kommunalpolitik? 

Teil 7: Kooperationen 

1) Mit welchen Institutionen arbeiten Sie regelmäßig zusammen? 

2) Wie würden  Sie die Zusammenarbeit mit landnutzenden Sektoren (LAWI, FOWI, Natur-

schutz) beurteilen? 

Teil 8: Klimawandel 

1) Welche Rolle spielt das Thema Klimawandel für Ihre Institution? 

2) Gibt es bestimmte Aktivitäten, die ihre Institution in diesem Zusammenhang durchführt? 

3) Sollte Ihre Institution mehr im Bereich Klimawandel agieren oder sehen Sie einen anderen 

Fachbereich in der Verantwortung? 

4) In welcher Rolle sehen Sie die (Regional-) Planung um die Herausforderungen des Klima-

wandels zu bewältigen? 
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Abschlussstatement:  

Was würden Sie sich für die zukünftige Entwicklung der Raumplanung in Sachsen-Anhalt  und in 

Deutschland wünschen? 
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Leitfragebogen zur Evaluation der Regionalplanung  

im Hinblick auf das Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels 

am Beispiel der Planungsregion Altmark/ Landkreis Lüchow-Dannenberg 

– Regionalplanung – 

Datum: Ort: Zeit:  

Gesprächspartner: 

_______________________________________________________________________________ 

(Hinweise: Dauer des Interviews, grobe Struktur, Aufnahmegerät, Anonymisierung) 

Teil 1: Einstiegsfragen zur Institution und zum Aufgabenbereich 

1) Bitte beschreiben Sie ihre Funktion und Aufgabe bei der Institution. 

2) Was sind zurzeit die wichtigsten Themen für Ihren täglichen Aufgabenbereich? 

Teil 2: Landnutzung 

1) Wie schätzen Sie die Flächeninanspruchnahme der folgenden Sektoren ein: 

a. Landwirtschaft 

b. Forstwirtschaft 

c. Siedlung/Verkehr 

d. Naturschutz 

2) Welche Sektoren haben Ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf die Flächennutzung? 

Teil 3: Räumliche Planung – allgemein 

1) Wie würden Sie die Entwicklung der Raumplanung in Sachsen-Anhalt beschreiben und was 

hat sich durch die Gründung der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark geändert? 

2) Was hat der Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalts 2010 in der Altmark ausgelöst? 

3) Welche (planerischen) Instrumente halten Sie in Bezug auf die Steuerung der Flächeninan-

spruchnahme für besonders wirksam? 

4) Wie wirksam ist die Ausweisung von Siedlungsbereichen auf regionaler Ebene zur Steue-

rung der Siedlungsflächenentwicklung? 

5) Sehen sie die Ausweisung von Neubaugebieten als angemessen an? 

6) Wie würden Sie die planerischen Instrumente zum Freiraumschutz beurteilen? 
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Teil 4: Räumliche Planung – speziell 

1) Sind die raumplanerischen Instrumente zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen 

ausreichend? 

2) Wie beurteilen Sie Regionale Entwicklungskonzepte und andere informelle Instrumente 

zur Regelung der Flächeninanspruchnahme? 

Teil 5: Regionaler Entwicklungsplan 

1) Wie würden Sie rückblickend den Aufstellungsprozess des Regionalen Entwicklungsplans 

von 2005 und seine bisherigen Teilfortschreibungen beschreiben? 

2) In welchen Bereichen gab es die größten Abwägungskonflikte? 

3) Welche Bedeutung messen Sie dem REP für die tatsächliche Flächeninanspruchnahme in 

der Altmark bei? 

4) Gab es nach den Entwurfsauslegungen signifikante Änderungen im Plan? 

5) Wie beurteilen Sie Sinn und Funktion des Zielabweichungsverfahrens? 

6) Bei Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Raumordnungsplänen ist eine Umweltprü-

fung (Richtlinie 2001/E42/EG) durchzuführen und ein Umweltbericht anzufertigen, wie be-

urteilen Sie dieses Instrument? 

7) Wie wird der REP in der Altmark kommuniziert bzw. der Öffentlichkeit zugänglich ge-

macht? 

Teil 6: Kommunen 

1) Mit welchen Institutionen arbeiten Sie regelmäßig zusammen? 

2) Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit landnutzenden Sektoren (LAWI, FOWI, Natur-

schutz) beurteilen? 

Teil 7: Kooperationen 

1) Mit welchen Institutionen arbeiten Sie regelmäßig zusammen? 

2) Wie würden  Sie die Zusammenarbeit mit landnutzenden Sektoren (LAWI, FOWI,  

Naturschutz) beurteilen? 

  



Anhang 2 LeitfƌageďogeŶ zuƌ EǀaluatioŶ deƌ RegioŶalplaŶuŶg … – Regionalplanung – 247 

Teil 8: Klimawandel 

1) Welche Rolle spielt das Thema Klimawandel für Ihre Institution? 

2) Gibt es bestimmte Aktivitäten, die ihre Institution in diesem Zusammenhang durchführt? 

3) Sollte Ihre Institution mehr im Bereich Klimawandel agieren oder sehen Sie einen anderen 

Fachbereich in der Verantwortung? 

4) In welcher Rolle sehen Sie die (Regional-) Planung um die Herausforderungen des Klima-

wandels zu bewältigen? 

Abschlussstatement:  

Was würden Sie sich für die zukünftige Entwicklung der Raumplanung in der Altmark und in 

Deutschland wünschen? 
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Leitfragebogen zur Evaluation der Regionalplanung  

im Hinblick auf das Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels 

am Beispiel der Planungsregion Altmark/ Landkreis Lüchow-Dannenberg 

– kommunale Planung – 

Datum: Ort: Zeit:  

Gesprächspartner: 

_______________________________________________________________________________ 

(Hinweise: Dauer des Interviews, grobe Struktur, Aufnahmegerät, Anonymisierung) 

Teil 1: Einstiegsfragen zur Institution und zum Aufgabenbereich 

1) Mit welchen Aufgaben beschäftigt sich ihre Institution? 

2) Bitte beschreiben Sie ihre Funktion bei der Institution. 

3) Was sind zurzeit die wichtigsten Themen für Ihren täglichen Aufgabenbereich? 

Teil 2: Landnutzung 

1) Wie schätzen Sie die Flächeninanspruchnahme der folgenden Sektoren ein: 

a. Landwirtschaft 

b. Forstwirtschaft 

c. Siedlung/Verkehr 

d. Naturschutz 

2) Welche Sektoren haben Ihrer Meinung nach den größten Einfluss auf die Flächennutzung? 

Teil 3: Räumliche Planung – allgemein 

1) Wie würden Sie die Entwicklung der Raumplanung in Sachsen-Anhalt beschreiben und was 

hat sich durch die Gründung der Regionalen Planungsgemeinschaft Altmark geändert? 

2) Was hat der Landesentwicklungsplan Sachsen-Anhalts 2010 in der Altmark in der Kommu-

nalplanung ausgelöst? 

3) Welche Instrumente halten Sie in Bezug auf die Steuerung der Flächeninanspruchnahme 

für besonders wirksam? 

4) Wie wirksam ist die Ausweisung von Siedlungsbereichen auf regionaler Ebene zur Steue-

rung der Siedlungsflächenentwicklung? 
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5) Entspricht das Baulandpotential dem Bedarf? Sehen sie die Ausweisung von Neubaugebie-

ten als angemessen an? 

6) Wie würden Sie die planerischen Instrumente auf regionaler Ebene zum Freiraumschutz 

beurteilen? 

Teil 4: Räumliche Planung – speziell 

1) Sind die raumplanerischen Instrumente zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen 

ausreichend? 

2) Haben Sie Vorschläge für eine Änderung oder Ergänzung von regionalplanerischen Instru-

menten besonders im Hinblick auf den Klimawandel? 

3) Wie beurteilen Sie die Wirksamkeit informeller planerischer Instrumente wie bspw. Die 

Regionalen Entwicklungskonzepte? 

Teil 5: Regionaler Entwicklungsplan 

1) Wie würden Sie rückblickend den Aufstellungsprozess des Regionalen Entwicklungsplans 

von 2005 und seine bisherigen Teilfortschreibungen beschreiben? 

2) Waren Sie und wenn ja in welchem Umfang an der Aufstellung des REP 2005 beteiligt? 

3) Welche Bedeutung messen Sie dem REP für die tatsächliche Flächeninanspruchnahme in 

der Altmark bei? 

4) Wie beurteilen Sie die Funktion des Zielabweichungsverfahrens? 

Teil 6: Kommunen 

1) Mit welchen Institutionen arbeiten Sie regelmäßig zusammen? 

2) Wie würden Sie die Zusammenarbeit mit landnutzenden Sektoren (LAWI, FOWI, Natur-

schutz) beurteilen? 

Teil 7: Kooperationen 

1) Wie würden Sie die Zusammenarbeit der Regionalplanung mit den Kommunen einschät-

zen? 

2) Wie würden Sie das Verhältnis der Kommunen untereinander beschreiben? 

3) Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit zwischen den Planungsebenen? 

4) Welchen Einfluss haben regionalplanerische Vorgaben auf die Kommunalpolitik? 
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Teil 8: Klimawandel 

1) Welche Rolle spielt das Thema Klimawandel für Ihre Gemeinde? 

2) Gibt es bestimmte Aktivitäten, die ihre Gemeinde in diesem Zusammenhang durchführt? 

3) Sind zukünftig (weitere) Aktivitäten zum Thema Klimawandel geplant, wenn ja welche und 

wenn nein warum nicht? 

4) In welcher Rolle sehen Sie die (Regional-) Planung um die Herausforderungen des Klima-

wandels zu bewältigen? 

Abschlussstatement:  

Was würden Sie sich für die zukünftige Entwicklung der Raumplanung in der Altmark und in 

Deutschland wünschen? 

 



 

 

 

 

Anhang 4 

Leitfragebogen zur Evaluation der Regionalplanung 
im Hinblick auf das Landmanagement 

vor dem Hintergrund des Klimawandels 
am Beispiel der Planungsregion Altmark/ 

Landkreis Lüchow-Dannenberg 
– landnutzende Sektoren – 
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Leitfragebogen zur Evaluation der Regionalplanung  

im Hinblick auf das Landmanagement vor dem Hintergrund des Klimawandels 

am Beispiel der Planungsregion Altmark/ Landkreis Lüchow-Dannenberg 

– landnutzende Sektoren – 

Datum: Ort: Zeit:  

Gesprächspartner: 

_______________________________________________________________________________ 

(Hinweise: Dauer des Interviews, grobe Struktur, Aufnahmegerät, Anonymisierung) 

Teil 1: Einstiegsfragen zur Institution und zum Aufgabenbereich 

1) Mit welchen Aufgaben beschäftigt sich ihre Institution? 

2) Bitte beschreiben Sie ihre Funktion und Aufgabe bei der Institution. 

3) Was sind zurzeit die wichtigsten Themen für Ihren täglichen Aufgabenbereich? 

Teil 2: Landnutzung 

1) Wie schätzen Sie die Flächeninanspruchnahme der folgenden Sektoren ein: 

a. Landwirtschaft 

b. Forstwirtschaft 

c. Siedlung/Verkehr 

d. Naturschutz 

2) Welche Sektoren sind besonders präsent in der Altmark? 

Teil 3: Räumliche Planung – allgemein 

1) Womit wird Ihrer Meinung nach die Flächeninanspruchnahme in der Altmark gesteuert? 

2) Welche planerischen Instrumente halten Sie für die Sicherung der Interessen Ihres Sektors 

wirksam? 

3) Entspricht das Baulandpotential dem Bedarf? Sehen sie die Ausweisung von Neubaugebie-

ten als angemessen an? 

4) Nutzen Sie den Regionalen Entwicklungsplan, das regionale Entwicklungskonzept oder an-

dere Planungsinstrumente für Ihre Arbeit? 

5) Wie werden Sie über regionalplanerische Beschlüsse informiert? 
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Teil 4: Planung als Interessenvertreter 

1) Wenn Sie an die Anfänge der Regionalen Planungsgemeinschaft zurückdenken, wie wür-

den Sie die Entwicklung der Regionalplanung beschreiben und welche Bedeutung hat sie 

Ihrer Meinung nach heute in der Altmark? 

2) Sind Ihrer Meinung nach die vorhandenen planerischen Instrumente ausreichend zum 

Schutz der Interessen ihres Sektors? 

3) Wie beurteilen Sie die Ausweisung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten? 

Teil 5: Regionaler Entwicklungsplan 

1) Waren Sie und wenn ja in welchem Umfang an der Aufstellung des REP 2005 beteiligt? 

2) Stellt der REP für Sie eine Arbeitsgrundlage dar? 

4) 2007 wurde ein Umweltbericht zur 1. Änderung des Regionalen Entwicklungsplans erstellt. 

Haben Sie hierzu eine Stellungnahme abgegeben/ waren daran beteiligt? Wie schätzen Sie 

dieses Verfahren ein? 

5) Wie beurteilen Sie Sinn und Funktion des Zielabweichungsverfahrens? Waren Sie bereits 

davon betroffen? 

Teil 6: Zusammenarbeit 

1) Wie würden Sie ihre Zusammenarbeit mit der Regional- und Kommunalplanung einschät-

zen? Wie ihre Zusammenarbeit mit anderen landnutzenden Sektoren in der Altmark? 

2) Wie würden Sie das Verhältnis der Kommunen und der Landkreise untereinander be-

schreiben? 

3) Welchen Einfluss haben regionalplanerische Vorgaben auf die Kommunalpolitik? 

Teil 7: Klimawandel 

1) Welche Rolle spielt das Thema Klimawandel für Ihre Organisation? 

2) Gibt es bestimmte Aktivitäten, die ihre Institution in diesem Zusammenhang durchführt? 

3) Sind zukünftig (weitere) Aktivitäten zum Thema Klimawandel geplant, wenn ja welche und 

wenn nein warum nicht? 

4) In welcher Rolle sehen Sie die (Regional-) Planung auf die Herausforderungen des Klima-

wandels zu reagieren? 
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Abschlussstatement:  

Welche Rolle/Bedeutung messen Sie der Raumplanung bei der Gestaltung der  

Flächeninanspruchnahme bei und wie sollte die Raumplanung aus Ihrer Sicht zukünftig aufge-

stellt sein? 
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Eidesstattliche Erklärung 

 

Hiermit versichere ich, Meike Hellmich, geboren am 17.05.1987 in Braunschweig, dass die Arbeit 

selbstständig verfasst wurde und keine anderen als die angegeben Quellen und Hilfsmittel  

benutzt wurden. 

Alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, 

sind als solche kenntlich gemacht. 

Darüber hinaus bestätige ich, dass die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prü-

fungsbehörde vorgelegen hat. 

 

 

 

______________________________ ______________________________ 

Ort, Datum Meike Hellmich 
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Karte 1.1: LEP (2010) Vorranggebiete für Hochwasserschutz (Altmark) 

 
 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Geo-Basis DE / BKG 2015, 

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.2: Vorranggebiete für Hochwasserschutz regional / landesweit (Altmark) 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Geo-Basis DE / BKG 2015, 

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.3: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.3.1a: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Seehausen – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.3.1b: Vorranggebiete für Hochwasser landesweit / regional / kommunal (Altmark)  

– Zoom Seehausen – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.3.1c: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Seehausen – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie.  
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Karte 1.3.2a: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Beetzendorf – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie.  

© Thünen-Institut, 2016
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Karte 1.3.2b: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Beetzendorf – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.3.2c: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Beetzendorf – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie.  

© Thünen-Institut, 2016
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Karte 1.3.3a: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Tangermünde / Arneburg – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.3.3b: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Tangermünde / Arneburg – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.3.3c: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Stendal – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.3.3d: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Tangermünde – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.3.3e: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Arneburg – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.3.4a: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Salzwedel – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 

  

Salzwedel

Altmark

Zentrale Orte Altmark  

Siedlungsflächen regional / kommunal

Flächen Hochwasserschutz ausgewiesen landesweit / regional

Vorranggebiete Hochwasserschutz Regionalplanung

0,95 km 

© Thünen-Institut, © Thünen-Institut, 2016 



288  Kartenanhang A 

Karte 1.3.4b: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Salzwedel – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.3.4c: Vorranggebiete für Hochwasserschutz landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Salzwedel – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.1: LEP (2010) Vorranggebiete für Natur und Landschaft (Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.1.1: Vorranggebiete für Natur und Landschaft landesweit / regional (Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.1.2: Vorranggebiete für Natur und Landschaft landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems  

(Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2.1: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

landesweit / regional Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2.2: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

landesweit / regional / kommunal (Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2.2a: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

landesweit / regional / kommunal (Altmark) – Zoom Salzwedel – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2.2b: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

landesweit / regional / kommunal (Altmark) – Zoom Salzwedel – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2.2c: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

landesweit / regional / kommunal (Altmark) – Zoom Salzwedel – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2.3a: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

landesweit / regional / kommunal (Altmark) – Zoom Mieste – 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2.3b: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

landesweit / regional / kommunal (Altmark) – Zoom Mieste – 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2.3: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

landesweit / regional / kommunal (Altmark) – Zoom Mieste – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2.4a: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

landesweit / regional / kommunal (Altmark) – Zoom Beetzendorf – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2.4b: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

landesweit / regional / kommunal (Altmark) – Zoom Beetzendorf – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2.4c: Vorbehaltsgebiete für den Aufbau eines ökologischen Verbundsystems 

landesweit / regional / kommunal (Altmark) – Zoom Beetzendorf – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 3.1: LEP (2010) Vorranggebiete für Landwirtschaft (Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Geo-Basis DE / BKG 2015, 

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 3.3: Vorranggebiete für Landwirtschaft landesweit / regional (Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Geo-Basis DE / BKG 2015, 

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 3.3: Vorranggebiete für Landwirtschaft landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 3.3.1a: Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Tangermünde – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 3.3.1b: Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Seehausen – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 3.3.1c: Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Tangermünde – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie.  
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Karte 3.3.2a: Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Bismark – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie.  
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Karte 3.3.2b: Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Bismark – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 3.3.2c: Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft landesweit / regional / kommunal 

(Altmark) – Zoom Bismark – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie.  
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Karte 4.1: REP (2008) Vorranggebiete für Windenergie (Stand 2015) (Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 4.2: Vorranggebiete für Windenergie regional / kommunal (Stand 2015) (Altmark) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 4.2.1: Vorranggebiete für Windenergie regional / kommunal (Altmark) 

– Zoom Arneburg-Goldbeck – 

 

Quelle: Datenbasis: Altmark: Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr Sachsen-Anhalt, Regionale Planungsge-

meinschaft Altmark, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.1: Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses regional (Lüchow-Dannenberg) 

 

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.1: Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses (Lüchow-Dannenberg) 

– Zoom Hitzacker – 

 

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.1.2: Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses (Lüchow-Dannenberg) 

– Zoom Gartow – 

  

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.1.3: Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses (Lüchow-Dannenberg) 

– Zoom Lüchow – 

  

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.1.4: Gebiet zur Sicherung des Hochwasserabflusses (Lüchow-Dannenberg) 

– Zoom Wustrow – 

  

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 1.2: Hochwasserabfluss und Siedlungsentwicklung regional (Lüchow-Dannenberg) 

 

 

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.1: Vorranggebiete NATURA 2000 Landesplanung (Lüchow-Dannenberg) 

 

 

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.2: Ausgewiesene Flächen Natur und Landschaft Regionalplanung 

(Lüchow-Dannenberg) 

 

 

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.3: Ausgewiesene Flächen Natur und Landschaft landesweit / regional 

(Lüchow-Dannenberg) 

 

 

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 2.3.1: Natur und Landschaft Regionalplanung landesweit / regional 

(Lüchow-Dannenberg) 

 

 

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 3.1: Vorbehaltsgebiete für Landwirtschaft Regionalplanung (Lüchow-Dannenberg) 

 

 

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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Karte 3.2: Ausgewiesene Flächen Landwirtschaft / NATURA 2000, regional 

(Lüchow-Dannenberg) 

 

 

 

Quelle: Datenbasis: Landkreis Lüchow-Dannenberg: Landkreis Lüchow-Dannenberg, Geo-Basis-DE / BKG 2015, Bundesamt 

für Kartographie und Geodäsie. 
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